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Vorbemerku gen 

ALLGEMEINER TEIL 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der RH hat gemäß Art 126 d Abs 1 B-VG dem Nationalrat über seine 
Tätigkeit im vorausgegangenen Jahr bis spätestens 31. Dezember jeden 
Jahres Bericht zu erstatten. 

In den vorliegenden Bericht wurden im wesentlichen die bis 1. Septem­
ber 1998 berichtsreif gewordenen Ergebnisse der vom RH in den Bereichen 
der Bundesministerien einschließlich der Kapitalbeteiligungen durchgeführ­
ten Gebarungsüberprüfungen aufgenommen. Die erst nach Redaktions­
schluß fertiggestellten Ergebnisse von Gebarungsüberprüfungen werden 
dem Nationalrat in einem Nachtrag zu diesem Bericht vorgelegt werden. 

Aussagewert 

Der RH gibt im vorliegenden Bericht dem Hohen Haus einen umfassen­
den Überblick über seine Tätigkeit. Er hat sich hiebei auf die Wiedergabe 
der ihm bedeutsamer erscheinenden Sachverhaltsfeststellungen, Stark­
bzw Schwachstellen und daran anknüpfende Empfehlungen beschränkt . 
Die in Einzelfällen erhobenen Mängel dürfen daher keineswegs verallge­
meinert werden. Die gegebenen Empfehlungen wollen als Denkanstöße 
zur Verbesserung der Haushalts- und Unternehmungsführung nach den 
Grundsätzen der Ordnungsgemäßheit, Wirtschaftlichkeit , Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit verstanden werden. 

1 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)10 von 317

www.parlament.gv.at



2 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 11 von 317

www.parlament.gv.at



Bund 

Länder und 
Gemeinden 

Tätigkeit es Rechnun shot 

Die Tätigkeit des Rechnungshofes 

Allgemeines 

Das Bundes-Verfassungsgesetz setzt den RH als Staatsorgan besonderer 
Art ein und betraut ihn vornehmlich mit der Überprüfung der Gebarung 
des Bundes, der Länder und der Gemeinden (einschließlich deren jeweili­
ger Unternehmungen). 

In Weiterentwicklung dieses bundesverfassungsgesetzlichen Grundanlie­
gens sind dem RH zunehmend auch weitere Aufgaben übertragen wor­
den, über die nachstehend ebenfalls berichtet wird. 

Gebarungsüberprüfungen 

Der vorliegende Jahrestätigkeitsbericht enthält die Ergebnisse von 32 seit 
der letztjährigen Berichterstattung an den Nationalrat abgeschlossenen 
Gebarungsüberprüfungen. 

Im vorliegenden Bericht nicht enthalten sind die Prüfungsergebnisse 
über 

die Heilmittel und Heilbehelfe, 
die Mautvignette sowie 
das Eisenbahnprojekt Semmering-Basistunnel, 

die der RH bereits während des Jahres 1998 im Wege der Einzelbericht­
erstattung dem Nationalrat vorgelegt hat . 

Wie in den Vorjahren hat der RH entsprechend seiner bundesverfassungs­
gesetzlichen Aufgabe, als "föderatives Bund-Länder-Organ" auch die 
überörtliche Gebarungskontrolle bei sonstigen Gebietskörperschaften 
und deren Unternehmungen wahrzunehmen, Gebarungsüberprüfungen 
durchgeführt . Bei Gemengelagen (Gemeinschaftsfinanzierungen bzw Ka­
pitalbeteiligungen mehrerer Gebietskörperschaften unter Einschluß des 
Bundes) war sowohl dem Nationalrat als auch dem weiters betroffenen all­
gemeinen Vertretungskörper zu berichten. 
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Gebarungsüberprüfungen 

4 

Burgenland 

Kärnten 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Wahrnehmungs- bzw Sonderberichte im Länderbereich hat der RH im 
Jahre 1998 in Vorwegnahme der ansonsten vorgesehenen Jahresberichter­
stattung vorgelegt: 

"Maastricht"-Konvergenzkriterien 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
Psychiatrische Versorgung 
Heilbad Sauerbrunn BetriebsgesmbH & Co KG 

"Maastricht"-Konvergenzkriterien 
Psychiatrische Versorgung 
Schutzwaldsanierung 
Stadtgemeinde Wolfsberg 
Mautvignette 
Teilgebiete der Gebarung 

"Maastricht"-Konvergenzkriterien 
Teilgebiete der Gebarung 
Psychiatrische Versorgung 
Krankenhausinformationstechnik 
Krankenhaus Krems 
Sparkasse der Stadt Amstetten 

"Maastricht"-Konvergenzkriterien 
Psychiatrische Versorgung 
Mautvignette 
Oberösterreichische Kraftwerke AG 
Kirchdorfer Fernheizkraftwerk GesmbH 
Bezirksabfallverband Linz-Land 

"Maastricht"-Konvergenzkriterien 
Psychiatrische Versorgung 
Schutzwaldsanierung 
Mautvignette 
Kurzentrum Bad Hofgastein GesmbH & Co KG 

"Maastricht"-Konvergenzkriterien 
Psychiatrische Versorgung 
Schutzwaldsanierung 
Mautvignette 
Stadtgemeinde Leoben 
Sparkasse der Stadt Leoben 
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Gebarungsüberprüfungen 

Tirol 

Vorarlberg 

Wien 

Europäische Union 

Tätig eil des Rech un shofes 

"Maastricht"-Konvergenzkriterien 
Psychiatrische Versorgung 
Schutzwaldsanierung 
Mautvignette 
Landeshauptstadt Innsbruck 

"Maastricht"-Konvergenzkriterien 
Psychiatrische Versorgung 
Schutzwaldsanierung 
Mautvignette 
Stadtwerke Bregenz GesmbH 
Bregenzer GaststättenbetriebsgesmbH 

"Maastricht"-Konvergenzkriterien 
Wiener Festwochen 
Psychiatrische Versorgung 
Unternehmungsbeteiligungen der Bank Austria AG 
Mautvignette 
Magistratsabteilung 17 - Wiener Wohnen 
Wiener Krankenanstaltenverbund 

Österreich unterliegt hinsichtlich der an die EU entrichteten bzw von 
dieser rückgeleiteten Mittel der Kontrolle durch den Europäischen Rech­
nungshof, wobei der RH - auf der Grundlage seiner im innerstaatlichen 
Bereich unverändert gebliebenen Zuständigkeit - die Prüfungshand­
lungen des Europäischen Rechnungshofes in der Regel durch eigenstän­
dige Gebarungsüberprüfungen begleitet, über welche er dem Nationalrat 
erstmals im TB 1996 berichtet hat bzw in diesem TB weiter berichtet. 

Die Auswahl und die Festlegung der Prüfungsvorhaben des Europäischen 
Rechnungshofes liegen außerhalb der Ingerenz des RH. Im Geiste part­
nerschaftlicher Zusammenarbeit unterstützt der RH den Europäischen 
Rechnungshof bei seinen Prüfungsvorhaben in Österreich - etwa durch 
die Erleichterung des Zuganges zu Informationen, durch die Beschaffung 
von Unterlagen und durch die Abklärung bzw Bereinigung technisch­
organisatorischer Anliegen. 

Auf Ersuchen des Europäischen Rechnungshofes leitet der RH dessen je­
weilige Prüfungsfeststellungen den überprüften österreichischen Dienst­
stellen und Einrichtungen zu und übermittelt deren Antworten dem Eu­
ropäischen Rechnungshof zwecks weiterer Behandlung durch die hiefür 
zuständigen Organe der EU. 

5 
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8 

Gebarungsüberprü'ungen 

Gesetzliche beruf­
liche Vertretungen 

Mit Wirksamkeit ab dem Jahre 1997 ist der RH befugt, die Gebarung der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen (derzeit etwa 80) zu überprüfen, 
welche dem RH auch alljährlich ihre Voranschläge und Rechnungsab­
schlüsse zu übermitteln haben. 

Die Überprüfung der Gebarung der gesetzlichen beruflichen Vertretun­
gen durch den RH hat sich auf die Ordnungsgemäßheit (ziffernmäßige 
Richtigkeit und Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften), 
die Sparsamkeit und die Wirtschaftlichkeit, nicht aber auch auf die Zweck­
mäßigkeit der Gebarung zu erstrecken; weiters sind die für die Gebarung 
in Wahrnehmung der Aufgaben als Interessenvertretung maßgeblichen 
Beschlüsse der zuständigen Organe der gesetzlichen beruflichen Vertre­
tung von der Überprüfung durch den RH ausgenommen. 

Im Jahre 1998 hat der RH das Ergebnis seiner Überprüfungen dem Vor­
sitzenden des satzungsgebenden Organs (Vertretungskörpers) nachstehen­
der gesetzlicher beruflicher Vertretungen bekanntgegeben: 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark 
Wirtschaftskammer Österreich 
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Burgenland 
Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Nieder­
österreich und Burgenland 
Ärztekammer für Wien 

Die Veröffentlichung der Berichte des RH obliegt - nach Vorlage an das 
satzungsgebende Organ (den Vertretungskörper) - der jeweiligen ge­
setzlichen beruflichen Vertretung; die sonst übliche Berichterstattung des 
RH an den jeweiligen allgemeinen Vertretungskörper ist nicht vorge­
sehen. 

Mitwirkung an der Rechnungsvenvaltung 

Im Einvernehmen mit dem BMF regelt der RH die Form und die Gliede­
rung der Voranschläge und der Rechnungsabschlüsse der Länder und der 
Gemeinden . Darüber hinaus hat der RH an der Ordnung des Rechnungs­
wesens des Bundes mitzuwirken. 

Mitwirkung an der Finanzschuldengebarung 

Alle Urkunden über Finanzschulden des Bundes sind, soweit sich aus ihnen 
eine Verpflichtung des Bundes ergibt, vom Präsidenten des RH gegenzu­
zeichnen, woraus sich die Gesetzmäßigkeit der Schuldaufnahme und de­
ren ordnungsgemäße Eintragung in das Hauptbuch der Staatsschuld er­
gibt. Darüber hinaus ist der RH auch mit jenen Finanzschuldengebarungen 
des Bundes befaßt, die keiner Gegenzeichnung bedürfen. 

Im Jahre 1997 war der RH mit rd 110 Fällen von Finanzschuldengeba­
rungen, davon rd 80 im Rahmen einer Gegenzeichnung, befaßt. 
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Tätig t des Rechnu gshofes 

Bundcsrcchnllngsabschlllß 

Der RH hat jährlich den Bundesrechnungsabschluß zu verfassen und die­
sen bis spätestens acht Wochen vor Ablauf des nächstfolgenden Finanz­
jahres dem Nationalrat zur verfassungsgemäßen Behandlung vorzulegen; 
zugleich mit dem Bundesrechnungsabschluß hat der RH jährlich einen 
Nachweis über den Stand der Bundesschulden vorzulegen. 

Demgemäß hat der RH den Bundesrechnungsabschluß 1996 samt Nach­
weis über den Stand der Bundesschulden für das Jahr 1996 dem Natio­
nalrat im Oktober 1997 zugeleitet; die Genehmigung des Nationalrates 
erfolgte mit Bundesgesetz, BGBI I Nr 37/1998. 

Den Bundesrechnungsabschluß 1997 samt Nachweis über den Stand der 
Bundesschulden für das Jahr 1997 hat der RH im Oktober 1998 dem 
Nationalrat vorgelegt. 

Kalkulation rechesetzender Maßnahmen 

Aufgrund einer Entschließung des Nationalrates vom März 1981 sind 
dem RH die Gesetzes- und Verordnungsentwürfe der Bundesverwaltung 
zur Stellungnahme hinsichtlich der Plausibilität der beigefügten Kalku­
lation der Kostenfolgen, wie diese seit dem Jahre 1987 auch haushaltsge­
setzlich geboten ist, zuzuleiten. 

Im Jahre 1997 wurden dem RH insgesamt 250 Gesetzes- und Verord­
nungsentwürfe zur Stellungnahme übermittelt. 

Hinsichtlich des Erfüllungsgrades der Kalkulationspflichten durch die 
einzelnen Ressorts wird auf die Ausführungen im Abschnitt "Hauptpro­
blerne der öffentlichen Finanzkontrolle" verwiesen . 

Darüber hinaus wurden dem RH im Jahre 1997 aus den Bundesländern, 
insbesondere aus Kärnten, Vorarlberg und Oberösterreich, insgesamt 
76 Entwürfe zu neuen rechtsetzenden Maßnahmen zur Begutachtung 
übermi ttel t . 

7 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)16 von 317

www.parlament.gv.at



• l 'nvcreinbarkeit<;gc'ictL 

Aufgrund des Unvereinbarkeitsgesetzes 1983 haben die Mitglieder der 
Bundesregierung, die Staatssekretäre, die Mitglieder der Landesregierun­
gen (für Wien: der Bürgermeister sowie die weiteren Mitglieder des 
Stadtsenates) jedes zweite Jahr sowie anläßlich ihres Amtsantrittes und 
ihres Ausscheidens aus dem Amt dem Präsidenten des RH ihre Vermö­
gensverhältnisse offenzulegen. Dieser hat außergewöhnliche Vermö­
genszuwächse dem Präsidenten des jeweils in Betracht kommenden allge­
meinen Vertretungskörpers zu berichten. 

Parteiengescu 

Aufgrund einer im Jahre 1984 erfolgten Änderung des Parteiengesetzes 
hat der Präsident des RH jährlich bis spätestens 30. September Listen von 
Spenden (Spenden- und Spenderliste) über 100000 S an politische Par­
teien oder an eine ihrer Gliederungen entgegenzunehmen, deren fristge­
rechtes Einlangen zu überwachen, zu verwahren und auf Ersuchen der be­
treffenden politischen Partei öffentlich festzustellen, ob Spenden in der 
ihm übermittelten Liste ordnungsgemäß deklariert wurden. 

Einkommen<;crhebung 

Wie schon zuvor auf der Grundlage einer Entschließung des Nationalra­
tes vom November 1983, seinerzeit allerdings jährlich, hat der RH auf­
grund einer Novellierung des Bundes-Verfassungsgesetzes im Jahr 1988 
nunmehr jedes zweite Jahr bei Unternehmungen und Einrichtungen, die 
seiner Kontrolle unterliegen und für die eine Berichtspflicht an den Na­
tionalrat besteht, die durchschnittlichen Einkommen einschließlich aller 
Sozial- und Sachleistungen sowie zusätzliche Leistungen für Pensionen 
von Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie aller Be­
schäftigten zu erheben, die durchschnittlichen Einkommen der genannten 
Personenkreise für jede Unternehmung und für jede Einrichtung geson­
dert auszuweisen und darüber dem Nationalrat zu berichten. 

Der nächste diesbezügliche Bericht ist dem Nationalrat im Jahre 1999 
vorzulegen. 
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Tätig eit de Rechnungshofe 

Bezügebcgrcm:u ngsgesctz 

Aufgrund des im Jahre 1997 beschlossenen Bezügebegrenzungsgesetzes 
sind dem RH bzw dessen Präsidenten nachstehende Aufgaben über­
tragen: 

(1) Im September jeden Jahres , erstmals im Jahr 1998, ist ein Anpassungs­
faktor zu ermitteln und öffentlich kundzumachen, mit dem der soge­
nannte Ausgangsbetrag (derzeit 100000 S) zum 1. Jänner des Folgejahres 
anzupassen ist; die sich daraus ergebenden Beträge sind zu ermitteln und 
zu veröffentlichen. 

Die entsprechende Kundmachung für das Jahr 1999 erfolgte im Amts­
blatt zur Wiener Zeitung vom 29. September 1998. 

(2) Nach Beschlußfassung aller bezügerechtlichen landesgesetzlichen Re­
gelungen (insbesondere der jeweiligen Abstufungen der quantitativen 
und qualitativen Kriterien für Länder und Gemeinden innerhalb der bun­
desverfassungsgesetzlichen Obergrenzen) ist allen Landtagen über die be­
zügerechtlichen Bestimmungen aller Länder zu berichten und dieser Be­
richt auch den Mitgliedern des Nationalrates und des Bundesrates zu 
übermitteln und zu veröffentlichen. 

Die entsprechende Berichterstattung des RH erfolgte im Juli 1998. 

(3) Dem Nationalrat, dem Bundesrat und den Landtagen ist jedes zweite 
Kalenderjahr - nach Jahreswerren getrennt - über alle Personen zu 
berichten, deren Bezüge oder Ruhebezüge von Rechtsträgern, die der Kon­
trolle des RH unterliegen, zumindest in einem der beiden vorangegange­
nen Kalenderjahre insgesamt den Betrag von jährlich derzeit 1 120 000 S 
übersteigen. Sofern diese Rechtsträger ihrer gesetzlichen Mitteilungs­
pflicht an den RH nicht nachkommen, hat dieser die erforderlichen Da­
ten durch Einschau in die betreffenden Unterlagen des Rechtsträgers zu 
ermitteln. 

Derzeit ist der RH bemüht, in Fühlungnahme mit dem Verfassungs­
dienst des BKA sowie mit dem BMF gangbare und möglichst wenig auf­
wendige Vorkehrungen zur bestmöglichen Entsprechung dieses Gesetzes­
auftrages zu entwickeln. 

(4) Zugleich mit diesem Einkommensbericht ist über die durchschnitt­
lichen Einkommen einschließlich der Sozial- und Sachleistungen der ge­
samten Bevölkerung, nach Branchen, Berufsgruppen und Funktionen ge­
trennt, zu berichten . Solange die hiefür erforderlichen statistischen Daten 
nicht zur Verfügung stehen, hat der RH diesen Bericht aufgrund von 
Gurachten von Sachverständigen zu erstatten. 
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Allgemeines 

Befassung des RH 

Hauptproblem r 
öffentlich n Finanzkontrolle 

Hauptprobleme der öffentlichen Finanzkontrolle 

Finanzielle Aus"" irkungen 
recht"ictzendcr Maßnahmen 

Gemäß § 14 des Bundeshaushaltsgesetzes hat jeder Bundesminister, in 
dessen Wirkungsbereich ein Gesetzes- oder Verordnungsentwurf ausgear­
beitet wurde, eine Stellungnahme darüber abzugeben, ob und inwiefern 
die Durchführung der vorgesehenen Vorschriften voraussichtlich ver­
mehrte Ausgaben für den Bund bzw finanzielle Auswirkungen für andere 
Gebietskörperschaften verursachen wird . 

(1) In Entsprechung der Entschließung des Nationalrates vom 19. März 1981 
wurden dem RH auch im Jahr 1997 insgesamt 250 Gesetzes- und Ver­
ordnungsentwürfe der Bundesverwaltung zur Stellungnahme zugeleitet. 

Darüber hinaus wurden dem RH im Berichtsjahr aus den Bundeslän­
dern, insbesondere aus Kärnten, Vorarlberg und Oberösterreich, insge­
samt 76 Entwürfe zu neuen rechtsetzenden Maßnahmen zur Begutach­
tung übermittelt. 

(2) Wie schon in den Vorjahren wurden auch im Jahr 1997 Bundesgesetze 
beschlossen oder Verordnungen im Bundesgesetzblatt verlautbart, ohne 
daß dem RH vorher Gelegenheit zur Begutachtung der Verwaltungsent­
würfe eingeräumt worden war. Dies betraf beispielsweise 

- das Bundesgesetz über das Österreichische Forschungs- und Prüfzen­
trum Arsenal GesmbH (BGBl I Nr 15); 

- das Bundesgesetz, mit dem das Schülerbeihilfengesetz 1983 geändert 
wird (BGBl I Nr 34); 

- das Bundesgesetz über die Gründung und Beteiligung an der National­
park Oberösterreichische Kalkalpen GesmbH (BGBl I Nr 50); 

- das Bundesgesetz über den unabhängigen Bundesasylsenat (BGBl I 
Nr 77) sowie 

- die Verordnungen des Bundesministers für Inneres, mit denen die Ver­
ordnung betreffend die Übertragung der durch Sicherheitsorgane zu ver­
sehenden Grenzkontrolle auf Zollorgane geändert wird (BG B 1 II N r 32 
und 90) und die 

- Verordnung des Bundesministers für auswärtige Angelegenheiten über 
die Errichtung einer Kommission zum Schutz des Informationsaustau­
sches mit Internationalen Organisationen (BGBl 11 Nr 42). 

11 
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Finanzielle Auswirkungen 

rechtsetzender Maßnahmen 

Beurteilung 
durch den RH 

Vorlagen 
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Der RH hat sich in seinen Stellungnahmen zu den ihm vorgelegten Ge­
setzes- und Verordnungsentwürfen im wesentlichen auf eine Beurteilung 
aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle beschränkt und ist 
insbesondere auf die Berechnungsgrundlagen der finanziellen Auswirkun­
gen der vorgesehenen rechtsetzenden Maßnahmen eingegangen. 

Die dem RH im Jahr 1997 aus dem Bundesbereich zugegangenen Ent­
würfe neuer rechtsetzender Maßnahmen lassen nachstehende Beurteilung 
des Erfüllungsgrades der Kalkulationspflicht durch die einzelnen Ressorts 
zu (die Zuordnung zu den Bundesministerien entspricht der Zuständig­
keitsverteilung zur Zeit der Begutachtung): 

Kalkulation der Folgekosten 

f----·· .... - .. ·-· .. ·-··-·-.. · --.-.... _-.... -.-... - .. - .... - ... - ...... - .. - ....... --.--_ ..... - ...... -.-..... j 

............. - .... -.-..... -..... -........ -.-.... -.-.-.... - .-... ---... -.-........ ·_· .... · .. ·_ .. _ .... · .... _·1 

BKA BMA BMAGS BMwA BMF BMI BM] BMLF BML V BMU]F BMUK BMWV 

Zusammenfassung 

Gesetze • 
ausreichend plausible Angaben 

unzureichende Angaben 
keine Angaben 

o 
• Verordnungen • 

Der Kalkulationspflicht wurde insbesondere bei dem Entwurf 

- einer Novelle zum Zivildienstgesetz; 
- einer Strafprozeßnovelle 1998; 
- des 1. Budgetbegleitgesetzes 1997 sowie 
- des Arbeits- und Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1997 

nicht ausreichend entsprochen. 

Mehrmals mußte der RH daran erinnern, daß gemäß § 14 des Bundes­
haushaltsgesetzes auch jene Mehrausgaben oder Steuerausfälle darzustel­
len sind, die sich aus den vorgeschlagenen rechtsetzenden Maßnahmen für 
andere Gebietskörperschaften ergeben. 

Der RH anerkannte, daß sich im Vergleich mit dem Vorjahr der Anteil 
der Gesetzesentwürfe mit ausreichend plausiblen Erläuterungen zu den 
Kostenfolgen von 60 % auf 62 % erhöht hat. Bei den übermittelten Ver­
ordnungsentwürfen betrug dieser Anteil rd 80 %. 
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Vorbemerkungen 

Allgemeines 

EU-Mittel laut 
Bundeshaushalt 

Hauptprobleme der 
öffentlichen Finanzkontrolle 

Gebarung mit El'-Mitteln; 
Organisation und KonrrolI"ystcme -
grund"ät:tlichc Bemerkungen 

Der RH hat im Rahmen mehrerer Gebarungsüberprüfungen die Funk­
tionsfähigkeit der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der Kontroll­
systeme für die Gebarung Österreichs mit EU-Mitteln querschnittartig 
überprüft . Er hat dem Nationalrat über Ergebnisse dieser Gebarungsüber­
prüfungen im TB 1996 (S. 103 ff und 309 ff) sowie im NTB 1996 (S. 211 ff) 

berichtet und setzt im Besonderen Teil des vorliegenden TB die diesbe­
zügliche Berichterstattung fort. 

Unbeschadet seiner einzelnen Prüfungsfeststellungen und Empfehlungen 
geben die bisher im Zuge der Gebarungsüberprüfungen gewonnenen, ge­
nerellen Erfahrungen dem RH zu den nachstehenden grundsätzlichen Be­
merkungen Anlaß. 

Die Europäische Kommission ist für die Führung des Gesamthaushalts 
der EU gegenüber dem Europäischen Parlament verantwortlich. Sie ver­
waltet mehr als 80 % der EU-Ausgaben im Wege der Mitgliedstaaten . 
Die den Mitgliedstaaten zugute kommenden "operationellen" Mittel der 
Kommission betrugen 1997 nahezu 1 100 Mrd S. 

Dies bedeutet für die Mitgliedstaaten - zumeist in unmittelbar anwend­
baren Verordnungen des Gemeinschaftsrechtes geregelte - besondere 
Herausforderungen im Hinblick auf die verwaltungsinternen organisato­
rischen und kontrollspezifischen Vorkehrungen für die Gebarung mit 
EU-Mitteln. 

1995 1996 1997*) 1998*) 
Oänner bis 

in Mrd S Seprember) 

Beiträge zur EU 19 27 32 21 

Rückflüsse **) 

Einhebungsvergütung 0,3 0,4 0,4 0,3 

Art 81 der EU-Beitrittsakte 7,6 1,4 1,0 0 ,4 

Europäischer Sozialfonds 0,6 1,6 1,8 1,3 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 1,0 1,2 0,5 

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft! Abteilung Garantie ***) 1,1 15,2 11 ,4 7,3 

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds 
für die Landwirtschaft! Abteilung Ausrichtung 0,4 1,5 1,4 1,2 

Summe Rückflüsse 10,0 21,1 17,2 11 ,0 

Quelle: BMF 
*) vorläufige Werte bzw Schätzungen; Rundungsdifferenzen möglich 

**) ohne Koscenersäcze, Bildung, Forschung 
***) ohne Länderbeceiligungen 
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Gebarung mit EU-Mitteln 

Förderungsnehmer 

Organisation 

Aufbauorganisation 

Ablauforganisation 

Beurteilung durch 
den RH 

Nach Maßgabe der Zielsetzungen der unterschiedlichen EU- Förderungs­
programme und der Gemeinsamen Agrarpolitik sind die Begünstigten 
der EU- Förderungen natürliche und juristische Personen des privaten und 
öffentlichen Rechts einschließlich gesetzlicher beruflicher Vertretungen 
(Wirtschaftskammern, Arbeiterkammern). 

Im Hinblick auf die Gebarung mit EU-Mitteln nutzte Österreich im we­
sentlichen die bereits vor dem Beitritt zur EU bestehende Aufbauorgani­
sation der Verwaltung - einschließlich ausgegliederter oder beauftragter 
Rechtsträger sowie verschiedener Förderungsabwicklungsstellen. 

Hiebei bekleidete das BMF zentrale Funktionen für die Österreich zu­
fließenden und - abgesehen von Direktförderungen der Europäischen 
Kommission - im Bundeshaushalt vereinnahmten EU-Mittel sowie für 
die von Österreich an die EU abzuführenden Beiträge. 

Den sogenannten fondskorrespondierenden Ressorts, das sind das BKA 
(für den Bereich des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung), das 
BMAGS (für den Bereich des Europäischen Sozialfonds) und das BMLF 
(für den Bereich des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für 
die Landwirtschaft), kommen ressortinterne, zum Teil ressortübergrei­
fende sowie gebietskörperschaftsübergreifende Aufgaben im Zusammen­
hang mit der Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Struk­
turförderungsprogramme der EU zu. 

Die Ablauforganisation der Gebarung mit EU- Mitteln erfolgte grund­
sätzlich gemäß den im Rahmen der Haushaltsverrechnung des Bundes 
und der Länder üblichen Mechanismen; auf gemeinschaftsrechtliche Er­
fordernisse für eine ordnungsgemäße Programmumsetzung war Bedacht 
zu nehmen (zB aus nationalen Mitteln zusätzlich bereitzustellende Kofinan­
zierungen, rasche Weiterleitung der EU-Förderungsmittel an die Förde­
rungsnehmer, Begleitung und Bewertung der Förderungsprogramme, Be­
richtspflichten). 

Insgesamt anerkannte der RH die Bemühungen der überprüften Stellen, den 
gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen an die Organisation der Gebarung 
mit EU-Mitteln zu entsprechen. Er erachtete diesbezüglich die Nutzung der 
bestehenden Aufbauorganisation grundsätzlich für zweckmäßig, wenngleich 
in Teilbereichen behebbare ablauf organisatorische Schwächen bestanden -
etwa zum Teil bezüglich der Ausschöpfung der EU-Mittel, ihrer Weiterlei­
tung an die Begünstigten, der Verwaltungsabläufe sowie hinsichtlich der 
Veranschlagung und Verrechnung der EU-Mittel im Bundeshaushalt. 
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Gebarung mit EU-Mitteln 

Kontrollsysteme 

EU-Mittel in öffent­
lichen Haushalten 

EU-Mittel außerhalb 
von öffentlichen 
Haushalten 

Haupt ro I m der 
öffentlichen FinanzkontrOlle 

Supranationale Anforderungen 

Die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften verpflichten die Mitgliedstaa­
ten zur Bereitstellung eines leistungsfähigen Kontrollsystems für die 
Überprüfung der Ordnungsgemäßheit der Verwaltung und Verwendung 
der EU-Mittel. Hiebei kommen dem Grundsatz der - zumindest perso­
nellen - Unabhängigkeit verwaltungsinterner KontrollsteIlen von den 
mit Durchführungsaufgaben (zB Beratung, Förderungsabwicklung, Zah­
lung) betrauten Stellen sowie verwaltungsinternen Prüfaufgaben für die 
Erstellung der Jahresrechnungen im Bereich der Gemeinsamen Agrarpo­
litik und EU-programmspezifischen Kontrollen einschließlich entspre­
chendem Berichtswesen maßgebliche Bedeutung zu. 

Unregelmäßigkeiten der Verwaltung und Verwendung der EU-Mittel in 
den Mitgliedstaaten, die etwa die Europäische Kommission oder der Euro­
päische Rechnungshof feststellen, können für den betroffenen Mitglied­
staat zu Anlastungen (Kürzung, Aussetzung, Streichung und Rückzah­
lung von EU-Mitteln) durch die Europäische Kommission führen . 

Kon trollsystematische Umsetzung 

Abgesehen von der gemeinschaftsrechtlich verankerten Prüfungszustän­
digkeit der supranationalen Organe (Europäischer Rechnungshof, Euro­
päische Kommission) in den Mitgliedstaaten und der - soweit EU-Mittel 
über öffentliche Haushalte in Österreich fließen - gegebenen Prüfungs­
zuständigkeit des RH als Organ der nationalen , externen öffentlichen 
Finanzkontrolle waren die vom RH überprüften Stellen einem vom BMF 
im Zusammenwirken mit den fondskorrespondierenden Ressorts - unter 
Fühlungnahme mit der Europäischen Kommission - gestalteten Netz 
verwaltungsinterner Kontrollen (einschließlich Monitoring für die Über­
wachung der Umsetzung der EU-Programme) sowohl auf Bundes- als 
auch aufLänderebene unterworfen. 

Verwaltungsabsprachen 

Im Hinblick auf die Verwirklichung gebietskörperschaftsübergreifender, 
programm bezogener verwaltungsinterner Kontrollen der Gebarung mit 
Mitteln aus den Strukturfonds der EU traf die Europäische Kommission 
im Mai 1998 im Rahmen ihrer Initiative für eine effiziente Verwaltung 
SEM 2000 (Sound and Efficient Management) mit den fondskorrespon­
dierenden Ressorts sowie dem koordinierend tätigen BMF gemeinschafts­
rechtlich erforderliche, bilaterale Verwaltungsabsprachen. 

Zusätzlich zu den Förderungen aus den EU-Strukturfonds und den im 
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik gewährten Förderungen vergab 
die Europäische Kommission auf vertraglicher Grundlage unmittelbar 
oder im Wege nationaler Agenturen Förderungsmittel an die Förderungs­
werber (zB Direktförderungen im Bereich Forschung und technologische 
Entwicklung). 
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Gebarung mit EU-Mitteln 

Beurteilung durch 
den RH 

Haftung gegenüber 
der EU 

Hinsichtlich dieser EU-Mittel waren lediglich die supranationalen Orga­
ne der verwaltungsinternen bzw -externen öffentlichen Finanzkontrolle 
(Europäische Kommission, Europäischer Rechnungshof) auf primärrecht­
licher bzw im Einzelfall mit dem Förderungsnehmer vertraglich aus be­
dungener Grundlage prüfungszuständig. 

Innerstaatlich lagen über die wertmäßige Größenordnung dieser Mittel 
keine hinreichend verläßlichen, einen Gesamtüberblick vermittelnden In­
formationen vor (etwa war lediglich die Höhe von Finanzierungszusagen 
der Europäischen Kommission für Direktförderungen in Teilbereichen be­
kannt, nicht jedoch die schließlichen Zahlungen), weil die Europäische 
Kommission diesbezüglichen Anfragen des RH hinsichtlich der detail­
lierten Höhe und des Adressatenkreises der außerhalb der öffentlichen 
Haushalte Österreich zufließenden EU-Mittel bisher zurückhaltend bzw 
unzureichend begegnete. 

Nach Ansicht des RH sind die überprüften Kontrollsysteme grundsätz­
lich in der Lage, die Anforderungen des Gemeinschaftsrechtes zu erfüllen 
und wurden diesen im wesentlichen gerecht. Er erachtet in diesem Zu­
sammenhang die mit der Europäischen Kommission vereinbarten Verwal­
tungsabsprachen als kontrollsystematische Verbesserung. 

Zur Hintanhaltung künftiger Anlastungen durch die Europäische Kom­
mission sollte allerdings den gebietskörperschaftsübergreifenden und pro­
gramm bezogenen Aspekten verwaltungsinterner Kontrollen sowie -
unbeschadet dessen - der erforderlichen Unabhängigkeit der verwal­
tungsinternen Kontrolleinrichtungen unter Bedachtnahme auf die hiefür 
erforderliche Ressourcenausstattung sowie die nicht zuletzt von den supra­
nationalen Kontrollorganen im Lichte des Gesamthaushalts der EU als be­
deutsam anerkannten Gesichtspunkte der Ordnungsgemäßheit der Geba­
rung in den Mitgliedstaaten verstärktes Augenmerk gewidmet werden. 

Hinsichtlich der Direktförderung mit EU-Mitteln wäre für eine Abklä­
rung der Voraussetzungen einer flächendeckenden öffentlichen Finanz­
kontrolle eine diesbezüglich offenere Informationspolitik der Europäischen 
Kommission wünschenswert . 

Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung 
der aus den Strukturfonds der EU und im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik zugeflossenen - und in öffentlichen Haushalten verein­
nahmten - EU-Mittel obliegt laut Gemeinschaftsrecht den Mitglied­
staaten . 

Der Europäische Rechnungshof vertrat die Auffassung, daß auch in Fällen 
direkter Förderungsverträge der Europäischen Kommission mit nationalen 
Projektträgern eine Behörde des betreffenden Mitgliedstaates für die ord­
nungsgemäße Verwendung der EU-Mittel hafte (NTB 1996 S. 17 Abs 5). 
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Gebarung mit EU-Mitteln 

Beurteilung durch 
den RH 

Zusammenfassung 

Hauptprobl m der 
öffentlichen Finanzkontrolle 

Nach Ansicht des RH ist nicht auszuschließen, daß die EU die Verantwor­
tung für die Ordnungsgemäßheit der Gebarung mit allen - entweder im 
Wege öffentlicher Haushalte oder außerhalb dieser - Österreich zukom­
menden EU-Mitteln aus dem Blickwinkel der supranationalen öffent­
lichen Finanzkontrolle letztlich insgesamt der Republik Österreich, ver­
treten durch die Bundesregierung, zuordnet . 

In Anbetracht des föderalen Staatsaufbaues Österreichs erfordert dies nach 
Auffassung des RH wirksame innerstaatliche Regelungen, mit denen 
außer dem Bund auch die übrigen Gebietskörperschaften in die gemein­
schaftsrechtliche Kontrollverpflichtung des Mitgliedstaates Österreich so­
wie in die Tragung von Rückforderungen und Anlastungen durch die 
Europäische Kommission einbezogen werden. 

Der RH anerkannte die Bemühungen der Ressorts, den supranationalen 
Anforderungen der EU hinsichtlich der Gebarung mit EU-Mitteln erfolg­
reich zu entsprechen, wenngleich in Teilbereichen (Ablauforganisation, 
Kontrolle, innerstaatliche Haftungregelung) Verbesserungsmöglichkeiten 
bestanden. 
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Vorbemerkungen 

Hauptprobleme d r 
offentliehen Finanzkon roll 

Öffentliche Förderungen 

Die österreichische Förderungslandschaft ist historisch gewachsen. Neben 
der Abwicklung von Förderungen durch staatliche Dienststellen bedienen 
sich die Gebietskörperschaften auch ausgeg liederter Einrichtungen bzw 
rechtlich selbständiger Gesellschaften . Es entstand ein im internationalen 
Vergleich umfangreiches Förderungssystem, das durch eine Vielzahl von 
Institutionen und Instrumenten gekennzeichnet und schwer überschaubar 
ist. 

Durch den Beitritt zur EU sind die Rahmenbedingungen für die öffent­
lichen Förderungen wesentlich geändert worden. Artikel 92 des EG-Ver­
trages stellt unter dem Aspekt der Wettbewerbsverfälschung und der Be­
einträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten den Grundsatz 
der Unvereinbarkeit von staatlichen Beihilfen an Unternehmungen mit 
dem Gemeinsamen Markt auf. Die Wettbewerbspolitik und das Beihil­
fenrecht der EU stellen sich somit als zusätzliche Anforderungen an das 
traditionelle österreichische Förderungssystem dar. 

19 

Dezentraler Aufbau des Förderungswesens 

Förderungsbegriff 

Umfang der 
Förderungen 

Im allgemeinen werden unter Förderungen Ausgaben der öffentlichen 
Hand für zins- oder amortisationsbegünstigte Gelddarlehen , Annuitä­
ten-, Zinsen- und Kreditkostenzuschüsse sowie sonstige Geldzuwendun­
gen verstanden, die einer natürlichen oder juristischen Person für eine von 
dieser erbrachten oder beabsichtigten Leistung, an der ein erhebliches öf­
fentliches Interesse besteht, gewährt werden, ohne dafür unmittelbar eine 
angemessene geldwerte Leistung zu erhalten. Wesentlich ist daher das so­
genannte subventionsgerechte Verhalten, wobei hiefür unmittelbare Zah­
lungen (direkte Förderungen) oder Abgabenerleichterungen (indirekte 
Förderungen) in Betracht kommen. 

Einen Gesamtüberblick über die in Österreich als Förderungen ausge­
schütteten Mittel gibt es nicht. 

Einige veröffentlichte Zahlen zeigen aber, daß es sich um bedeutende 
Summen handelt: 

(1) Der Bund weist im Färderungsbericht für das Jahr 1996 46,5 Mrd S 
an direkten Förderungen aus. Förderungen, die ausgegliederte Rechtsträ­
ger (zB ERP-Fonds, Bürges Förderungsbank GesmbH) aus eigenem Ver­
mögen gewähren, sind darin nicht enthalten. 

(2) Gut dokumentiert ist die im BKA erfaßte (System FINKORD) direk­
te Wirtschaftsförderung des Bundes, die 4 Mrd S je Jahr beträgt. 

(3) Die EU-Strukturfonds und Gemeinschaftsinitiativen sehen - unbe­
schadet nationaler Kofinanzierungserfordernisse - für die Jahre 1995 bis 
1999 einen Rahmen von etwa 20 Mrd S vor. Dazu kommen EU-Förde­
rungen außerhalb öffentlicher Haushalte ohne Einbindung nationaler 
Mittel. 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)28 von 317

www.parlament.gv.at



20 

Öffentliche Förderungen 

Förderungsgeber 

Wirtschaftsförderung 
und EU-Programme 

Förderungen, die der Kontrolle durch den RH unterliegen, werden in 
Österreich nicht nur vom Bund, sondern insbesondere auch von den Län­
dern, den Gemeinden und den Kammern vergeben bzw abgewickelt. 

Die große Anzahl der mit Förderungen befaßten Organisationen als Er­
gebnis der bundesstaatlichen und interessenpolitischen Gliederung Öster­
reichs setzt sich auch innerhalb dieser Körperschaften fort. Die ausgeglie­
derten vergebenden Stellen sind in vielfältiger Weise organisiert, wobei 
öffentlich-rechtliche Fonds und Kapitalgesellschaften die größte Bedeu­
tung haben. 

Die speziellen Gegebenheiten des bundesstaatlichen Aufbaus Österreichs 
erschweren eine Zusammenführung der Förderungsstellen. Besonders un­
übersichtlich stellt sich die Förderungspraxis der Gemeinden dar, weil die 
Vergabe kommunaler Förderungsmittel aufgrund sehr unterschiedlicher 
Subventionsgrundlagen bzw -richtlinien erfolgt . Bestrebungen für ein 
übersichtlicheres System notwendiger Förderungsstellen waren selbst in­
nerhalb des Bundes bisher nicht erfolgreich. 

Beispielsweise hat die Bundesregierung im Zusammenhang mit der soge­
nannten "Technologiemilliarde" zwei hochrangige Experten beauftragt, 
einen "Bericht zur Reform der österreichischen Technologiepolitik" zu er­
stellen. Der Bericht wurde im Frühjahr 1997 präsentiert und behandelte 
naturgemäß auch die Forschungsförderung. Bis Mitte 1998 konnte kein 
Konsens über die in diesem Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
übersichtlicheren und einfacheren Gestaltung dieses Teilbereiches erzielt 
werden. 

Das im BKA installierte EDV-System FINKORD erfaßt 40 bundeswei­
te Förderungsaktionen. Bei der EU wurden 50 Bundesaktionen und 100 
Aktionen der Länder angemeldet. Weitere 200 Aktionen von Gemeinden 
liegen unter den von der EU vorgesehenen Betragsgrenzen. 

Alleine mit der Abwicklung des Teilbereiches Wirtschaftsförderungs­
aktionen befassen sich auf Bundesebene, abgesehen von den Bundesmini­
sterien, nachstehende Organisationen: 

• Bürges Fördetungsbank des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten GesmbH 

• ERP-Fonds 
• F inanzierungsgarantie-Gesm bH 
• Österreichische Kommunalkredit AG 
• Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft 
• Innovationsagentur GesmbH 
• Österreichische Hotel- und FremdenverkehrstreuhandgesmbH 
• Österreichische Kontrollbank AG 

Auch die Vergabe der von der EU im Rahmen verschiedener Programme 
zur Verfügung gestellten kofinanzierten Mittel aus Strukturfonds erfolgt 
entsprechend deren vorrangiger Zielsetzung als Regionalförderung nicht 
zentral, sondern dezentral. Die administrative Durchführung erledigen 
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Öffentliche Förderungen 

Hauptpro leme der 
öffentlichen Fina zkontrolle 

die vorhandenen nationalen Förderungsstellen, womit zumindest in die­
sem Bereich keine weitere Komplizierung entstanden ist. Die große An­
zahl der Förderungsstellen erschwere aber einen Überblick über die Höhe 
aller von der EU ausgezahlten Förderungsmittel. 

Der RH verkennt trotz seiner grundsätzlichen Kritik an der Zersplitte­
rung nicht , daß einzelne Förderungseinrichtungen in ihrem Zuständig­
keitsbereich erfolgreich tätig sind, wie der RH ua bei Überprüfungen der 
Innovationsagentur (NTB 1996), des ERP-Fonds (TB 1996) sowie von 
Investitionen im Umweltbereich (Abwasser- und Abfallentsorgung) fest­
stellen konnte . 

21 

Folgen der Dezentralisierung 

Zugang zu 
Förderungsmi tteln 

Förderungskonzepte 

Die schwer überschaubare österreichische Förderungslandschaft erschwere 
es dem Förderungswerber, die vorhandenen Möglichkeiten zu überblicken 
und gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen . Insbesondere kleinen und 
mittleren Unternehmungen, die nicht über die notwendigen personellen 
Ressourcen verfügen, bleibt so unter Umständen der Zugang zu Förde­
rungsmitteln verschlossen. 

Im Rahmen der Überprüfung verschiedenster Förderungsbereiche des 
Bundes, der Länder und Gemeinden stellte der RH fest, daß vielfach kei­
ne Förderungskonzepte mit mittel- und langfristigen Zielsetzungen vor­
lagen; dementsprechend erfolgten Förderungsvorgänge auch nicht nach 
Maßgabe festgeschriebener Prioritätenreihungen. Mehrjährige Finanzie­
rungskonzepte, die nach Ansicht des RH zur Sicherung der Umsetzung 
längerfristiger Förderungskonzepte erforderlich sind, waren kaum vor­
handen. Vielfach war festzustellen, daß das Förderungswesen der subven­
tionsvergebenden Gebietskörperschaft auf grund ihrer finanziellen Lage 
neu überdacht und in geordnete und sparsame Bahnen gelenkt werden 
müßte . Sofern Ziele für Förderungsprojekte vorlagen, war in mehreren 
Fällen festzustellen, daß die notwendige Anpassung dieser Ziele an ge­
änderte Rahmenbedingungen verabsäumt wurde. Aus dem Mangel an 
Förderungskonzepten ergab sich eine zersplitterte, wenig zielgerichtete 
Förderung (TB 1994 S. 28 Sporeförderung; NTB 1992 S. 4 7 National­
parkangelegenheiten; TB 1996 S. 254 Familienberatung; NTB 1996 S. 173 
und S. 180 Schutzwaldsanierung; WB Salzburg 1996/4 S. 61 Förderungs­
konzept - Förderungsrichtlinie; TB 1996 S. 55 Entwicklungszusam­
menarbeit). 

Die EU-Förde rungen haben die regionale Konzentration der Mittel ver­
stärkt. Ungeachtet der durch die erforderliche nationale Kofinanzierung 
ausgelösten Belastung der innerstaatlichen Budgets werden durch das Be­
mühen, von der EU hohe Förderungen zu erhalten, im Einzelfall auch 
Projekte verwirklicht, deren Nachhaltigkeit sich erst erweisen muß. 

Im Falle einer Betriebsansiedlung im Burgenland kam es in Ermangelung 
einer nationalen Steuerungsmöglichkeit durch einen regelrechten Förde­
rungswettlauf zweier Bundesländer zu einer volkswirtschaftlich fragwür­
digen Förderungsmaximierung (NTB 1996 S. 139 Lenzing AG). 
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Öffentliche Förderungen 

Anpassung an 
geänderte Rahmen­
bedingungen 

Koordinations­
aufWand 

Für eine Konzentration der Förderungsvergabe sprechen aber nicht nur 
die Interessen der Förderungswerber und der Wunsch nach einem effizi­
enteren Mitteleinsatz bei begrenzten Budgetmitteln, sondern auch das 
sich schnell wandelnde wirtSchaftliche Umfeld . 

Die Förderungspolitik ist ein wesentlicher Bestandteil der nationalen 
Wirtschaftspolitik. Im Rahmen eines Förderungskonzeptes, das auch we­
niger Förderungsstellen vorsieht, könnte schneller auf die Anforderungen, 
die sich aus den Veränderungen einer globalisierten Wirtschaft ergeben, 
reagiert werden. 

Jenen Unternehmungen, die Förderungen in Anspruch nehmen, entsteht 
durch die Zersplitterung ein erheblicher bürokratischer Aufwand. Insbe­
sondere bei der Förderung von Investitionen werden Förderungen häufig 
von verschiedenen Stellen in Anspruch genommen. Dieses "Schnüren von 
Förderungspaketen" bedeutete aber auch die mehrfache Begutachtung der 
Projektunterlagen, wobei auf Übereinstimmung mit den individuellen 
Richtlinien des jeweiligen Förderungsgebers zu achten war (WB Kärnten 
1992 S. 12; NTB 1996 S. 140 Lenzing AG). 

Das trifft wegen der Inanspruchnahme vorhandener Strukturen grund­
sätzlich auch auf EU-kofinanzierte Projekte zu. Koordinationsschwierig­
keiten mit den befaßten Stellen können zu erheblichen Zeitverzögerun­
gen führen. 

Grundsätzliche Feststellungen des RH 

Allgemeines 
Förderungsgesetz 

Förderungsrichtlinien 

Der RH hat - entsprechend dem Grundsatz der doppelten gesetzlichen 
Bedingtheit der Staatsausgaben - ein allerdings auch für die anderen Ge­
bietskörperschaften vorbildhaftes Allgemeines Bundesförderungsgesetz 
oder zumindest eine sondergesetzliche Grundlage für die einzelnen Förde­
rungsbereiche eingemahnt (etwa TB 1991 insbesondere S. 32 und S. 44 
Allgemeine Prüfungsaussagen von grundsätzlicher Bedeutung; NTB 1993 
S. 15 ff Österreichische Osthilfe; TB 1990 S. 78 Förderungen-Kapitel 50). 

Zum Teil lagen keine zusammenfassenden Richtlinien in einzelnen Förde­
rungsbereichen vor. Dies betraf sowohl Verfahrensregelungen als auch in­
haltliche Merkmale wie Förderungsziele, Förderungswürdigkeit und son­
stige Förderungsbedingungen. Als unzureichend wurden vom RH jene 
Förderungsrichtlinien beurteilt, deren betont allgemein gehaltener Inhalt 
nicht als Maßstab für eine genaue Bewertung der Förderungswürdigkeit 
herangezogen werden konnte . Änderungs- bzw ergänzungsbedürftig er­
schienen dem RH insbesondere jene Förderungsrichtlinien, die keine lei­
stungsbezogenen Nachweise der widmungsgemäßen Verwendung der 
gegebenen Mittel verlangten. Vorhandene Förderungsrichtlinien wurden 
in einzelnen Fällen nicht eingehalten (TB Steiermark 1993 S. 12 Fehlen 
von Förderungsrichtlinien; WB Niederösterreich 1996/6 S. 12 ff Förde­
rungskonzept; TB Niederösterreich 1996 S. 40 und S. 49 ff Förderungs­
richtlinien/Mittelverwendung). 
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Öffentliche Förderungen 

Förderungsverfahren 
und Kontrolle 

Evaluierung 

Hauptprobleme der 
öffentlichen Finanzkontrolle 

Die Förderungsabwicklung erfolgte in einzelnen Fällen nicht ordnungs­
gemäß. So wurden neue Förderungen ohne Nachweis der widmungsge­
mäßen Verwendung bereits gewährter Förderungsmittel vergeben. Die 
wirtschaftliche Eigenleistungsfähigkeit der Förderungswerber wurde teil­
weise ebenso nicht überprüft wie die Folgekosten geförderter Vorhaben . 
Auf eine Offenlegung der Finanzlage der Förderungswerber wurde in 
zahlreichen Fällen verzichtet. Vereinzelt dokumentierten die Unterlagen 
der Förderungsnehmer hohe Jahresgewinne bzw zu hohe Eigenmittel. Es 
wurden auch Förderungen auf der Grundlage unzureichender Anträge 
und ohne Prüfung wesentlicher Förderungsvoraussetzungen vergeben. Eine 
unwirtschaftliche Abwicklung der Förderungsverfahren ergab sich aus 
zersplitterten Zuständigkeiten bei den Förderungsgebern und insbeson­
dere im Länderbereich aus dem Fehlen einer zentralen Kartei zur Erfas­
sung aller Förderungen (NTB 1992 S. 55 und S. 57 Jugendangelegenhei­
ten; TB 1994 S. 30 Sportförderung; TB 1996 S. 255 Familienberatung; 
WB Steiermark 1995/6 S. 19 Förderungsfolgewirkungen - Sicherstel­
lungen; NTB 1993 S. 23 Österreichische Osthilfe; TB Oberösterreich 
1992 S. 12). 

Eine geringe Kontrolldichte bei den Förderungsempfängern führte dazu, 
daß die bei genehmigten und geförderten Projekten verfügten Auflagen 
vielfach nicht erfüllt wurden. Das Fehlen einer Staffelung der Wertgren­
zen hinsichtlich der Organzuständigkeit führte bei einzelnen Förderun­
gen mit geringem Förderungsvolumen zu einer entbehrlichen Aufwen­
digkeit der Förderungsverfahren . In einigen Fällen vermißte der RH den 
Einsatz von Instrumenten des Förderungsprojektcontrolling, um Problem­
fälle und -bereiche frühzeitig zu erfassen und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen zu können (TB 1996 S. 255 Familienberatung; TB Niederöster­
reich 1996 S. 14 Förderungsabwicklung; TB Niederösterreich 1996 S. 15 
Förderungsprojektcontrolling). 

In vielen Förderungsbereichen und Förderungsfällen war weder aus der 
regionalen noch aus der empfängerspezifischen Förderungsmittelvertei­
lung erkennbar, ob die Förderung im Sinne der jeweiligen Zielsetzung 
auch erfüllt wurde. Die Überprüfung von förderungsvergebenden Stellen 
durch den RH ergab, daß teilweise keine Evaluierung der Zielerreichung 
des jeweiligen Mitteleinsatzes vorgenommen wurde . Die Durchführung 
von Wirkungsanalysen und daran anknüpfende Neugestaltungen des För­
derungswesens haben kaum stattgefunden. Der in vielen Bereichen ange­
strebte zweckmäßige Übergang von einer breiten Förderungsstreuung zu 
einer treffsicheren Subjektförderung ist teilweise bis kaum gelungen. 

In Bereichen, in denen Aktivitäten zur Evaluierung von Projekten statt­
fanden, waren diese vielfach nicht dazu geeignet, den Erfolg einzelner ge­
förderter Leistungen ersichtlich zu machen. Die Förderungsgeber behiel­
ten sich in zahlreichen Förderungsbereichen Vorhabensüberprüfungen 
vor, führten aber derartige Nachprüfungen nicht durch (TB Niederöster­
reich 1996 S. 13 Evaluierung/Zielerreichung; TB Oberösterreich 1994 
S. 71 Zielerreichungsgrad/Gießkannenprinzip; TB 1996 S. 254 f Familien­
beratung; TB 1994 S. 33 Sportförderung). 

23 
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Öffentliche Förderungen 

24 
Lösungsansätze Nach Ansicht des RH könnten die aufgezeigten Probleme durch folgende 

Maßnahmen gelöst werden: 

(1) Verringerung der Anzahl der Förderungsaktionen sowie der Stellen, die 
Förderungen vergeben; 

(2) Einbindung der gesamten öffentlichen Förderungen in ein Förderungs­
konzept mit definierten Zielsetzungen und Prioritäten; 

(3) weitgehende Angleichung der Förderungsrichtlinien; 

(4) im Falle der Förderung durch mehrere finanzierende Einrichtungen Be­
trauung einer Stelle mit der Federführung, wobei nur deren Richtlinien 
heranzuziehen wären; 

(5) Überprüfung der Förderungsrichtlinien und -abwicklung auf Voll­
ständigkeit; 

(6) verstärktes Förderungscomrolling; 

(7) Evaluierung der Zielerreichung geförderter Projekte. 
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Allgemeines 

Zahlungs­
bedingungen 

Zahlungshäufigkeit 

Hauptprobleme er 
öffentlichen finanzk ntrolle 

Zahlungsverhalten des Bundes 

Von April bis September 1997 hat im Auftrag des BMF ein Betriebsbera­
ter Zahlungsstromanalysen in sechs Bundesministerien durchgeführt. Auf 
Stichprobenbasis wurden rd 3 000 Vorgänge des Jahres 1996 mit einem 
Zahlungsvolumen von rd 1 Mrd S untersucht. Dabei ging es um die Fest­
stellung der Einsparungsmöglichkeiten aus Ausnützung und Ausweitung 
von Zahlungszielen bei Eingangsrechnungen (Auszahlungen für Sachauf­
wand und Investitionen) einerseits und der Beschleunigung von Einnah­
men andererseits. Zusätzlich wurden die Vereinbarung und Ausnützung 
von Skontokonditionen sowie die Konditionen im Auslandszahlungsver­
kehr überprüft. 

Ausgehend von einem steuerbaren Gesamtvolumen (also Zahlungen, die 
nicht zu einem bestimmten gesetzlich festgelegten Termin geleistet wer­
den müssen) von rd 38,7 Mrd S in den untersuchten Bundesministerien 
- nach einer Schätzung des BMF dürfte das steuerbare Gesamtvolumen 
für alle Bundesministerien bei rd 58 Mrd S liegen - lassen sich die Er­
gebnisse dieser Studie wie folgt zusammenfassen: 

Die Struktur und Fristigkeit der Zahlungsziele in den einzelnen Bun­
desministerien ist höchst unterschiedlich. Allein durch die lückenlose 
Einhaltung des Zahlungszieles (keine Zahlung vor Fälligkeit) hätten die 
untersuchten Bundesministerien jährliche Einsparungen (aus Zinsener­
sparnissen) von rd 6,8 Mill S bis rd 8,4 Mill S erzielen können. 

Weitere Verbesserungen könnten durch ein einheitliches Auftreten des 
Bundes als Käufer und eine Angleichung der Einkaufsbedingungen nach 
dem Grundsatz der "best practice" erzielt werden. 

Nur rd 18 % der untersuchten Gebarungssumme wiesen Skontovereinba­
rungen auf; auch hier bestanden große Unterschiede zwischen den Bun­
desministerien. In diesem Zusammenhang würde schon die konsequente 
und lückenlose Ausnutzung der ausbedungenen Skontovereinbarungen 
Einsparungen von rd 6 bis rd 7,7 Mill S je Jahr ergeben. Bei einer Aus­
weitung von Skontovereinbarungen auf 25 % der Gebarungssumme (eines 
der untersuchten Bundesministerien erzielte bereits 61 %) könnten Ein­
sparungen von rd 86 bis rd 109 Mill S erzielt werden. 

Zahlungen wurden an allen fünf Arbeitstagen der Woche vorgenommen. 
Die Studie empfahl als Minimalvariante, keine Freitagszahlungen mehr 
vorzunehmen, weil die Gutschrift beim Empfänger ohnedies erst am Diens­
tag der Folgewoche erfolge und der Zeitraum bis dahin der Bank zugute 
käme. Dadurch könnte der Bund Einnahmen (zusätzliche Zinseneffekte) 
von rd 1,5 bis rd 1,9 Mill S je Jahr erzielen. 

Als Optimalvariante wurden Zahlungen ausschließlich zur Wochen­
mitte empfohlen, woraus sich derartige Einnahmen von jährlich 10,5 bis 
13,6 Mill S ergäben . 
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Zahlungsverhalten 

des Bundes 

Raschere Einnah­
menaufbringung 

Kosten des 
Auslandszahlungs­
verkehrs 

Schulungs­
maßnahmen 

Schlußfolgerung 
des RH 

Nach den Ergebnissen der Studie sollten die den Einnahmen des Bundes 
vorausgehenden Forderungen rascher als bisher aufgestellt und die frist­
gerechte Einzahlung durch die zuständigen Organe stärker überwacht 
werden . 

Im Zusammenhang mit dem Auslandszahlungsverkehr des Bundes emp­
fahl die Studie: 

(1) Bei Zahlungen in Fremdwährung sollten Kursabsicherungsmaßnah­
men im Wege der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur getrof­
fen werden. 

(2) Die von der Österreichischen Postsparkasse verrechnete Kommissions­
gebühr für Auslandszahlungen lag im oberen Bereich der marktüblichen 
Kondition. 

Die Studie empfahl Verhandlungen mit der Österreichischen Postspar­
kasse auf der Grundlage eines (internationalen) Konditionenvergleichs 
mit dem Ziel der Verringerung von Überweisungskosten; entsprechende 
Verbesserungen erfolgten mit Wirksamkeit vom 1. August 1998. 

(3) Bei Auslandszahlungen sollte versucht werden, anstelle des derzeit 
maßgeblichen - höheren - Briefkurses (Angebots kurs) einer Wäh­
rung Verbesserungen in Richtung des niedrigeren Geldkurses (Nach­
fragekurs) zu erreichen . 

Seit 1. Juni 1998 kommt bei Auszahlungen des Bundes in Fremdwährung 
der Mittelkurs zwischen Geld-/Briefkurs zur Anwendung. Die konten­
mäßige Belastung des Bundes erfolgt seit 1. Jänner 1998 nicht schon zum 
Auftragszeitpunkt, sondern erst zum Zeitpunkt der Valutenbeschaffung . 

Übereinstimmend erachteten die Studie und das BMF zusätzliche Infor­
mations-, Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen zur Ausnutzung der 
bestmöglichen Zahlungsbedingungen für erforderlich, wobei das BMF 
allerdings auf fehlende Anreizmechanismen im Besoldungs- und im 
Haushaltsrecht verwies. 

Durch weitere Optimierung des Zahlungsverhaltens können für den 
Bund noch nennenswerte günstige budgetäre Effekte, insbesondere ver­
mehrte Zinseneinnahmen, erzielt werden. 
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Zuordnung 

Gliederung 

Kurzfassung 

Anhang 

Unerledigte 
Anregungen 

Verwirklichte 
Empfehlungen 

Vorbe erkun en 

BESONDERER TEIL 

Vorbemerkungen 

Darstellung- der Prüfungsergcbni"ise 

Die Zuordnung von überprüften Dienststellen und Unternehmungen zu 
den Wirkungsbereichen der einzelnen Bundesministerien folgte der im 
Zeitpunkt der Vorlage dieses Berichtes geltenden Zuständigkeitsvertei­
lung und Reihung der Bundesministerien. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise die festge­
stellten Sachverhalte (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Ab­
satzbezeichnung), deren als Beanstandung und/oder Empfehlung gefaßte 
Beurteilung durch den RH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der 
überprüften Stelle (Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdmck) sowie eine allfäl­
lige Gegenäußerung des RH (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. 
Das Zahlenwerk enthält allenfalls kaufmännische Rundungen. 

Wie bereits in den Vorjahren stellt der RH den einzelnen Prüfungsergeb­
nissen seine wesentlichen Feststellungen ähnlich einem "management let­
ter" voran, um dem Leser einen rascheren Überblick zu erleichtern. 

Entsprechend einem Wunsch von Abgeordneten aller im Rechnungshof­
ausschuß vertretenen Fraktionen schließt der RH in einem Anhang zu 
den Prüfungsergebnissen eine Auflistung der verantwortlichen Entschei­
dungsträger der überprüften Unternehmungen an. 

Offene-P()"icen-Buchhaltung" 
der öffentlichen Finanzkontrolle 

Die 1982 begonnene ressortweise Auflistung der "Unerledigten Anregun­
gen aus Vorjahren" wurde auch im vorliegenden Bericht fortgeschrieben, 
wobei auch Mitteilungen über beabsichtigte Maßnahmen bzw allfällige 
Hinderungsgründe beigefügt wurden. 

Ebenso führt der RH seine ressortweise Zusammenstellung jener Empfeh­
lungen weiter, denen mittlerweile durch die erforderlichen Maßnahmen 
des Nationalrates oder der überprüften Stellen entsprochen wurde ("Ver­
wirklichte Empfehlungen"). 
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Bereich des Bundeskanzleramtes 

l ' nerledigtc Anregungen aus Vorjcthren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

(1) Analyse zur Rechtsvereinfachung der insbesondere bis 1946 im Gesetzes­
oder Verordnungsrang erlassenen Normen , Überarbeitung eines bereits 
1995 vorgelegten Entwurfes eines Bundesverfassungs- Bereinigungsge­
setzes sowie Sichtung der von Österreich abgeschlossenen Staatsverträge 
in einem eigenen Bereinigungsprojekt (TB 1995 S. 8 und S. 9). 

Laut Stellungnahme des BKA sei ein erster Entwurf eines Rechtsbereinigungs­
gesetzes mit den wesentlichsten Ressorts diskutiert worden, welcher die ersatzlose 
Aufhebung von 30 % bis 40 % der vor dem J ahr 1946 erlassenen Normen im Ge­
setzes- oder Verordnungsrang vorsehe. Verzögert würde die Projektumsetzung aller­
dings durch die erforderliche Rücksichtnahme auf Europäische Rechtsnormen und 
die knappen Ressourcen der Bundesministerien. 

(2) Gesamtreform des Tierseuchenrechtes und Wiederverlautbarung des Tier­
seuchengesetzes (zuletzt TB 1985 Abs 22.5). 

Laut Stellungnahme des BKA sei mit dem EU-Beitritt ein Teil der EU-tierseu­
chenrechtlichen Bestimmungen übernommen worden; weitere Bestimmungen würden 
schrittweise in nationale Regelungen umgesetzt werden. Eine Gesamtreform des 
Tierseuchenrechtes sei erst nach vollstä'ndiger Umsetzung der diesbezüglichen EU­
Vorschriften zweckmäßig. 

(3) Schaffung eines Bundesarchivgesetzes, mit welchem die Rechtsgrund­
lagen für die Organisation und die Tätigkeit des Österreichischen Staats­
archivs zeitgemäß erschlossen werden sollen (TB 1996 S. 28 Abs 3). 

Laut Mitteilung des BKA wä"re eine Weiterbetreibung dieses Projektes infolge 
Arbeitsüberlastung der zustä"ndigen Rechtsabteilung nicht möglich gewesen. 

(4) Anhebung der vom Übersetzungsdienst im Bundespressedienst erbrach­
ten Leistungen auf die Norm des BKA bzw auf internationale Vergleichs­
werte (NTB 1994 S. 8 Abs 14). 

Das BKA berichtete dem RH von mehreren Maßnahmen zur Leistungssteigerung, 
nicht jedoch über einen Kostenvergleich mit privaten Übersetzungsdiensten. 

(5) Straffung der auf mehrere Abteilungen des Bundespressedienstes auf­
gesplitterten Produktionsplanung sowie Verbesserung der Kostenkalku­
lation (NTB 1994 S. 8 Abs 15). 

Nach unverä'nderter A"ffassung des BKA sei die Einführung einer gesonderten 
KostensteIlenrechnung nur im Rahmen einer generellen Einführung im BKA 
zweckmäßig. 
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Unerledigte Anregungen 

(6) Verbesserung der Organisation sowie Straffung der Verwaltungsabläufe 
innerhalb des BKA bei der Abwicklung von Hilfs- und Strukturmaß­
nahmen (NTB 1993 S. 23 f Abs 20 und Abs 21). 

Laut Stellungnahme des BKA sei die empfohlene Entlastung der "Protokollabtei­
lung" noch nicht umgesetzt worden. 

(7) Gesetzlicher Klarstellung der Merkmale für einen kostendeckenden An­
staltstarif der veterinärmedizinischen Bundesanstalten (zuletzt TB 1986 
Abs 6.2). 

Laut Mitteilung des BKA eriirtere es Vorschlage zu einer Erhiihung des zuletzt im 
Jahr 1993 angehobenen Tarifes. 

(8) Erlassung einer Kanzleiordnung für die veterinärmedizinischen Bundes­
anstalten (zuletzt TB 1986 Abs 6.1). 

Laut Stellungnahme des BKA sei die EDV-maßige Ausstattung der veterina'r­
medizinischen Bundesanstalten noch nicht abgeschlossen, weshalb es auch noch 
keine Kanzleiordnung erlassen habe. 

Ver" irklichte Empfehlung 

Verwirklicht wurde die Empfehlung des RH hinsichtlich: 

Erstellung eines umfassenden Gesamtkonzeptes für Maßnahmen der Ost­
hilfe (NTB 1993 S. 18 Abs 7). 

Das BKA teilte mit, daß ein Ostkonzept über die Zusammenarbeit mit den Mit­
tel- und Osteuropa'ischen Staaten und den Neuen Unabhdngigen Staaten in Kraft 
gesetzt worden sei. 
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PrüfL1ngscrgcbnis~c 

EU-Mittel (Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung); 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Das BKA kam - abgesehen von Anfangsschw ierigkeiten - seinen 
vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Koordination der 
finanziellen Abwicklung des Europäischen Fonds für regionale Ent­
wicklung und übriger Regionalprogramme grundsätzlich in wirt­
schaftlicher und zweckmäßiger Weise nach. Dies war nicht zuletzt 
auf die engagierte Arbeitsw eise der betreffenden Fachabteilung 
zurückzuführen. 

Die Bundes- und LandesförderungssteUen betreuten bis Jahres­
ende 1997 - ohne Schaffung zusätzlicher neuer Einrichtungen -
insgesamt 11 927 EU-kofinanzierte Projekte. Der vom BKA er­
wartete Auszahlungsstand an Projektmitteln wurde erreicht. 

Bei der Abwicklung der von der EU mitfinanzierten Aktionspro­
gramme zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen bestan­
den unzureichende Informationsflüsse zwischen den befaßten Or­
ganisationseinheiten sowie mangelhafte Auswahlkriterien für be­
stimmte Projekte. 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

Laufzei t der Programme 1995 bis 1999 

Finanzielle Ausstattung in Mrd S 

insgesamt 5,9 
davon Zielprogramme 4,9 

Gemeinschaftsinitiativen 1,0 

Mittelrückfluß nach Österreich 1996 * 1997 
in Mill S 

Überweisungen 981 2197 
davon Z ielprogramme 689 1 773 

Gemeinschaftsinitiativen 292 424 

Auszahlungen an Projektträger 633 1 350 
davon Ziel programme 612 1253 

Gemeinschaftsinitiativen 21 97 

* Da die Kommission die ersten Programme erst im November und Dezember 1995 

genehmigte, wurden die auf 1995 entfallenden EFRE- Mittel gemeinsam mit den 

Mitteln für 1996 angewiesen. 
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32 
Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte im Mai und Juni 1997 die Aufbau- und Ablauforga­
nisation sowie die Kontrollsysteme des BKA betreffend die EU-Mittel 
und die damit zusammenhängende Koordinierungsfunktion des BKA 
einschließlich seiner Agenden bei der Notifikation von Förderungen. 

Zu den Prüfungsmitteilungen des RH vom November 1997 nahm das 
BKA im Februar 1998 Stellung. Seine Gegenäußerung erstattete der RH 
im April 1998. 

EU-Förderungs abwicklung - Allgemeines 

Aufgaben 

Förderungs­
notifikation 

2 Der Beitritt zur EU am 1. Jänner 1995 eröffnete für Österreich die Mög­
lichkeit, an gemeinschaftlichen Förderungsmaßnahmen des wirtschaft­
lichen und sozialen Zusammenhalts teilzuhaben . Das BKA war für die 
Koordination der finanziellen Abwicklung des Europäischen Fonds für re­
gionale Entwicklung als gemeinschaftsrechtlich "benannte Behörde" zu­
ständig. Weiters koordinierte das BKA Regionalprogramme im Rahmen 
des Europäischen Sozialfonds und des Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft. 

Die - auch EU-bezogene - Koordination der Frauenpolitik oblag der 
Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz im 
BKA. 

3.1 Laut Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft überwacht 
die Kommission die Einhaltung der EU-Wettbewerbsregeln betreffend 
staatliche Beihilfen; dabei bediente sie sich ua der Förderungsnotifikati­
on. Demnach sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, der Kommission ihre 
Beihilfevorhaben (etwa Förderungen) zu melden. Das zuständige Referat 
des BKA bearbeitete mit drei Mitarbeitern alle österreichischen Förde­
rungsbelange gemäß dem EU-Wettbewerbsrecht. 

3.2 Der RH gab zu bedenken, daß der Personalkapazität des Referates auf 
Ebene der Kommission insgesamt 80 - allein für die Bearbeitung öster­
reichischer Notifikationen mindestens fünf - hochspezialisierte Experten 
gegenüberstanden. Er empfahl, eine wirkungsvolle Vertretung der öster­
reichischen Interessen sowie eine verstärkte systematische Nutzung der 
durch die Notifikationen im BKA anfallenden Informationen für Zwecke 
der österreichischen Förderungskoordination anzustreben. 

3.3 Laut Stellungnahme des BKA habe Österreich schon wiederholt kritisch auf das 
außerordentlich verwaltungsaufwendige Notifikationsverfahren der Kommission 
hingewiesen. 
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33 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

Organisation der 
Förderungsabwicklung 

Monitoringsystem 

Verpflichtungs­
erklärungen 

4. 1 Die Verwaltung der Österreich aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung zufließenden Mittel und insbesondere die Vorsorge für die 
ausreichende Anzahl von EU-kofinanzierungsfähigen Projekten oblag der 
vorhandenen Förderungsstruktur im Bundes- und Landesbereich (rd 
130 Stellen). Die Bundes- und Landesförderungsstellen genehmigten bis 
Jahresende 1997 im Rahmen der auf Zielgebiete ausgerichteten Pro­
gramme 11 336 Projekte und bei den Gemeinschaftsinitiativen gewidme­
ten Programmen 591 Projekte. Die an der Programmumsetzung beteilig­
ten Bundesministerien und die Bundesländer leiteten die ihnen über das 
BKA zugewiesenen EU-Regionalförderungsmittel an die in ihrem Zu­
ständigkeitsbereich eingerichteten Förderungsstellen weiter bzw verwal­
teten diese Mittel selbst im Rahmen eigener Förderungstätigkeit (zB war 
das BKA Förderungsstelle für die Förderung eigenständiger Regionalent­
wicklung). Die gemeinschaftsrechtlich vorgesehene Dreimonatsfrist für 
die Weiterleitung der EU-Regionalförderungsmittel an die Förderungs­
stellen wurde im ersten Halbjahr 1996 in Einzelfällen nicht eingehalten. 

4.2 Der RH anerkannte die nach Überwindung von Anfangsschwierigkeiten 
erfolgreichen Bemühungen um die zeitnahe Weiterleitung der Geldmit­
tel an die Förderungsstellen. 

5.1 Im Zusammenhang mit der Koordination für den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung war ein österreichweites Monitoringsystem erfor­
derlich , um die Anforderungen der Kommission hinsichtlich der Förde­
rungsabwicklung und -kontrolle zu erfüllen. Das BKA beauftragte im 
August 1995 den ERP-Fonds mit dieser Aufgabe, der damit eine Moni­
toringstelle betraute. 

Nach anfänglichen Verzögerungen bei der Mittelanforderung war die Mo­
nitoringstelle darauf bedacht, anstehende Auszahlungsmeldungen der 
Förderungsstellen unbürokratisch einzuholen, um möglichst zeitnah -
unter Bedachtnahme auf die festgelegten Schwellenwerte getätigter Aus­
zahlungen - weitere EU-Regionalförderungsmittel im Wege des BKA 
abzurufen. 

5.2 Der RH bewertete die Leistungserbringung und die nunmehr eingespiel­
te Zusammenarbeit zwischen dem BKA und der Monitoringstelle als sehr 
zufriedenstellend. Er empfahl, den Projektforrschritt weiterhin stetig zu 
beobachten , um möglichst zeitnahe Mittelanforderungen bei der Kom­
mission zu ermöglichen. 

6.1 Die Monitoringstelle meldete im März 1997 dem BKA, daß bei neun 
EU-Zielprogrammen weitere Mittel wegen überschrittener Schwellen­
werte anzufordern wären. Da zwischen dem BKA und den Bundesländern 
bis dahin jedoch keine Einigung hinsichtlich der Übernahme einer Haf­
tung gegenüber der zuständigen Generaldirektion der Kommission für 
die ordnungsgemäße Verwendung der EU-Regionalförderungsmittel er­
zielt worden war und die Landesstellen - trotz Fristsetzung bis Ende 
März 1997 - eine darauf abzielende "Verpflichtungserklärung" nicht ab­
gegeben hatten, wartete das BKA vorerst mit der Mittelanforderung zu. 
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Mi ttelausschöpfung 

Kontrollrnaßnahmen 

6.2 Nach Ansicbt ues RH unterstreicht uie "Verpflichtungserklärung" als 
Ret~elungsinstrument ues innerösterreichischen Regreßweges dIe beson­
ders notwendige enge Zusammenarbeit der mit der EU-Regionalförde­
rungsabwicklung betrauten Stellen und ihre Mitverantwortung für den 
gemeinschaftsrechtlich einwandfreien EU-Mitteleinsatz. Der RH erach­
tet(.' deshalb eine Überbindung dieser Verantwortung auf alle Abwick­
lungsstellen für vordringlich. 

6.3 Lallt Stell/mgnahme dn BKA Idgen ihm mtnlllehr alle erforderlichen "Verpflich­
t/lligrerkl;imngen" {'or. 

7.1 Österreich standen für den Zeitraum 1995 bis 1999 insgesamt rd 
5,9 Mrd San abrufbaren Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regio­
nale Entwicklung zur Verfügung. Die Kofinanzierungsmittel des Euro­
päischen Fonus für regionale Entwicklung konnten nur in Verbindung 
mit nationalen Förderungsmitteln verausgabt werden. Zum Jahresende 
1997 waren rd .) 807 Mill S an EU- und natlCmalen Mitteln an Projekt­
träger ausbezahlt woruen (Auszahlllngsstand 24 r;f). Dies entsprach der 
Größenordnung des vom BKA erwarteten Auszahlungsstandes. 

Da in uer Programmlaufzeit genehmigte Projekte bis Jahresende 2001 
abgerechnet weruen können, war ab dem Jahr 1998 eine Konzentration 
der Mittelanforderungen und Auszahlungen zu erwarten. 

Laut einem Vergleich der Kommission zwischen den neuen Mitglied­
staaten hatten Ende 1996 Österreich rcl 13 9C, Finnland rd 6 r;;- und 
Schweden rd 1 "/" der ihnen zustebenden Mittel ues Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung - einschließlich nationaler Mittel - an die 
Letztemptiinger ausbezahlt. 

7.2 Zusammenfassend gelangte der RH zur AnSIcht, daß der erwartete Aus­
schöpfungsgrad erreicht wurde. 

IU Österreich war laut Gemeinschaftsrecht verpflichtet, quartalsweise Mel­
dungen über beobachtete Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit 
der Finanzierung von Struk turpol i t iken zu erstatten; im überprüften 
Zeitraum wurden diesbezüglich stets Leermeldungen abgegeben. 

Die gemeinschaftsrechtlich vorgesehene, durchgängige und regelmäßige 
Kontrolle ues programmspezifischen Mittelflllsses war zur Zeit der Geba­
rungsüberprüfung - trotz verschiedener Bemühungen - wegen des 
Fehlens mit ressort- bzw gebietskörperscbaftsübergreifender Prüfkompe­
tenz ausgestatteter, verwaltllngsinterner Kontrolleinrichtungen nicht ge­
geben. 

IU Der RH erachtete die Umsetzung einer programmspezifischen lind - so­
hin ressortübergreifenden - regelmäßigen verwaltungsinternen Finanz­
kontrolle für vordringlich. 

1l.3 Ll/ft Stell/lngnahme de.! BKA Jei lallt einem lv1iniJterratsbeschl"ß l'om April 
1998 ji/r den Bereich dei Europäischen Fonds fiir regionale Entwickltmf!, beabsich­
tiJ!,t. die Abteilllng Innere Rel'i.riOIl des BIv1F im Wege der Amtshilfe um die a/ls­
Jttindigen Priifimgrhandl/mgen ZII enllchm. 
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EU-Mittel; Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung Organisation und Kontrollsysteme 

Förderung eigen­
ständiger Regional­
entwicklung 

Abwicklung 

9.1 Die für die Förderungsabwicklung betreffend den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung zuständige Abteilung des BKA fungierte auch als 
Förderungsstelle für "Förderungsprogramme eigenständiger Regionalent­
wicklung" . Die "Regionalmanagementbüros" in den jeweiligen Förde­
rungsgebieten sicherten den für die stete Programmumsetzung notwendi­
gen wechselseitigen Informationsfluß. 

Förderungsvolumen der eigenständigen Regionalentwicklung 

1995 1996 1997 

in Mill S 

geplante Projektkosten 11,8 54,4 58,8 

Förderungsmi ttel 

-BKA 2,5 9,7 12,7 

- Europäischer Fonds für 
1,8 8,0 10,0 regionale Entwicklung 

Anzahl 

finanzierte Projekte 17 31 44 

9.2 Der RH beurteilte die Abwicklung der eigenständigen Regionalentwick­
lungsförderungen im Sinne einer Konzentration der Tätigkeiten als 
zweckmäßig. Die Bearbeitung der Förderungsfälle erfolgte zielgerichtet 
und in einem angemessenen Zeitraum. 

Kontrolle 

10.1 Die sachliche und rechnerische Kontrolle bei den Regionalmanagement­
projekten, welche auch aus Förderungsmitteln der Bundesländer mitfi­
nanziert wurden, führte das jeweilige Amt der Landesregierung durch, 
das hierüber - vom BKA anerkannte - Prüfbestätigungen ausstellte. 

10.2 Der RH hielt die Anerkennung der auf EU-rechtliche Kontrollaspekte 
abgestellten Prüfbestätigungen für zweckmäßig und verwalrungsverein­
fachend. 

Aktionsprogramm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen 

Projektauswahl 11.1 Die Angelegenheiten der Beteiligung Österreichs am EU-kofinanzierten 
dritten bzw vierten "mittelfristigen Aktionsprogramm der Gemeinschaft 
für die Chancengleichheit für Frauen und Männer" (EU-Kofinanzierung 
rd 1,3 Mill S für 1991 bis 1995 und 0,6 Mill S für 1996 bis 2000) ob­
lagen dem Büro der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und 
Verbraucherschutz. Für die der nationalen Umsetzung dienenden Förde­
rungsverträge war das BKA zuständig. Beim "Dritten Aktionspro­
gramm" waren die Kriterien für die Auswahl von zwei aus insgesamt 

35 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)44 von 317

www.parlament.gv.at



38 

Aktionsprogramm 

Chancengleichheit für Frauen 

Kontrollsystem 

Bereich Veterinär­
verwaltung 

22 Förderungsanträgen mangelhaft. Das einzige Förderungsprojekt des 
"Vierten Aktionsprogrammes" wurde vom Büro der Bundesministerin für 
Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz ohne Ausschreibung und 
ohne Einbindung der Fachabteilung oder eines Beirates ausgewählt, ob­
wohl die zuvor befaßten Stellen des BKA von einer neuerlichen Betrau­
ung - wegen aufgedeckter Abrechnungsmängel bei einem Vorprojekt 
dieses Förderungsnehmers - abgeraten hatten . 

11.2 Der RH beanstandete die teilweise unzureichenden Kriterien der Pro­
jektauswahl beim "Dritten Aktionsprogramm"; ferner hegte er wegen der 
Unregelmäßigkeiten beim Vorprojekt und der mehrjährigen Projekdauf­
zeit Bedenken gegen die Auswahlentscheidung bezüglich des "Vierten 
Aktionsprogrammes" . 

11.3 Laut Stellungnahme der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Ver­
braucherschutz bestünden positive fruhere Erfahrungen mit dem betreffenden Förde­
rungsnehmer; der Kommission sei mittlerweile die beglaubigte Schlußabrechnung 
übermittelt worden. 

11.4 Der RH entgegnete, seine Bedenken wären auf den Zeitpunkt der Förde­
rungsvergabe bezogen. 

12.1 Dem BKA oblag die Kontrolle der widmungsgemäßen Verwendung der 
für die Chancengleichheit der Frauen eingesetzten Förderungsmittel. 
Hiebei waren externe Kontrolleinrichtungen vertraglich eingebunden so­
wie die Innenrevision des BKA mitbefaßt. Bei einem Förderungsprojekt 
des "Vierten Aktionsprogrammes" hatte sie Abrechnungsmängel aufge­
deckt. 

12.2 Der RH erachtete die Einbindung externer Kontrolleinrichtungen und 
die Mitbefassung der Innenrevision des BKA für zweckmäßig. 

13 Für 1991 und 1992 gesetzte Maßnahmen Österreichs zur Tilgung oder 
Verhütung der Tollwut leistete die zuständige Generaldirektion der Kom­
mission 1995 und 1996 Zahlungen von insgesamt rd 3,7 Mill S; die Mit­
tel dienten der Unterstützung von Projekten durch das BKA. 

Leistungen des Österreichischen Statistischen Zentralamtes 

Kostenrefundierung 14.1 Das Statistische Amt der EU (EUROSTAT) beauftragte 1996 und 1997 
das Österreichische Statistische Zentralamt im Rahmen von Einzelverträ­
gen mit der Durchführung verschiedenartiger, auf Gemeinschaftsrecht 
beruhender statistischer Erhebungen. Die diesbezügliche Kostenrefundie­
rung des Statistischen Amtes der EU betrug 1996 3,3 Mill Sund 1997 
18,5 Mill S. 

Das BKA ordnete einvernehmlich mit dem BMF im März 1996 an, daß 
die nicht rücklagefähigen Kostenrefundierungen ausschließlich zur allfäl­
ligen Bedeckung von überplanmäßigen Ausgaben für Anlagen und Auf­
wendungen des Österreichischen Statistischen Zentralamtes, jedoch nicht 
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Organisation un Kontrollsy te 

für Personalmehraufwendungen herangezogen werden dürften. Auch für 
das Rechnungsjahr 1997 lehnte das BMF die Verwendung der Kosten­
refundierungen für die Finanzierung von Mehrleistungsvergütungen ab. 

14.2 Der RH kritisierte, daß es damit dem Österreichischen Statistischen Zen­
tralamt mangels Finanzierungsmöglichkeit der erforderlichen personellen 
Ressourcen verwehrt war, weitere Leistungsaufträge des Statistischen 
Amtes der EU durchzuführen. Er empfahl, die im Ergebnis unbefriedi­
gende Entscheidung im Einvernehmen mit dem BMF neuerlich zu über­
denken. 

14.3 Das BKA sagte zu, an das BMF wegen der Bedeckung von Überstundenzahlun­
gen durch die EU-Refundierungsmittel heranzutreten. 

EU-Mittel außerhalb des Bundeshaushaltes 

Haftung bei 
Direktförderungen 
der Kommission 

15.1 Laut einer Rats-Verordnung kann 1 % der im EU-Haushalt jährlich im 
Wege des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bereitgestellten 
Mittel auf Initiative der Kommission insbesondere für Studien und 
Modellvorhaben verwendet werden, mit denen spezifische Probleme von 
Regionen an den Binnen- und Außengrenzen der Gemeinschaft erkannt 
und beseitigt werden sollen. Diesbezügliche Verträge kann die Kommis­
sion - nach von ihr vorgenommener Ausschreibung und Projektauswahl 
- unmittelbar mit den Projektträgern abschließen. 

Anläßlich einer im November 1996 erfolgten Überprüfung eines derarti­
gen Förderungsfalles durch den Europäischen Rechnungshof vertrat die­
ser die Ansicht, daß der Mitgliedstaat für die ordnungsgemäße Verwen­
dung der EU-Mittel hafte. Da das BKA diese Rechtsansicht im Ergebnis 
als unbefriedigend ansah, ersuchte es die zuständige Generaldirektion der 
Kommission im Dezember 1997 schriftlich um Klärung und vermeinte, 
daß bejahendenfalls der Mitgliedstaat wohl in die Förderungsentschei­
dung der Kommission eingebunden werden müßte. 

15.2 Nach Auffassung des RH sollte das BKA in seiner Eigenschaft als ge­
meinschaftsrechtlich "benannte Behörde" grundsätzlich auch über Direkt­
förderungen der Kommission in Österreich informiert sein. Eine Haftung 
der Republik Österreich für die widmungsgemäße Verwendung von 
außerhalb der Verwaltung stehenden Empfängern gewährten Förderun­
gen erachtete der RH für problematisch; ihm erschien deshalb zumindest 
eine Einbindung des Mitgliedstaates in derartige Auftragsvergaben bzw 
Geldmittelflüsse, wie sie bereits vom BKA angemahnt wurde, notwendig 
zu selll. 

15.3 Das BKA ergiinzte, daß trotz mehrmaliger Urgenzen eine Antwort der Kommissi­
on noch ausstehe. 
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38 
Schluß­
bemerkungen 

16 Zusammenfassend empfahl der RH dem BKA, 

(I) eine wirkungsvolle Vertretung der österreichischen Interessen 
im Notifikationsverfahren und eine verstärkte systematische Nut­
zung der hieraus anfallenden Informationen für Zwecke der För­
derungskoordination anzustreben, 

(2) den Projektfortschritt weiterhin stetig zu beobachten, um mög­
lichst zeitnahe Mittelanforderungen zu ermöglichen, 

(3) einvernehmlich mit dem BMF im Bereich des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung um die Umsetzung einer pro­
grammspezifischen, ressortübergreifenden und regelmäßigen ver­
waltungsinternen Finanzkontrolle bemüht zu sein sowie 

(4) die Haftung bei Direktförderungen durch die Kommission ein­
deutig zu klären. 
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EU-Mittel im Bereich Kunstangelegenheiten; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Der RH bewertete die Organisationsstruktur der Kunstsektion zur 
Verwaltung der mit EU-Mitteln kofinanzierten Projekte als zweck­
mäßig. 

Bei der Abwicklung der gemeinschaftlichen Projektfärderung be­
standen im BKA (Kunstsektion) und den jeweils mitfinanzierenden 
Bundesländern parallele Verwaltungsabläufe. 

Bei mehrjährigen Investitionsprojekten mangelte es an Finanzie­
rungszusagen für die gesamte Durchführung der Projekte. 

Innerstaatliche Regelungen über die Wahrnehmung verwaltungsin­
terner Kontrollverpflichtungen sowie über die Tragung von Rück­
forderungen und Anlastungen durch die Kommission fehlten; die 
diesbezügliche Haftung zwischen Bund und Ländern war ungeklärt. 
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Kulturelle Förderu ngsmaßnahmen der EU 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

Ziel-l Förderung Burgenland 

Förderungszweck: 

Maßnahmen: 

Mittelausstattung (insgesamt): 

Finanzierungszusagen: 

davon BKA (IVmstsektion) 

Burgenland 

Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung in Regionen 
mit erheblichem Entwicklungsrückstand 

Kulturelle Maßnahmen in direkter Verbindung zur Tourismusförderung 

in Mill S 

156 

71 ,6 

20,2 

22,1 

EuropäIscher Fonds für regionale Entwicklung 29,3 

1995 1996 1997 
in Mill S 

Zahlungen des BKA-Kunstsektion 0,5 1,5 9,2 

Anzahl 

Vereinbarte Projekte 0 0 5 

Gemeinschaftsinitiative "URBAN" 

Förderungszweck: 

Finanzierungsparrner: 

Gesamtsumme: 

Anteil Bund: 

Erhöhung der Lebensqualität der Bewohner des Gebietes "Gürtel" in Wien 

Stadt Wien 

250000 S 

83 000 S (1997 gezahlt) 

Gemeinschaftsinitiative "INTERREG" 

Förderungszweck: 

Finanzierungspartner: 

Gesamtsumme: 

Anteil Bund: 

Direkte Kulturförderung 

Programm "KALEIDOSKOP": 

Mittelausstattung (insgesamt): 

Unterstützung des Grenzraumes bei der Anpassung an die neuen 
europäischen Rahmenbedingungen 

Bundesland Niederösterreich 

3,7 Mill S 

0,7 Mill S 

Förderung der Gebiete darstellende, bildende oder visuelle Kunst, 
angewandte Kunst sowie Multimedia als künstlerische Ausdrucksform 

1995 1996 1997 

in Mill S 

53,0 101,0 118,0 

Zahlungen für österreichische Projekte: 1,4 3,9 3,5 

Pilotprojekt "ARIANA": Förderung des Buches und des Lesens sowie Fortbildung von Fachkräften 

1995 1996 1997 
in Mill S 

Mittelausstattung (insgesamt): 

Zahlungen für österreichische Projekte: 

5,0 

0,3 

27 ,0 

1,1 

31,0 

0,8 

Programm "MEDIA I und II": Förderung der audiovisuellen Industrie und der Weiterbildung von 
Produzenten und Drehbuchautoren 

1991 bis 1995 

Mittelausstattung (insgesamt): -*) 

Zahlungen für österreichische Projekte: 27,8 

*) Diese Zahl kann vom BKA nicht zur Verfügung gestellt werden. 

1996 
in Mill S 

783,0 

12,9 

1997 

796,5 

31,9 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 49 von 317

www.parlament.gv.at



Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Aufbauorganisation 

Ablauforganisation 

Verwaltung 

Mi ttelanweisung 

EU-Mittel Kunstangele e Iten, 
Organisation u d Kontrolls te e 

Der RH überprüfte im April 1997 die Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie die Kontrollsysteme der für Kunstangelegenheiten zuständigen 
Sektion 11 des BKA (Kunstsektion) betreffend die EU-Mittel. Zu dem im 
August 1997 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das BKA im Oktober 
1997 Stellung. Der RH gab seine Gegenäußerung im Jänner 1998 ab. 
Aktualisiertes Datenmaterial wurde dem RH vom BKA im Mai, Septem­
ber und Oktober 1998 übermittelt. 

2 Die wesentliche Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwick­
lung ist es, durch Beteiligung an der Entwicklung und an der strukturel­
len Anpassung der rückständigen Gebiete zum Ausgleich der wichtigsten 
regionalen Ungleichgewichte beizutragen. Eine der Voraussetzungen für 
den Erhalt dieser EU-Mittel ist die Kofinanzierung der geförderten Maß­
nahmen durch österreichische Gebietskörperschaften. 

3.1 Die Bearbeitung der aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung kofinanzierten Maßnahmen erfolgte durch die zuständigen 
Fachabteilungen der Kunstsektion des BKA. 

3.2 Der RH bewertete die Verwaltung der mit EU-Mitteln kofinanzierten 
Projekte durch die vorhandene Organisationsstruktur der Kunstsektion 
als zweckmäßig. 

4.1 Bei der gemeinschaftlichen Projektförderung bestanden bei der Kunst­
sektion des BKA und beim jeweils betroffenen Bundesland parallele Ver­
walrungsabläufe (zB Prüfung der Projektunterlagen, Rechnungsprüfung). 

4.2 Der RH empfahl, bei kofinanzierten Projekten parallele Verwaltungsab­
läufe zu vermeiden und die Prüfungsergebnisse der Bundesländer, wenn 
sie gemeinschaftsrechtlichen Erfordernissen genügen, anzuerkennen. 

4.3 Laut Stellungnahme des BKA seien im Rahmen der EU-Regionaljijrderung nur 
jene Projekte zu fördern, die den allgemeinen Förderungskriterien der Kunstsektion 
entsprechen; eine inhaltliche Überpriifung der bundesliinderseits genehmigten För­
derungsantriige sei daher unerläßlich. Hinsichtlich der Priifung der widmungs­
gemäßen Mittelverwendung anerkenne das BKA die Priifungsergebnisse der Bun­
desländer. 

4.4 Der RH entgegnete, aufgrund der Vereinbarung mit dem Bundesland 
Burgenland wäre eine zusätzliche inhaltliche Überprüfung entbehrlich. 

5.1 Die vom BKA bei der Kommission angeforderten und ihm im Wege des 
BMF zur Verfügung gestellten Mittel des Europäischen Fonds für regio­
nale Entwicklung teilte die fondskorrespondierende Stelle des BKA auf 
die Kunstsektion und zu beteilende Bundesländer auf. Die nachstehende 
Darstellung zeigt den weiteren Fluß dieser EU-Mittel zum Färderungs­
nehmer. 
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42 

Ablauforganisation 

Haftung bei 
der Förderungs­
abwicklung 

Finanzplanung 

Auf teilung der EU-Mittel 

~~ 
BKA-Kunstsektion Bundesland 
Antrag an BMF um 
Genehmigung einer 

überplanmäßigen Ausgabe 

t 
Anweisung der anteiligen 

EU-Mittel an den 

Erhalt der anteiligen 
EU-Mittel 

1 
Anweisung der anteiligen 

EU-Mittel an den 

Föcd,rung~ ~ng,nehm" 

Förderungsnehmer 
Erhalt der EU-Mittel 

5.2 Nach Ansicht des RH verursachten die zweifachen Anweisungsvorgänge 
einen vermeidbaren Verwaltungsaufwand. 

Der RH empfahl der Kunstsektion, mit der fondskorrespondierenden 
Stelle des BKA zu vereinbaren, daß auch die Auszahlung des Anteils der 
Kunstsektion an den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Ent­
wicklung über das jeweilige Bundesland erfolgt. 

5.3 Laut Stellungnahme des BKA lehne es in Übereinstimmung mit dem BMF diese 
Vorgangsweise aus haushaltsrechtlichen Gründen ab. 

6.1 Die Republik Österreich ist gegenüber der EU zur Einhaltung des Ge­
meinschaftsrechtes verpflichtet. Die Bundesländer sind in die Förde­
rungsabwicklung der von ihnen, der Kunstsektion und aus Mitteln des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanzierten Projekte 
eingebunden. 

6.2 Nach Ansicht des RH fehlen innerstaatliche Regelungen über die Tra­
gung von Rückforderungen und Anlastungen durch die Kommission. Er 
empfahl daher dem BKA, mit den betroffenen Bundesländern Verein­
barungen zu treffen, wonach sie bei nicht ordnungsgemäßem bzw bei 
widmungswidrigem Einsatz der Mittel des Europäischen Fonds für regio­
nale Entwicklung und der nationalen Bundesmittel gegenüber dem Bund 
haften. 

6.3 Das BKA gab hiezu keine Stellungnahme ab. 

7.1 Die Kunstsektion stellte für die Umsetzung des Einheitlichen Programm­
planungsdokumentes 1995 bis 1999 betreffend das Ziel I-Gebiet Bur­
genland für kulturelle Maßnahmen in direkter Verbindung zur Touris­
musförderung 20,2 Mill S zur Verfügung. Bei längerfristig angelegten 
Investitionsprojekten fehlten zeitgerecht erteilte, mehrjährige Finanzie­
rungszusagen . 
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Kontrollsysteme 

Direktförderungen 

EU-Mittel Kunstangelege eiten; 
Or anisation un (ntrollsy te e 

7.2 Zur Absicherung mehrjähriger, genehmigter Investitionsprojekte in struk­
turschwachen Gebieten und zur Verkleinerung des wirtschaftlichen Risi­
kos der Projektträger erachtete der RH zeitgerechte Finanzierungszusa­
gen für die Durchführung der gesamten Vorhaben für erforderlich. Die 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Vorbelastungen wären dabei zu 
beachten. 

7.3 Laut Stellungnahme des BKA habe vor allem die Zuordnung der Kunstangelegen­
heiten zum Wirkungsbereich des BKA im Februar 1997 die politische Entschei­
dungs/indung über diese mehrjährigen Finanzierungen in allen Fäilen verzögert. 
Mehrjährige Zahlungszusagen seien nur im Rahmen des Bundes/inanzgesetzes 
möglich. 

8.1 Die gemeinschaftlich aus nationalen Mitteln des Bundes, von Bundeslän­
dern und aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
geförderten Vorhaben unterlagen - neben der Kontrolle durch verwal­
tungsinterne und -externe nationale Kontrolleinrichtungen - auch der 
Kontrolle durch den Europäischen Rechnungshof und die Kommission . 

Bis zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung durch den RH waren 
weder durch Organe der EU noch durch innerstaatliche Kontrolleinrich­
tungen Prüfungen durchgeführt worden. 

Die Kunstsektion als Abwicklungsstelle für die EU-Förderungen war ver­
pflichtet, die ordnungsgemäße Durchführung der aus Mitteln des Euro­
päischen Fonds für regionale Entwicklung finanzierten Maßnahmen regel­
mäßig nachzuprüfen; sie übernahm die Verantwortung und Haftung für 
einen vorschriftsmäßigen und zielkonformen Mitteleinsatz. Die Kunst­
sektion beabsichtigte, die Kontrollverpflichtung des Bundes vertraglich 
dem jeweils mitfinanzierenden Bundesland zu übertragen. 

Eine klare Trennung der Programmverwaltung von der Programmkon­
trolle war nicht festgelegt. 

8.2 Der RH erachtete die beabsichtigten vertraglichen Vereinbarungen für 
zweckmäßig, zum al dadurch parallele Prüfungshandlungen vermieden 
werden könnten. Unter Hinweis auf den Standpunkt der Kommission 
empfahl der RH, eine klare Trennung der Programmverwaltung von der 
Programmkontrolle festzulegen . 

9 Die Kommission veröffentlichte jährlich im Amtsblatt der EU Ausschrei­
bungen von Kulturförderungsprogrammen bzw Pilotprojekten. Die För­
derungsanträge der Projektwerber waren unmittelbar bei der Kommis­
sion einzubringen. 

Die Befassung der Kunstsektion und des Österreichischen Filminstituts 
beschränkte sich auf Informations- und Beratungstätigkeiten für mögliche 
Förderungswerber bzw die Mitwirkung einzelner Bediensteter in Bewer­
tungs- und Auswahlkommissionen der EU. 

Die von der Kommission gewährten Förderungsmittel 0997 36,2 Mill S) 
wurden nicht im Bundeshaushalt vereinnahmt und weitergeleitet, sondern 
von der Kommission direkt an die Förderungsnehmer überwiesen. 
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44 
Weitere 
Feststellungen 

Schluß­
bemerkungen 

IO Weiters empfahl der RH, in den Förderungsverträgen Zahlungspläne zu 
vereinbaren, die Vorfinanzierung von EU-Förderungsmitteln nur bei Vor­
liegen von zwingenden wirtschaftlichen Gründen durchzuführen, die Moni­
toringmeldebögen rechtzeitig zu erstellen, die Förderungsverträge an das 
Gemeinschaftsrecht anzupassen sowie Aufgaben und Verantwortlichkei­
ten an leitende Beamte der Kunstsektion zu delegieren. 

11 Der RH hob abschließend folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Bei kofinanzierten Projekten sollten parallele Verwaltungsab­
läufe beim BKA und dem jeweils mitfinanzierenden Bundesland 
vermieden werden. 

(2) Gemeinschaftsrechtlich einwandfreie Prüfungen der Projekt­
unterlagen und Rechnungsprüfungen durch das mitfinanzierende 
Bundesland sollten vom BKA anerkannt werden. 

(3) Die Finanzpläne wären mit den zur Verfügung stehenden Mit­
teln und dem Projektfortschritt abzustimmen. 

(4) Bei kofinanzierten Projekten sollte auch der Bundesanteil an 
den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
über das mitfinanzierende Bundesland angewiesen werden. 

(5) Die Kontrollverpflichtungen des Bundes und die Haftung bei 
nicht ordnungsgemäßem und widmungswidrigem Einsatz der natio­
nalen Bundesmittel und der Mittel des Europäischen Fonds für re­
gionale Entwicklung wären vertraglich dem jeweils mitfinanzieren­
den Bundesland zu überbinden. 
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Volksgruppenförderung 

Mangelnde Einigung innerhalb der Volksgruppen über die in die 
Volksgruppenbeiräte zu entsendenden Personen führte dazu, daß 
es bis zu 17 Jahre dauerte, ehe sich alle Volksgruppenbeiräte kon­
stituiert hatten. 

Ein Soll-Ist-Vergleich der mehrjährigen Planung mit der Durch­
führung der Projekte scheiterte an der im Planungsstadium fehlen­
den inhaltlichen Definition der Projekte. 

Die bestehenden allgemeinen Förderungsrichtlinien des Bundes 
hemmten den Anreiz der Volksgruppen, wenigstens kostendecken­
de Aktivitäten zu ergreifen. 

Obwohl der RH bereits seit zehn Jahren die schleppenden Auszah­
lungen der Förderungsmittel bemängelte, waren Anfang Dezember 
1997 wieder rd 30 % der Jahresförderungsmittel noch nicht ange­
wiesen worden. 

Rechtsgrundlagen: 

Art 8 B- VG mit Ausführungsgesetzen zur Verwendung der Muttersprache, 

Art 149 Abs 1 Z 8 B-VG und Abschnitt V des III . Teiles des Staatsvertrages 
von Saint-Germain zum Schutz der Minderheiten, 

Art 7 des Staatsvertrages von Wien über die Rechtsstellung der slowenischen 

und kroatischen Minderheiten, 

Volksgruppengesetz, BGBI Nr 396/1976 und 
die hiezu erlassenen sechs Durchführungsverordnungen. 

Förderungsmittel des BKA 

1993 

Volksgruppe 

Kroatische 15,0 

Slowenische 15,0 

Ungarische 3,0 

Tschechische 0,9 

Slowakische 0,4 

Roma 2,2 

sonstige Zuschüsse * 1,3 

Summe 37 ,8 

Personalstand der Fachabteilung 
1993 bis 1997: 4,5 Bedienstete 

1994 1995 

in Mill S 

15,0 18,3 

15 ,0 17,5 

3,3 4,7 

1,1 4,9 

0,4 1,1 

2,0 3,5 

1,6 2,3 

38,4 52 ,3 

1996 

17,9 

17,6 

4,6 

4,0 

1,0 

3,0 

4,0 

52,1 

Sonstige Förderungen des Bundes und der Länder 

146 114 154 42** 

* Förderungen, die nicht aufgrund des Volksgruppengesetzes vergeben wurden 

** nicht mehr darin enthalten sind Kosten für zweisprachige Lehrer in Kärnten 

1997 

16,8 

16,3 

3,6 

3,6 

0,8 

2,8 

4,9 

48,8 
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46 
Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Ziel der Volks­
gruppenförderung 

Volksgruppen­
beiräte 

Der RH hat im Okrober und November 1997 die Gebarung des BKA 
hinsichtlich der Verwendung der Förderungsmirre) für die Volksgruppen 
in Österreich Liberprüfe. Die Prüfungsmirreilung wurde dem BKA im 
Jänner 1998 übermittele. Zu der im April abgegebenen Stellungnahme 
gab der RH im Juni 1998 seine Gegenäußerung ab. 

PrLifungsschwerpunkte waren die Gewährung, Durchführung und Ab­
rechnung von Förderungen . 

2 Das Ziel war, die Erhaltung und Sicherung des Bestandes der Volksgrup­
pen zu fördern . 

. ~.I Gemäß dem Volksgruppengesetz sind zur Berarung der Bundesregierung 
und der Bundesminister Volksgruppenbeiräte einzurichten. Die Mitglie­
der sind von der Bundesregierung auf vier Jahre zu bestellen. 

Für folgende Volksgruppen wurden Beiräte eingerichtet, welche sich erst­
malig zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten konstituierten: 

Volksgruppe 

Ungarische 

Slowenische 

Slowakische 

Kroatische 

Tschechische 

Roma") 

erstmalige Konstituierung 

1979 

1989 

1993 

1993 

1994 

1995 

.J.2 Die Volksgruppenbeiräte konnten sich erst nach bis zu 17 Jahren konsti­
tuieren, weil keine Einigung über die zu entsendenden Personen erzielt 
werden konnte. 

4.1 Im Rahmen seiner Beratungstätigkeit hat der jeweilige Beirat bis zum 
1. Mai jeden Jahres der Bundesregierung einen Plan über wünschenswerte 
Förderungsmaßnahmen des folgenden Jahres und deren Förderungshöhe 
vorzulegen. Aufbauend auf dem Plan des Vorjahres hat er dem Bundes­
kanzler jährlich bis März Vorschläge für die Verwendung dieser Mittel im 
laufenden Jahr zu erstatten. 

4.2 Der RH bemängelte, daß die jahresüberschreitenden Planungen lediglich 
die erforderlichen Förderungsmittel, nicht Jedoch - mit wenigen Aus­
nahmen - die Förderungsmaßnahmen zum Inhalt harren, so daß auch 
kein Soll-Ist-Vergleich mit den jeweils beantragten Projekten möglich 
war. Er empfahl, darauf zu dringen, daß bereits bei der jahresüberschrei­
tenden Planung konkrete Projekte vorgelegt werden. 

4.3 DaJ BKA berichtete. daß es der Ellipfehllllll', de.! RH bereit! Rechnung trllge. 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 55 von 317

www.parlament.gv.at



Abwicklung 
der Projekte 

Volksgruppen örd rung 

5.1 Bei 22 - vom RH stichprobenartig überprüften - Projekten (rd 10 % 
der Förderungsanträge), die von verschiedenen Volksgruppenorganisatio­
nen sämtlicher sechs Volksgruppen in den Jahren 1995 und 1996 durch­
geführt wurden, wurden die Förderungsmittel in allen Fällen für Zwecke 
der Volksgruppenorganisationen verwendet. 

Die Projektabwicklung war jedoch vereinzelt mangelhaft: 

(1) Das Finanzierungskonzept für die Errichtung eines Kulrurheimes mit 
geschätzten Baukosten von rd 30 Mill S und bisherigen Förderungen 
durch das BKA von rd 5,3 Mill S wurde infolge Vergrößerung des Bau­
volumens innerhalb von drei Jahren öfter geändert. 

(2) Für die Renovierung und den Umbau eines vorerst nicht als erhal­
tungswürdig befundenen Schulgebäudes in einem Kulturzentrum lag für 
die Gesamtbaukosten von rd 3 Mill S - bei einer bisherigen Förderung 
von 100000 S durch das BKA - kein Finanzierungsplan vor. 

5.2 Der RH empfahl, Förderungen nur bei gesicherten Finanzierungsplänen 
flüssig zu machen. 

5.3 Das BKA sagte dies zu. 

6.1 Mehrere Volksgruppen gaben vereinsinterne Zeitschriften heraus, deren 
Auflage zwischen 700 und 3 000 Exemplaren lag und deren Kosten je 
Stück zwischen 30 Sund 60 S schwankten. Das BKA förderte die Zeit­
schriften 1996 mit rd 354 000 S; eine Übersicht über die Gesamtkosten 
der Zeitschriften lag nicht vor. 

6.2 Der RH regte an, den zu fördernden Kostenrahmen je Exemplar und Auf­
lage einheitlich festzulegen und sich eine Gesamtübersicht über die ein­
zelnen Projekte zu verschaffen. 

6.3 Das BKA teilte die Ansicht des RH und sagte zu, die Fbrderungsgrundlagen zu 
iindern. 

7.1 In mehreren Fällen wurden Projekte trotz vorhandener Alternativen ge­
fördert. So wurde der Ausbau von Veranstaltungs räumen um rd 150000 S 
gefördert, obwohl nahegelegene Veranstaltungsräume zur Verfügung stan­
den. Für den Ausbau eines Dokumentationszentrums in Wien wurde 1996 
einer Volksgruppenorganisation eine Förderung von rd 680 000 S ge­
währt, obwohl ein solches bereits bei einem anderen Wiener Verein der­
selben Volksgruppe bestand. 

7.2 Der RH empfahl, Alternativmöglichkeiten zu nutzen und Förderungen 
aufeinander abzustimmen. 

7.3 Das BKA sagte dies zu. 
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48 

Abwicklung 

der Projekte 

Verträge 

8.1 Weitere Förderungen betrafen ua Kirchenrenovierungen (rd 460 000 S), 
Schulbetriebe (rd 1,4 Mill S) und die Sprachentwicklung der Minderhei­
ten (rd 4 Mill S). 

8.2 Bei manchen dieser Projekte war für den RH nicht erkennbar, ob diese 
Förderungen zur Verwirklichung der Ziele des Volksgruppengesetzes un­
bedingt erforderlich waren. 

8.3 Das BKA sagte zu, die eingereichten Projekte verstä'rkt auf ihre Zielverwirkli­
chung zu überwachen. 

9.1 In parlamentarischen Anfragen wurde die rechtmäßige Förderung der 
Ausstattung des Vereinssitzes des Vereines "Arbeitsgemeinschaft kroati­
scher Kommunalpolitiker im Burgenland" sowie der Büroaufwand des 
Vereines "SPÖ-Mandatare aus kroatisch- und gemischtsprachigen Ge­
meinden" bezweifelt sowie eine versteckte Parteienfinanzierung der ÖVP 
und SPÖ in der Förderung gesehen. 

9.2 Der RH stellte fest, daß die Förderungen im Volksgruppengesetz ihre 
Deckung fanden und die Büroeinrichtung sich in angemessenem Rahmen 
hielt . Eine versteckte Parteienförderung konnte nicht festgestellt werden. 

10.1 Laut Protokoll der Sitzung des Beirates für die slowenische Volksgruppe 
vom 23. Juli 1997 wurde die Schulbuchförderung einzelner slowenisch­
sprachiger Schulbücher durch das BMUJF von einem Beiratsmitglied für 
zu hoch erachtet. 

10.2 Das BKA machte das BMUJF darauf aufmerksam. Da hiezu keine Ant­
wort einlangte, ersuchte der RH das BMUJF um Stellungnahme. 

10.3 Das BMUJF teilte dem RH mit, daß eine Nachkalkulation bei den gegenstä'nd­
lichen Schulbüchern nicht zie/führend erscheine, solange der Verein insgesamt Ver­
luste duch die Teilnahme an der Schulbuchaktion erziele. 

11.1 Seit 1997 hat das BKA neugestaltete umfassende Vertragsmuster verwen­
det, welche aber die Volksgruppenvertreter als schwer lesbar beanstandeten. 

11.2 Der RH regte eine Überarbeitung der Vertragsmuster an. 

11 .3 Laut Mitteilung des BKA habe es die Empfehlung verwirklicht. 

12.1 Da die allgemeinen Förderungsrichtlinien des BMF, welche Vertragsbe­
standteil waren, eine Aufrechnung der Einnahmen auf die gewährte För­
derung vorsehen, wurde den Volksgruppenorganisationen der Anreiz ge­
nommen, wenigstens kostendeckende Aktivitäten durchzuführen. 

12.2 Unbeschadet eines immer wieder vom RH urgierten Bundesförderungs­
gesetzes sollte derartigen Aktivitäten der Förderungsnehmer vermehrt 
Rechnung getragen werden. 

12.3 Das BKA wird den Anregungen bei neuen Vertragsgestaltungen Rechnung tragen. 
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Abrechnung 

Schluß­
bemerkungen 

VolI(s rupp n örderun 

13.1 Bereits seit zehn Jahren bemängelte der RH im Zusammenhang mit der 
Erstellung des Bundesrechnungsabschlusses, daß eine nicht unbeträcht­
liche Anzahl von Förderungsauszahlungen erst gegen Jahresende erfolgte. 
Dies führte zu Klagen der Volksgruppenorganisationen und zu einer star­
ken Belastung der Buchhaltung. 

13.2 Obwohl das BKA immer wieder eine Verbesserung der Situation zusagte, 
mußte der RH auch diesmal wieder feststellen , daß Anfang Dezember 
1997 rd 30 % (rd 14 Mill S) der bereitgestellten Förderungsmittel noch 
nicht den Volksgruppenorganisationen zugekommen waren. 

13.3 Das BKA sagte verstiirkte Bemühungen zu und verwies auf das seit 1987 rd 
elffach gestiegene Fordertmgsvolumen, welches mit demselben Personalstand abztt­
rechnen sei. 

14.1 Eine Untersuchung der Abläufe von 20 Förderungsabrechnungen ergab 
Verzögerungen überwiegend aufgrund langer Bearbeitungszeiten und 
aufwendiger Abrechnungsmodalitäten des BKA. Diese erschwerten die 
Abwicklung von Vorhaben und erhöhten das finanzielle Risiko der Volks­
gruppenorganisationen . 

14.2 Der RH empfahl daher, die Bearbeitung und Abrechnung ökonomischer 
zu gestalten und in das 1. Halbjahr zu verlegen. 

14.3 Das BKA verwies auf bereits getroffene Maßnahmen, die der Beschleunigung des 
gesamten Verfahrens dienen. 

15.1 Schwierigkeiten traten insbesondere bei der globalen Förderung von Ver­
einen auf, weil die Abrechnung sich nicht nur auf die gewährte Förde­
rung, sondern auf die Gesamtgebarung der Vereine erstreckte. Auch führ­
ten vom BKA nicht anerkannte Leistungen zu Rückzahlungen und zur 
Verunsicherung bei den Förderungsnehmern. 

15.2 Der RH empfahl, in Informationsveranstaltungen die Vorteile von Pro­
jektförderungen gegenüber Globalförderungen darzulegen und einen Ne­
gativkatalog über nicht zu fördernde Leistungen zu erstellen. 

15.3 Das BKA sagte diesbezügliche Bemühungen zu. 

16 Grundsätzlich hat das BKA die ihm durch das Volksgruppengesetz 
übertragenen Agenden mit viel Zeit und Mühe umgesetzt. 

Zur weiteren Verbesserung empfahl der RH: 

(1) Die Förderungsgewährung und die Abrechnung wären zu be­
schleunigen. 

(2) Es sollten nur den Zielsetzungen des Volksgruppengesetzes ein­
deutig zuordenbare Förderungen unter Berücksichtigung beste­
hender Alternativen gewährt werden. 
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50 
(3) Die mehrjährige Planung sollte schwerpunktmäßig ausgebaut 
werden. 

(4) Sämtliche Maßnahmen, die zu einer Steigerung der Aktivitäten 
der Förderungsnehmer führen, wären auszubauen. 
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System der Lebensmittelkontrolle 

Die Ressourcenknappheit erforderte eine Anpassung der Methoden 
und Prozesse der Lebensmittelüberwachung in Richtung einer ver­
stärkten Prävention entsprechend den gemeinschaftlichen Vor­
gaben. 

Eine Neuordnung der Struktur der Bundesanstalten für Lebensmittel­
untersuchung durch Bildung von Schwerpunkten für Hochanalytik 
und Standardlaborbetrieb, ein ausgewogener Einsatz, eine verstärkte 
Fortbildung, eine einheitliche Geräteausstattung der Lebensmittel­
aufsichtsorgane in den Ländern, der Abbau von Kontrolldefiziten 
und die Wahrnehmung von Schlüsselaufgaben würden das System 
der Lebensmittelüberwachung weiter verbessern. 

Eine Ausgliederung oder Privatisierung der Lebensmitteluntersu­
chungsanstalten des Bundes erschien im Hinblick auf die in der 
Gemeinschaft bestehenden Modelle sowie auf die mittel- und län­
gerfristig nachteiligen Effekte nicht zweckmäßig. 

Lebensmitteluntersuchungsanstalten des Bundes 

Rechtsgrundlagen: Lebensmittelgesetz 1975, BGBI Nr 86 idgF 

Aufgabe: 

Gemeinschaftsvorschriften zum Lebensmittelrecht der EU 

Überwachung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, 
Verzehrprodukten , Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln 
und Gebrauchsgegenständen ("Lebensmittelüberwachung") 

Gebarungsentwicklung 1993 

Einnahmen 29,9 

Ausgaben 

Sachausgaben 65,1 

Personalausgaben 94,4 

BKA 

Bundesländer-Aufsichtsorgane 

Lebensmi ttelun tersuchungsans tal ten 
des Bundes 

Lebensmitteluntersuchungsanstalten 
der Länder 

Summe · 

*Rundungsdifferenz möglich 

1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

26,8 23,7 23,0 22 ,2 

68,3 61,5 59,3 58,7 

99,8 104, 1 106,6 102,6 

1997 

Personal- Personal- Sachausgaben 
stand ausgaben 

Anzahl 

26,5 

163,5 

227,0 

94,2 

511,2 

in Mill S 

12,8 3,2 

115 ,4 19,2 

102,6 58,7 

48,9 23,3 

279,6 104,4 
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52 
Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtsgrundlagen 

Aufbauorganisation 

Der RH überprüfte im September und Oktober 1997 die Gebarung des 
BKA hinsichtlich des Systems der Lebensmittelkontrolle. 

Die Prüfungsmitteilungen wurden dem BKA im März 1998 übermittelt. 
Zu der im Mai 1998 abgegebenen Stellungnahme gab der RH im Juli 
199H seine Gegenäußerung ab. 

2.1 Das Lebensmi ttelgesetz 1975 und eine große Anzahl an Durchführungs­
verordnungen regeln den Lebensmittelbereich auf nationaler Ebene. Auch 
das Österreichische Lebensmittelbuch enthielt Regelungen betreffend die 
Erzeugung und Überwachung der Lebensmittel. Mit dem Beitritt Öster­
reichs zur EU ab I. Jänner 1995 waren die supranationalen Vorschriften 
vorrangig anzuwenden und in nationales Recht umzusetzen. 

Im August 1998 waren 169 oder rd 89 (;{ der 190 EU-Richtlinien umge­
setzt. Eine Ursache für Verzögerungen bei der Umsetzung bildete die 
Herstellung des Einvernehmens mit dem BMLF (ua betreffend die Le­
bensmittelhygieneverordnung). 

2.2 Der RH empfahl, die Umsetzung zügig voranzutreiben. 

LI Dal BKA pffi,'htete dem RH bei. 

3.1 Von den mit Aufgaben der Lebensmittelkontrolle gesetzlich berufenen 
Stellen (BMAGS, BMwA, BMF, BMLF) kam dem BKA-Bundesministe­
rium für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz eine zentrale 
Kompetenz zu. Die nationale organisatorische Zuordnung der Lebensmit­
telkontrolle zum Bereich Verbraucherschutz war beispielhaft für die im 
Jahr 1997 innerhalb der EU erfolgte Verlagerung der Lebensmittelkon­
trolle von der Generaldirektion VI (Landwirtschaft) zur Generaldirektion 
XXIV (Verbraucherfragen) der Kommission. 

Die Vollziehung des Lebensmittelgesetzes erfolgte im Rahmen der mittel­
baren Bundesverwaltung durch den Landeshauptmann, der an die Weisun­
gen der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucher­
schutz gebunden war. Zum Teil waren die Aufgaben der Überwachung 
unter bestimmten Voraussetzungen an einzelne Gemeinden übertragen 
worden. Aufgrund der Änderung des Bundesministeriengesetzes im Feb­
ruar 1997 g1l1g die Zuständigkeit für das Arzneimittelwesen auf das 
BMAGS über. 

3.2 Infolge dieser Auf teilung des Gesundheitsbereiches stellte der RH zwi­
schen dem BMAGS und dem BKA zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
fest. Fragen der Abgrenzung betreffend Arzneimittel und Lebensmittel 
mußten nunmehr durch zwei Ressorts abgeklärt werden. 
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Ablauforganisation 

Überwachung des 
Warenverkehrs 

Kontrolle von 
Veranstaltungen 

Quali tätssicherungs­
maßnahmen 

System der Leb ns ittelkontro le 

4.1 Die mit der Lebensmittelkontrolle beauftragten Aufsichtsorgane führten 
an hand des jährlich vom BKA zu erlassenden Revisions- und Probenpla­
nes in Betrieben Revisionen durch und entnahmen von Waren, die dem 
Lebensmittelgesetz 1975 unterlagen, Proben zur Befundung und Begut­
achtung durch die Sachverständigen der zuständigen Lebensmittelunter­
suchungsanstalten. Sonstige Überwachungsprogramme wurden vom BKA 
periodisch veranlaßt, ua auch auf der Grundlage von EU-Empfehlungen 
bzw EU-Richtlinien. 

Den Schwerpunkt der Revisionen bildete die Kontrolle der Einhaltung der 
Hygienebestimmungen. Die Ziehung der Warenproben erfolgte grund­
sätzlich nach dem Prinzip der Auswahl verdächtiger Lebensmittel (Ilfreie 
JagdlI). Demgemäß betrafen die Beanstandungen hauptsächlich Hygie­
nemängel und die Verdorbenheit in der Endstufe. 

4.2 Hinsichtlich der in den Bundesländern betreffend die Auswahl der Betriebe 
festgestellten Unterschiede erachtete der RH die geringen Einflußmög­
lichkeiten durch das BKA als nachteilig. Aufgrund der großen Anzahl an 
Hygieneverstößen legte der RH nahe, im Interesse des Gesundheitsschutzes 
die EU-Hygienerichtlinie ehestbaldig umzusetzen. Er empfahl überdies 
eine Aktualisierung des Revisionsplanes anhand des bei den Ämtern der 
landesregierungen vorhandenen betriebsbezogenen Datenmaterials. 

4.3 Laut BKA wurde die EU-Hygienerichtlinie durch die Lebensmittelhygieneverord­
nung vom 3. Februar 1998 (lnkraJttreten mit 1. Mä"rz 1999) umgesetzt. Im 
übrigen pflichtete das BKA dem RH bei. 

5.1 Die in Österreich jährlich durchgeführten Veranstaltungen (einige zehn­
tausend Messen, Märkte, Zeltfeste usw) fanden im Regelfall außerhalb der 
Dienstzeiten der Lebensmittelaufsichtsorgane statt. Deren Tätigkeit be­
schränkte sich zum Teil auf bloßen Anwesenheitsdienst (Präventivwir­
kung). Die angefallenen Überstunden wurden im Wege des Zeitaus­
gleiches abgegolten, was die Dienstzeit an den übrigen Wochentagen 
verkürzte. 

5.2 Der RH hielt wirksamere Maßnahmen zur Lebensmittelüberwachung 
und eine Überprüfung der nachteiligen Zeitausgleichsgewährung für er­
forderlich. 

5.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

6.1 Die Zielsetzung der EU-Hygienerichtlinie im Sinne der Grundsätze der 
Weltgesundheitsorganisation bestand im wesentlichen darin, die Bereit­
stellung einwandfreier, unbedenklicher und genußtauglicher Lebensmit­
tel zu sichern und Risken zu vermeiden. Hiezu sollte ein Vorsorgesystem 
mit - auch amtlicher - Qualitätskontrolle an allen kritischen Punkten 
der gesamten Lebensmittelkette (Erzeuger, Verarbeiter und Lieferanten) 
eingerichtet werden. 
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Ablauforganisation 

Fortbildung 

Geräteausstattung 

Überwachung 
der Einfuhr aus 
Drittstaaten 

6.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß die konsequente Durchführung die­
ser Maßnahmen auf allen Ebenen eine Reduktion der Proben ziehungen 
ermöglichen würde. 

Der RH erachtete eine Lösung der bisherigen Probleme auf der Endstufe 
als vordringliche Aufgabe der nationalen Lebensmittelpolitik. Es sei zu 
erwarten, daß nach dem Inkrafttreten der Lebensmittelhygieneverord­
nung eine Einschränkung der Kontrolle im Endsrufenbereich bei Steige­
rung der Qualitätssicherung möglich sein werde. 

6.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

7.1 Das Lebensmittelgesetz 1975 und die gemeinschaftlichen Vorschriften ver­
pflichteten zur Bereitstellung qualifizierter Lebensmittelaufsichtsorgane. 
Deren Ausbildung war zwar vom BKA geregelt worden, nicht jedoch deren 
Fortbildung. Die Länder hielten die bisherigen Fortbildungsveranstalrun­
gen des BKA für nicht ausreichend. 

7.2 Der RH empfahl unter Hinweis auf den gesetzlichen Auftrag, die Fortbil­
dung zu institutionalisieren und damit eine geeignete Organisation zur 
Entlastung des BKA von der Basisadministration zu beauftragen. 

7.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

8.1 Zur Ausübung der Überwachungstätigkeit verfügten die Lebensmittel­
aufsichtsorgane über eine Anzahl notwendiger Geräte, deren technischer 
Standard bundesländerweise unterschiedlich war. 

8.2 Der RH erblickte im verstärkten Einsatz der EDV die Möglichkeit zur 
Verwaltungsvereinfachung und Verbesserung der Effektivität und Effizi ­
enz der Lebensmittelaufsicht. Er empfahl auch im Hinblick auf die ge­
meinschaftlichen Vorgaben eine Vereinheitlichung der Geräteausstattung. 

8.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

9.1 An den von der Europäischen Kommission festgelegten und nach ihren 
Vorgaben neu zu errichtenden sowie auszustattenden 17 Grenzübergangs­
stellen waren Erzeugnisse tierischer Herkunft durch die jeweiligen Grenz­
veterinäre in Zusammenarbeit mit den Zollorganen zu beproben. 

Bei offenkundigen Mängeln von Waren nicht tierischer Herkunft, die 
dem Lebensmittelgesetz 1975 unterlagen, hatten die Zollorgane die zu­
ständigen Lebensmittelaufsichtsorgane oder die Lebesmitteluntersu­
chungsanstalten zu verständigen. 

9.2 Der RH vermerkte, daß die Voraussetzungen gegeben waren, die Kon­
trolle , insbesondere betreffend Erzeugnisse tierischer Herkunft an den 
Grenzübergangsstellen zu Drittstaaten wahrzunehmen. 
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Lebensmitteluntersuchung 

U ntersuchungs­
methoden und 
Qualitätsstandards 

U ntersuchungs­
anstalten 

10.1 Die Methoden und Beurteilungsgrundsätze der Lebensmitteluntersuchung 
waren nicht allgemein verbindlich vorgeschrieben . Die staatlichen Lebens­
mitteluntersuchungsanstalten arbeiteten mit unterschiedlichen, in aller 
Regel auf hohem technischen Niveau stehenden Laborausstattungen. 

10.2 Der RH erachtete - im Interesse einer wirtschaftlicheren Labortätigkeit 
- bundesweite Vorgaben als zweckmäßig und empfahl , die Zusammen­
arbeit mit dem Binnenmarkt im Bereich der Nachweisführung gentech­
nisch veränderter Organismen zu intensivieren. 

10.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

11.1 Der Bund hatte laut Lebensmittelgesetz 1975 nach Bedarf Lebensmittel­
untersuchungsanstalten einzurichten. Neben den fünf vom Bund in Wien, 
Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck eingerichteten Anstalten gab es drei 
von den Ländern errichtete Lebensmitteluntersuchungsanstalten in Wien, 
Kärnten und Vorarlberg mit gleichen Aufgaben wie die Bundesanstalten. 

Der örtliche und sachliche Wirkungsbereich der Bundesanstalten war mit 
Verordnung geregelt. Schwerpunkte waren zwar nicht vorgesehen -
ausgenommen für die Bundesanstalt in Wien -, bildeten sich aber im 
Laufe der Zeit heraus. 

11.2 Der RH würdigte die Spezialisierung als grundsätzlich zweckmäßig und 
zeitgemäß, wies jedoch darauf hin , daß die durch die Verordnung festge­
legte örtliche Zuständigkeit mit den praktischen Erfordernissen einer 
Spezialisierung nur schwer in Einklang zu bringen war. 

11.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

12.1 Der Bundesanstalt in Wien kam infolge ihres gesetzlichen Forschungsauf­
trags, aber auch infolge der Stellung als österreichisches Referenzlabor (zB 
Milch, Muscheltoxine) gegenüber der EU eine Sonderstellung zu. Das 
Gebäude, die Anordnung der Laborräumlichkeiten und die damit ver­
bundenen arbeitsmäßigen Bedingungen waren Gegenstand permanenter 
Kritik des Arbeitsinspektorates. 

Die unter drei Gesundheitsministern (Ing Harald Ettl, Dr Michael Aus­
serwinkler und Dr Christa Krammer) betriebene Planung eines Neubaues 
(Kostenschätzung rd 358 Mill S, Stand 1996 für Gebäude und Einrich­
tung) war zwar abgeschlossen, jedoch wegen der ungelösten Frage der Fi­
nanzierung bisher nicht umgesetzt worden. 

12.2 Der RH erachtete die Arbeitsbedingungen als unzumlltbar und insge­
samt dem Ansehen Österreichs abuäglich. Er empfahl, eine bessere Un­
terbringung der Anstalt dringend zu betreiben. 

12.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 
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Lebensmitteluntersuchung 

Untersuchungen 

Gebühren 

Personal 

Bundesländer 

13.1 Die Untersuchungen der Proben waren im wesentlichen auf eine allfällige 
Gesundheitsschädlichkeit (insbesondere Verdorbenheit) sowie auf die 
Übereinstimmung mit bestehenden Vorschriften ausgerichtet. Die Daten 
über die erforderlichen Einzeluntersuchungen je Probe, wie zB die quali­
tative bzw quantitative Zusammensetzung und den mikrobiologischen 
bzw hygienischen Zustand, waren zwar EDV-mäßig erfaßt, ließen jedoch 
eine vergleichende Betrachtung des Arbeitsanfalls in den Anstalten nicht 
zu. 

13.2 Der RH erachtete eine geeignete Grundlage für Effizienz- und Effekti­
vitätsaussagen für erforderlich, um den infolge der Spezialisierung und 
der schwerpunktmäßigen Aufgabenverteilung entstandenen auslastungs­
mäßigen Ungleichgewichten durch sachgerechte Zuteilung von Personal­
und Sachressourcen steuernd entgegenwirken zu können. Er empfahl eine 
Evaluierung der Untersuchungstätigkeiten. 

13.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

14.1 Die Gebühren für die Untersuchungen und Begutachtungen durch die 
staatlichen Lebensmitteluntersuchungsanstalten waren in der Gebühren­
tarifverordnung mittels Punktesystem - mit periodischer Wertanpas­
sung - geregelt . Betriebsabrechnungen als Grundlage und zur Sicher­
stellung der Kostendeckung fehlten. 

14.2 Der RH hielt die Einführung von Betriebsabrechnungen als Planungshilfe 
und zur Wirtschaftlichkeitskontrolle für zweckmäßig. 

14.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

15 .1 Infolge der Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen des Bundes 
waren im Bereich der Nahrungsmittelkontrolle erforderliche Nachbeset­
zungen unterblieben und dadurch die Aufgabenbesorgung in den Berei­
chen Mikrobiologie und Gentechnik in Frage gestellt . 

15.2 Der RH empfa'hl, im Interesse der Aufrechterhaltung der Effektivität der 
Lebensmittelüberwachung und zur Abdeckung der neuen Aufgabenfelder 
diese Schlüsselpositionen nachzubesetzen. 

16.1 Im Bundesdurchschnitt entfielen auf je 100 000 Einwohner 2,02 Auf­
sichtsorgane. Die Verteilung der rd 164 Lebensmittelaufsichtsorgane im 
Bundesgebiet war sehr unterschiedlich. So waren in Kärnten 3,02, in 
Salzburg hingegen nur 1,29 Aufsichtsorgane je 100000 Einwohner tätig. 
Laut BKA existierten auch in der EU wegen unterschiedlicher Standards 
keine Kennzahlen. 

16.2 Der RH empfahl, im Interesse eines einheitlichen Gesundheits- und Ver­
braucherschutzes geeignete Kriterien (zB Besiedelungsdichte, Topogra­
phie) für eine ausgewogene Verteilung der Aufsichtsorgane festzulegen . 

16.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 
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Lebensmitteluntersuchung 

Private 
Untersuchungen 

Neuordnung 

17.1 Die staatlichen Lebensmi tteluntersuchungsanstalten führten neben den 
amtlichen auch private Untersuchungen durch. Die amtliche Analy­
sentätigkeit der Länderanstalten 0997 rd 14 100) erreichte etwa den 
gleichen Umfang wie die privaten Untersuchungen der Bundesanstalten 
0997 rd 12800). 

17.2 Der RH stellte - unter Hinweis auf die gesetzliche Verpflichtung des 
Bundes, den Bedarf an amtlichen Untersuchungstätigkeiten zu decken, 
sowie im Sinn einer binnenmarktkonformen Vorgangsweise - zur Erwä­
gung, die privaten Untersuchungstätigkeiten der Bundesanstalten einzu­
stellen. In diesem Zusammenhang erachtete es der RH jedoch für nötig, 
die bestehenden strukturellen Probleme bei der Bundesanstalt in Wien 
(U nterbringung, bauliche und arbeitstechnische U nzulänglichkei ten) 
umgehend zu lösen. 

17.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

18.1 Die in der amtlichen Untersuchungs tätigkeit der Bundesanstalten her­
ausgebildete Schwerpunktsetzung entsprach grundsätzlich dem Entwick­
lungstrend in der EU. Aufgrund des gesetzlichen Auftrages an den Bund, 
den Bedarf an Lebensmitteluntersuchungsanstalten abzudecken, erfordern 
die zur Verfügung stehenden knappen Personalressourcen weitere, an ob­
jektiven Kriterien orientierte Spezialisierungen, begleitet von aufbau­
organisatorischen Maßnahmen in Richtung einer Zusammenlegung bzw 
der Neuaufteilung einzelner Aufgabenbereiche. 

18.2 Der RH hielt zur Verwirklichung dieses Zieles unter Berücksichtigung 
einer zeitgemäßen Logistik, die selbst für leichtverderbliche Lebensmittel 
weitreichende Transponwege zuläßt, die Bildung von zwei Schwerpunkt­
anstalten für Hochanalytik und Methodenentwicklung (Bundesanstalt in 
Wien und in Innsbruck) und zwei mittlere Anstalten als Standardlabora­
torien für mittlere Chemie (Bundesanstalt in Graz und in Linz) für die 
bestmögliche und gleichzeitig EU-konforme Lösung. 

Derzeitiger Stand: 
8 staatliche Lebensmittel­
untersuchungsanstalten 

• 5 Lebensmittelunrersuchungs­
anstalten des Bundes 

... 3 Lebensmittelunrersuchungs­
anstalten des Landes 

Neuordnung: 
4 Lebensmittelunrersuchungsanstalten 
des Bundes 

• Lebensmitteluntersuchungsanstalten 
des Bundes (Labor für Hochanalytik) 

D Lebensmittelunrersuchungsanstalten 
des Bundes (Standard laboratorien) 

18.3 Laut Stellungnahme des BKA würden die erforderlichen organisatorischen, recht­
lichen und personellen Maßnahmen für die Neuordnung in Verbindung mit dem 
benö"tigten Neubau der Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -for­
schung fünf Jahre in Anspruch nehmen. 
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Lebensmitteluntersuchung 

Ausgliederungl 
Privatisierung 

Schluß­
bemerkungen 

19.1 Im Regierungsübereinkommen 1990 waren unter verschiedenen Aus­
gliederungsvorhaben auch die Bundesanstalten für Lebensmittelunter­
suchung ausgewiesen . Ein diesbezügliches Konzept samt entsprechendem 
Datenmaterial stand hiefür allerdings mangels Betriebsabrechnung in den 
Anstalten nicht zur Verfügung. 

Laut BKA ist die Untersuchungstätigkeit in allen EU-Mitgliedstaaten 
im Interesse des Verbraucher- und Gesundheitsschutzes zur Wahrung der 
Unabhängigkeit und Objektivität der Lebensmittelkontrolle staatlich or­
ganisiert . Die staatlichen Untersuchungen erfolgten im Regelfall nach 
Maßgabe der auf die jeweilige Probe abgestimmten Untersuchungsart 
und der Beurteilung des Anstaltsanalytikers. Private U ntersuchungsein­
richtungen hingegen würden nur im Rahmen der vorgegebenen Aufträge 
und nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung tätig. 

19.2 Der RH erachtete weder eine Ausgliederung noch eine Privatisierung für 
zweckmäßig, weil längerfristig mit höheren Untersuchungsgebühren zu 
rechnen wäre und auch weitere Nachteile bzw Unwägbarkeiten hinsicht­
lich der Objektivität und Qualität eintreten könnten . Dem stünde nur 
der Vorteil einer kurzfristigen Budgetentlastung gegenüber. 

19.3 Das BKA pflichtete dem RH bei. 

20 Zusammenfassend empfahl der RH: 

(1) Die Struktur der Bundesanstalten für Lebensmitteluntersuchung 
zur besseren Nutzung von Personal- und Sachressourcen neu zu 
ordnen (je zwei Schwerpunkte für Hochanalytik und für Standard­
laborbetrieb) und zur Verwirklichung dieses Zieles eine bessere Un­
terbringung der Bundesanstalt in Wien nachdrücklich zu betreiben; 

(2) die Lebensmittelüberwachung verstärkt in Richtung Prävention 
auszubauen; 

(3) Schlüsselaufgaben der Lebensmittelkontrolle wahrzunehmen, 
den Personaleinsatz der Lebensmittelaufsicht ausgewogen zu ge­
stalten, für eine institutionalisierte Fortbildung und für eine ein­
heitliche zeitgemäße Geräteausstattung zu sorgen; 

(4) den Revisions- und Probenplan zu aktualisieren; 

(5) die Produkte der Direktvermarkter vermehrt in die amtliche 
Kontrolle einzubeziehen; 

(6) für die Umsetzung von EU-Vorschriften zu sorgen; 

(7) eine Ausgliederung oder Privatisierung der Lebensmittelunter­
suchungsanstalten des Bundes im Hinblick auf die in den EU-Mit­
gliedstaaten ausschließlich staatlich organisierte Lebensmittelunter­
suchung und wegen der längerfristig zu erwartenden nachteiligen 
Effekte nicht zu betreiben. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten 

Unerledigte Anregungen au"i Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

(1) Schaffung einer materiell-gesetzlichen Grundlage für die freiwilligen 
Beiträge der Republik Österreich zu den Kosten der UN-Cypernaktion 
(TB 1977 Abs 35.1). 

Laut Stellungnahme des BMA sei das Begutachtungsverfahren wegen offener 
KompetenzJragen und ungeklärter inhaltlicher Probleme noch nicht abgeschlossen. 

(2) Erlassung einer Verordnung der Bundesregierung für die Besoldung der 
im Ausland verwendeten Beamten (WB 1993/3 Auslandsvertretungen 
Abs 4.2). 

Obwohl dem BMA nun auch in Erkenntnissen des Verwaltungsgerichtshofes mehr­
fach die Erfassung einer solchen Verordnung nahegelegt wurde, vermochte es noch 
nicht, das erforderliche Einvernehmen mit dem BMF herzustellen. 

(3) Neufassung der Haushaltsvorschriften für die österreichischen Vertretun­
gen im Ausland (TB 1981 Abs 37.12.3). 

Wegen unerwarteter VerziJgerungen im Probebetrieb für die Umstellung auf eine 
EDV-gestützte Führung der Dienstrechnung an den Vertretungen, dessen Erfah­
rungswerte noch in die neugefaßten Vorschriften einfließen sollten, sei laut Mittei­
lung des BMA mit der Inkraftsetzung bis zum Jahresende 1998 zu rechnen. 

(4) Neuordnung der Mittelzuweisung an Vertretungen (WB 1993/3 Aus­
landsvertretungen Abs 8.2). 

Aufgrund des nunmehr vorliegenden Untersuchungsergebnisses betreffend die MiJg­
lichkeiten zur besseren Nutzung der Liquiditä"t des Bundes werde das BMA die 
Neugestaltung der Mittelzuweisung mit dem Ziel einer Kostensenkung und Ver­
fahrensvereinfachung unter Einbindung des BMF beginnen. 

(5) Anhebung der Wohnungsvergütung für Leiter von Vertretungsbehörden 
(WB 1993/3 Auslandsvertretungen Abs 6.2). 

Laut Mitteilung des BMA habe es dem BMF einen Vorschlag für eine Neurege­
lung mit gleichzeitiger Verwaltungsvereinfachung unterbreitet, über welchen trotz 
mehrfacher Verhandlungen weiterhin unterschiedliche Auffassungen der beiden 
Ressorts bestünden. 

59 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)68 von 317

www.parlament.gv.at



80 

Unerledigte Anregungen 

(6) Regelung für die Beschäftigung von Hauspersonal (WB 1993/3 Aus­
landsvertretungen Abs 7.2). 

Das BMA sah sich weiterhin zum Abschluß von Dienstverträgen für Hausperso­
nal nur dann imstande, wenn dies lokale Vorschriften erfordern. 
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Prüfungsergebnis 

EU-Mittel; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Das BMA war bislang nicht namhaft in die Abwicklung der EU­
Förderungen eingebunden. Seine Rolle lag vielmehr in der Mitwir­
kung an der Koordination der regionalpolitischen Angelegenheiten 
unter Einbringung der außen- und integrationspolitischen Aspekte. 

Das BMA war hinsichtlich der EU-Mittel ausreichend informiert 
und nahm organisatorische Anpassungen im Bereich Kofinanzie­
rungen der Entwicklungszusammenarbeit zeitgerecht vor. 

Aufwendungen für die gemeinsame Außen- und 

1995 

10,7 

1995 

3,7 

1995 

26/31 

Sicherhei tspoli tik*) 

1996 

in Mill S 

6,7 

Kostenersätze der EU (Dienstreisen) 

1996 

in Mill S 

4,1 

Kofinanzierungsprojekte im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit**) 

Anteile BMA/EU 

1996 

in Mill S 

50/65 

*) Zahlungen Österreichs für Friedenseinsätze in Bosnien 

**) Quelle BMA 

1997 

7,0 

1997 

5,5 

1997 

33/47 
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62 
Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Zuständigkeit 

Kofinanzierungs­
projekte für 
Entwicklungs­
zusammenarbeit 

Schlußbemerkung 

Der RH überprüfte im Mai 1997 die Autbau- und Ablauforganisation so­
wie die Kontrollsysteme des BMA betreffend die EU-Mittel. Zu den Prü­
fungsmitteilungen vom September 1997 nahm das BMA im November 
1997 Stellung. Eine Gegenäußerung war nicht erforderlich. 

2 Im Bereich des BMA flossen keine EU-Mittel für Förderungen im Wege 
des Bundeshaushalts nach Österreich. Das BMA übte keine operative 
Rolle im Zusammenhang mit der Kofinanzierung aus den EU-Struktur­
fonds aus. Im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
betrafen die Mirrelflüsse Zahlungen Österreichs für Friedenseinsätze in 
Bosnien. Die EU refundierte schließlich Kosten für Dienstreisen von Ex­
perten oder Delegationen . 

. ) Bestimmte, im Wege von Nichtregierungsorganisationen abgewickelte 
Projekte wurden seit dem EU-Beitritt Österreichs von der EU kofinan­
ziert. Im Regelfall betrug der Aufteilungsschlüssel zwischen EU, BMA 
und Nichtregierungsorganisationen 50 Sr : 3'5 sr : 1'5 sr. 

Die Kontrolle innerhalb der Projekte erfolgte in Abstimmung zwischen 
den zuständigen Generaldirektionen der EU-Kommission und den 
EU-Delegiertenbüros in den Partnerländern. Das BMA Wirkte lediglich 
beim Vertragsabschluß und den erforderlichen Auszahlungsvorgängen je 
nach Projektfortschritt mit. 

Die Organisation der Kofinanzierungsprojekte orientierte sich an dem 
von der EU vorgegebenen Verfahrensablauf, weshalb die Kontrollverant­
wortung überwiegend der EU-Administration oblag. 

4 Insgesamt erachtete der RH die Verwaltungsstruktur des BMA 
grundsätzlich für geeignet, die vorgegebenen Aufgabenstellungen 
zu erfüllen. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

(1) OrganisatOrischer Maßnahmen für das Bundesstraßennetz (TB 1977 
Abs 76.17, TB 1983 Abs 68.1.4, TB 1986 Abs 60.27.2, TB 1992 S. 183 
Abs 1, TB 1993 S. 237 Abs 1, TB 1994 S. 41 Abs 1 und S. 42, TB 1995 
S. 39 Abs 1, zuletzt TB 1996 S. 61 Abs 1). 

Laut unveriinderter Stellungnahme des BMwA seien die im Zusammenhang mit 
der Mauteinhebung bei Bundesstraßen notwendigen Maßnahmen gemäß Bundes­
straßen/inanzierungsgesetz 1996, BGBI Nr 201 , vorrangig gewesen. Zielsetzung 
sei dabei die Implementierung einer EU-rechtlichen konformen Konstruktion im 
Bereich der Straßenbewirtschaftung zur Ausgliederung der Schulden der Auto­
bahn- und Schnellstraßen Finanzierungs AG gewesen. 

Derzeit /inden in Arbeitsgruppen zwischen Vertretern des BMF, des BMwA und der 
Länder Verhandlungen zur Übertragung der Bundesstraßen B an die Länder statt. 

(2) Vereinheitlichung und Neuorganisation der Bundesgebäudeverwaltung, 
insbesondere Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Tätigkeit 
der Dienststellen der Bundesgebäudeverwaltung (TB 1972, TB 1984 
Abs 56, TB 1992 S. 183 Abs 3, TB 1993 S. 237 Abs 3, TB 1994 S. 41 
Abs 3, TB 1995 S. 39 Abs 2, zuletzt TB 1996 S. 61 Abs 2). 

Laut Stellungnahme des BMwA sei eine Beratungsunternehmung mit Organisa­
tionsuntersuchungen zur Ef/izienzsteigerung im Bereich des Bundeshochbaues be­
auftragt worden. Das Ergebnis dieser Untersuchung liege vor und werde derzeit in 
Arbeitsgruppen priizisiert. 

(3) Beschleunigung der Vollausstattung der Wiener Hofburg mit Brandmelde­
anlagen (TB 1995 S. 41 ff). 

Laut Stellungnahme der Burghauptmannschaft Wien sei mit der Fertigstellung 
der Brandmeldeanlage im gesamten Bereich der Hofburg imJahre 2009 - ein 
Jahr früher als ursprünglich geplant - zu rechnen. 
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Unerledigte Anregungen 

(4) Erlassung der Gebarungsrichtlinienverordnung gemäß dem Wohnungs­
gemeinnützigkeitsgesetz zur rechtlich verbindlichen Festlegung des Ei­
genmittelbedarfes gemeinnütziger Bauvereinigungen (TB 1994 S. 77 f, 
S. 139 ff, TB 1995 S. 39 Abs 3 und S. 185 f, zuletzt TB 1996 S. 61 Abs 3). 

Laut Stellungnahme des BMwA erübrige sich ein Tiitigwerden des Verordnungs­
gebers, weil das durchschnittliche (frei verfügbare) Reservekapital der gemeinnützi­
gen Bauvereinigungen von 1992 bis 1996 erheblich gesunken sei. 
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Prüfungscrgebn issc 

EU-Mittel; 
Förderung kleiner und mittlerer Unternehmungen 

Die Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative der EU zur Förderung 
von kleinen und mittleren Unternehmungen war zufriedenstellend. 
Das BMwA hat sich um die österreichweite Ingangsetzung dieser 
neuen Förderung verdient gemacht. Von den bewilligten Mitteln 
war nach der Hälfte der Laufzeit dieser Förderungsmaßnahme (Ende 
1997) ein Anteil von rd 3,7 % ausbezahlt. 

Rechtsgrundlage: Mitteilung der Kommission an die EU-Mitgliedstaaten vom Juli 1994 
Operationelies Programm 

Aufgabe: Förderung kleiner und mittlerer Unternehmungen zwecks Anpassung 
an den Binnenmarkt und Sicherung der internationalen Wettbewerbs­
fähigkeit 

Finanzielle Ausstattung: 

EU- und nationale Mittel (1996 bis 1999) 

davon ausgeschöpft (1996 und 1997) 

in Mill S 

rd 239,3 

rd 8,8 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte im April 1997 die Gebarung des BMwA mit Mitteln 
der Gemeinschaftsinitiative zur Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmungen. 

Allgemeines 

Das BMwA verzichtete wegen weitgehender Übereinstimmung mit den 
im Oktober 1997 vom RH übermittelten Prüfungsmitteilungen auf eine 
Stellungnahme. 

2 Auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission betreffend eine Ge­
meinschaftsinitiative für die Anpassung kleiner und mittlerer Unterneh­
mungen an den Binnenmarkt reichte das BMwA bei der Kommission ein 
Operationelles Programm für die Umsetzung der Ziele der Gemein­
schaftsinitiative im September 1995 zur Genehmigung ein. 

Nach einer mehrmonatigen Begutachtung genehmigte die EU-Kommis­
sion im April 1996 das Operationelle Programm. Dieses wird mit Mit­
teln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Europä­
ischen Sozialfonds kofinanziert. 
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66 
Alltballorganisation 

Koordinations­
stellen 

Mittelallsschäpfllng 

Kontro))systeme 

Verwal tungslnterne 
Kontrolle 

Beglen<lusschuß 

.1.1 Dem BMwA obliegt die Strukturpolitik sowie die Förderung der kleinen 
und mlttlen:n Unternehmungen. 

Zur Erfüllung dieser Au(gaben bediente sich das BMwA seiner bereits be­
stehenden Auf1)auorganisation sowie im Außenverhältnis zeitweise der 
Innovationsagentur GesmbH . 

.'>.2 Der RH erachtete die Verwaltung der Gemeinscluftslnitiative für kleine 
und mittlere Unternehmungen mit der bestehenden Organisationsstruk­
tur 1m BMwA für zufriedenstellend und empfahl deren Weiternutzung. 

·LI Das BMwA hatte als Programmverantwortlicher und Programmkoordi­
nator die Förderungsprojekte österreichweit zu erfassen; die gesammelten 
Daten waren dem BKA periodisch zu übermitteln. 

4.2 Der RH erachtete eine zentrale Koordinationsstelle im BMwA im Sinne 
einer schlanken Organisation für zweckmäßig. 

5.1 Österreich hat von der im Finanzprogramm der überprüften Gemein­
schaftsinitiative insgesamt bewilligten Summe öffentlicher Minel (EU­
und nationale Gelder) von rd 2Y),.) Mill S in Ermangelung einer hinrei­
chend groLlen Anzahl förderungsfähiger Projekte in den Jahren 1996 und 
1997 Auszahlungen von rd H,H Mill S (rd"),7 Ij{-) getätigt. 

S.2 Der RH empfahl dem BMwA, in Zusammenarbeit mit den Bundeslän­
dern die Umsetzung des Operation'tilen Programmes nachhaltig zu ver­
folgen. 

6.1 Das BMwA erteilte im Zuge seiner Förderungsbewilligungen Aufhgen 
über die AbWicklung der Projekte und die Abrechnung der gewährten 
Förderungsmittel, die die Förderungsnehmer verpflichteten, Organen des 
BMwA und der EU Auskünfte über die erhaltenen Förderungen zu geben 
bzw Belegeinsicht an Ort und Stelle zu gewähren. 

6.2 Nach Ansicht des RH setzte das BMwA für die verwaltungsinterne Fi­
nanzkontrolle der EU-kofinanzierten Förderungsvorhaben bereits be­
währte und anerkannte Instrumente ein. 

7.1 Die Kommission legte im Operationellen Programm ausführliche Rege­
lungen für die Begleitung, die Zwischenbewertung und die Ex-post-Be­
wertung fest. Diese Aufgaben sowie die Gewährleistung der Programm­
umsetzung nimmt der im Rahmen der Partnerschaft zwischen der EU 
und Österreich eingerichtete Begleitausschuß wahr. 

Der Begleitausschuß besteht aus Vertretern Österreichs sowie der Kom­
mission. Er tagte bis Mai 1997 zweimal und nahm den Jahresbericht über 
den Stand der Durchführung für 1995/1996 zustimmend zur Kenntnis. 
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Zielerreichung 

Schluß­
bemerkungen 

EU-Mittel; 
Förderun kleiner und 
mittlerer Unt rnchmungen 

Auf der Grundlage des Ergebnisses der Zwischen bewertung entscheidet 
der Begleitausschuß, wer am Ende der Programmplanungsperiode (1995 
bis 1999) die Ex-post-Bewertung mit welchen Mitteln durchführen soll. 

7.2 Der RH stellte fest, daß der Begleitausschuß seinen Aufgaben nachge­
kommen ist. 

8.1 Nach Genehmigung des Operationellen Programmes durch die Kom­
mission übernahm das BMwA zur Entlastung der Bundesländer vorüber­
gehend auch administrative und finanzielle Startlasten, um den Anlauf 
der Gemeinschaftsinitiative für kleine und mittlere Unternehmungen zu 
beschleunigen. 

8.2 Der RH kam zur Ansicht, daß dem BMwA im Rahmen der überprüften 
Gemeinschaftsinitiative der Einstieg in die Förderungsverwaltung unter 
gemeinschaftsrechtlichen Bedingungen gelungen ist. 

Unbeschadet des zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht abschätzbaren 
Grades der Ausschöpfung des Finanzrahmens am Ende der Programmpla­
nungsperiode zeichnete sich nach Ansicht des RH ab, daß wegen der Sy­
nergiewirkung der überprüften Gemeinschaftsinitiative zu anderen, in den 
Bundesländern bestehenden Förderungsprogrammen der EU der immate­
rielle Nutzen dieser Förderung für kleine und mittlere Unternehmungen 
höher anzusetzen sein wird als jener Nutzen, der sich aus einer bloß inve­
stitionsorientierten Förderung herkömmlicher Art (zB im Rahmen der 
BÜRGES Förderungsbank des Bundsministeriums für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und der Österreichischen Hotel- und Fremdenver­
kehrs- TreuhandgesmbH) ergeben würde. 

9 Zusammenfassend empfahl der RH dem BM w A, 

(1) die für den Bereich der kleinen und mittleren Unternehmungen 
entwickelte, bewährte Förderungsorganisation weiterhin für die 
Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative einzusetzen; 

(2) dafür zu sorgen, daß bewilligte EU-Mittel rasch und vollständig 
der österreichischen Wirtschaft zufließen. 

87 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)76 von 317

www.parlament.gv.at



68 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 77 von 317

www.parlament.gv.at



Bundesstraßenverwaltung Oberösterreich 

Der RH überprüfte im Bereich der Bundesstraßenverwaltung im 
Land Oberösterreich Bundesstraßen-, Autobahn- und Tunnelbau­
vorhaben der Jahre 1990 bis 1996 mit einem Auftragswert von ins­
gesamt rd 1 086,3 Mill S sowie zwei Planungsbereiche. Von den Be­
anstandungen in Höhe von rd 17,6 Mill S (rd 1,6 % des Auftrags­
wertes) waren rd 4,0 Mill S beheb- oder rückforderbar. 

Unter Berücksichtigung der festgestellten Fehlerquote beurteilte 
der RH die vom Land Oberösterreich im Rahmen der Auftragsver­
waltung erbrachte Leistung der Bauaufsicht bei der Abwicklung 
der Bauvorhaben weitgehend als sorgfaltig. 

Allerdings kritisierte der RH bei der Ausschreibung von Bauvorha­
ben Mängel bei der Kostenschätzung, bei der Erstellung der Lei­
stungsverzeichnisse sowie bei der Vergabe von Bauvorhaben, bei 
denen das überhöhte Preisniveau nicht immer zu einer Aufhebung 
der Ausschreibung führte. Bei der Baudurchführung bemängelte er 
überhöhte Vergütungen der Bauleistungen. 

Der RH wies auf das Erfordernis einer ausgeglichenen Massen­
bilanz hin und regte insbesondere bei landwirtschaftlich sensiblen 
Bereichen die Beistellung von Deponien durch den Auftraggeber 
an. 

Im Bereich des Autobahnbaues kritisierte er die zu geringen Preis­
minderungen für mangelhaft erbrachte Leistungen. 

Der RH wies auf die unterschiedliche Gestaltung der Angebots­
unterlagen hin und empfahl dem Amt der oberösterreichischen 
Landesregierung eine einheitliche Vorgangsweise. 

Der RH beanstandete die unzureichende Untersuchung von Tras­
senvarianten bei der Weiser Westspange. 

Aus gegebenem Anlaß hat der RH Vergabevorgänge der Jahre 1994 
bis 1996 im Bereich des Bundesstraßenbaues in Höhe von rd 
981,0 Mill S untersucht. Aufgrund der für Gebarungsüberprüfun­
gen maßgeblichen gesetzlichen Rahmenbedingungen war dem RH 
ein Nachweis verbotener Preisabsprachen nicht möglich. 
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70 

Bundesstraßenverwaltung im Land Oberösterreich 

Rechtsgrundlagen: Gemäß Infrastrukturfinanzierungsgesetz 1997, BGBI I Nr 113, 
wurde der ASFINAG die Vollziehung und Verwaltung sowie der 
Fruchtgenuß der Bundesstraßen A und S (Bundesautobahnen 
und -schnellstraßen) übertragen; 

Aufgaben: 

Privatwirtschafdiche Vereinbarungen regeln die Aufgabengebiete und 
Vergütungen zwischen ASFINAG und dem Land Oberösterreich. 

Vollziehung der Angelegenheiten der durch Bundesgesetz als 
Bundesstraßen erklärten Straßenzüge; 

Verwaltung der hiefür im Bundesvermögen befindlichen Liegen­
schaften. 

Gebarungsentwicklung: 1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen 153,7 154 ,8 142,9 132,9 127,6 

Ausgaben·) 

Sachausgaben 

Personalausgaben **) 

Summe 

860,5 1 002,5 

283,5 274,3 

1 144,0 1 276,8 

1076,8 

276,1 

1 352,9 

1345,6 

248,1 

1 593,7 

814,5 

177,5 

992,0 

Mitarbeiterstand Die Voll ziehung üben der Landeshauptmann und die ihm unterstellte 
Landesbehörde (Landesbaudirektion) aus. 

*) Ausgaben 1997 betreffen nur die Bundestraßen Bund S 

**) beinhalten nur das Straßenerhaltungspersonal; Bauaufsichtskosten sind in den Sachausgaben enthalten 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte von Oktober 1996 bis Juni 1997 die Gebarung des 
Amtes der oberösterreichischen Landesregierung (Bundesstraßenverwal­
tung) im Zusammenhang mit der Errichtung von Bundesstraßen-, Auto­
bahn- und Tunnelbauvorhaben sowie zwei Planungsbereiche. Weitere 
Prüfungshandlungen bezogen sich auf in der Öffentlichkeit vermutete 
Preisabsprachen bei der Vergabe von Straßenbaumaßnahmen. Das insge­
samt vier Teile umfassende Prüfungsergebnis wurde zwischen Juli 1997 
und April 1998 dem Amt der oberösterreichischen Landesregierung über­
mittelt. Die Stellungnahmen des Amtes der oberösterreichischen Landes­
regierung und des BMwA langten zwischen November 1997 und Juli 
1998 im RH ein, welcher seine Gegenäußerungen im August 1998 ab­
schloß. 
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Bundes tra enve altun 
Oberösterreich 

Straßen-, Autobahn- und Tunnelvorhaben der Jahre 1990 bis 1996 

Generalsanierungs­
arbeiten A 1 
Westautobahn, 
Baulos "Ansfelden" 

2.1 Die Angebote für die Ausschreibung lagen laut Prüfbericht des Amtes 
der oberösterreichischen Landesregierung mit rd 60 Mill S erheblich über 
den im Bauprogramm veranschlagten Kosten . Das Amt der oberöster­
reichischen Landesregierung hielt auch unter Berücksichtigung baulos­
spezifischer Erschwernisse und Forcierungskosten wegen einer um drei 
Monate verkürzten Bauzeit das Preisniveau für nicht angemessen und be­
antragte beim BMwA den Widerruf der Ausschreibung. 

Das BMwA beurteilte die Preise zwar als hoch, insgesamt aber als ange­
messen und kritisierte die Form der oberösterreichischen Preisbeurtei­
lung. Wegen der drohenden Sanierungskosten bei Nichtinangriffnahme 
und unter dem Eindruck eines Schlichtungsverfahrens, das der an erster 
Stelle gereihte Bieter bei der Bundes-Vergabekontrollkommission bean­
tragt hatte, entschied das BMwA, das Bauvorhaben wie ausgeschrieben 
auszuführen und den Zuschlag dem erstgereihten Bieter zu erteilen. 

2.2 Der RH beurteilte die vom Amt der oberösterreichischen Landesregie­
rung beantragte Vorgangsweise als grundsätzlich zweckmäßig und not­
wendig. 

Nach Beurteilung des RH lagen die Preise des Billigstbieters auch bei 
Berücksichtigung der kurzen Bauzeit und der Vorfinanzierungskosten um 
25 % bis 30 % über den für Generalerneuerungsbaulose dieser Art ange­
messenen Kosten. Nach Ansicht des RH sollten auch wichtige Rahmen­
bedingungen (zB ein angestrebter und öffentlich angekündigter Fertig­
stellungstermin) nicht dazu führen, das Vergabeverfahren ungeachtet des 
überaus hohen Preisniveaus mit einem Zuschlag abzuschließen. 

2.3 Das Amt der oberösterreichischen Landesregierung vermeinte, es habe die Baukosten 
ursprünglich zu niedrig veranschlagt. 

Das BMwA verblieb bei seiner Haltung, räumte jedoch ein, daß die Preise ähn­
licher Bauvorhaben miteinander verglichen werden sollten. 

3.1 Ein Bauunternehmer, Mitglied der beim Baulos "Ansfelden" an fünfter 
Stelle gereihten Arbeitsgemeinschaft, bestätigte gegenüber einer Wo­
chenzeitschrift, daß er rd 1 Mill S für Systemberatung erhalten habe. Er 
habe den Bauführern erklärt, welche Chemikalien sie bei diesem Bauvor­
haben einem mit Teer verseuchten Asphalt beimengen müssen, um sich 
die Entsorgung mit Sondermüll zu ersparen. 

3.2 Der RH stellte fest, daß die Technologie der Bearbeitung und Wiederver­
wendung der teerhältigen Zwischenschichte im alten Autobahnaufbau 
bereits vor der Ausschreibung untersucht und in der Ausschreibung fest­
gelegt worden war. Für zusätzliche umfangreiche Systemberatung bestand 
keine Notwendigkeit. 

3.3 Auch dem Amt der oberösterreichischen Landesregierung waren keine diesbezüg­
lichen Leistungen dieser Bauunternehmung bekannt. 

3.4 Vorerhebungen der Staatsanwaltschaft Linz sind im Gange. 
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Vorhaben der .Jahre 1 990 bis 1 996 

Preisabzug für 
Quali tätsmängel 

Tunnelbau 

4.1 Die für die Abnahme vorgenommene Vermessungskontrolle der im Jahre 
1994 ausgeführten Betondecke der Richtungsfahrbahn Salzburg zeigte an 
14 % der 1 650 Meßpunkte Deckenstärken von nur 24,4 cm bis 23,0 cm 
statt der beauftragten 25,0 cm. Die Bauaufsicht nahm einen vorläufigen 
Preisabzug sowie verstärkte Kontrollen für die folgende zweite Rich­
tungsfahrbahn vor. 

Für die wegen der Minderstärken verringerte Lebenserwartung der Beton­
decke errechnete ein Universitätsgutachter einen Abzugsbetrag von rd 
3,0 Mill S, welcher aufgrund eines Gespräches im BMwA mit Vertretern 
der Arbeitsgemeinschaft, des Amtes der oberösterreichischen Landesre­
gierung und des Gutachters durch zusätzliche Berücksichtigung der ge­
ringeren Minderstärken in den übrigen Fahrstreifen auf rd 2,3 Mill S ge­
mindert wurde. 

4.2 Der RH hielt ein Abgehen vom ursprünglichen Gutachtervorschlag für 
nicht angemessen. 

4.3 Das BMwA und das Amt der oberö"sterreichischen Landesregierung wiesen in 
ihren Stellungnahmen darauf hin, daß die Abzugsverringerung einvernehmlich 
festgelegt worden sei. 

5.1 Die vom RH überprüften Tunnelbauvorhaben im Zuge der Salzkammer­
gut-Bundesstraße umfaßten einen Auftragswert von rd 202,5 Mill S. 

Für das Baulos "Sonnstein-Tunnel II" standen hinsichtlich Vorerkundung, 
Ausschreibung, Kalkulation, Bauvertrag und Bauabwicklung Erfahrungs­
werte aus dem rd zwei Monate zuvor fertiggestellten, unmittelbar angren­
zenden Baulos "Sonnstein-Tunnel I" zur Verfügung. 

In die Ausschreibung des Bauloses "Sonnstein-Tunnel II" wurden umfas­
sende Vorgaben zur Kalkulation aufgenommen und für den Fall der 
Nichteinhaltung Konsequenzen bis hin zur Ausscheidung von Angeboten 
angekündigt . Obwohl das Angebot des erstgereihten Bieters diesen Vor­
gaben in mehrfacher Hinsicht nicht entsprach, beauftragte ihn das Amt 
der oberösterreichischen Landesregierung mit der Ausführung der Arbei­
ten. Über im Angebot enthaltene spekulative Ansätze konnte der Auftrag­
nehmer im Zuge der Bauabrechnung Ergebnisverbesserungen von insge­
samt 4 ,1 Mill S erzielen. 

5.2 Der RH beanstandete die unzureichende Verwertung der Erfahrungen des 
Auftraggebers aus der gemeinsamen Betrachtung der bei den Baulose. 
Nach Auffassung des RH konnte jedenfalls der Auftragnehmer des Bau­
loses "Sonnstein-Tunnel I" (und in der Folge im Rahmen einer Arbeits­
gemeinschaft auch des Bauloses "Sonnstein- Tunnel 11") die dabei gewon­
nenen Erfahrungen wesentlich erfolgreicher im anschließenden Baulos 
umsetzen, als dies beim Auftraggeber der Fall war. 

Neben seiner Kritik an der Gestaltung der Ausschreibung und an unrich­
tigen Angaben des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung im 
Vergabeantrag an das BMwA beanstandete der RH, daß das Amt der 
oberösterreichischen Landesregierung bei der Angebotsbeurteilung und 
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Vorhaben der Jahre 1990 bis 1 996 

Bundes traßenverwaltun 
Oberösterr ich 

Sonstige Mängel; 
Abrechnungs­
korrekturen 

der Vergabe an den erstgereihten Bieter wesentliche Vorgaben der Aus­
schreibung nicht umgesetzt hat, denen zufolge der Auftragnehmer auszu­
scheiden gewesen wäre. Der RH bemängelte auch, daß seitens des Amtes 
der oberösterreichischen Landesregierung noch während der Bauaus­
führung vorhandene Möglichkeiten zur Kosteneinsparung nicht genützt 
wurden, und wies darauf hin, daß beispielsweise durch Änderungen im 
Stützmiuelbereich Einsparungen von rd 2,0 Mill S möglich gewesen 
wären. 

5.3 Laut Stellungnahme des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung sei die 
Ausschreibung von einem angesehenen Zivilingenieurbüro in Zusammenarbeit mit 
anderen anerkannten Fachleuten erstellt worden. Weiters brachte das Amt der 
oberösterreichischen Landesregierung dem RH eine mittlerweile geiinderte Dienst­
anweisung betreffend die Neuregelung der Projektabwicklung zur Kenntnis und 
iiußerte seine Absicht, die Anwendung von Prüfkriterien künftig strenger zu 
handhaben. Daj Amt der oberösterreichischen Landesregierung teilte auch mit, 
daß künftig Ausführungserfahrungen bzw -wünsche verstarkt bereits in der Aus­
schreibung berücksichtigt würden, um die vom RH beanstandete parallele Aus­
schreibung mehrerer technisch mög;licher Leistungen zu verhindern und neben der 
bisherigen PrioritaT technischer Entscheidungsgrundlagen auch wirtschaftliche 
Aspekte starker einzubinden. 

6.1 Der RH hat Bundesstraßen B der Jahre 1990 bis 1996 im Bereich der 
Bundesstraßenverwaltung im Land Oberösterreich mit einem Auftrags­
wert von insgesamt rd 323,7 Mill S überprüft. 

6.2 Der RH kritisierte Mängel bei der Bauvorbereitung im Bereich der Aus­
schreibung der Bauvorhaben, wie beispielsweise Mängel bei der Erstel­
lung der Leistungsverzeichnisse für die Bauvorhaben Rohrbach, Mitter­
weißenbach und Ternberg sowie bei der Vergabe der Bauvorhaben Ternberg 
und Umfahrung Pregarten, bei denen das festgestellte überhöhte Preis­
niveau nicht immer zu einer Aufhebung der Ausschreibung führte. Bei 
der Baudurchführung bemängelte er mehrfach überhöhte Vergürungen 
der Bauleistungen im Zusammenhang mit der Preisbildung bei nachträg­
licher Änderung von Leistungen. Weiters wurden Mehrkosten aufgrund 
falscher Aufrnaßermittlung sowie das Heranziehen unrichtiger Leistungs­
verzeichnis-Positionen beanstandet. 

Von den geäußerten Beanstandungen in Höhe von rd 9,2 Mill S waren rd 
3,0 Mill S behebbar und wurden vom Amt der oberösterreichischen Lan­
desregierung in offener Abrechnung korrigiere oder vom Auftragnehmer 
zurückgefordert . 

6.3 Das Amt der oberösterreichischen Landesregierung nahm die Kritik des RH zum 
Anlaß für Änderungen der Ablaufe vor allem im Bereich der Bauvorbereitung 
und der Erstellung der Leistungsverzeichnisse im Zusammenwirken mit den Pla­
nern, Geologen und der Bauaufsicht. 
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Vorhaben der Jahre 1990 bis 1996 

Bautagesberichte 

Kostenschätzungen 
der Projektanten 

7.1 Im gesamten Bereich der Bundesstraßenverwalrung hat das Amt der ober­
österreich ischen Landesregierung als Auftraggeber keine Baubücher geführt, 
sondern die Auftragnehmer zur Führung von Bautagesberichten verpflich­
tet, die auch für die Zwecke der Baubuchführung verwendet wurden. 

7.2 Der RH wies darauf hin, daß bei dieser Form der Dokumentation alle un­
widersprochenen Eintragungen des Auftragnehmers anerkannt und in die 
Abrechnung einfließen würden. Der RH empfahl, von dieser Vorgangs­
weise abzugehen und in Hinkunft ein Baubuch durch die Bauaufsicht zu 
führen. 

7.3 Das BMwA stimmte dem RH zu. 

Das Amt der oberösterreichischen Landesregierung vermeinte, daß die Führung eines 
konventionellen Baubuches durch den Auftraggeber nichts am Urkundscharakter 
der vom Auftragnehmer geführten Bautagesberichte lindere. 

7.4 Der RH entgegnete, diesfalls wären die Bautagesberichte wegen ihrer Ab­
rechnungsrelevanz vom Auftraggeber regelmäßig, zeitnah und sorgfältig 
auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. 

8.1 Die eineinhalb Jahre nach Vorliegen des Ergebnisses der Ausschreibung 
"Ansfelden" für das Baulos "Enns-St Florian" vom selben Planer erstellte 
Kostenschätzung lag rd 50 % über dem Preisniveau des schwierigeren 
Bauloses "Ansfelden". Das Ergebnis der anschließenden Ausschreibung 
lag rd 19 % unter jenem des vergleichbaren Umfanges von "Ansfelden". 

Beim Baulos "Ternberg" überstieg die Angebotssumme des Bestbieters 
(rd 52,2 Mill S) die Kostenschätzung des Projektanten um rd 25 %. Das 
Amt der oberösterreichischen Landesregierung führte die Erhöhung der 
Gesamtkosten für das Baulos vor allem auf die vom Planer zu niedrig an­
gesetzten Einheitspreise zurück. Der Planer verantwortete seine Kosten­
schätzung mit dem Hinweis, daß ihm Ausschreibungsergebnisse nicht 
zugänglich seien und er im Einzelfall auf beim Amt der oberösterreichi­
schen Landesregierung eingeholte Preisauskünfte angewiesen sei. 

8.2 Der RH beanstandete in beiden Fällen die unzureichende Qualität der 
Kostenschätzung durch den Planer. Die Erhöhung der Baukosten gegen­
über der Kostenschätzung konnte im Falle des Bauloses "Ternberg" nach 
Ansicht des RH nicht mit der auf Preisauskünften des Amtes der ober­
österreichischen Landesregierung basierenden Einheitspreisstruktur der 
Kostenschätzung und einer allgemeinen Preissteigerung erklärt werden, 
weil zwischen der Kostenschätzung und der Ausschreibung nur zwei Jahre 
lagen. Das Preisgefüge wies vielmehr auf die Abgabe preislich gestaffelter 
Angebote hin. 

8.3 Das BMwA schloß sich der Kritik des RH an. 

Das Amt der oberösterreichischen Landesregierung will derartige Fehlschiitzungen 
durch eine neue Dienstanweisung vom September 1997 weitestgehend verhindern. 
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Vorhaben der Jahre 1990 bis 1996 

Bundes traRen rwaltun 
Oberösterreich 

Massenausgleich/ 
Deponien 

Projektierungs­
leistungen des 
Auftragnehmers 

9.1 Alle vom RH überprüften Bauvorhaben wiesen in Summe mehr Abtrags­
massen als Auftragsmassen auf. Das Amt der oberösterreichischen Landes­
regierung hat die Beistellung von Deponieflächen grundsätzlich nicht er­
wogen. 

9.2 Der RH empfahl, bereits bei der Planung auf eine möglichst ausgegliche­
ne Massenbilanz - erforderlichenfalls unter Einbeziehung nahegelegener 
Bauvorhaben - zu achten und insbesondere bei landschaftlich sensiblen 
Bereichen die Beistellung von Deponien durch den Auftraggeber zu er­
wägen. 

9.3 Das BMwA unterstützte grundsätzlich die Forderung nach möglichst ausgegliche­
nen Massenbilanzen, befürchtete aber Akzeptanz- und Umweltschutz probleme. 

Das Amt der oberö'sterreichischen Landesregierung vermeinte, daß bei Umweltver­
träglichkeitsprüfungen künftig die Beistellung von Deponien zu berücksichtigen 
sein werde. Durch die zwangsweise Übernahme sä'mtlicher Risken durch den Auf­
traggeber wä'ren Teuerungen nicht auszuschließen. 

9.4 Der RH sah in der Einbeziehung der beizustellenden Deponien in die 
gesamtwirtschaftliche Betrachtung einer geplanten Trasse keinen Eingriff 
in die Preisgestaltung und verblieb bei seinen Empfehlungen. Er vertrat 
weiters die Auffassung, daß insbesondere die hohe Sensibilität der Öffent­
lichkeit für Infrastrukturmaßnahmen eine sorgfältige Planung der Tras­
senführung unter größtmöglicher Berücksichtigung der Umweltaspekte 
erfordert. 

10.1 Nur bei zwei Straßenbauvorhaben lagen den Ausschreibungen fertige 
Projekte für die im Bauvorhaben auszuführenden Objekte zugrunde; bei 
den übrigen Straßenbauvorhaben war die Projektierung der Objekte (wie 
beispielsweise Stützmauern und Raumgitterwände) mit Statik einschließ­
lich der erforderlichen Bodenuntersuchungen gemeinsam mit der Errich­
tung anzubieten. Bei einem Bauvorhaben stimmte das Amt der oberöster­
reichischen Landesregierung einer nachträglichen Änderung der Bauweise 
zu. Bei drei Bauvorhaben traten Schwierigkeiten bei der Baugrubensiche­
rung auf, auch weil das vom Auftragnehmer erstellte Detailprojekt von 
der Konzeption des Vorprojektes bzw des generellen Projektes insbeson­
dere in bezug auf die Bauabwicklung abwich. 

10.2 Der RH trat grundsätzlich dafür ein, der jeweiligen Ausschreibung bereits 
ausgereifte Projekte und sorgfältige Massenermi tdungen zugrunde zu 
legen. Er beurteilte die Erstellung der Leistungsbeschreibung ohne genaue 
Kenntnis der Ergebnisse eines Detailprojektes für das gesamte Bauvorha­
ben insbesondere im Zusammenhang mit einem dem Auftragnehmer 
nicht überwälzbaren Baugrundrisiko und der projektgemäßen Ausführung 
kritisch. Nach seiner Auffassung werden die Bieter aufgrund unrichtiger 
Mengenangaben zu Spekulationen und zu technisch geringerwertigen 
Ausführungen verleitet . Er beanstandete ferner, daß einer nachträglichen 
Änderung der Bauweise zugestimmt wurde, ohne daß der Auftraggeber an 
den damit ermöglichten Produktions- und Kostenvorteilen Anteil hatte. 
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7& 
10.3 Dm Amt der oueriifterreichiJchen Lande.mgierttrlg vertrat die Auf/aJJung, daß die 

KUJtmvorteiie bereitJ anlaJlltch der PreiJbildllng eineJ AngeboteJ l/'eitergegeuen 
I/'orden lIlid JlachtrdglhiJe Ä ndemngen delher gleichpreisig seien. 

10.4 Der RH sah in dieser Ansicht einen Ansatz für eine dadurch ermöglichte 
Wettbewerbsverzerrung und empfahl, in Hinkunft die dem Amtsprojekt 
zugrundegelegte und von den Bietern zu kalkulierende Ausführungsart 
offen zu legen. 

Planung von Autobahnen und Bundesstraßen 

A8 -

"Weiser Westspange" 
11.1 Im TB 1993 kritisierte der RH die Vorgangsweise im Zusammenhang 

mit der Erlassung einer Trassen-Verordnung zugunsten der umstflttenen 
"Rinderer-Trasse" und unterstützte die 199\ vom BMwA an das Amt der 
oberösterreichischen Landesregil'fung gerichtete Forderung nach einer 
neuen Variantenuntersuchung, "welche sogar zu einer Änderung der Tras­
sen-Verordnung führen könnte". Das Amt der oberösterreichischen Lan­
desregierung setzte aber die Schritte zur Realisierung der "Rinderer-Trasse" 
fort und beauftragte erst auf wiederholte Urgenz des BM wA im Jahr 1996 
die Untersuchung bei einem Landschaftsplaner, der zuvor schon zwei Auf­
träge zur Untermauerung der "Rinderer-Trasse" durchgeführt hatte. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung vom Februar 1997 wies wiederum die 
"Rinderer-Trasse" als beste Variante aus. Der RH, das BMwA, die Natur­
schutzabteilung des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung und 
der Umweltanwalt wiesen auf die Mangelhaftigkeit dieser Untersuchung 
hin; das BMwA verlangte deren Überarbeitung. 

Die aktualisierte Untersuchung wurde im März 1998 vom BMwA als un­
zureichend an die nunmehr zuständige Autobahnen- und Schnell­
straßen-AG zurückgesandt, welche sich um eine neue Beurteilung der 
vorl iegenden Untersuchungen bemüht. 

11.2 Nach Ansicht des RH waren die Varianten unzureichend beschrieben, bei 
einigen Trassen unterblieb die für einen Vergleich erforderliche Optlmie­
rung. Für eine umfassende Beurteilung wesentliche Aspekte (wie Lärm­
und Abgasbelastung, Trennwirkung, Erholungswert und touristisches 
Potential) wurden nicht erfaßt. Die Gesamtbewertung erfolgte metho­
disch unhaltbar durch die inhaltlich nicht gewichtete Aufsummierung 
von Reihungswerten. 

11..'1 Dm Amt der oUerö:rtelTeichi.fchen LcmdeJreglfmng lI'endete ein. lIach BeJttiiiglilig 
de1' "Rinderer-TmJJe" dllrch den Verj:/JJ/mgfgertchtJ!Jo/ hatte es ledigliLh eine "Bilanz 
der raumrelel'tmten Ali.Ill'irkungen" der Varianten "mit weitgehend lIorhtmdenem 
Material", JOlllit keinen 1I11ljamndeu Vergleich /ieclu(tragt. A/{I.~rlmd der Kritik 
an der A1ethode hdtte da.\ Amt der oUeriifterreichiJchen LandeJregiemng a/ier Prd­
ziJiemngen /{lld lIleth(}diJChe VerbcsJemngen (11/ der UliterJ1iCh,l1lg l'eranI41t. Bei 
den gegebenen Vorteilen der "Rinderer-TraJJe" lind den Nachteilen ta/fe1'llerer Va­
rianten seien l'fm l/'eitereJl kostspte!JXeJl U ntenlldmllgen l{'mix Il'eitere ErkenntniJSe 
ZII er/rartw. Dm Amt der ouero:fterreichi.ldJOI LtmdeJregiemng habe daJ Bi\1Ii'A 
daher erwcht. das mittleru'eile aktualisierte C;/ltclChten zlIr KenntlllJ Z/I nehmen, 
damit die Alftobahnen- lind Schne//\traßen-A G das Projekt balllieh Ilmsetzen 
kifnne. 
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Planung von Autobahnen 

und Bundesstraßen 

Bundes traßenv rwaltun 
Oberosterreich 

B 1 - U mfahrung 
Enns-Asten 

Das BMwA berichtete, daß es das Amt der oberösterreichischen Landesregierung 
zur Berücksichtigung der kritischen Ausführungen des RH bei der Überarbeitung 
des Gutachtens aufgefordert habe. 

12.1 Die für den Raum Enns-Asten vom Amt der oberösterreichischen Lan­
desregierung projektierte große Umfahrungslösung umfährt diesen Raum 
großräumig im Norden. Infolge der hohen Kosten dieser Lösung (Schät­
zung 550 bis 600 Mill S) wurde ua auch eine Umfahrung von Enns allein 
(ohne Asten), jedoch mit Anbindung an die A 1, erwogen. 

Eine Kosten-Nutzen-Analyse vom Oktober 1996 bewertete die große 
Lösung als geringfügig besser, allerdings sollte sie um eine Anschlußstelle 
an die A 1 erweitert werden. Diese Kosten-Nutzen-Analyse bewertete 
den Nutzen der Varianten mit 69 % bzw 86 % hinsichtlich der Zeitge­
winne der Kraftfahrer, aber nur mit rd 1 % hinsichtlich der Verringerung 
von Lärm und Schadstoffen. 

12.2 Der RH beanstandete die Bewertungsfaktoren der Kosten-Nutzen-Ana­
lyse als problematisch. Er empfahl die Prüfung einer mit wesentlich ge­
ringerem Bau- und Kostenaufwand herstellbaren Lösung, nämlich eine 
U mfahrung westlich von Enns, welche sowohl den Hafen Enns und das 
OMV-Tanklager einbezieht als auch durch den Anschluß der B 1 an die 
A 1 alle wichtigen, auf die Orte Enns und Asten gerichteten Verkehrsströ­
me außen abfangen könnte, wodurch in beiden Orten - bei entsprechen­
den Beschränkungsmaßnahmen - ebenfalls eine erhebliche Verkehrs­
entlastung zu erzielen wäre. 

12.3 Nach Auffassung des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung würde eine 
Verlagerung des Verkehrs auf die Al deren Verkehrssicherheit verschlechtern. Im 
übrigen hätte Asten die Umfahrung massiv gefordert. 

Das BMwA erachtete die Kosten-Nutzen-Analyse als zulässige Bewertungsme­
thode, nahm zu deren Ergebnissen aber nicht Stellung. Hinsichtlich des Durch­
fahrtproblems von Asten schloß sich das BMwA den Bedenken des Amtes der 
oberösterreichischen Landesregierung weitgehend an. 

Vergabevorgänge der Jahre 1994 bis 1996 

Allgemeines 

Angebotsunterlagen 

13 Das Amt der oberösterreichischen Landesregierung und das Kontrollamt 
der Stadt Linz erhielten während der Gebarungsüberprüfung des RH ano­
nyme Schreiben mit Hinweisen auf verbotene Preisabsprachen und Aus­
führungsmängel im Straßenbau. Aus diesem Anlaß überprüfte der RH 26 
im Stichprobenverfahren ausgewählte Auftragsvergaben von Bundesstra­
ßenbauvorhaben in Oberösterreich der Jahre 1994 bis 1996 mit einem 
Auftragswert von rd 981 Mill S. Diese Stichproben decken rd 52 % der 
mit rd 1 880 Mill S festgestellten Summe aller Bauvergaben ab. 

14.1 Von den technischen Abteilungen zum jeweiligen Fachgebiet ausgearbei­
tete Angebotsunterlagen enthielten hinsichtlich der firmenmäßigen Fer­
tigung des Angebotes verschiedene Textfassungen und legten die Anfor­
derungen an Subunternehmerleistungen unterschiedlich fest. 
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Vergabevorgänge 1994 bis 1996 

Abwicklung der 
Vergabeverfahren 

14.2 Der RH verwies auf die unterschiedliche Gestaltung der Angebotsunter­
lagen und empfahl dem Amt der oberösterreichischen Landesregierung 
eine einheitliche Vorgangsweise. 

14.3 Das Amt der oberösterreichischen Landesregierung sagte zu, die Vereinheitlichung 
der rechtlichen Bedingungen der einzelnen mit dem Straßenbau befaßten Abteilun­
gen so weit wie möglich vorzunehmen. 

Das BMwA unterstützte die Empfehlungen des RH. 

15.1 Der RH überprüfte die Vergabevorgänge dieser Bauvorhaben im Hin­
blick auf deren inhaltliche Behandlung durch das Amt der oberöster­
reichischen Landesregierung. Dabei stellte er bei einigen Bauvorhaben 
teilweise unrichtige Mengenvordersätze und Leistungsangebote, die in 
der Folge nicht oder nur in stark verändertem Ausmaß zur Ausführung 
gelangten, fest. Bei Betrachtung der Kalkulationsansätze einzelner Posi­
tionen sowie der Kapitel- und Angebotssummen waren nicht plausible 
Unregelmäßigkeiten zu erkennen. 

Von den insgesamt 74 Auftragnehmern erhielten 8 Unternehmungen den 
Zuschlag für den überwiegenden Teil des Vergabevolumens. Die jeweilige 
Gesamtauftragssumme je Unternehmung lag zwischen rd 208 Mill Sund 
rd 53 Mill S; diese 8 Unternehmungen bildeten untereinander auch Ar­
beitsgemeinschaften bzw traten als Subunternehmer auf. 

15.2 Aufgrund der für Gebarungsüberprüfungen maßgeblichen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen war dem RH ein Nachweis verbotener Preisabspra­
chen, nach Analyse der Angebote zahlreicher stichprobenartig überprüfter 
Bauvorhaben auf auffällige Preisrelationen sowie systematische Preisunter­
schiede einzelner Bieter, nicht möglich. 

Der RH beanstandete die zu spekulativer Preisbildung einladenden un­
richtigen Mengenvordersätze und empfahl, in Hinkunft die Mengen ge­
nau zu ermitteln und die Leistungen exakt zu beschreiben, um finanzielle 
Nachteile des Auftraggebers zu vermeiden. Er unterstützte die Vorgangs­
weise des Amtes der oberösterreichischen Landesregierung, bei einem 
überhöht angebotenen Preisniveau die Ausschreibung aufzuheben. 

Zur besseren Beurteilung spekulativer Hochpreise regte der RH die auto­
mationsunterstützte Evidenz der angebotenen Einheitspreise an. 

15.3 Das BMwA stellte in Aussicht, fehlerhaften Ausschreibungen, möglichen Speku­
lationsüberlegungen usw durch Einsatz externer Kontrollinstrumente zu begegnen. 
Die vom RH angeregte Preis- Datenbank sollte nach Auffassung des BMwA von der 
ASFINAG verwirklicht werden. In einigen Fä"llen, in welchen der RH überhöhte 
Einheitspreise kritisierte, konnte sich das BMwA der Forderung des RH nach 
Aufhebung der Ausschreibung nicht anschließen und verwies auf das noch ausste­
hende Ergebnis einer vom Bundesvergabeamt beim Europäischen Gerichtshof an­
hä"ngig gemachten Vorabentscheidung. 

Das Amt der oberösterreichischen Landesregierung hingegen begrüßte den Stand­
punkt des RH zur Aufhebung von Ausschreibungen aus Gründen eines überhöhten 
Angebotes und stellte die Einrichtung einer Preis-Datenbank in Aussicht. 
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Weitere 
Feststellungen 

Schluß­
bemerkungen 

Bundesstra en 
Oberösterreich 

Itung 

16 Darüber hinaus zeigte der RH Abrechnungs- und Bauausführungsmän­
gel beim Autobahnbau auf. Von den Beanstandungen in Höhe von rd 
1,8 Mill S war rd 1 Mill S beheb- oder rückforderbar. 

17 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) in alle Phasen der Bauvorbereitung und -abwicklung verstärkt 
Erfahrungen aus bereits abgewickelten Bauvorhaben einzubringen; 

im Bereich der Planung/Ausschreibung: 

(2) bereits bei der Planung auf eine ausgeglichene Massenbilanz un­
ter Einbeziehung örtlich naheliegender Baurnaßnahmen zu achten; 
insbesondere zur Erhaltung des Landschaftsbildes wäre die Beistel­
lung von Deponien durch den Auftraggeber zu erwägen; 

(3) auch der Ausschreibung von Objekten ausgereifte Projekte und 
sorgfältige Massenermittlungen zugrunde zu legen; 

(4) auf der Grundlage eines vollständigen Detailprojektes, nach 
dem die auszuführenden Leistungen ordnungsgemäß technisch 
und mengenmäßig beschrieben werden können, auszuschreiben; 
Versuche einer Risikoübertragung an den Auftragnehmer wären zu 
unterlassen; 

im Bereich der Vergabe: 

(5) die Prüfung der Angebote auf Plausibilität und Einhaltung der 
Ausschreibungsregeln sorgfältig durchzuführen und zu dokumen­
tieren. Besonders hinzuweisen wäre dabei auf die Nichteinhaltung 
von Vorgaben durch die Bieter; 

(6) bei schwerwiegenden Regelverstößen Angebote unter Angabe 
der Begründung auszuscheiden; 

(7) für die Prüfung der Preisangemessenheit eine Datenbank charak­
teristischer Angebotspreise anzulegen; 

im Bereich des Bauvertrages: 

(8) durch höhere Preisabzüge bei unbehebbaren Mängeln auf eine 
Erhöhung des Anreizes zur sorgfältigen Bauausführung hinzuwir­
ken; 

im Bereich der Bauaufsicht und bei der Bauabrechnung: 

(9) Nachtragsforderungen des Auftragnehmers verstärkt sowohl 
auf ihre Berechtigung dem Grunde nach als auch hinsichtlich der 
darin vom Auftragnehmer vorgenommenen Preisherleitungen auf 
Basis des Bauvertrages zu prüfen; 
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Schluß bemerkungen 

80 
(10) Entscheidungen zwischen mehreren technisch möglichen Lö­
sungen verstärkt nach dem Kriterium der Kostenerheblichkeit zu 
treffen; 

(11) die Führung eines konventionellen, gebundenen Baubuches 
durch die Bauaufsicht. 

Überdies regte der RH die Überprüfung einer deutlich kostengün­
stigeren Variante im Zusammenhang mit der Umfahrung der Orte 
Enns und Asten an. 
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Bundeshochbau; 
Baukostenplanung und -kontrolle 

Eine wirksame Baukostenplanung und -kontrolle durch das BMwA 
und dessen nachgeordnete Dienststellen bestand im wesentlichen 
nicht. Es verabsäumte trotz intensiver Neubautätigkeit, Gebäude­
und Kostenkennwerte zu erarbeiten und sie als Grundlage für die 
Kostenplanung zu verwenden. 

Die BundesimmobiliengesmbH entwickelte ab dem Jahre 1993 ein 
umfangreiches Kostenerfassungs- und Kostenverfolgungsprogramm. 
Sie erreichte bei den ihr im Planungsstadium übergebenen Bauvor­
haben durch Hinterfragen des Nutzerbedarfes und durch Kosten­
kennwerte beträchtliche Kostenverminderungen. 

Weder das Kostenmanagement des BMwA noch jenes der Bundes­
immobiliengesmbH war auf die Erzielung optimierter Projekt­
kosten (Lebenszykluskosten) ausgerichtet. Das BM w A trachtete 
vornehmlich die Nutzerwünsche unter Ausschöpfung der vor­
handenen Budgetmittel zu erfüllen; die BundesimmobiliengesmbH 
richtete sich nach dem am Markt erzielbaren Mietzins, vielfach mit 
Einschränkungen bei Kubatur und Funktion. 

Eine Erhöhung der Betragsgrenzen für die haushaltsrechtliche Mit­
wirkung des BMF bei der Veranschlagung und Durchführung von 
Vorhaben wäre angezeigt. 
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BMwA 

Rechtsgrundlage: Bundesministeriengesetz 1986, BGBI Nr 76 idgF 

Aufgaben: Angelegenheiten des staatlichen Hochbaues und der Baukoordinierung, 
Koordination der hochbaulichen Bedarfs- und Beschaffungsplanung 
(ua Kostenrahmen) sowie koordinierte Begutachtung von Projekten zur 
Wahrung bundeseinheitlicher Standards. 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Hochbauausgaben 7785 7895 7447 7762 6979 

Anzahl 
Planstellen (Dienststellen der 

2687 2631 2600 2446 2386 
unmittelbaren Bauverwaltung) 

BundesimmobiliengesmbH 

Eigentümer: Bund 100 % 

Rechtsgrundlage: Bundesgesetz über die Errichtung einer BundesimmobiliengesmbH und 
die Verfügung über bundeseigene Liegenschaften einschließlich Mietwohn­
gebäuden (BundesimmobiliengesmbH-Gesetz, BGBI Nr 419/1992) 

Aufgaben: Errichtung und Erhaltung von Bauten unter besonderer Berücksichtigung 
der öffentlichen Zwecke des Bundes. 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Neubauausgaben einschließlich 
inklusive USt 

Generalsanierungen 403 794 1064 1459 1971 

Anzahl 

Mitarbeiter 24 25 26 27 33 

Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte von Juni bis November 1997 die Gebarung des BMwA 
und der BundesimmobiliengesmbH. Zum Prüfungsergebnis vom März 
1998 nahmen die überprüften Stellen im Juni und Juli 1998 Stellung. 
Der RH gab seine Gegenäußerung im August 1998 ab. 

Grundlagen­
ermittlung 

Schwerpunkt der Gebarungsüberprüfung war ein Vergleich des Kosten­
managements des BMwA mit jenem der BundesimmobiliengesmbH. 

2.1 Die Nutzerressorts legten ihren Raumbedarf in der Regel in einem 
Raum- und Funktionsprogramm fest . Das BMwA hat aus seinem Hoch­
baubudget die Mittel für die Gebäudeerrichrung bzw -sanierung bereit­
zustellen , das Nutzerressort jene für die Einrichtung und den laufenden 
Betrieb nach Fertigstellung. 
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Grundlagenermittlung 

Kostenmanagement 

Bundeshoch u; 
nu u ntrolle 

Das BMwA war im allgemeinen nicht in der Lage, wechselnde Ansprüche 
und unzweckmäßige Forderungen der Nutzer hintanzuhalten. Ihm fehl­
ten vergleichbare, österreichweit gültige gebäudespezifische Richtwerte, 
die im Rahmen der Grundlagenermittlung eine Überprüfung der Nutzer­
wünsche und eine Abschätzung des Kostenrahmens ermöglicht hätten. 

Die BundesimmobiliengesmbH legte auf Basis von Kostenkennwerten 
einvernehmlich mit dem Nutzer den Kostenrahmen fest, der für die Ar­
chitekten als Kostenobergrenze galt. 

2.2 Der RH bemängelte, daß im Bereich des BMwA Instrumentarien zur kri­
tischen Überprüfung der Raum- und Funktionsprogramme fehlten, weil 
vermeidbare Raumreserven in der Folge zu überhöhten Kosten führen. In 
diesem Zusammenhang vermerkte der RH, daß einige Nutzer Einspa­
rungspotentiale von bis zu 20 % der veranschlagten Kosten aufgezeigt 
haben. Er empfahl dem BMwA, aus der Analyse der Daten bestehender 
Gebäude im Zusammenwirken mit den Nurzerressorts Kennwerte zu ent­
wickeln und diese in Hinkunft der Grundlagenermittlung und der Pla­
nung zugrunde zu legen. 

Der RH anerkannte, daß sich die BundesimmobiliengesmbH vorrangig 
an funktionsgerechten Kostenkennwerten orientiert hat. 

2.3 Das BMwA stellte die Einbringung eines Ministerratsvortrages in Aussicht, der 

Richtwerte festschreiben und die Ressorts zur Bekanntgabe der maßgeblichen Da­
ten (wie etwa die Anzahl der Beschäftigten und das Ausmaß der angemieteten 
Flächen) verpflichten soll. 

3.1 Das BMwA legte vor Inangriffnahme einer Baumaßnahme im Genehmi­
gungsweg die Gesamtbaukosten fest. Diese stellten für die nachgeordne­
ten Baudienststellen einen unüberschreitbaren Höchstbetrag dar. Das 
BMwA verfügte über keine systematisch gewarteten Kennzahlen zur Be­
urteilung der von den Baudienststellen beantragten Vorhabenskosten. Bei 
Großbauvorhaben wurden zunächst nur die Kosten der Planung festge­
legt und genehmigt. Steuernde Maßnahmen des BMwA setzten ohne Ein­
fluß auf die genehmigten Gesamtkosten hauptsächlich bei der Entwurfs­
genehmigung ein. 

Die von der BundesimmobiliengesmbH durchgeführten Bauvorhaben 
waren ihr größtenteils im Planungsstadium übertragen worden, weshalb 
bereits Kostenrahmen oder Kostenschätzungen vorlagen. Mit der Über­
tragung war eine Änderung der Finanzierung insofern verbunden, als die 
Nutzer für das errichtete Objekt eine am Markt orientierte Miete an die 
BundesimmobiliengesmbH zu entrichten hatten, für die sie aus dem ei­
genen Budget aufkommen mußten. Dies bewirkte teilweise beträchtliche 
Kostenminderungen durch Einsparungen bei der Gebäudekubatur, den 
Flächen und den Baumaterialien. Bei 30 Bauvorhaben erreichte die Bun­
desimmobiliengesmbH eine Reduktion der tatsächlich abgerechneten ge­
genüber den vor der Übergabe geschätzten Kosten von insgesamt rd 23 % 
oder 1,6 Mrd S. 
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Kostenmanagement 

84 

Kostenverfolgung 

3.2 Der RH empfahl dem BMwA, seine Personalkapazität verstärkt für die 
Erarbeitung von Kennzahlen und die Analyse teurer Bauvorhaben heran­
zuziehen. 

Im Falle der BundesimmobiliengesmbH sah der RH in der Vorschrei­
bung von Mietzins, den die Nutzer in eigener Ressourcenverantwortung 
aufzubringen hatten, ein wirksames Kostenregulativ für Bauvorhaben. 
Der RH wies allerdings auch darauf hin, daß Flächen- und Kubaturkenn­
werte allein nicht aussagekräftig sind und zweckmäßige Vergleiche erst 
über nutzerspezifische Zuordnungen, wie beispielsweise Errichtungsko­
sten je Mitarbeiter, möglich werden. 

Bei den erheblichen Kosteneinsparungen durch die Bundesimmobilien­
gesmbH blieb für den RH offen, inwieweit die realisierten Bauvorhaben 
für den Nutzer noch optimale Projekte auch im Hinblick auf die Lebens­
zykluskosten darstellten und durch eine Verminderung von Qualitäts­
standards zukünftig vermehrte Instandsetzungs- und Wartungskosten zu 
tragen sein werden. 

3.3 Das BMwA verwies auf eine bei der Bundesbaudirektion Wien in Aufbau befind­
liche Preisdokumentation, die Kenngrößen statistisch erfassen soll. Eine begonnene 
Raumdatenerfassung bei allen Nutzerressorts soll aussagekraftige Kenndaten er­
geben. 

Die BundesimmobiliengesmbH hielt die Optimierung der Projekte durch die Ge­
nehmigung der Nutzer sowie durch die Begutachtung des BMwA zur Wahrung 
bundeseinheitlicher Standards für gegeben. 

4.1 Das EDV- Konzept des BMwA aus dem Jahre 1990 sah vor, durch Daten­
vernetzung den Genehmigungs- und Verwaltungsablauf zwischen dem 
BMwA, den Baudienststellen und den Gebäudeverwaltungen zu rationa­
lisieren und die Koordination des Baugeschehens zu verbessern. Diese 
Zielsetzungen konnten bis 1997 nicht erreicht werden, weil das Programm 
von den meisten Baudienststellen nicht angenommen wurde, bei einzel­
nen Baudienststellen zum Teil ausgereifte Eigenentwicklungen vorlagen 
und generell der Kostenstand der Bauprojekte nicht entsprechend dem 
Ausbaustand aktualisiert war. 

Die BundesimmobiliengesmbH besaß ein Kostenerfassungs- und Kosten­
verfolgungsprogramm, mit dem die Kosten aller Bau- und Sanierungs­
maßnahmen stetig analysiert wurden. 

4.2 Nach Ansicht des RH besteht die vorrangige Aufgabe der Kostenverfol­
gung darin, mittels Abweichungsanalyse Kostensteuerungsmaßnahmen 
einzuleiten. Er empfahl daher dem BMwA, eine Kostenverfolgung auf­
grund eines aktuellen, den tatsächlichen Leistungsfortschritt widerspie­
gelnden Kostenstandes durchzuführen und die Kostenverfolgung bei allen 
Baudienststellen zu vereinheitlichen. 

4.3 Das BMwA sagte wesentliche Verbesserungen zu. 
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Schluß­
bemerkungen 

Bundes oeh au; 
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5.1 Die Abteilung für Baukostenkontrolle und Kollaudierung im BMwA be­
wirkte bei der Überprüfung von 155 Bauvorhaben mit Herstellungsko­
sten von rd 24,1 Mrd S Rückforderungen in Höhe von 312 Mill S. 

5.2 Der RH hob das weit höhere Einsparungspotential während der Grund­
lagen- und Planungsphase hervor. 

5.3 Das BMwA stimmt dem RH zu. 

6.1 Die in den Teilheften zum Bundesvoranschlag, Kapitel 64, enthaltenen 
Übersichten über die Bauvorhaben des Bundeshochbaues stimmten mit 
dem Bauprogramm für die Anlagen und dem Rahmenbauprogramm für 
die Aufwendungen nicht überein. 

6.2 Der RH empfahl dem BMwA, ua durch ein verbessertes Bauprogramm 
und Rahmenprogramm die Aussagekraft seines Kostenmanagements zu 
erhöhen und diese Programme mit den budgettechnischen Unterlagen 
abzustimmen. 

6.3 Das BMwA sagte zu, mit der neuen EDV-unterstützten Abwicklung des Bau­
programmes die Berücksichtigung der tatsächlichen Finanzierung im Teilheft an­
zustreben. 

7.1 Die Veranschlagung und Durchführung eines Vorhabens ab 15 Mill S 
erforderte eine qualifizierte Mitwirkung (Zustimmung) des BMF. Das 
BMwA strebte die Erhöhung dieser Wertgrenzen an und erachtete sich ab 
1992 an die geltenden Wertgrenzen nicht mehr gebunden. 

7.2 Der RH empfahl dem BMF, die Wertgrenzen für seine Mitwirkung deut­
lich anzuheben. Das BMwA hätte die Wirtschaftlichkeit der Bauvorhaben 
mit Kennzahlen zu untermauern und regelmäßig Berichte über die Pro­
jekt- und Kostenentwicklung zu legen. 

7.3 Beide Ressorts stellten die Aufnahme von Gesprächen und ihr Bemühen um eine 
einvernehmliche Regelung in Aussicht. 

8 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

Das BMwA sollte 

(1) einvernehmlich mit den Nutzerressorts Instrumentarien für die 
Erfassung und Überprüfung des Raumbedarfes entwickeln; 

(2) Kostenkennwerte erarbeiten und sie für die Kostenplanung ein­
setzen; 

(3) die Aussagekraft seines Kostenmanagements in den Bau- und 
Rahmenprogrammen sowie im Teilheft verbessern. 

Das BMwA und die BundesimmobiliengesmbH sollten 

(4) die Folgekosten von Baumaßnahmen bereits frühzeitig bei pla­
nerischen Überlegungen berücksichtigen. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 

l Tnerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

(1) Einstellung der Auszahlung von Taxanteilen an die Mitarbeiter der bakte­
riologisch-serologischen Untersuchungsanstalten mangels gesetzlicher 
Deckung (NTB 1994 S. 77 Abs 9.2; Einsparungsmäglichkeit rd 30 Mill S). 

Laut Mitteilung des BMA GS seien die Taxanteile ab 1996 um 15 % gekürzt wor­
den, wodurch sich die Aufwendungen um 5,5 Mill S (1996) bzw um 5,8 Mill S 
(1997) gegenüber dem Jahr 1995 verringert haUen. Eine endgültige Lösung der 
Problematik solle im Rahmen des neuen Anstaltengesetzes erfolgen. 

(2) Aufhebung der nicht kostendeckenden Ausnahmeregelung hinsichtlich 
bestimmter bakteriologischer Untersuchungen für das Landeskranken­
haus Innsbruck (NTB 1994 S. 78 Abs 10.2; laut Berechnungen der An­
stalt jährliche Mehreinnahmen von rd 20 Mill S). 

Laut Mitteilung des BMAGS stünden die Tarifverhandlungen mit der Tiroler 
Landeskrankenanstalten GesmbH kurz vor dem Abschluß. 

(3) Vorbereitung des Entwurfs eines Bundesgesetzes über die Untersuchungs­
anstalten der bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung (NTB 1994 S. 74 
Abs 3.2). 

Laut Stellungnahme des BMAGS werde nach Abschluß der Vorarbeiten einer 
Arbeitsgruppe ein Gesetzesentwurf erarbeitet werden. 

(4) Prüfung der Frage der Umsatzsteuerpflicht der bakteriologisch-serologi­
schen Untersuchungsanstalten (NTB 1994 S. 75 Abs 5.2). 

Laut Mitteilung des BMAGS werde es diese Frage zwecks endgültiger Kla'rung 
an das BMF herantragen. 

(5) Unterlassung der Begründung von Dienstverhältnissen zwischen So­
zialversicherungsträgern und ihren Versicherungsvertretern (TB 1979 
Abs 32.17.2.1). 

Das BMAGS will angesichts der ablehnenden Haltung der Interessenvertretungen 
diese Empfehlung weiterhin nicht verfolgen. 
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Unerledigte Anregungen 

(6) Festsetzung und entsprechender Kundmachung der Höhe der Aufwands­
entschädigung der mit der Führung der laufenden Geschäfte und mit der 
Vorbereitung der Verhandlungen des Bundeseinigungsamtes betrauten 
Personen im Wege einer Rechtsverordnung (SB Ermessensausgaben 1984 
Abs 14.2.9.3). 

Das BMAGS verblieb bei seiner bisherigen Stellungnahme, die Festsetzung der 
Höhe der Au/wandsentschadigung sei wegen des hievon betroffenen, zahienmaßig 
beschra·nkten Personenkreises als individueller Verwaltungsakt anzusehen. 

(7) Bemessung der Höhe der Aufwandsentschädigung für die mit Tätigkei­
ten des Bundeseinigungsamtes befaßten Personen nur auf der Grundlage 
der tatsächlich eingetretenen Bearbeitungsfälle und im Ausmaß des hie­
bei entstandenen Aufwandes (SB Ermessensausgaben 1984 Abs 14.2.9.4). 

Das BMAGS erachtete weiterhin eine Pauschalentlohnung wegen der Unter­
schiedlichkeit der Bearbeitungs/alle als unumganglich. 
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Ven\ irklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

(1) Schaffung gemeinsamer ärztlicher Begutachtungsstellen der Pensionsver­
sicherungsträger zumindest in den westlichen Bundesländern (TB 1980 
Abs 26.16.2 und TB 1985 Abs 16.32.4). 

Der Hauptverband der ö'sterreichischen Sozialversicherungstriiger hat mit Wirk­
samkeit ab 1. Jiinner 1998 entsprechende Richtlinien erlassen. 

(2) Einführung einer Betriebsabrechnung für den Bereich der Bundesstaat­
lichen bakteriologisch- serologischen Untersuchungsanstalten (NTB 1994 
S. 75 Abs 4.2). 

Das BMF hat im Frühjahr 1997 im Einvernehmen mit dem RH der Einführung 
der Betriebsabrechnung für den genannten Bereich zugestimmt. 

(3) Neuorganisation der internen Revision des Arbeitsmarktservice (TB 1996 
S. 85 Abs 5.2). 

Durch die Konzentration der RevisionstCitigkeiten für das gesamte Arbeitsmarkt­
service bei der Bundesgeschä/tsstelle werden bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Qualitä'tssicherung Einsparungen von jährlich rd 3,5 Mill S (Personal- und 
Sachaufwand) erzielt. 

(4) Beteiligung der Länder und der Krankenversicherungsträger an den 
Impfstoffkosten im Rahmen öffentlicher Impfungen (TB 1996 S. 92 
Abs 10.2). 

Ab 1998 werden die Kosten (rd 34 Mi/l S) zu zwei Drittel vom Bund und zu je 
einem Sechstel von den Lä'ndern bzw vom Hauptverband der ö'sterreichischen 
S ozialversicherungsträ'ger getragen. 

(5) Aufgabenkritischer Neuorganisation des Fonds "Gesundes Österreich" 
(TB 1996 S. 90 Abs 5.2). 

Durch das Gesundheitsfö'rderungsgesetz, BG BI I Nr 51/1998, wurden dem 
Fonds wesentliche gesundheits politische Aufgaben übertragen. 
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Prüfungsergebnis 

EU-Mittel; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Das BMAGS hat als fondskorrespondierendes Ressort für den Eu­
ropäischen Sozialfonds die geeigneten Rahmenbedingungen ge­
schaffen und diese EU-Förderungen entsprechend den Vorgaben 
des Gemeinschaftsrechtes abgewickelt. Dabei konnte weitgehend 
auf die bestehenden nationalen Förderungsinstrumente zurückge­
griffen werden. 

Das Arbeitsmarktservice, über das als Endbegünstigter rd 85 % der 
Mittel des Europäischen Sozialfonds abgewickelt wurden, hatte 
maßgeblichen Anteil an der zufriedenstellenden Umsetzung der 
Förderungsprogramme. Bis Ende 1997 war Österreich rd die Hälfte 
der für die Programmperiode von der Kommission bereitgehalte­
nen Mittel des Europäischen Sozialfonds zugeflossen. 

Die Abwicklung der EU-Förderungen war für die beteiligten Stel­
len mit einem erheblichen Verwaltungs-, Planungs- und Koordi­
nationsaufwand verbunden. 

Europäischer Sozialfonds 

Finanzrahmen Auszahlungen 

1995 bis 1999 1995 1996 1997 

Zielföcderungen: in Mill S 

Ziel 1 (Regionen mit Entwicklungsrückstand) 450 42 36 83 

Ziel 2 (Industriegebiete mit rückläufiger 
418 73 70 . 80 

Entwicklung) 

Ziel 3 (Bekämpfung der Arbeitslosigkeit) 4542 762 630 1 105 

Ziel 4 (Anpassung der Arbeitskräfte) 830 102 311 

Ziel 5b (Ländliche Gebiete) 977 196 60 269 

Summe 7217 1 175 796 1848 

Gemeinschaftsinitiativen: 

ADAPT (Anpassung der Arbeitskräfte) 181 9 19 

EMPLOYMENT (Beschäftigung von 
354 60 36 benachteiligten Personengruppen) 

Sonstige (regionale und industrielle) 210 

Summe 745 69 55 
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92 
Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Aufbauorganisation 

Ablauforganisation 

Allgemei nes 

Mirrelfluß 

Der RH überprüfte im Mai und Juni 1997 die Authau- und Ablauforga­
nisation sowie die Kontrollsysteme des BMAGS betreffend die EU-Mittel. 
Zu den im Dezember 1997 übermittelten Prüfungsmitteilungen nahm das 
BMAGS im Februar 1998 Stellung. Der RH gab im April 1998 eine Ge­
genäußerung ab. 

2.1 Dem BMAGS oblag als fondskorrespondierendem Ressort für den Euro­
päischen Sozialfonds die Gesamtverantwortung für die Verwaltung und 
die finanzielle Abwicklung der Mittel des Europäischen Sozialfonds ein­
schließlich des Monitoring (Fondsverantwortung). Für die ausschließlich 
daraus geförderten Ziele') und 4 nahm das BMAGS auch die Gesamt­
koordination hinsichtlich der Planung, Begleitung und Abrechnung der 
EU-Mittel wahr (Zielverantwortung). 

Die Durchführung der zur Gänze aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
finanzierten arbeitsmarktpolitischen Gemeinschaftsinitiativen ADAPT 
und EMPLOYMENT oblag ab 1995 dem BMAGS und seit Ende 1996 
dem Arbeitsmarktservice sowie den Bundessozialämtern. Für die Verwal­
tung der Mittel des Europäischen Sozialfonds wurden die bestehenden 
Förderungsstrukturen herangezogen, zumal sich die Maßnahmen und 
Ziele der EU-Förderungen - abgesehen von der Förderung in Beschäf­
tigung stehender Arbeitnehmer und der Förderung der Integration von 
Behinderten In den Arbeitsmarkt - mit jenen der bisherigen öster­
reichischen Arbeitsmarkt- und Beschäftlgungspolitik deckten. 

2.2 Der RH erachtete es für wirtschaftlich und zweckmäßig, daß für die Ver­
waltung - einschließlich der Durchführung der arbeitsmarktpolitischen 
Gemeinschaftsinitiativen - der Mittel des Europäischen Sozialfonds keine 
zusätzlichen Organisationsstrukturen geschaffen wurden. 

.'1 Das BMAGS forderte die Mittel des Europäischen Sozialfonds (einschließ­
lich Gemeinschafts1l1itiativen) bei der Kommission an und leitete sie an 
die sogenannten Endbegünstigten weiter, die für den nationalen Förde­
rungsanteil aufzukommen hatten. Die bedeutsamsten Endbegünstigten 
waren das Arbeitsmarktservice (für die arbeitsmarktpolitischen Maßnah­
men; darauf entfielen rd 85 Si der Fondsmittel) und die Bundessozial­
ämter (für Maßnahmen der Behindertenfiirderung; darauf entfielen rd 9 % 
der Fondsmittel), die ihrerseits die Förderungsgelder an die Fiirderungs­
nehmer überwiesen. Die Mittelanforderung und -abrechnung nahm das 
BMAGS auf der Grundlage von Monitoring-Daten vor. 

4.1 Da die Höhe der aus dem Europäischen Sozialfonds zu erwarrenden Mit­
tel bei der Erstellung der Bundesvoranschläge nicht feststand (Veran­
schlagung lediglich mit Erinnerungsbeträgen), leitete sie das BMAGS 
während des Finanzjahres erst nach Genehmigung überplanmäBiger Aus­
gaben durch das BMF an die Endbegünstigten weiter. Im Laufe des Jahres 
1990 gelang es dem BMAGS, die Genehmigungsverfahren zu beschleu­

I11gen. 
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Ablauforganisation 

Programm beglei mng 

Mittelausschöpfung 

EU-Mittel; 
Organisation un Kontrollsy t e 

4.2 Der RH anerkannte die Verbesserung des Mittelflusses. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMAGS sei die Veranschlagung der für arbeitsmarkt­
politische Maßnahmen bestimmten Mittel des Europä'ischen SozialJonds im Bun­
desvoranschlag seit 1998 verbessert. 

5.1 Die gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen sahen ein differenziertes 
System der Begleitung und Bewertung der Verwendung der EU-Förde­
rungsmittel vor. 

Den Endbegünstigten oblag die Dokumentation des verwaltungsmäßigen 
Ablaufes, des Durchführungsstandes und des Zielerreichungsgrades der 
Maßnahmen. Anhand von halbjährlichen Berichten der Endbegünstigten 
hatte das BMAGS jährlich 14 Zwischenberichte und 14 Endberichte zu 
erstellen. Die Behandlung der Berichte erfolgte in Begleitausschüssen. 

5.2 Nach Auffassung des RH verursachte die Wahrnehmung der Berichts­
pflichten bei allen beteiligten Stellen einen hohen Verwaltungs- und 
Koordinierungsaufwand . 

5.3 Das BMAGS pflichtete dem RH bei und verwies auf seine Reformvorschlä'ge; es 
erachte einen Ausstieg des Europä'ischen SozialJonds aus den regionalen Zielen für 
zweckmäßig. 

6.1 In den Jahren 1995 bis 1997 wurden für Zielförderungen aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds rd 3,8 Mrd S und für Gemeinschaftsinitiativen 
124 Mill San Projektträger ausbezahlt . Insgesamt wurden damit rd 
42 000 Projekte gefördert. Rd 63 % der Zielförderungsmittel entfielen 
auf Ziel 3 (Bekämpfung der Arbeitslosigkeit). 

Die neugeschaffene Förderung in Beschäftigung stehender Arbeitnehmer 
erforderte Anlaufzeit; dies führte zu Verzögerungen bei der Programm­
umsetzung im Bereich des Zieles 4 (Anpassung der Arbeitskräfte). Pro­
bleme traten im Bereich der Ziel I-Förderungen (Regionen mit Entwick­
lungsrückstand) auf, weil die Bereitstellung der Kofinanzierungsmittel 
durch das Land Burgenland hinter den Programmvorgaben zurückblieb. 
Diese Verzögerungen führten zu Beanstandungen durch die Kommission. 
Die Umsetzung der regionalen Gemeinschaftinitiativen und jener zur 
Unterstützung des industriellen Wandels erfolgte nur sehr eingeschränkt, 
weil es an der Aufbringung der nationalen Kofinanzierungsmittel man­
gelte. 

6.2 Der RH anerkannte insgesamt die überdurchschnittliche Ausschöpfung; 
er erachtete die Programmumsetzung im Bereich des Zieles 3 als zufrie­
denstellend, vermerkte aber diesbezügliche Verzögerungen bei Ziel 4 und 
Ziel l. Der RH bewertete die Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen 
Gemeinschaftsinitiativen als zufriedenstellend. Hinsichtlich der übrigen 
Gemeinschaftsinitiativen hielt er die Umsetzung für wenig gelungen. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMAGS betrage die Gesamtausschbpfung bezüglich der 
Ziel4-Färderungsmaßnahmen zum Jahresende 1997 52 %; hinsichtlich der regio­
nalen und industriellen Gemeinschaftsinitiativen seien Fortschritte erzielt worden. 
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94 
Verrechnung 

Kontrolle 

Schluß­
bemerkungen 

7.1 Im Bundesvoranschlag waren die Mittel des Europäischen Sozialfonds ohne 
erkennbare innere Systematik bei verschiedenen finanzgesetzl ichen Ansät­
zen dargestellt. Zudem war der weitaus überwiegende Teil der Fondsmittel 
(zB die vom Arbeitsmarktservice verwalteten Förderungsmittel) haushalts­
mäßig mehrfach erfaßt. 

7.2 Nach Auffassung des RH sollte den Verrechnungsgrundlagen ein klarer 
und umfassender Überblick über die dem BMAGS zugeflossenen EU­
Mittel und deren Verwendung zu entnehmen sein. 

7." Das ßMAGS .rtlllllilte dem RH grlllzdsiitzlich ZlI: ein Kodienmf!,Js)'Jtfm erlllrig­
fiche ihm aher jederzeit einen aktlleffen 0 her/;/ick iiher alle 0 beru'eiJ/mgen an die 

Endbegli"nJtigten. 

S.l Die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften verpflichteten die Mitglied­
staaten zur Bereitstellung eines leistungsfähigen Kontrollsystems für die 
Überprüfung der Ordnungsgemäßheit der Mittelverwendung. Als wesent­
liche Teile des Kontrollsystems fungierten die Innenrevision des BMAGS 
und die Innenrevision des Arbeitsmarktservice. Bei Weitergabe von Mit­
teln an andere Ressorts und Bundesländer wurden die Kontrollrnaßnah­
men vertraglich vereinbart. 

S.2 Nach Auffassung des RH erfüllte das bestehende Kontrollsystem die Vor­

gaben der EU. 

9 Zusammenfassend hob der RH hervor: 

(I) Die Veranschlagung und Verrechnung der EU-Mittel im Bereich 
des BMAGS sollten einen klaren und umfassenden Überblick über 
die Mittelzuflüsse und -verwendung ermöglichen. 

(2) Eine Vereinfachung der Begleitung der Förderungsmaßnahmen 
sowie der Erfüllung der Berichtspflichten wäre wünschenswert. 
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Prozeßstand 

Son'itige Wahrnehmung 

Ermessensausgaben der laufenden Gebarung 1977; 
Krankenanstalten-Kostenrechnung 

Gemäß der Zusage des damaligen Bundesministers für Gesundheit und 
Umweltschutz, Dr Kurt Steyrer, über den jeweiligen Stand der anhän­
gigen Gerichtsverfahren betreffend die mit der Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE)-Kostenrechnung abgeschlossenen Verträge laufend zu berichten, 
ging dem RH eine weitere Mitteilung des nunmehr zuständigen BMAGS 
zu: 

(1) Im November 1997 anerkannte die Republik Österreich eine Forde­
rung der ARGE-Kostenrechnung aus dem "Datenbankvertrag" von rd 
3,8 Mill S (einschließlich 4 % Zinsen); der Betrag wurde in der Folge 
überwiesen. 

(2) Mit Zwischenurteil vom Juni 1998 sprach das Landesgericht für 
Zivilrechtssachen Wien aus, daß der Anspruch der ARGE-Kostenrech­
nung gegen die Republik Österreich auf Zahlung aus dem "Langzeitver­
trag" dem Grunde nach zu Recht bestehe; gegen dieses Urteil wurde auf 
Empfehlung der Finanzprokuratur seitens der Republik Österreich Beru­
fung erhoben. 
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Allgemeine Personal­
angelegenhei ten 

Verwaltungs reform 

Bereich des Bundesministeriums für Finanzen 

1 r nerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 

(1) im Bereich allgemeiner Personalangelegenheiten hinsichtlich: 

(1.1) Bedenken gegen den Einsatz von Leiharbeitskräften (SB Ermessensausga­
ben 1984 Abs 09.3). 

Laut Stellungnahme des BMF unterliege der Einsatz von Leiharbeitskräften der 
Organisationshoheit der obersten Organe der Vollziehung. Im übrigen nehme der 
Bund das Institut des Arbeitsleihvertrages ausnahmsweise nur dann in Anspruch, 
wenn Personen mit von Bundesbediensteten gewöhnlich nicht zu erwartenden 
außergewöhnlichen Fähigkeiten und Wissen zu besonderen Aufgaben herangezogen 
werden sollen, wobei derartige Kenntnisse essentielle Voraussetzungen für eine ord­
nungsgemäße Aufgabenbewältigung seien und im Hinblick auf diese besonderen 
Anforderungen mit den Möglichkeiten des Dienst- und Besoldungsrechtes des Bun­
des nicht das Auslangen gefunden werden kö"nne. 

(1.2) Einschränkungen bei der Verwendung von Dienstkraftwagen für Fahrten 
von Fühtungskräften (SB Ermessensausgaben 1984 Abs 09.4); jährliches 
Einsparungspotential rd 12 Mill S. 

Das BMF verwies in seiner Stellungnahme auf die Richtlinien für die Benützung 
von Kraftfahrzeugen des Bundes sowie auf die Verringerung der Anzahl der für 
diesen Personenkreis vorgesehenen Kraftfahrzeuge seit demjahre 1988. Die grund­
sdtzliche Genehmigung zur Benutzung von Dienstkraftwagen für diesen Personen­
kreis obliege den jeweiligen obersten Organen der Vol/ziehung. 

(2) im Bereich der Verwaltungsreform hinsichtlich: 

Maßnahmen zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung im Abgabenwe­
sen (TB 1983 Abs 48.35, TB 1993 S. 10, TB 1995 S. 74 Abs 4); jährliches 
Einsparungspotential rd 300 Mill S Personalaufwand. 

Das BMF verwies auf das Endbesteuerungsgesetz, das Steuerreformgesetz 1993, 
das Abgabenä'nderungsgesetz 1994 sowie auf das Bundesgesetz, mit dem das 
Grunderwerbsteuergesetz 1987, die Bundesabgabenordnung und andere Gesetze 
gedndert wurden. Weiters wdren die Gebührenpflicht für einige Tatbestdnde, die 
Wertpapiersteuer, die Weinsteuer und die Sonderabgabe von Erdöt aufgehoben wor­
den (BGBI Nr 62911994, 681/1994 und 29711995). Nach dem Begutach­
tungsentwurf eines Abgabendnderungsgesetzes 1998 solle nun nach der Grunder­
werbsteuer auch für Rechtsgeschäfte, die einer Hundertsatzgebühr unterliegen, 
sowie bei der Gesellschaftsteuer die Möglichkeit der Selbstberechnung nicht nur im 
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Unerledigte Anregungen 

Finanzverwaltung 

Interesse der Entlastung der Finanzverwaltung, sondern auch im Interesse einer 
Vereinfachung und Arbeitsersparnis für die Abgabepflichtigen geschaffen werden. 
Weiters werde sich die im April 1997 neu konstituierte Steuerreformkommission 
auch mit der Vereinfachung des Steuersystems und der Entbürokratisiertmg be­
fassen. 

(3) im Bereich der Finanzverwaltung hinsichtlich: 

(3.1) Abbau der Rechtsmittelrückstände bei den Finanzlandesdirektionen (TB 
1975 Abs 38.4, TB 1979 Abs 53 .12, TB 1980 Abs 46.6 und Abs 46.35, 
TB 1982 Abs 52.28, TB 1984 Abs 46.9, TB 1986 Abs 46.14, TB 1987 
Abs 44.9, TB 1988 Abs 40.5, TB 1989 Abs 35.12 und Abs 36.10, 
TB 1990 Abs 29.4, TB 1991 Abs 37.4, TB 1992 S. 136 Abs 3.2,4.4 und 
5.3, TB 1995 S. 67 ff); dadurch könnte ein jährlicher Zinsenausfall von 
rd 250 Mill S vermieden werden. 

Laut Mitteilung des BMF sei an der grundsa'tzlichen Entwicklung im jahre 1997 
gegenüber dem jahre 1996 keine Änderung eingetreten. Seit jaTmer 1998 stehe den 
Finanzlandesdirektionen ( der Finanzlandesdirektion Wien erst ab j a'nner 1999) 
ein EDV-unterstütztes Kanzleiinformationssystem zur Verfügung. Die dadurch 
ermöglichte genaue Rechtsmittelevidenz werde ab Mitte 1999 entsprechende Maß­
nahmen der Dienstaufsicht unterstützen. 

(3.2) Erarbeitung von Richtlinien für die Personalbewirtschaftung (TB 1989 
Abs 36.2, TB 1992 S. 137 Abs 2); jährliches Einsparungspotential min­
destens 15 bis 20 Mill S Personalaufwand. 

Laut Stellungnahme des BMF habe es für den Bereich der Finanzdmter bundes­
einheitliche Personalbewirtschaftungsrichtlinien geschaffen. Für den Bereich der 
Finanzlandesdirektionen sei dies jedoch au/grund deren unterschiedlicher Größe 
und Struktur weder zie/führend noch de facto möglich. 

(3.3) Neuordnung der Besteuerung der Land- und Forstwirtschaft, die einfach 
zu handhaben ist und eine gleichmäßige Besteuerung aller Abgabepflich­
tigen gewährleisten soll (TB 1990 Abs 30.11). 

Laut Mitteilung des BMF sei eine neue Pauschalierungs-Verordmmg (BGBI II 
Nr 43011997, berichtigt durch BGBI II Nr 3011998) erlassen worden, nach 
der die Pauschalierung stufenweise gea'ndert werde. Eine gdnzliche Verwirklichung 
der Anregung des RH sei nicht möglich gewesen. 

(3.4) Aufhebung von zwei gesetzwidrigen Erlässen aus dem Jahre 1977 be­
treffend Grenzgänger in die Schweiz und nach Liechtenstein (TB 1991 
Abs 35.18). 

Laut Stellungnahme des BMF sei mit der Schweiz bereits ein Verwaltungsüber­
einkommen über die Sicherung der steuerlichen Gleichbehandlung ö'sterreichischer 
Grenzga'nger abgeschlossen worden. In der Folge habe das 13MF der Liechten­
steinischen Steuerverwaltung den Abschluß eines vergleichbaren Verwaltungsüberein­
kommens angeboten; die liechtensteinische Antwort sei noch aussta'ndig. 
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Unerledigte Anregungen 

Zollverwaltung 

Kapitalbeteiligungen 
des Bundes 

(3.5) Schaffung einer rechtlichen Grundlage für eine Abgabenfestsetzung unter 
dem Vorbehalt einer Nachprüfung (TB 1993 S. 164 Abs 7.2). 

Laut Stellungnahme des BMF sei die Vorbehaltsveranlagung infolge ablehnender 
Stellungnahmen nicht in die Regierungsvorlage des Abgabeniindertmgsgesetzes 1997 
aufgenommen und auch nicht im Ausschuß eingefügt worden. 

(4) im Bereich der Zollverwaltung hinsichtlich: 

(4.1) Übertragung der Bearbeirung zollbehördlicher Finanzstrafsachen in den 
Finanzlandesdirektionen an die für Zollverwalrungssachen zuständigen 
Fachabteilungen (NTB 1979 Abs 82.8, TB 1980 Abs 43.20); jährliche 
Kostensenkung von rd 1 Mill S. 

Das BMF erblickte derzeit keine Rationalisierungsmöglichkeiten. 

(4.2) Schaffung einer Rechtsgrundlage für das Bestehen und die Tätigkeit 
(auch) des Zollwache-Massafonds (TB 1967 Abs 57.1 bis 57.8, TB 1988 
Abs VIII.2). 

Das BMF verwies auf noch nicht abgeschlossene Koordinierungsgespräi:he zwischen 
den betroffenen Ressorts (BMI, BMF, BMJ). Für den Bereich des BMF spreche 
ein auf den Kostenfaktor abgestellter Vergleich zwischen den Lösungsmodellen 
Etatwirtschaft, Privatisierung und Massawirtschaft zugunsten des Massafonds. 

(4.3) Erlassung der ausständigen Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
über das Nachtdienstgeld für nicht der Zoll wache angehörende Organe der 
Zollverwaltung (TB 1982 Abs 50.18). 

Obwohl das BMF bisher die rechtliche Begründung für diese Empfehlung 
grundsätzlich anerkannte, sah es nunmehr keinen Handlungsbedarf, weil die beste­
hende Regelung einer funktionierenden Verwaltungspraxis entspreche. 

(4.4) Schaffung von Sonderzollstellen zur Konzentration der Ein- und Aus­
fuhrabfertigungen von Waren des Obst- und GemüsesektOrs. Die im In­
teresse wirksamer Betrugsbekämpfung gemeinschaftsrechtlich vorgegebe­
nen Kontrollstandards wären dadurch gleichmäßiger und auf Dauer auch 
kostengünstiger zu gewährleisten (NTB 1994 S. 71 Abs 10). 

Laut Stellungnahme des BMF werde es seine Entscheidung davon abhiingig ma­
chen, inwieweit die mit einer Sonderzollstelle Ztt erwartenden Erschwernisse für die 
Wirtschaft mit dem Servicecharakter der Zollverwaltung verträglich sind. 

(5) im Bereich der Kapitalbeteiligungen des Bundes hinsichtlich: 

(5.1) Klärung des Ausmaßes und des Zeitpunktes der Rückzahlung des nach­
rangigen Gesellschafterdarlehens des Bundes im Rahmen von 7,5 Mrd S, 
ausgenützt mit 6,7 Mrd S (NTB 1995 S. 59 Abs 14.2, 15.2 und S. 69 
Abs 55 (2». 

Laut Stellungnahme des BMF sei eine erste Teilriti:kzahlung in Hö"he von 218 Mill S 
im Juni 1998 erfolgt. Darüber hinaus seien von der OIAG als Zinsen für das Gesell­
scha/terdarlehen 1997 rd 1,1 Mrd Sund 1998 rd 182 Mill S an den Bund abge-
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Unerledigte Anregungen 

führt worden. Für 1999 sei im zweiten Privatisierungskonzept der ÖIAG eine Lei­
stung an den Bund in Höhe von 800 Mill S in Aussicht genommen worden. Ins­
gesamt beabsichtige die ÖIAG, im Zeitraum von 1997 bis 1999 an den Bund 
2,3 Mrd S abzuführen. 

(5 .2) Entscheidung, welche Beteiligungen in welcher Größenordnung von der 
ÖIAG langfristig gehalten werden sollen (NTB 1995 s. 69 Abs 55 (3». 

Laut Stellungnahme des BMF sei im zweiten Privatisierungskonzept vom De­
zember 1996 festgelegt worden, daß die ÖIAG Beteiligungen von 24 % an der 
VA Tech AG, 25 % an der BöMer Uddeholm AG, 38,8 % an der VA Stahl 
AG, 35 % an der OMV AG und 25 % an der Austria Tabak AG halten werde. 

(5.3) Senkung der Beteiligung an der OMV AG, wie im ÖIAG- Gesetz und im 
ersten Privatisierungskonzept vorgesehen (NTB 1995 S. 60 Abs 18.2 und 
S. 62 Abs 26.2). 

Laut Mitteilung des BMF betrage die Beteiligung der ÖIAG an der OMV AG, 
abweichend vom ÖIAG-Gesetz, weiterhin 35 %. Diese hö·here Beteiligung sei 
aufgrund des Syndikatsvertrages mit der IPIC, Abu Dhabi, erforderlich. 

(5.4) Erhöhung der Dividendenausschüttung der ÖIAG an den Bund seit 1995 
(NTB 1995 S. 57 Abs 6.2). 

Laut Mitteilung des BMF seien seit 1995 keine Dividendenausschüttungen der 
ÖIAG an den Bund erfolgt, weil nach Bilanzverlusten erst im Geschäftsjahr 
1996 ein Bilanzgewinn von 22,7 Mill S erzielt worden sei. Der Jahresüberschuß 
1997 sei der gesetzlichen Rücklage zugeführt worden. Nach dieser Rücklagenzu­
weisung habe die ÖIAG 1997 einen Bilanzgewinn von 4,7 Mill Sausgewiesen. 

(5.5) Überlegungen, die derzeit durch die ÖIAG-Bergbauholding AG wahrge­
nommene Holding-Funktion bis spätestens zur vorgesehenen Beendi­
gung der Eisenerzgewinnung und Altlastensanierung auf die Österreichi­
sche Industrieholding AG oder die Graz-Köflacher Eisenbahn- und 
Bergbau GesmbH zu übertragen (TB 1993 S. 294 Abs 12 und S. 295 
Abs 15, TB 1996 S. 164 Abs 5 und S. 169 Abs 19 (1». 

Laut Mitteilung des BMF sei beabsichtigt, die Holdingfunktion der ÖIAG­
Bergbauholding AG bis zum Ende der Eisenerzgewinnung und Alt/astensanie­
rung, jedenfalls jedoch bis zum Jahre 2002, aufrecht zu erhalten. 

(5.6) Geänderter Besetzung des Aufsichtsrates der ÖIAG-Bergbauholding AG 
zwecks Lösung des bestehenden beträchtlichen Interessenkonfliktes (TB 
1996 S. 169 Abs 18.2 und 19 (4». 

Laut Mitteilung des BMF sei der Leiter der für die Bergbaufijrdertmg zu­
stiindigen Sektion im BMwA von der Hauptversammlung neuerlich zum Auf­
sichtsratsmitglied der ÖIAG-Bergbauholding AG bestellt worden, weil dadurch 
gewahrleistet werden kb"nne, daß diejenige Person, die über die Zuteilung der Berg­
bauförderungsmittel entscheidet, auch deren sinnvollen Einsatz überprüfen kö·nne. 
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Unerledigte Anregungen 

Bank-, Kredit­
und Geldwesen 

Sonstiges 

(5.7) Überlegungen über die Zukunft der Euronova Industrie- und Gewerbe­
park Drei-Länder-Eck GesmbH nach Liquidierung der Bleiberger Berg­
werksunion AG (TB 1996 S. 184 Abs 26 (2». 

Laut Stellungnahme des BMF werde derzeit die Moglichkeit, die Bleiberger Berg­
werksunion AG (in Liquidation) gemeinsam mit der Euronova Industrie- und 
Gewerbepark Drei-Uinder-Eck GesmbH 1999 zu veriiußern, von einer Bera­
tungsunternehmung geprüft. Die Sondierungs phase wird voraussichtlich im Sep­
tember 1998 abgeschlossen sein. 

(6) im Bereich des Bank-, Kredit- und Geldwesens hinsichtlich: 

Einer neuen bundesgesetzlichen Regelung künftiger finanzieller Leistun­
gen der Gemeindesparkassen - allenfalls als Haftungsprovision - an die 
haftenden Gemeinden (WB 1997/4 S. 10 Abs 15.2). 

Laut Stellungnahme des BMF sei eine Novelle zum Sparkassengesetz in Begutach­
ttmg. Sie sehe zwar keine Hajtungsentgeltregelung für Gemeindesparkassen vor, je­
doch eine Abschmelzlosung der Gemeindehaftung für den Fall der Umwandlung 
von Anteilsverwaltungssparkassen in Stiftungen. 

(7) in sonstigen Bereichen hinsichtlich: 

(7.1) Aufkommensneutraler Umstellung der Bemessungsgrundlage für Kon­
zessionsabgabe und Wettgebühren vom Wetteinsatz auf den vollen Wett­
preis (Wettumsatz). Erhöhungen des im Wettpreis enthaltenen Verwal­
tungskostenanteils der Österreichische Lotterien GesmbH würden sich 
dann nicht mehr auf das Aufkommen an diesen Abgaben negativ auswir­
ken (NTB 1993 S. 74 Abs 6). Allein die Einführung eines Verwaltungs­
kostenbeitrages von 5 % bei der Brieflotterie im Jahre 1990 verursachte 
bereits im ersten Jahr einen Einnahmenausfall von rd 23 Mill S an glücks­
spielbezogenen Abgaben. 

Laut Stellungnahme des BMF würde die Österreichische Lotterien GesmbH trotz der 
empfohlenen, EU-konformen Umstellung steigende Kostenstrukturen im Wettpreis 
unterzubringen versuchen. Dies würde Druck auf die Hone der Steuerslitze zu Lasten 
des Bundes bedeuten. 

(7.2) Beseitigung der bestehenden "generellen medialen Unterstützung" der 
von der Österreichische Lotterien GesmbH betriebenen Spiele, welche zu 
Lasten des Konzessionsabgabeaufkommens geht (NTB 1993 S. 75 bis 78 
Abs 7 bis 10); jährliches Einsparungspotential rd 200 Mill S. 

Laut Stellungnahme des BMF habe das bestehende System medialer Unterstützung 
die Umsatzentwicklung der beworbenen Spiele und den Monopolertrag außeror­
dentlich begiinstigt. Zu Lasten des Abgabenaufkommens an Konzessionsabgabe 
kaufe die Österreichische Lotterien GesmbH Werkleistungen des ORF ein, deren 
Wert in Form positiver Beeinflussung der olfentlichen Meinung zugunsten der 
Spiele honer einzuschätzen sei als der hiefür bezahlte Preis. 
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Verwaltungsreform 

Finanzverwaltung 

Kapi talbeteiligungen 
des Bundes 

Ver" irklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 

(1) im Bereich der Verwaltungsreform hinsichtlich: 

Erstellung von Richtlinien für die Ermittlung der Folgekosten von neuen 
Gesetzen und Verordnungen (TB 1995 S. 13 f). 

Diese Richtlinien sind seit dem 1. Marz 1998 in Kraft. 

(2) im Bereich der Finanzverwaltung hinsichtlich: 

Erlassung einer allgemeinen Kanzleiordnung für die Finanzlandesdirek­
tionen (TB 1980 Abs 46.42, TB 1984 Abs 46.3). 

Seit 1.}dnner 1998 steht mit Ausnahme der Finanzlandesdirektion Wien (Ein­
satz ab }dnner 1999) allen Finanzlandesdirektionen das EDV-unterstützte 
Kanzleiinformationssystem zur Verfügung. 

(3) im Bereich der Kapitalbeteiligungen des Bundes hinsichtlich: 

(3.1) Erstellung eines weiteren Privatisierungskonzeptes (NTB 1995 S. 69 
Abs 55 (1». 

Das vom Vorstand der ÖIAG ausgearbeitete zweite Privatisierungskonzept geneh­
migte die Hauptversammlung im April 1997. 

(3.2) Darstellung der künftigen Aufgabengestaltung der ÖIAG unabhängig 
von einer verbleibenden Verwaltung von Minderheitsbeteiligungen, auch 
im Hinblick auf die verminderte Dividendenzahlung (NTB 1995 S. 69 
Abs 55 (4». 

Das BMF hat die ÖIAG mit der Privatisierung sowie der Verattßerung von An­
teilsrechten des Bundes und der Wahrnehmung dieser Rechte des Bundes ohne Pri­
vatisierungsauftrag betraut. 

(3.3) Straffung des Controlling bei der ÖIAG-Bergbauholding AG (TB 1996 
S. 164 Abs 7.2 und 19 (2». 

Laut Mitteilung des BMF würde der Empfehlung des RH durch die Einführung 
eines neuen Kennzahlenschemas und durch eine neue Berichtsform Rechnung getragen. 

(3.4) Aktiver Weiterentwicklung des vorhandenen Standortpotentials der Euro­
nova Industrie- und Gewerbepark Drei-länder-Eck GesmbH (TB 1996 
S. 181 Abs 22.2 und S. 184 Abs 26 (1». 

Das BMF sah durch die Entscheidung der Ka:rntner Landesregierung, Arnold­
stein als Standort für eine Müllverbrennungsanlage vorzusehen, ein aktives Wei­
terentwicklungspotential der Euronova, weil dadttrch sowohl die Perspektiven für 
die Nutzung der Grundstücke als auch für die Ansiedlung von Unternehmungen 
wesentlich verbessert worden seien. 
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Verwirklichte Empfehlungen 

Sonstiges 

(3.5) Abwicklung der Finanzierungsgarantie GesmbH Ost-West-Fonds mit 
EU-Mitteln über dem JOP-Programm zugeordnete Treuhandkonten 
(TB 1996 S. 137 Abs 6.2). 

Für die Abwicklung der EU-Mittel aus demJOP- Programm wurde ein eigener 
Kontenkreis eingerichtet. 

(3.6) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem Bund, dem Land Nie­
derösterreich und der Bundeshauptstadt Wien betreffend die Erarbeitung 
und Umsetzung von Konzepten für den Ausbau der Donau zu einem effi­
zienten Verkehrsweg (TB 1996 S. 188 Abs 8.2). 

Laut Stellungnahme des BMF würde im Auftrag des BMWV die "strategische 
Umweltprüfung des Donaukorridors" zwecks optimaler Verbindung des Wasser­
weges mit Bahn und Straße vorgenommen. Über seinen Vorschlag wurde ein Mit­
arbeiter der Stadt Wien von der Europiiischen Kommission zum Manager des Kor­
ridors VII- Donau bestellt. Das BMWV werde die Wasserstraße Donau im 
Bundesverkehrswegeplan behandeln. 

(4) in sonstigen Bereichen hinsichtlich: 

Rücküberweisung der zu Unrecht durch die WohnungsanlagengesmbH 
Linz an die Republik Österreich ausgeschütteten Gewinne (TB 1994 S. 154 
Abs 3). 

Laut Stellungnahme des BMF wäre diese Empfehlung des RH durch verschiedene 
Vermbgenstransaktionen zwischen dem Bund und dem Land Oberbsterreich erfüllt 
worden. 
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Prüfungsergebnisse 

Gebühren und Verkehrsteuern 

Die Gebühren und Verkehrsteuern (das sind Stempel- und Rechts­
gebühren, Kapitalverkehrsteuern, die Erbschaft- und die Schen­
kungsteuer, die Grunderwerbsteuer sowie die Versicherungsteuer) 
werden von insgesamt sieben Finanzämtern mit besonderem Auf­
gabenkreis - den Finanzämtern für Gebühren und Verkehrsteuern 
- in einem weitgehend automatisierten Verfahren erhoben. Der 
Anteil der Kosten der Erhebung an den Abgabeneinnahmen betrug 
- bei einer Bandbreite von 0,02 % bis 7,1 % - insgesamt 1,6 %. 

Insgesamt wurde das Ziel einer wirtschaftlichen Abgabenerhebung 
erreicht, wenngleich bei einzelnen Abgaben noch Verbesserungen 
möglich waren. 

Interne Kontrollen waren eingerichtet; sie bedürfen jedoch einer 
Verdichtung. 

Die den Rechtsanwälten und Notaren übertragene Selbstberech­
nung der Grunderwerbsteuer erbrachte nur 4 % des Aufkommens. 
Die Akzeptanz dieses Verfahrens war gering. Bei den Gebühren 
und Verkehrsteuern bestand - für eine wirtschaftlichere Abgaben­
erhebung bedeutsam - ein weiteres, durch Systemänderungen 
nutzbares Auslagerungspotential. 

Die Produktivität einzelner Abteilungen der Finanzämter für Ge­
bühren und Verkehrsteuern war österreichweit sehr unterschied­
lich. Die Organisation war verbesserungsfähig. 

Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung und einer Erhöhung 
des Abgabenaufkommens regte der RH Änderungen in den beste­
henden Abgabengesetzen an. 
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Rechtsgrundlagen: Bundesabgabenordnung, BGBl Nr 194/1961 idgF 

Gebührengesetz 1957, BGBl Nr 267 idgF 

Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 1955, BGBl Nr 141 idgF 

Grunderwerbsteuergesetz 1987, BGBl Nr 309 idgF 

Kapitalverkehrsteuergesetz vom 16. Oktober 1934, DRGBl 1, S. 1058 idgF 

Versicherungssteuergesetz, BGBl Nr 133/1953 idgF 

Aufgabe: Erhebung der Gebühren und Verkehrsteuern 

Gebarungsentwicklung: 1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen 26038 30138 30982 32123 32676 

Ausgaben 

Sachausgaben 192 92 116 114 120 

Personalausgaben 330 337 341 338 339 

Anzahl 

besoldeter Mi tarbei terstand 
647 635 jeweils zum 1. Jänner 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

EDV -Einsatz 

Kontrollen 

622 603 591 

Der RH überprüfte im September und Oktober 1997 die Gebarung des 
BMF mit den Gebühren und Verkehrsteuern. Das Prüfungsergebnis wur­
de dem BMF im Jänner 1998 übermittelt . Zur Stellungnahme des BMF 
vom März 1998 gab der RH im April 1998 eine Gegenäußerung ab. 

2.1 Das BMF hat die Automatisierung der Finanzämter für Gebühren und 
Verkehrsteuern vorläufig abgeschlossen. 

2.2 Nach Ansicht des RH wäre eine Erweiterung des EDV-Einsatzes zweck­
mäßig. Er empfahl deshalb, mittelfristig die Automatisierung weiterer 
Bereiche voranzutreiben, um mit eingabefähigen Abgabenerklärungen 
die Erfassung der Bescheiddaten durch die Bemessungsreferate zu ermög­
lichen . 

2.3 Das BMF berichtete iiber entsprechende Maßnahmen. 

3.1 Interne Kontrollen wurden in unterschiedlicher Dichte vorgenommen; 
der den Rechtsanwälten und Notaren wahlweise eingeräumten Befugnis, 
die Grunderwerbsteuer selbst zu berechnen, stand kein wirksames Kon­
trollsystem der Finanzverwaltung gegenüber. 

3.2 Der RH empfahl, die internen Kontrollen zu verdichten. Weiters sollte 
das BMF ein EDV-unterstütztes Verständigungsverfahren mit dem BMJ 
betreffend die nach einer Selbstberechnung vorgenommenen Grundbuch­
eintragungen anstreben. Als dessen Ergebnis wären stichprobenartig Kon­
trollen über die Entrichtung der Grunderwerbsteuer vorzunehmen. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMF unterstiitze es die Verdichtung der internen Kon­
trollen; es werde den Vorschlag eines Verstiindigungsver/ahrens prüfen. 
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Produktivität 

Kosten-Nutzen­
Rechnung 

Selbstberechnung 

Gebühren und Verkehrsteuern 

4.1 Im österreichweiten Vergleich schwankte die Produktivität einzelner Ab­
teilungen der Finanzämter für Gebühren und Verkehrsteuern zwischen 
70 % über dem Bundesdurchschnitt und bis zu 10 % darunter. Die Un­
terschiede in der Produktivität bestanden auch innerhalb der Finanzäm­
ter. Lediglich das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in Wien 
wies allgemein eine niedrige Produktivität auf. 

4.2 Der RH empfahl, die Ursachen der Produktivitätsunterschiede zu er­
mitteln. 

4.3 Das BMF sagte dies zu. 

5.1 Die Einnahmen und Kosten der Erhebung bei den einzelnen Abgaben im 
Jahr 1996 zeigt die nachstehende Gegenüberstellung: 

Abgabenart 

Gebühren* 

Kapitalverkehrsteuern 

Grunderwerbsteuer 

Erbschaft- und 
Schenkungs teuer 

Versicherungsteuer 

Motorbezogene 
Versicherungsteuer 

Summe 

Einnahmen Kosten der 
Erhebung 

in Mill S 

4044,9 232,3 

1 195,6 48,7 

5 744,5 104,4 

1231,0 88,0 

9478,0 2,4 

7835,3 1,6 

29529,3 477,4 

Anteil der Kosten 
der Erhebung an 
den Einnahmen 

in% 

5,7 

4,1 

1,8 

7,1 

0,03 

0,02 

1,6 

* vermindere um Einnahmen aus Gebührenjournalen, das sind rd 2,6 Mrd S 

5.2 Der RH empfahl Maßnahmen zur Senkung der Erhebungskosten - ins­
besondere Vereinfachungen der gesetzlichen Bestimmungen - vor allem 
im Bereich der Erbschaft- und Schenkungs teuer, der Gebühren und der 
Kapi tal verkehrsteuern. 

5.3 Das BMF stimmte dem RH grundsätzlich zu; es werde die Vorschläge im Rahmen 
der Neustrrtkturierung der Finanzärnter für Gebühren und Verkehrsteuern prüfen. 

6.1 Aus der freiwilligen Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer durch 
Rechtsanwälte und Notare gingen 1996 bundesweit 4 % des Gesamtauf­
kommens an Grunderwerbsteuer ein (rd 250 Mill S). Die Akzeptanz des 
Selbstberechnungsverfahrens war gering. 

Das mögliche Auslagerungspotential beträgt rd 77 % aller Fälle; das 
entspricht einem Einsparungspotential für die Finanzverwaltung von rd 
100 Personenjahren. 
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Selbslberechnung 

Organisation 

Vorschläge zu 
gesetzlichen 
Änderungen 

6.2 Der RH befürwortete grundsätzlich eine Auslagerung von Aufgaben der 
Finanzverwaltung zu privaten Anbietern, sofern die Mängel des gegen­
wärtigen Systems beseitigt werden. So wird nach Ansicht des RH eine be­
friedigende Selbstberechnungsquote nur dann erreicht, wenn die Finanz­
verwaltung künftig eine Sofortbemessung der Grunderwerbsteuer gänzlich 
unterläßt. Eine weitere Möglichkeit erblickte der RH darin, die Selbst­
berechnung der Grunderwerbsteuer durch Rechtsanwälte und Notare ge­
setzlich zwingend vorzusehen. Auch wären Vereinfachungen des materiel­
len Rechtes hinsichtlich der Bemessungsgrundlagen und der Bewertung 
erforderlich. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMF sei die Sofortbemessung der Grunderwerbsteuer be­
reits eingestellt; die gesetzlich zwingende Einführung der Selbstberechnung der 
Grunderwerbsteuer durch Rechtsanwä"lte und Notare sei problematisch, weil dem 
Abgabepflichtigen die Möglichkeit genommen wäre, sich des höhere Rechtssicherheit 
gewährleistenden traditionellen Verfahrens zu bedienen. Bestimmungen des mate­
riellen Grunderwerbsteuerrechtes kö"nnten nur in Ausnahmefällen Anlaß dafür 
sein, daß von einer Selbstberechnung der Abgabe Abstand genommen wird. 

7.1 Die Organisation war hinsichtlich ihres Aufbaues und Ablaufes noch 
verbesserungsfähig. 

7.2 Der RH empfahl dem BMF, die Abgabenerklärungen für eine automati­
sierte Abgabenfestsetzung verwendbar zu gestalten. Weiters regte er an, 
beim Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in Wien eine Groß­
gruppe für Bestandverträge einzurichten; hiedurch könnten zwei Bedien­
stete der Verwendungsgruppe B (ein Gruppen- und ein Referatsleiter) 
eingespart werden (jährliches Einsparungspotential rd 1,1 Mill S). 

7.3 Das BMF sagte bezüglich der Abgabenerklärungspflicht eine teilweise Umsetzung 
der Empfehlungen des RH zu; es lehnte aber eine Änderung der bestehenden Orga­
nisation bei den Bestandverträgen ab. 

7.4 Der RH verwies auf das mit der Errichtung einer Großgruppe für Be­
standverträge verbundene Einsparungspotential. 

8.1 Die zur Zeit der Gebarungsüberprüfung im Bereich der Gebühren und 
Verkehrsteuern geltenden gesetzlichen Bestimmungen ließen - unbe­
schadet der vom RH vorgeschlagenen Systemänderungen bei der Erhe­
bung der Abgaben - im Interesse der Vereinfachung von Verwalrungs­
abläufen und der Erhöhung des Abgabenaufkommens Überlegungen 
hinsichtlich ihrer Änderung zu. 

8.2 Der RH regte in diesem Zusammenhang an: 

(1) Es sollte eine allgemeine Abgabenerklärungspflicht erwogen werden, 
weil dadurch eine raschere und automationsunterstützte Abgabenfest­
setzung erreicht wird. 
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Vorschläge zu 

gesetzlichen Änderungen 

Gebühren und Verkehr teuern 

(2) Hundertsatzgebühren sollten unabhängig von der anzustrebenden Mög­
lichkeit einer bargeldlosen Entrichtung bis zu einem Betrag von 2 000 S 
(bisher 500 S) durch Stempelmarken entrichtet werden können; dies würde 
eine Verwaltungsvereinfachung bei der Vergebühtung von Bestandverträ­
gen bewirken, auf die rd ein Drittel aller Bemessungsfälle entfällt. 

(3) Bei den Gebührenjournalen sollte das halbjährliche Intervall der be­
scheidmäßigen Festsetzung auf ein Jahresintervall erstreckt werden; dies 
führte zB bei den Finanzämtern für Gebühren und Verkehrsteuern in 
Wien und Klagenfurt zum Entfall von rd 750 Bescheiden jährlich. 

(4) Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer sollte eine Vermindetung der 
Anzahl der Steuerklassen in Verbindung mit einer Tarifänderung erwogen 
werden. Eine Anpassung der seit 1968 unveränderten Freibeträge und der 
Tarifstufen an die Geldwertändetung würde einen Wegfall weniger ergie­
biger Bemessungsfälle, eine Verwaltungsvereinfachung und Personalein­
sparungen bewirken. 

(5) Die in wirtschaftlicher Beziehung zu inländischem Grundbesitz ste­
henden Schulden sollten bei der Berechnung der Erbschaft- und Schen­
kungsteuer nicht in voller Höhe, sondern nur bis zur Höhe des als Bemes­
sungsgrundlage dienenden, im Vergleich zum Verkehrswert niedrigeren 
Einheitswertes abzugsfähig sein. Dies führte bei den in Betracht kom­
menden Fällen zumindest zu einer Verdoppelung des Abgabenaufkom­
mens. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMF stehe es den Vorschlagen - ausgenommen die Be­
grenzung des Schuldenabzuges - grundsa'tzlich positiv gegenüber; einige Anre­
gungen des RH seien jedoch nur im Zusammenhang mit grundlegenden Reformen 
umzusetzen. 

Vorschläge zu Systemänderungen 

Abgabenerhebung 9.1 Zusammenfassend stellte der RH zur Erhebung einzelner Abgaben fest: 

(1) Für die Erhebung der Gebühren setzte die Finanzverwaltung jährlich 
rd 170 Personenjahre (insgesamt rd 534 Bedienstete) ein. Der größte An­
teil der eingesetzten Ressourcen betraf die Gebühren für Rechtsgeschäfte, 
insbesondere für Bestandverträge. 

Die Schriftengebühren im Gebührengesetz umfassen 13 Tatbestände, wo­
von insbesondere die Eingaben- und die Zeugnisgebühr wesentlich zum 
Aufkommen an festen Stempelgebühren beitragen. Im Jahr 1995 beab­
sichtigte das BMF, den Bereich der Schriftengebühren zu reformieren -
Aufhebung der Schriftengebühren, Novellierung der Bundes-Verwal­
tungsabgabenverordnung zwecks Aufnahme neuer Tarifposten, Verknüp­
fung der Abgabenerhebung mit behördlichen Genehmigungen, bargeld­
lose Entrichtung der Gebühr -, konnte dieses Vorhaben aber letztlich 
nicht umsetzen. 
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Vorschläge zu 

Systemänderungen 

(2) Die Rechtsgeschäftsgebühren im Gebührengesetz umfassen 15 Tatbe­
stände. Im Jahre 1996 ergingen rd 190 200 Bescheide mit einer durch­
schnittlichen Abgabenvorschreibung von rd 17 800 S; das entsprach 
einem Jahresaufkommen von rd 3,4 Mrd S. Die aufkommenstärksten Tat­
bestände betrafen Bestand- sowie Darlehens- und Kreditverträge. 

(3) Im Jahre 1996 ergingen 51 300 Erbschaftsteuer- und rd 56 500 
Schenkungsteuerbescheide mit einem durchschnittlichen Aufkommen je 
Bescheid von 11 800 S bzw 11 200 S; dies entsprach einem Jahresauf­
Kommen von rd 1,2 Mrd S. Jährlich werden für die Erhebung dieser Ab­
gaben rd 125 Personenjahre eingesetzt; insgesamt sind rd 486 Bedien­
stete in unterschiedlicher Intensität befaßt. 

(4) Im Jahre 1996 gab es österreichweit in den Finanzämtern für Ge­
bühren und Verkehrsteuern rd 100 000 Kapitalverkehrsteuerakte; das 
Abgabenaufkommen betrug rd 1,2 Mrd S. Jährlich wurden für die Erhe­
bung der Kapitalverkehrsteuern rd 70 Personen jahre eingesetzt; insge­
samt waren rd 317 Bedienstete in unterschiedlicher Intensität befaßt. Der 
Verwaltungsaufwand war beträchtlich, weil die Finanzämter auch zahlrei­
che ihnen übersandte Schriftstücke zu bearbeiten hatten, aus denen kein 
Abgabenanspruch abgeleitet werden konnte. 

9.2 In Anbetracht des steten Anliegens der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
der Abgabenerhebung erstattete der RH die nachstehenden Vorschläge: 

(1) Nach Ansicht des RH behinderte die geübte Erhebungspraxis der 
festen Stempelgebühren einen modernen Verwaltungsablauf; die Abgaben­
entrichtung in Stempelmarken wird von der Öffentlichkeit als veraltet 
abgelehnt. Der RH erachtete deshalb die vom BMF beabsichtigte Reform 
für wirtschaftlich und zweckmäßig, weil sie auf kostenorientierte Ge­
bühren (Preise) für begünstigendes Verwaltungshandeln abzielte, und 
empfahl, die begonnenen Bemühungen fortzusetzen . 

(2) Hinsichtlich der Gebühren für Rechtsgeschäfte regte der RH an, die 
jährliche Anzahl der Fälle und das Jahresaufkommen je gebührengesetzli­
chem Tatbestand zu ermitteln. Im Ergebnis könnte die Anzahl der Tatbe­
stände auf jene mit dem höchsten Abgabenaufkommen vermindert und 
eine wirtschaftlichere Abgabenerhebung erreicht werden. 

(3) Für eine wirtschaftlichere Abgabenerhebung bei der Erbschaft- und 
Schenkungs teuer legte der RH eine Übertragung der Erhebung auf die 
Notare nahe. Hiezu bedürfte es aber einer einschneidenden Vereinfachung 
des Erbschaftsteuergesetzes in Richtung einer IINachlaßbesteuerung ll

. 

(4) Der RH erblickte für eine wirtSchaftlichere Abgabenerhebung bei den 
Kapitalverkehrsteuern zwei Varianten. Die Erhebung könnte von den allge­
meinen Finanzämtern durchgeführt werden. Durch Einblicknahme in die­
selben Unterlagen (Bilanzen) könnten mehrere Abgaben (gewinnabhängige 
Abgaben und Kapitalverkehrsteuern) bemessen werden. Möglich wäre auch 
eine Übertragung der Abgabenerhebung auf die Notare, weil überwiegend 
sie die kapitalverkehrsteuerpflichtigen Angelegenheiten abwickeln. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMF werde es die Vorschlage des RH anlaß/ich weiterer 
Re/ormbemühungen berücksichtigen. 
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vorschläge zu 

Systemänderungen 

Organisation 

Schluß­
bemerkungen 

Gebühren un Ver ehr t uer 

10.1 Die oben dargestellten Auslagerungspotentiale bei den Gebühren, bei der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer und bei den Kapitalverkehrsteuern legen 
organisatorische Veränderungen der Behördenorganisation der Finanzver­
waltung nahe. 

10.2 Der RH regte an, die Finanzämter für Gebühren und Verkehrsteuern -
ausgenommen Wien wegen des noch verbleibenden Arbeitsumfanges -
als Finanzämter mit besonderem Aufgabenkreis mittelfristig aufzulassen 
und ähnlich dem Vorbild des Finanzamtes Feldkirch als "Abteilung für 
Gebühren und Verkehrsteuern" einem allgemeinen Finanzamt anzuschlie­
ßen. Dadurch ergäben sich - abhängig vom Umfang und der Akzeptanz 
der Auslagerung - Einsparungen im administrativ-unterstützenden Be­
reich, in den Finanzkassen und den Einbringungsabteilungen . 

10.3 Laut Stellungnahme des BMF werde es diese Frage im Rahmen der Neustruktu­
rierung der Finanziimter für Gebühren und Verkehrsteuern behandeln. 

11 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Die internen Kontrollen in den Finanzämtern für Gebühren und 
Verkehrsteuern sollten verdichtet werden. 

(2) Die Ursachen für die regional unterschiedliche Produktivität 
einzelner Abteilungen der Finanzämter für Gebühren und Ver­
kehrsteuern wären zu ermitteln. 

(3) Die Erhebungskosten sollten vor allem in den Bereichen der 
Erbschaft- und Schenkungs teuer, der Gebühren und der Kapital­
verkehrsteuer gesenkt werden. 

(4) Die vom RH für die einzelnen Abgaben vorgenommene Ko­
sten-Nutzenrechnung bietet Ansatzpunkte für weitere Auslage­
rungen. 

(5) Die Wirtschaftlichkeit der Abgabenerhebung wäre durch Ver­
besserung der Organisation und durch gesetzliche Änderungen zu 
steigern. 

(6) Die Abgabenentrichtung durch Verwendung von Stempelmar­
ken sollte aufgelassen werden. 

(7) Die Akzeptanz des Verfahrens der Selbstberechnung der Grund­
erwerbsteuer sollte erhöht werden. 

(8) Mittelfristig sollten die Finanzämter für Gebühren und Ver­
kehrsteuern - mit Ausnahme von Wien - aufgelassen und als Ab­
teilungen einem allgemeinen Finanzamt angeschlossen werden. 
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Hauptzollamt Wien; 
Ausübung der Leitungsfunktionen 
und der Innenkontrolle 

Ein umfassend ausgebautes System von Dienstaufsichtsmaßnahmen 
zeigte sich durchdacht und wirkungsvoll. Von der Einrichtung der 
Innenkontrolle wurde zielstrebig Gebrauch gemacht. 

Verbesserungsmöglichkeiten ergaben sich bei der Aufsicht über die 
Sondereinsatzgruppe der Zollwache sowie bei der Bestellung der 
Mitglieder der Innenkontrolle. Auch schienen die Themen erweite­
rungsfähig, mit denen sich die Innenkontrolle befassen sollte. 

Das Hauptzollamt Wien und das BMF haben die Empfehlungen des 
RH positiv aufgenommen. 

Rechtsgrundlagen: Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, 
BGBI Nr 18/1975 idgF, § 14 Abs 1 und 3; 
Finanzstrafgesetz, BGBI Nr 129/1958 idgF, § 58. 

Aufgaben: Zollbehörde erster Instanz; Vollziehung des Zollrechtes 
und der Monopolvorschriften (ausgenommen Glücks­
spielmonopol); Erhebung der Verbrauchsteuern und des 
Aldastenbeitrages; Finanzstrafbehörde erster Instanz. 

Gebarungsentwicklung: 

Einnahmen 

Abgaben-Nettovorschreibungen 
EU- Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 
Nationale Abgaben 

davon Verbrauchsteuern 

Ausgaben 
Sachausgaben *) 

Personalausgaben 

besoldeter Mitarbeiterstand 
jeweils zum 1. Jänner 

*) kalkulatorische Pauschalansätze 

1995 1996 1997 

in Mill S 

1200,5 1 108,8 1 105,2 
41006,4 45307 ,2 49207 ,4 
29515,0 34274,6 35620,7 

88,2 76,9 74,9 
271,9 237,2 231 ,2 

Anzahl 

15 15 14 

(zusätzlich jeweils rd 50, daneben 
mit anderen Aufgaben betraute 

Führungskräfte) 
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114 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Zielerreichung 

Der RH überprüfte im Jänner und Februar 1997 die Gebarung des Haupt­
zollamtes Wien hinsichtlich der Ausübung der Leitungsfunktionen und 
der Innenkontrolle. 

Zu den Prüfungsmitteilungen des RH vom Juni 19)17 nahmen das BMf 
im August 1997, das Hauptzollamt Wien im September 1997 Stellung. 

2.1 Das Hauptzollamt Wien ist die gröLlte Zollbehörde erster Instanz im Bun­
desgebiet. Seine örtliche Zustiindigkeit umfaßt die Bundesländer Wien, 
Niederösterreich und Burgenland; zusätzlich hat es auch bundesweite 
sachl iche Sonderzuständigkei ten mit tei lweise bedeutendem Gebarungs­
umfang. Der Vollzug des detail- und änderungsfreudigen Gemeinschafts­
zollrechtes belastet die Führungsverantwortung des Hauptzollamtes Wien 
erheblich. Vor allem der ständig neu zu überdenkende, zweckmäßige Per­
sonaleinsatz im I nteresse wirtschaftlicher und sparsamer Amtsführung ge­
staltet sich schwierig. Der bestmögliche Einsatz der Dienstaufsichts- 'und 
Kontrolleinrichtungen ist somit unverzichtbar. 

2.2 Nach Auffassung des RH wurde die Amtsleitung des Hauptzollamtes 
Wien - ungeachtet bestehender Verbesserungsmöglichkeiten - diesen 
Anforderungen weitgehend gerecht. 

Bereich des Hauptzollamtes Wien 

Dienstauf,icht Allgemei nes 

5.1 Zur Sicherung von Kontinuität und Einheitlichkeit sowie zur Formulie­
rung der Ziele der Dienstaufsicht wurden die vom Amtsvorstand an die 
Bereichs-, Abteilungs-, Zweigstellen- und Kassenleiter delegierten 
Dienstaufsichtsmaßnahmen in einem Merkblatt thematisch zusammen­
gefaßt und zusätzlich Häufigkeit und Art der eInzelnen Aufsichtsmaß­
nahme in Form einer Übersicht dargestellt. Bedacht genommen wurde 
auch auf die qualitativ wie quantitativ unterschiedlichen Anforderungen 
an die Dienstaufsichtsorgane . 

Über die Notwendigkeit neuer bzw Abänderung oder Auflassung bereits 
bestehender Dienstaufsichtsmaßnahmen sowie Inhalt und Art ihrer Um­
setzung wurde in regelmäßig abgehaltenen Besprechungen entschieden. 

Jedes Dienstaufsichtsorgan hielt die von ihm vorgenommenen Prüfungen 
schriftl ich fest. Jahresberichte an den ersten Vertreter des Vorstandes und 
zugleich Leiter der Innenkontrolle wurden von diesem ausgewertet. Er 
überzeugte sich stichprobenweise sowohl von der Dokumentation als auch 
von der tatsächlichen Umsetzung und Wirksamkeit der im Rahmen der 
Dienstaufsicht gesetzten Maßnahmen . 

. 1.2 Der RH beurteilte die Zielerreichung der solcherart straff durchorgani­
sierten Dienstaufsicht insgesamt als sehr hoch. Die Vorteile ihrer syste­
matischen Ausgestaltung und Verbindlichkeit überwogen die damit ver­
bundenen EInschränkungen der Eigeninitiative von Vorgesetzten bei 

weitem. 
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Bereich Hauptzollamt 

Einbindung der 
Bereichs- und 
Abteilungsleiter in 
die Leitungsfunktion 

Hauptzollamt Wi n; 
Leitungsfunktionen und Inn nkontrolle 

Verbesserungsmöglichkeiten sah der RH in der Vereinfachung des ange­
ordneten Aufschreibungs- und Berichtswesens. 

3.3 Das Hauptzollamt Wien berichtete, es habe diesbezügliche Vorschläge des RH be­
reits verwirklicht. 

Sondereinsatzgruppen der Zoll wache 

4.1 Derartigen Sondereinsatzgruppen obliegt eine nach Risikoanalysen ge­
plante, konzentrierte, schwerpunktmäßige Überwachung der Amtsplätze 
von Zollstellen außerhalb der normalen Abfertigungstätigkeit. Vor allem 
sollen sie im Rahmen der Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität oder der 
Durchsetzung von Verboten und Beschränkungen im grenzüberschreiten­
den Warenverkehr den Abfertigungsdienst durch Schwerpunkt- und In­
tensivkontrollen unterstützen. 

Vor allem die räumlich getrennte Unterbringung der beim Hauptzollamt 
Wien eingerichteten Sondereinsatzgruppe sowie die große Anzahl der von 
ihr zu betreuenden Amtsplätze erschwerten die Aufsicht über ihre Tätig­
keit. Zusätzlich zu den vierzehn Abfertigungsstellen des Hauptzollamtes 
selbst (einschließlich der Zweigstelle Hainburg) erfolgten Einsätze auf 
den Amtsplätzen der Zollämter Nickelsdorf, Wiener Neustadt und Wie­
ner Neudorf/Autobahn, aber auch in Form der Reisendenkontrolle in fah­
renden Zügen (Hohenau-Breclav). 

Der jeweilige Aufenthalt einer Gruppe oder eines bestimmten Einsatz­
beamten war nicht lückenlos nachvollziehbar. 

Einsätze in Wien wurden nur spärlich, solche außerhalb von Wien prak­
tisch nie kontrolliert. 

4.2 Der RH regte systematische Aufschreibungen über die Besuche der jewei­
ligen Einsatzorte an. Damit könnte aufgrund besserer Vergleichsmöglich­
keiten zwischen Einsatzplanung und Risikoanalyse rascher auf wech­
selnde Überwachungserfordernisse reagiert werden. 

4.3 Laut Mitteilung des Hauptzollamtes Wien seien durch die Unterbringung der 
Sondereinsatzgruppe im Hauptzollamt, durch eine bundeseinheitliche Einsatzdoku­
mentation sowie durch die nunmehr vorgesehene Ergebnisauswertung die vom RH 
aufgezeigten Mä'ngel beseitigt. 

5.1 Neben der regelmäßigen Wahrnehmung der Dienstaufsicht erhielten die 
Bereichs- und Abteilungsleiter des öfteren konkrete Berichts- und Erle­
digungsaufträge zu Materien, die ihren Verantwortungsbereich berühr­
ten. Die Information der Amtsleitung über die Ergebnisse war ablaufor­
ganisatorisch gesichert und funktionierte in der Praxis ohne wesentliche 
Mängel. Diese Vorgangsweise entlastete den Amtsvorstand von Routine­
aufgaben und stellte die Entscheidungsfindung in wichtigen Fragen auf 
eine verbreiterte Basis. 
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Bereich Hauptzollamt 

118 

Innenkontrolle 

Vereinzelt traf der Amtsvorstand trotzdem dringliche Verfügungen grund­
sätzlichen und richtungsweisenden Inhalts, ohne alle betroffenen Bereiche 
zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen einzubinden. 

5.2 Der RH empfahl, im Interesse der Mitarbeitermotivation die bewährte 
Praxis auch unter Termindruck nicht zu verlassen. 

5.3 Das Hauptzollamt sagte dies grundsätz/ich zu. 

Allgemeines 

6.1 Nach den Vorgaben des BMF sind für diese Aufgaben vom Amtsvorstand 
besonders qualifizierte Bedienstete zu seiner Entlastung heranzuziehen. 
Diese haben über Auftrag oder eigene Initiative Prüfungen und Erhebun­
gen durchzuführen sowie Entscheidungsgrundlagen aufzubereiten, etwa 
zur Verbesserung innerbetrieblicher Verwaltungsabläufe. 

6.2 Der RH schätzte die Wirksamkeit der Innenkontrolle insgesamt als quali­
tativ zufriedenstellend ein. Er erstattete jedoch Vorschläge zur gezielteren 
Auswahl ihrer Mitglieder und zur Konzentration ihrer Arbeit auf aktuelle 
Schwerpunktthemen. 

Anzahl und Bestellung der Mitglieder 

7.1 Die Innenkontrolle des Hauptzollamtes Wien umfaßte zur Zeit der Geba­
rungsüberprüfung 18 Mitglieder, von denen 14 Bereichs- oder Abtei­
lungsleiter des Hauptzollamtes waren . 

Die Innenkontrollore wurden regelmäßig nur über Auftrag der Amtslei ­
tung tätig. 

7.2 Nach Auffassung des RH war es bisher nicht gelungen, bei den im we­
sentlichen nach dem Funktionsträgerprinzip ausgesuchten Innenkontrol­
loren ein eigeninitiatives Verständnis ihrer Rolle zu wecken. 

Anstelle der Nennung "ständiger" Mitglieder in der Geschäftsverteilung 
hielt der RH eine projekt- und bedarfsbezogene Zusammensetzung die­
ser Institution für zweckmäßig, wobei sich die Auswahl weniger als bis­
her auf die zweite und dritte Führungsebene beschränken sollte. Unter 
den mehr als 600 Bediensteten des Hauptzollamtes Wien sollten ver­
mehrt befähigte und engagierte jüngere Kräfte für diese AufgabensteI­
lung gewonnen werden. 

7.3 Das Hauptzollamt Wien will sowohl die Anzahl als auch die Zusammensetzung 
der Mitglieder der Innenkontrolle unter diesen Gesichtspunkten neu überdenken. 

Themenauswahl 

8.1 Die Amtsleitung war bemüht, die Arbeit der Innenkontrolle auf Pro­
blemstellungen zu konzentrieren, die maßgebliche Auswirkungen auf die 
ürganisationsentwicklung des Amtes versprachen. 
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Hauptzollamt Wien; 
Leitungsfunktionen und Innenkontrolle 

8.2 Als mögliche weitere Themen für Untersuchungen nannte der RH Fragen 
risikogerechter und rationeller Prüfung von Selbstberechnungserklärun­
gen, Suche nach bereichsübergreifenden Synergieeffekten sowie systema­
tische Auslastungsermittlungen. Beispielsweise verlangt der starke Ar­
beitsanfall im Bereich Strafsachen bei knappester Personalausstattung 
dringend nach Rationalisierung. 

Der RH empfahl dem Hauptzollamt Wien, das Blickfeld der Innenkon­
trolle vorwiegend in die aufgezeigten Richtungen zu lenken und ihre Ar­
beit durch eine anpassungsfähige Jahresplanung zu straffen. 

8.3 Laut Stellungnahme des Hauptzollamtes Wien habe es diese Empfehlungen bereits 
weitgehend umgesetzt. 

117 

Feststellungen gegenüber dem BMF 

Einheitliches 
Dienstaufsichtssystem 
für bedeutendere 
Zollämter 

Vereinfachte Abwick­
lung geringfügiger 
Zollvergehen bei 
Grenzzollämtern 

9.1 Das vom RH beim Hauptzollamt Wien vorgefundene, straffe und nach­
vollziehbar dokumentierte Dienstaufsichtssystem eignet sich nicht nur 
für die größte Zollbehörde erster Instanz im Bundesgebiet. 

9.2 Der RH empfahl daher dem BMF, das dort entwickelte Modell - jeweils 
angepaßt an die unterschiedlichen Aufgaben und Größenordnungen der 
übrigen Hauptzollämter und der Zollämter erster Klasse - bundesein­
heitlich anzuwenden. 

9.3 Das BMF ist dieser Empfehlung gefolgt. 

10.1 Die Ergebnisse der Dienstaufsicht über den Bereich Strafsachen des Haupt­
zollamtes Wien zeigten deutlich die unverhältnismäßig hohe Arbeitsbela­
stung durch Routine-Schmuggelfalle (vor allem von Zigaretten), die von 
den Grenzzollämtern aufgedeckt worden waren. Deren Bearbeitung ging 
zu Lasten der Hauptaufgabe dieses Bereiches, nämlich der Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden, EU-weit organisierten Zollkriminalität gro­
ßen Stils. 

Diese Erscheinung war zwar beim Hauptzollamt Wien aufgrund des in 
seinen Zuständigkeitsbereich fallenden, langen Außengrenzenverlaufes 
besonders ausgeprägt, zeigte sich aber auch bei anderen Hauptzollämtern 
als Finanzstrafbehörden erster Instanz. 

10.2 Teilweise Abhilfe würde nach Ansicht des RH die Erhöhung der Wert­
grenzen für geringfügige Finanzvergehen bringen, die durch vereinfachte 
Strafverfügungen (§ 146 des Finanzstrafgesetzes) von den Grenzzolläm­
tern selbst geahndet werden können. 

Der RH regte gegenüber dem BMF an, diese Frage zu prüfen. 

10.3 Das BMF hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf ausgearbeitet. 
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118 

Schluß­
bemerkungen 

11 Abschließend hob der RH gegenüber dem Hauptzollamt Wien fol­
gende Empfehlung hervor: 

Die Mitarbeiterauswahl für die Innenkontrolle sollte ausschließlich 
nach fachlichem Können, Prüfereignung und Durchsetzungsver­
mögen erfolgen. Eine vermehrte Rekrutierung außerhalb yorhande­
ner Hierarchiestrukturen sollte mittelfristig zu mehr Eigeninitiative 
dieser Einrichtung führen. 
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Vollzug von zollrechtlichen Aufgaben 
durch Sicherheitsorgane 

Die Übertragung von Aufgaben der Zollverwaltung auf Sicher­
heitsorgane gewährleistet nur bedingt einen ordnungsgemäßen , 
wirtschaftlichen und zweckmäßigen Vollzug. Der Erfolg der Über­
tragung ist auch aus organisatorischen Gründen, die in der Zusam­
menarbeit zwischen dem BMF und dem BMI liegen, in der Praxis 
bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 

Bei bewußter Verschränkung mit jenem Übertragungssystem, das 
Zollorgane in die sicherheitsbehördliche Grenzkontrolle einbindet, 
wäre der Gesetzesauftrag leichter und voraussichtlich besser zu er­
füllen. Damit könnte eine Organisationsform des parallel laufenden 
Einsatzes von Grenzgendarmerie und Zollwache geschaffen wer­
den, welche sowohl dem Innenressort den Vollzug der Il Sc hen­
gen-Vorschriften ll im gesamten Verlauf der EU- Land-Außengren­
ze/Ost federführend sichert als auch das für diese IlAußengrenze/Ost ll 

zur Verfügung stehende Zollwachpersonal auf den Vollzug wichti­
ger zollrechtlicher Aufgaben konzentriert, die seiner kostspieligen 
Fachausbildung voll entsprechen. 

Rechtsgrundlage: Zollrechtsdurchführungsgesetz, BGBI Nr 659/1994 idgF, § 15a. 

Aufgaben: Organisations- und Ausbildungsvorsorge zur Einbindung von Organen 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes (Grenzgendarmerie) in die Geschäfte 
der Zollverwalrung. Gewährleistung des ordnungsgemäßen, wirtschaft­
lichen und zweckmäßigen Vollzugs der genannten Rechtsvorschriften. 

Gebarungsentwicklung: 1996 1 1997 

Einnahmen in Mill S 

Abgaben- N ettovorschreibungen 2 

EU-Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 12,3 10,3 
N ationale Abgaben 641,2 761,4 
davon Verbrauchsteuern 2,2 11,0 

Ausgaben3 Zollverwaltung 

Sachausgaben 28, 1 12,2 
Personalausgaben 87,2 37,9 

besoldeter Mitarbeiterscand 
jeweils zum 1. J änner Anzahl 

Zollverwaltung 141 62 

davon 32 bzw 28 zusätzlich auch mit anderen Aufgaben betraur 

Grenzgendarmerie 205 
(siehe Kapi tel 11 , Inneres) 

1 § 15a Zollrechtsdurchführungsgesetz idF BGBI Nr 422 trat am 1. Seprember 1996 in Kraft 
2 Gesamtgebarungsumfang der überprüften Zollstellen 
3 kalkulatorische Pauschalansätze 
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120 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Der RH überprüfte im November 1997 die Gebarung des BMF, soweit 
sie mit dem Vollzug von auf Sicherheitsorgane übertragenen Zollkontrol­
!<:n im Zusammenhang stand. Neben der Zentralstei!<: bezog der RH 
auch die Finanzlandesdirektionen für Wien, Niederösterreich und Bur­
genland, Steiermark und Kärnten sowie eine Auswahl der von diesem 
Übertragungssystem betroffenen Zollstellen in seine Überprüfung ein. 

Zu den Prüfungsmitteilungen des RH vom April 1998 nahm das BMF 
Ende Juni 1998 Stellung. Seine Gegenäußerung dazu gab der RH Anfang 
September 1998 ab. 

2 Die aus zollrechtlichen Gründen erforderliche Dienstleistung von Zollor­
ganen (insbesondere Zollwachebeamten) bei Grenzzollämtern, Zollposten 
und Nebenwegübergängen ist seit dem im Jahre 1967 in Kraft getretenen 
sogenannten" Übertragungsgesetz" auch im Interesse sicherhei tsbehörd­
licher Grenzkontrolle genutzt worden. 

(1) Nach dem EU-Beitritt Österreichs veränderte sich der Stellenwert 
sicherheitsbehördlicher Überwachung der gemeinschaftlichen Außen­
grenze insbesondere durch das Schengener Vertragswerk, dessen Durch­
führungsübereinkommen Österreich Ende April 199') beitrat und das mit 
I. Dezember 1997 für Österreich voll wirksam wurde. 

Ab Oktober 1995 begann demnach eine schrittweise Rückführung der 
Grenzkontrolle auf Sicherheitsorgane (Grenzgendarmerie ). Diese Tendenz 
setzte sich auch nach dem Inkrafttreten des Grenzkontrollgesetzes 1996 
fort, welches das "Übertragungsgesetz 1967" ablöste, dessen System je­
doch in den Grundzügen beibehielt. 

(2) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war die von Zollorganen zu ver­
sehende Grenzkontrolle beschränkt auf: 

bestimmte Flughäfen und dort abgewickelte Flugverkehrsarten, 

den Eisenbahn-, Schiffs- und Straßenverkehr über Grenzübergangs­
steIlen zur Schweiz"und zu liechtenstein, 

acht Zollämter zweiter Klasse, zwei zollamtliche Zweigstellen sowie 
52 Zollposten und zollrechtliche Nebenwege an der EU-land-Außen­
grenze/Ost. 

(,) Die Entwicklung in Richtung weitgehender Ablöse der Zollwache 
von ihrer bisherigen Grenzkontrolltätigkeit durch die Grenzgendarmerie 
führte zum Problem gleichzeitiger Dienstverrichtung beider Wachkörper 
an ein und demselben Grenzübergang bzw Zollstelle. 

(4) Um mögliche Synergiewirkungen zu nutzen, die sich insbesondere bei 
kleineren Übergängen aus der Verwendung ehemaliger Zollwachebeamter 
als Grenzgendarmen anboten, kam es mit Wirkung vom 1. September 1996 
zu einer Neuregelung im Zollrechtsdurchführungsgesetz. Dieses sah vor, 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (im wesentlichen Grenzgen­
darmerie), dle an Grenzübergängen zur Grenzkontrolle eingesetzt sind, 
als Organe des für den betreffenden Grenzübergang zuständigen Zollam­
tes in unterschiedlichem Umfang mit Zollagenden zu betrauen. 
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Allgemeines 

Wirksamkeit 
der übertragenen 
Zollkontrollen 

Vollzug z IIrechtlicher Aufg ben 
durch Sicherheitsorgane 

(5) Konkret wurde dies bezüglich der zollrechclichen Reisendenüber­
wachung an folgenden Zollstellen der EU- Land-Außengrenze/Ost umge­
setzt: 

Zollämter zweiter Klasse Loibltunnel, Wurzen paß, Seebergsattel, Ratters­
dorf-Liebing und Langegg; Zollposten Mitterretzbach, Fratres, Ober­
thürnau, Schrattenberg und Eberau. 

(6) Im Zusammenhang mit der Gebarungsüberprüfung des BMI zum 
Thema Grenzgendarmerie (siehe hiezu das diesbezügliche Prüfungsergeb­
nis im vorliegenden TB) war daher auch die dem BMF zuzurechnende 
Gebarung zu überprüfen, welche den Vollzug von Zollaufgaben durch die 
Grenzgendarmerie betrifft. In deren Evaluierung war auch eine Situa­
tionsbeurteilung des gegenläufigen Übertragungssystems - Zollorgane 
verrichten im Auftrag der Sicherheitsverwaltung Grenzkontrolle - mit 
einzubeziehen. 

3.1 Bei einem Vergleich der durchschnittlichen, monatlichen Anzahl der Zoll­
kontrollen in Prozenten der Reisendenanzahl zeigten sich im Zeitraum 
November 1996 bis November 1997 bei den betroffenen Zollstellen er­
hebliche Unterschiede, die nicht nur auf die jeweiligen Verkehrsbedin­
gungen zurückzuführen waren : 

(1) So reichte etwa die durchschnittliche Kontrollfrequenz der Zollämter 
zweiter Klasse von rd 20 % mit rd 21 400 Personen je Monat (Ratters­
dorf-Liebing) bis zu 0,49 % mit rd 690 Personen je Monat (Loibltunnel). 

Die Anzahl der durchschnittlich festgestellten Unregelmäßigkeiten ver­
lief teilweise umgekehrt proportional zur Kontrollfrequenz. So konnte das 
Zollamt Rattersdorf-Liebing durchschnittlich nur bei einer von rd 1 720 
kontrollierten Personen je Monat eine Unregelmäßigkeit feststellen, wäh­
rend das beim Zollamt Loiblrunnel bei einem unter 53 kontrollierten 
Reisenden je Monat gelang. 

(2) Noch auffälliger war der Unterschied in den durchschnitclichen mo­
natlichen Prozentwerten der Reisendenkontrollen und ihres Erfolges bei 
den Zoll posten: 

So führten Kontrolldichten von rd 84 % (Oberthürnau) und 60 % (Fra­
tres) - was fast jedem einzelnen bzw rd jedem zweiten Reisenden ent­
spricht - erst nach Überprüfung von rd 11 000 Personen zu einer ent­
deckten U nregelmäßigkei t. 

Hingegen lag die Anzahl der festgestellten Unregelmäßigkeiten auch bei 
bereits einer von 200 kontrollierten Reisenden je Monat, obwohl die Kon­
trolldichte von rd 2,6 % nur etwa jeden vierzigsten Reisenden erfaßte 
(Mitterretzbach). 

Beim Zollposten Eberau konnte trotz durchschnitclicher Kontrolldichte 
von etwa jedem sechsten Reisenden (rd 17,5 %) im gesamten einjährigen 
Beobachtungszeitraum nur eine einzige Unregelmäßigkeit erkannt werden. 
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Ausreichende 
Ermächtigung der 
Sicherheitsorgane 

Weisungs- und 
Fachaufsichts­
struktur 

:\.2 Der RH empfahl, zur Steigerung einn wIrksamen Koncrolldichte ver­
mehrt erfahrene Zollwachebeamte in das RevIsionsgeschehen am Amts­
platz einzubeziehen sowie mobile Einsatzgruppen der Zollwache häufiger 
mit Stichproben - auch im örtlichen Nahbereich dieser Zollstellen -
zu betrauen. 

U Da.! BAl F .ragte dier :':11. 

4.1 Die den Sicherheitsorganen (Grenzgendarmen) übertragenen zollrecht­
lichen Au(gaben sind unterschiedlich gestaltet. 

Die übertragenen Zollkontrollen unterliegen der fachlichen Aufsicht der 
Zollverwaltung. Sie hat daher auch zu beurteilen, inwieweit einzelne 
Amtshandlungen und Erledigungen aufgrund des Ermächtigungsumfan­
ges des Grenzgendarmen für die Zollbehörde überhaupt wirksam werden 
konnten. 

Als Hilfsmittel muß den Aufsichtsorganen der Zollverwaltung der jeweils 
aktuelle Dienstplan und die Diensteimeilung der an diesen Grenzüber­
gängen Dienst verrichtenden Grenzgendarmen von deren Vorgesetzten 
zur Verfügung gestellt werden. Ein derartiges Verlangen der Zollverwal­
tung stieß vereinzelt auf ablehnende Haltung der für den Einsatz der 
Grenzgendarmerie Verantwortl ichen. 

4.2 Der RH empfahl, dlc ermächtigungsgerechte Personaleinteilung der 
Grenzgendarmerie bei den betreffenden Zollstellen durch die Chefinspi­
zierenden-Zoll der Finanzlandesdirektionen überwachen zu lassen. 

4.:\ Da.! BAlF Jagte din w. 

5.1 Nach den Vorgaben des Zollrechtsdurchführungsgesetzes wird nur der 
einzelne Grenzgendarm, der für zollamtliche Aufgaben herangezogen 
wird, für die Daucr seiner Tätigkeit und nach Maßgabe seiner Ermächti­
gung funktionell zum Organ des Zollamtes. 

Diese Rechtslage zwingt 1m Konfliktfall auf allen Ebenen der Zoll- und 
Sicherheitsverwaltung zu Bereinigungsstrategien, die unproduktive Ver­
waltungskosten verursachen. 

5.2 Der RH empfahl daher dem BMF, diesem Mangel durch eine Initiative 
zur Geserzesänderung zu begegnen. Er erinnerte dabei an das Vorbild des 
seinerzeItigen "tJbertragungsgesetzes 1967". 

5 .. 1 Da.1 BAl F l'enrin delllgcgeniiuer allf die jedelll uetroffenen G renzgendtlrm. ,!I.ro 
alich deli! Leiter der Grenzkontro!!.rtelle. olme boondere Emltii"htiglillg zli.!tehende 

Bel/lgniJ zu MaßlldhlllCll der allgelileillen Zo!fall/ri(ht. Die.r alleill gmiige. lilJi 

ihll im I?ahllle!l Jeiner Organi.ltltir!rl.lgu/'(/!t cl/{ch zflt!re(htl!che Aliltri(r;e /l/II.1etzen 

ZII !,mNI. Die.! Jei illl iiurigen ,,/Ich am {t!~r;e1lleinen l'e1'1l'aftungJrec!Jtlichen Gmlld­
Jcitzm ab/citudl: 

5,4 Der RH entgegnete, die von ihm eingeforderte gesetzliche Koordinations­
pflicht des Grenzkonrrollstellenleiters müsse sich auf die Gesamtheit der 
übertragenen Zollagenden und nicht nur auf einen Teil derselben beziehen. 
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durch Sie er e tsorgane 
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EU-Land-Außengrenze/Ost - Zusammenwirken der Wachkörper 

Grundsätzliches 

Kritikpunkte 
und Verbesserungs­
vorschläge 

9 

6 Der RH hat sich anläßlich der Begutachtung der Regierungsvorlage zum 
Grenzkontrollgesetz 1996 zugunsten der Möglichkeit ausgesprochen, an 
den EU-Außengrenzen Grenzkontrollen durch Zollorgane versehen zu 
lassen. Dieser Vorstellung ist der Gesetzgeber gefolgt . 

Nach Auffassung des RH ist dieses Übergangssystem grundsätzlich bei 
allen Zollämtern zweiter Klasse, Zollposten und Übergängen auf Neben­
wegen auch weiterhin sinnvoll , wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

ausreichender Personalstand der Zollwache; 

gleichwertige technische Ausstattung im Vergleich zur Grenzgendar­
mene; 

ein vom BMI vorgegebener Maßstab für den Vollzug des Schengener 
Durchführungsübereinkommens, der mit den personellen Mitteln der 
Zollverwaltung zu bewältigen ist . 

Diese Voraussetzungen sind bei den Grenzübergängen zur Schweiz und 
zu Liechtenstein gegeben. Die Grenzkontrolle durch Zollwacheorgane 
weist dementsprechend zufriedenstellende Ergebnisse auf. 

Bei den Land-Grenzübergängen an der EU-Außengrenze/Ost (Tsche­
chische und Slowakische Republik, Ungarn und Slowenien) trifft dies je­
doch nicht im wünschenswerten Ausmaß zu. 

Aber auch die bisherige Umsetzung des Systems, Zoll aufgaben auf die 
Grenzgendarmerie zu übertragen, läßt erfolgversprechende Anknüpfungs­
möglichkeiten außer Betracht. 

7.1 Der RH sah sich aus folgenden Gründen veranlaßt, die Zweckmäßigkeit 
des bisherigen Nebeneinander der beiden wechselseitigen Übertragungs­
systeme anzuzweifeln: 

(1) Die Personalausstattung der Zollämter zweiter Klasse, bei denen die 
Grenzkontrolle von der Zollwache wahrgenommen wird, ermöglicht es 
lediglich, eine durchschnittliche Besetzung mit zwei bis drei Beamten 
(nur in Ausnahmefällen drei bis fünf) aufrecht zu erhalten. 

Dies entspricht dem Mindestbedarf für den Normalfall. Größere zoll­
und grenzkontrollrechtliche Beanstandungen, aber auch deren rasch hin­
tereinander erfolgender Anfall lassen das Fehlen jeglicher Eingreifreserve 
spürbar werden. Dies geht vor allem zu Lasten des Schengener Kontroll­
standards sowie der persönlichen Sicherheit der Beamten. 

Die Personalausstattung für den Einsatz der Grenzgendarmerie bei jenen 
Grenzübergängen, an denen ihr seit 1. September 1996 auch Funktionen 
der dort befindlichen Zollstellen aufgetragen sind, ermöglicht hingegen 
eine rd doppelt so hohe durchschnittliche Besetzung. 
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Zusammenwirken 

der Wach körper 

Allerdings umfaßt diese Personalvorsorge - im Gegensatz zur Zollwache 
- auch alle Folgeerledigungen grenzkontrollrechtlicher Aufgriffe, ein­
schließlich des Transportes Festgenommener. 

(2) Das zollrechtliche Überwachungsinteresse bei den saisonbedingt nur 
beschränkt geöffneten Übergängen für den Touristenverkehr ist eher ge­
ring. Auch dem grenzkontrollrechtlichen Sicherheitsrisiko wäre dort durch 
stichprobenweise Überwachung im Grenzstreifdienst mit demselben Er­
folg Rechnung zu tragen wie durch Dauerbesetzung. Allerdings fehlt für 
einen derartigen Kontrollmechanismus an den EU-Außengrenzen derzeit 
die gesetzliche Grundlage im Grenzkontrollgesetz 1996. 

Die zoll- und grenzkontrollrechtliche Überwachung des Personenverkehrs 
auf diesen Grenzübergängen belastet die Zollverwaltung für die absehbare 
Zukunft mit durchschnittlich rd 82 Mannjahresleistungen der Zollwache. 
Dies entspricht einem jährlichen Personalaufwand von rd 50,3 Mill S. 

(3) Das System, die Grenzgendarmerie mit Zollagenden zu betrauen, ist 
zunächst nur an Zollstellen wirksam geworden, deren Auswahl keine Kri­
terien kontrolltechnischer Wertigkeit erkennen läßt. 

(4) Bei den betroffenen Grenzzollämtern zweiter Klasse kommt überdies 
der Grenzgendarmerie während jenes Teiles der Öffnungszeiten, in denen 
Zollwacheorgane zur Abwicklung des Güterverkehrs anwesend sein müs­
sen, lediglich die erste Sachverhaltsfeststellung von Beanstandungen im 
Reiseverkehr zu. Alle daraus folgenden Amtshandlungen und behördli­
chen Erledigungen werden den an sich zur Güterverkehrsabwicklung ein­
gesetzten Zollwachebeamten überlassen, die beim zollrechtlichen Aufgriff 
selbst nicht zugegen waren. Dieser aufeinanderfolgende Einsatz zweier 
Organe unterschiedlicher Ressortzugehörigkeit in ein und derselben An­
gelegenheit verhindert zwar die zu starke Ablenkung der Grenzgendar­
merie von ihrer eigentlichen Aufgabe, erweist sich aber selbst bei Routine­
fällen als umständlich und störanfällig. 

7.2 Der RH empfahl dem BMF, an Land-Grenzübergängen der EU-Außen­
grenze/Ost von den beiden wechselseitigen Übertragungssystemen im 
Einvernehmen mit dem BMI künftig wie folgt Gebrauch zu machen: 

(1) Für die Zollämter erster Klasse sollte es bei der bisher gepflogenen, 
grundsätzlichen Aufgabentrennung bleiben. 

(2) Bei allen Zollämtern zweiter Klasse - also auch bei jenen, bei denen 
die derzeitige Vollzugspraxis auf die Grenzgendarmerie übertragener Zoll­
agenden zum Zug kommt - sowie bei den künftig geplanten Zol1-
posten mit Güterverkehr könnte es bei der Kontrolle des Reiseverkehrs zu 
einer wechselseitigen Verschränkung der beiden gegenläufigen Übertra­
gungsermächtigungen kommen, was eine durchgehende, gleichzeitige 
Dienstverrichtung beider Wachkörper vor Ort voraussetzt . 
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der Wachkörper 

Vollzug zollrechtlicher Aufg ben 
durch Sicherh itsorg n 

Bei den an einem Grenzübergang nebeneinander bestehenden Dienststel­
len jedes der beiden Verwaltungszweige würde dies bedeuten: 

Zollamt zweiter Klasse 
(Zollposten mit Güterverkehr) 

Zoll wachebeam ter 

Zollwache 

a) Zollrechtliche Überwachung 
des Güterverkehrs - wird 
von der Zollwache allein 
vorgenommen 

b) Zollrechtliche Überwachung 
des Personenverkehrs - wird 
von der Zollwache federfüh­
rend, aber unter Assistenz der 
Grenzgendarmerie vorge­
nommen 

Sicherheitsbehördliche Grenz­
kontrolle im unmittelbaren 
Zusammenwirken mit der 
Grenzgendarmerie 

Leiter 

neAuti 

Damit wären folgende Vorteile verbunden: 

Für die Grenzgendarmerie: 

Grenzkontrollstelle (Außenstelle 
eines Grenzüberwachungspostens) 

Organ der Grenzgendarmerie 

Grenzgendarmerie 

Sicherheitsbehördliche Grenz­
kontrolle - wird von der 
Grenzgendarmerie federführend, 
aber unter Assistenz der Zoll­
wache vorgenommen 

Zollrechtliche Überwachung des 
Personenverkehrs im unmittel­
baren Zusammenwirken mit der 
Zollwache 

Zollagenden bräuchten nur noch zur Assistenz der Zollwache vorge­
nommen werden; dadurch verbesserte Konzentration auf die ressort­
eigenen Sicherheitsaufgaben; 

das Erfordernis, ständig Beamte mit ausreichender zollrechtlicher Er­
mächtigung zu stellen entfiele infolge durchgängiger Präsenz von Zoll­
wachebeamten; 

verminderter Personalbedarf bei Bedachtnahme auf Assistenzleistun­
gen der Zollwache; 

Möglichkeit der Straffung jener Personalvorsorgen, die für die Erledi­
gung grenzkontrollrechtlicher Aufgriffe bereitzustellen sind. 

Für die Zollwache: 

Wegfall unverhältnismäßiger Belastung durch Grenzkontrollaufgaben 
nach "Schengen--Standard"; 

keine kontrollfreien Räume durch Personalengpässe, die infolge ver­
stärkter Aufgriffstätigkeit entstehen können; ausreichende Eigensiche­
rung ist durch gleichzeitige Anwesenheit von Grenzgendarmerie ge­
währleistet. 
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Zusammenwirken 

der Wach körper 

Schluß­
bemerkungen 

(3) Bei allen Zollposten ohne Güterverkehr und den restlichen kleinen 
Grenzübergängen sollten sowohl die Grenzkontrolle als auch die Zollrevi­
sion von Organen der Grenzgendarmerie vorgenommen werden. Dabei 
wäre dem geringeren Risiko auch durch angepaßtere Überwachungsfor­
men - etwa durch unregelmäßige Stichproben im Zuge der Grenzbe­
streifung - Rechnung zu tragen und für den grenzkontrollrechtlichen 
Bereich rechtlich abzusichern. Zur zollrechtlichen Hilfestellung kämen 
fallweise Einsätze mobiler Zollwachgruppen vor Ort und im Umfeld die­
ser Übergänge in Frage. 

Damit wäre ein wesentlicher Beitrag zur personellen Regenerierung der 
Zollwache möglich, um sie für ihre aus zollrechtlicher Sicht bedeutende­
ren Aufgaben, nämlich bei den Zollämtern und im Rahmen von risiko­
orientierten Einsätzen mobiler Überwachungsgruppen, wirksam einsetzen 
zu können. 

Dies setzt allerdings voraus, daß keine weiteren Personalanforderungen sei­
tens des Innenressorts an die Zollwache gestellt werden. Immerhin sind im 
Zeitraum 1995 bis 1997 im Bereich der für die EU-Land-Außengrenze/Ost 
zuständigen Finanzlandesdirektionen rd 700 Zollwachebeamte ins BMI 
übergetreten, deren bisherige Dienstleistung für die Zollverwaltung einen 
direkten oder indirekten Bezug zur zollrechtlichen Außengrenzenüber­
wachung hatte. 

7.3 In seiner Stellungnahme ließ das BMF grundsätzliche Vorbehalte erkennen. Den­
noch sagte es Gespräche mit dem BMI über eine Änderung in der Zustä"ndigkeits­
verteilung zwischen Grenzgendarmerie und Zollwache zu. 

7.4 Der RH ersuchte das BMF um nähere Präzisierung der den Verhand­
lungszusagen zugrundeliegenden Zielvorstellungen. 

8 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

Zur Verbesserung der bisherigen Form, Zollaufgaben durch Sicher­
heitsorgane versehen zu lassen, sollte das BMF 

(1) die Grenzgendarmen systematischer von der Routine erfahrener 
Zollwachebeamter lernen lassen; 

(2) eine Gesetzesänderung anstreben, welche auch die wachkörper­
mäßigen Vorgesetzten der einzelnen Grenzgendarmen in das Wei­
sungs- und Dienstaufsichtssystem der Zollverwaltung einbindet; 

(3) regelmäßig darauf achten, daß bei den betroffenen Zollstellen 
ständig auch solche Grenzgendarmen Dienst verrichten, deren zoll­
rechtliche Ermächtigung umfassend ist. 

Im Hinblick auf die langfristige Entwicklung sollte das BMF 

(4) im Einvernehmen mit dem BMI die Synergiereserven beider 
wechselseitiger Übertragungssysteme (Grenzgendarmen vollziehen 
Zollagenden mit - Zollwacheorgane nehmen auch Grenzkontroll­
aufgaben wahr) im Interesse verbesserter Organisationsstrukturen 
beider Ressorts voll nutzen. 
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Zölle und Agrarabschöpfungen; 
Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Der Europäische Rechnungshof bezweifelte aufgrund zweier von 
ihm entdeckter Fälle von Fehltarifierungen die Zuverlässigkeit des 
bis zum Vollanschluß aller Zollstellen an ein elektronisches Abfrage­
system des Gemeinschaftszolltarifs verwendeten Systems der Zoll­
satzermittlung. 

Der RH erachtete diese generalisierende Einschätzung als unbe­
gründet. 

Hauptzollämter Linz und Salzburg 

Rechtsgrundlagen: Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, 
BGBI Nr 18/1975 idgF 
Finanzstrafgesetz, BGBI Nr 129/1958 idgF 

Aufgaben: Zollbehörden erster Instanz; 
Vollziehung des Zollrechtes und der Monopolvor­
schriften (ausgenommen Glücksspielmonopol); 
Erhebung der Verbrauchsteuern und des Aldastenbei­
trages; Finanzstrafbehörden erster Instanz. 

Gebarungsentwicklung: 

Einnahmen 

Abgaben-Nettovorschreibungen 

EU-Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 

Nationale Abgaben 

davon Verbrauchsteuern 

Ausgaben 
Sachausgaben *) 

Personalausgaben 

besoldeter Mitarbeiterstand 
jeweils zum 1. Jänner 

Hauptzollamt Linz 
Hauptzollamt Salzburg 

* kalkularorische Pauschalansäeze 

1995 

91 9,9 
11 187,0 

5227,5 

64,3 

198,6 

269 

25 3 

1996 

in Mill S 

931,9 

12 519,0 
6 975,1 

58,5 

180,5 

Anzahl 

263 

279 

1997 

992 ,3 
13 610,0 

7 190,2 

44,8 

137,8 

246 

25 2 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Verfahren zur 
Zu verläss igkei ts­
erklärung 1996 

Bewertung von 
Stichproben­
ergebnissen 

Der Europäische Rechnungshof prüfte im April 1997 aus Anlaß der von 
ihm gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat abzugebenden 
Zuverlässigkeitserklärung für das Haushaltsjahr 1996 die Gebarung des 
BMF mit jenen Zöllen und Agrarabschöpfungen, die als traditionelle Ei­
genmittel für die Gemeinschaft zu erheben sind. Er nahm dabei Prü­
fungshandlungen beim BMF und bei den Hauptzollämtern Lim und 
Salzburg vor, die der RH in Form einer eigenen Gebarungsüberprüfung 
begleitete. 

Zu den Prüfungsmitteilungen des RH vom März 1998 nahm das BMF 
Ende Mai 1998 Stellung, wobei es dessen Auffassungen im wesentlichen 
teilte. Eine Gegenäußerung des RH erübrigte sich daher. 

Der RH nimmt im Interesse einer geschlossenen Darstellung und unbe­
schadet der Berichterstattung des Europäischen Rechnungshofes auf supra­
nationaler Ebene bei der nachstehenden Darlegung auch auf die Feststel­
lungen bzw Beurteilungen des Europäischen Rechnungshofes und auf 
allenfalls hiezu ergangene, dem RH zur Kenntnis gelangte Stellung­
nahmen der überprüften Stellen Bezug. 

2 Der Europäische Rechnungshof nahm beim Hauptzollamt Linz in I.') und 
beim Hauptzollamt Salzburg in 24 stichprobenweise ausgewählte Ver­
rechnungsfälle über festgestellte Zölle und Agrarabschöpfungen Einsicht. 

3.1 Unter den beim Hauptzollamt Linz vom Europäischen Rechnungshof 
überprüften Anmeldungen befanden sich zwei, bei denen wegen unrichti­
ger Zollsatzwahl der Zollbetrag zum Nachteil der EU um 20')86 S netto 
(das heißt unter Berücksichtigung der Österreich zut1ießenden 10 r;{ Ein­
hebungsvergütung) zu niedrig bemessen worden war. Dies entsprach 
einer Fehlerquote von netto 5,6 % bzw 5,7 %. 

Der Europäische Rechnungshof bezweifelte aufgrund dieser Fehlerhäufig­
keit die Zuverlässigkeit des von Österreich bis zum Volianschluß aller 
Zollstellen an eine EDV-Version des Gemeinschaftszolltarifs verwendeten 
Systems der Zollsatzermittlung. Das BMF war um die nachträgliche Be­
reinigung von Fehltarifierungen bemüht. 

.1.2 Angesichts der Bemühungen des BMF, Schwächen der Autbauphase des 
Abfragesystems zu überwinden, erachtete der RH die generalisierende 
Einschätzung des Europäischen Rechnungshofes für unbegründet. 

3.3 Lewt Stellungnahme des BM F habe die hohe Anzähl steter. teils riickwirkend zu 
I'o!lziehender ZolfJatzCindmmgen äb Mcli 1996 daZll gejiihrt. alleill die EOV­
Verfilm des GemeiJ/JchajiJZolltari/r cllr l'erbindli(h zu erkldren lind 1'IJfl der 111'­

,priinglichen Oruck(:IJJUnf, äbZllsehen. Aus finanziel/ell lind penonellen Griinden 
habe dine.r elektrlwiJehe AbjrageJ)Jtem der erst gegen Ende eies zl/'eiten ffcllblelh­
l'eJ 1997 {dlell Zollrtellell ZlIf,dllglich gemelCht lI'ereien kijnnen. Bis dähill .leim die 
EDV-mi:tjJig noch IIIrht einbezogeneIl ZollJtellen lediglich Z1fr Jtu'hprobef/li'tlJen 
Überprilf/mg ihrer Anmeldungen (Mindelt.\tltz :!() ~) durch elngnrhlo.l.lene Zo/l­
.Itellen l'erpflichtet geu-eJen. 
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Schlußbemerkung 

Zölle un gr rabschopf ngen 

Ungeachtet dessen sei das BMF bemüht, auch individuelle Fehler zurückliegender 
Abfertigungen durch intensiven Einsatz aller Dienstau/sichts- und Prüfmittel 
aufzudecken und zu berichtigen, 

Die bemä'ngelten Fehlabfertigungen seien nicht der getroffenen Zwischenlösung an­
zulasten; eine gemeinsame Prüfung der Kommission und der österreichischen Zoll­
verwaltung habe bei 376 überprüften Anmeldungen des Hauptzollamtes Linz für 
die fragliche Zeit nur eine fehlerhafte Zollsatzwahl ergeben, 

3.4 Der RH schloß sich der Beurteilung des BMF an, 

4 Zusammenfassend erachtete der RH die Bemühungen des BMF zur 
nachträglichen Bereinigung von - während der Aufbauphase des 
Abfragesystems unterlaufenen - Fehltarifierungen dem zugrunde­
liegenden Gebarungsrisiko für angemessen. 
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Eigentümer: 

Gewista WerbegesmbH 

Die Gewista WerbegesmbH war wegen langjähriger erfolgreicher 
Marktbearbeitung, ihrer schlanken Organisation, der Nähe zur 
Stadt Wien, aber auch wegen der kostengünstigen Plakatierung 
durch Dritte eine ertragbringende Unternehmung. 

Die Unternehmung hatte am Wiener Plakatmarkt eine gesicherte 
Position. Nach Ansicht des RH sollten der Eigentümer und die Ge­
schäftsführung dem Auftreten von Konkurrenten und der Erweite­
rung der Medienlandschaft und damit der zu erwartenden spürba­
ren Schmälerung der Gewinnsituation durch zukunftsorientierte 
Strategien Rechnung tragen. 

Bank Austria AG 51 % , 
Progress BeteiligungsgesmbH 33 % und 
IWG-Holding Internationale WerbegesmbH 16 % 

Unternehmungsgegenstand: Außenwerbung; Werbeberatung; Gestaltung, 
Herstellung, Herausgabe und Verlegen von Werbemitteln 
sowie Vermittlung von Sponsoren 

Gebarungsentwicklung: 1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Umsatzerlöse 377,4 441,9 438,4 631,2 634,5 

Betriebserfolg +38,9 +52,9 +40,1 +35,7 +56,7 

Finanzerfolg + 1,4 +3,2 +3,2 +44,6 -6,0 

Ergebnis der gewöhnlichen 
+40,3 +56,1 +43,3 +80,2 +50,8 

Geschäftstätigkei t 

Jahresüberschuß +27,3 +37,8 +27,2 +60,9 +35,3 

Cash-flow + 108,6 + 126,3 +96,4 + 188,1 +115,2 

Anzahl 

Mitarbeiter (zum Jahresende) 132 126 125 146 146 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte von Mi tte Juni bis Anfang Oktober 1997 erstmals die 
Gebarung der Gewista WerbegesmbH. Die Prüfungsmitteilungen wur­
den der überprüften Unternehmung im März 1998 übermittelt . Zu den 
im April und Juni 1998 eingelangten Stellungnahmen der Geschäfts­
führung der überprüften Unternehmung und des Wiener Stadtsenates 
gab der RH im Juli 1998 seine Gegenäußerungen ab. Der Wiener Stadt­
senat nahm diese in der Sitzung vom 4. August 1998 zur Kenntnis . 

Prüfungsschwerpunkt war eine Unternehmungsanalyse einschließlich des 
strategischen Konzeptes und der Geschäftsfelder unter Berücksichtigung 
der Risikopotentiale. 
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132 
Eigentums­
verhältnisse 

Organe 

Wirtschaftliche 
Entwicklung 

2 Die überprüfte Unternehmung wurde 196, von der Stadt Wien, die einen 
Anteil von 51 '7r hielt, gemeinsam mit zwei anderen \Xlerbegesellschaften 
als GesmbH errichtet. Der Anteil der Stadt Wien ging 1974 an dle Vor­
gängergesellschaft der Wiener I Iolding AG über. Diese brachte d1fe An­
teile Ende Dezember 1992 in die Kommerz Holding GesmbH ein, die im 
April 1995 mit der Bank Austria AG verschmolzen wurde . 

. '1.1 Die Bank Ausrria AG übertrug die Verwaltung ihrer Anteile an der über­
prüften Unternehmung im November 1993 an die Wiener Holding AG. 
Die Geschäftsführung der überprüften lJ nternehmung ließ alle aufsichts­
ratspf1ichtigen Angelegenheiten durch die Wiener Holding AG vorge­
nehmigen . 

. '1.2 Der RH regte an, auf diesen entbehrlichen Genehmigungsschritt zu ver­
zichten. 

:'1.'1 Lwt Stefllmgntlhllle der GCJChajts(iihrlillg l·ereinjache der Weilal! der Vorgweh­
migzmg die Ab/dille nicht. Sie zuerte dm Verjahrm tI/.r Miiglichkeit eines swn­
z'ullm DiJklfJsiull.IjiruzeSJes lIIit den MehrheitJgmliJehajtern. 

:\.4 Der RH entgegnete, der Wegfall der Vorgenehmigung bewirke eine Ver­
kürzung der Genehmigungsabläufe sowie die Rückflihrung der Entschei­
dun",sfindung auf die zuständlgen Gesellschaftsorgane, ohne die Einf1uß­
möglichkeit der Mehrheitsei",entümer zu beschränken. 

4.1 Anfang 1997 bestand der Aufsichtsrat der überprüften Unternehmung 
aus 17 Mitgliedern. 

4.2 Der RH empt~lhl, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder dem geringen 
Gesch~iftsumfang und der geringen Anzahl der Gesellschafter anzupassen. 

4 .. '1 Lallt Stelltmgnabme der Ge.rcbcijtlfiih/'lmg Jei I ')<)8 die Anzahl der AII/richts­
r({wllitgiiuler 11111 Zlcei redlfziert worden. 

;.1 Die Geschäftsführung der überprüften Unternehmung informierte den 
Auf,ichtsrat weder über nicht umgesetzte Beschlüsse noch über Verschie­
bungen von Investitionen. 

5.2 Der RH empfahl, Abweichungen von genehmigten Beschlüssen dem Auf­
sichtsrat zur Kenntnis zu bringen und die Berichte sorgfältiger zu erstatten, 
um dem Aufsichtsrat fundierte Entscheidungsgrundlagen zu sichern. 

6.1 Die Gewlsta WerbegesmbH wies von 199.1 bis 1997 eine durchschnitt­
liche Umsatzrendite von knapp 11 r;~ auf. 

6.2 Der RH beurteilte diese Entwicklung als zufriedenstellend. 
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Gewista Werb ge mbH 

Wirtschaftliche Entwicklung 

U nternehmungs­
politik 

7.1 Die überprüfte Unternehmung schüttete seit 1993 145 Mill S an Gewin­
nen aus. Die hohen Gewinnentnahmen erforderten aufgrund der regen In­
vestitionstätigkeit verstärkt die Aufnahme von Fremdmitteln . 

7.2 Der RH empfahl dem Mehrheitseigentümer, seine Gewinnentnahmepoli­
tik mehr als bisher mit den finanziellen Erfordernissen der von der Ge­
schäftsführung verfolgten Unternehmungspolitik abzustimmen, um die 
geplanten Geschäftsausweitungen mit einer gut fundierten finanziellen 
Basis zu unterlegen und ausreichend Reserven für die Bewältigung dro­
hender Risikopotentiale sowie allenfalls verschlechternder Marktbedin­
gungen zu schaffen. 

7.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung seien die Gewinnentnahmen durch die 
gute Ertragslage und die hohe Eigenkapitalausstattung der Unternehmung ge­
rechtfertigt; die dynamische Unternehmungsentwicklung sei nicht bedroht. 

7.4 Ungeachtet der guten Ertragslage sind nach Ansicht des RH Änderungen 
der marktlichen Rahmenbedingungen nicht auszuschließen, was eine vor­
sorgliche Abstimmung der Gewinnausschüttungen mit der Unterneh­
mungsstrategie erforderlich macht. 

8.1 Die Geschäftstätigkeit der Gewista WerbegesmbH erstreckte sich seit 
Gründung auf die werbe mäßige Betreuung der Bundeshauptstadt. Mit 
der Öffnung der mittel-osteuropäischen Staaten zu Beginn der 90er Jahre 
begann die überprüfte Unternehmung, in diesen Staaten Tochtergesell­
schaften zu gründen und ihr Engagement mit Parmern abzusichern. Ab 
1993 weitete sie ihre Standorte im Inland durch den Kauf von bestehen­
den Außenwerbeunternehmungen aus. 

8.2 Der RH anerkannte die Expansionsbemühungen der überprüften Unter­
nehmung zur Absicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit . 

9.1 Ungeachtet der Marktführerschaft auf dem Wiener Plakatmarkt verfolgte 
die Gewista WerbegesmbH eine vom Konsens mit den Mitbewerbern ge­
prägte Wettbewerbspolitik. Dadurch konnte jeder Marktteilnehmer ein 
regional abgestecktes Marktsegment weitgehend ungehindert zur Er­
tragserzielung nutzen. 

9.2 Nach Auffassung des RH ließ das Auftreten europäischer Konkurrenz­
unternehmungen auf dem österreichischen Plakatmarkt einen Verdrän­
gungswettbewerb erwarten. Der RH empfahl daher, die Kostenanalyse zu 
verstärken und vermehrt die Geschäftsfelder abzusichern . Er regte an, 
gleichzeitig die innerbetrieblichen Rationalisierungsmöglichkeiten zu 
nutzen, um für den schärferen Wettbewerb gerüstet zu sein. 

9.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung würden die Rationalisierungspotentiale 
ausgeschöpft, um neue finanzielle Reserven zu schaffen. 

10.1 Aus dem Leitbild der Gewista WerbegesmbH war eine langfristige und 
ertragsorientierte Unternehmungspolitik ableitbar; es fehlte aber ein 
schriftliches Strategiekonzept. 
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Marktposition 

Allgemeines 

Leisrungsbeziehung 
zur Stadt Wien 

Beteiligung 

10.2 Im Hinblick auf die künftige Positionierung unter versc!ürften Wettbe­
werbsbedingungen empf~lhl der RH, eint' schriftliche mittelfristige Un­
ternehmungsstrategie auszuarbeiten, die dafür notwendigen finanziellen 
Mittel zu erf~lssen und die Srratt'gleumserzung unter Berücksichtigung 
von Umsatz- und Ertragszielen sowie Meilt'nsteinen festzulegen. 

11.1 Die gesamtösterreichischt'n Werbeausgaben belleft'n sich auf rd 15 Mrd S 
jährlich, wovon etwa 7 'If auf Plakate entfielen. In diesem Bereich lag der 
Marktanteil der Gewista WerbegesmbH österreichweit bei 5:'; C;;-. In Wien 
beherrschte sie mit 2<) 000 Plakatanschlagtafeln, das entsprach einem An­
teil von rd 75 S/f, dm Markt. Der nächstgrößte Mitbewerber besal.\ in Wien 
nur ·1000 Tafeln. 

11.2 Nach Ansicht des RH können die neuen privaten Radio- und Fernseh­
sender für die Liberprüfte Unternehmung eine große Konkurrenz bedeu­
ten, weil sie sehr stark auf regionale Werbung ausgerichtet sind. 

12.1 In ihrem Naheverhältnis zur Stadt \X!ien erbrachte die Gewista Werbe­
gesmbH mehrere Dienstleistungen. So plakatierte sie wöchentltch Kul­
turplakate und errichtete Plakatwände im Bereich von Baustellen sowie 
sogenannte "Ci ty Light"-Wartehallen für die öffentlichen Verkehrsma­
tel. Diesen, von der überprüften Unternehmung als gemeinwirtschaftl ich 
beurteilten Tätigkeiten standen Verträge mit der Stadt Wien im Bereich 
der Dauerwerbung sowie die unentgeltliche Nutzung öffentlicher Grund­
flächen für Werbeträger gegenüber. 

12.2 Der RH erachtete die mit der Stadt Wien bestehenden Verträge als äußerst 
günstig für dit' Gewlsta WerbegesmbI-I. Er kritisierte Jedoch, daß die 
überprüfte Unternehmung keine zahlenmäßige Bewertung der Leisrungs­
beziehung zur Stadt Wien durchgeführt hatte und keine Aussagen über 
kosten- und ertragsmäßige Auswirkungen - etwa im Hinblick auf all­
fällige negative Ergebnisauswirkungen einer Änderung der Vergabemo­
dalitäten der Stadtverwaltung - treffen konnte. Der RH empfahl die 
Einführung einer aussagekräftigen Kostenrechnung, um mehr Transpa­
renz und objektive Entscheidun,l':skriterien zu schaffen. 

12.:\ LllIt Stdllm,~nahllif der Ge.\(hcijis/iihrl{ll<~ lind des W'lener Stadtlfllales sei der ,(;e­

genJeitlge "'-lItzen zuis(hell der iiberprtijien Unternehmlilig lIlld der Stadt Wien 

CI 1IJ<~eu 'ogen. 

H Die Gewista Werbe,l':esmbH erwarb 199() die Progress Werbung, Werbe­
und VerlagsgesmbH samt Tochterunternehmungen. Diese Unterneh­
mungs,l':ruppe wurde in der Folge mit der überprüften Unternehmung 
fusioniert , 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 143 von 317

www.parlament.gv.at



Beteiligung 

Geschäftsfelder 

Gewista Werb gesmbH 

14.1 Die durchschnittliche Auslastung der von der überprüften Unterneh­
mung erworbenen Plakattafeln der Progress-Gruppe betrug nur 50 % . 
Der Umsatz auf fremden Plakatflächen war höher als jener im eigenen 
Plakatnetz. 

14.2 Im Hinblick auf steigende Qualitätsanforderungen, verbunden mit einer 
Verschärfung des Wettbewerbes durch den Abbau von Handelshemmnis­
sen, empfahl der RH rechtzeitige Maßnahmen zur Sicherung und Verbes­
serung der Standorte der Plakattafeln. 

14.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung sei der geplante, qualitative und design­
mäßige Umbau der erworbenen Plakattafeln beinahe gä"nzlich abgeschlossen; die 
Auslastung und der Umsatz im eigenen Netz seien deutlich gestiegen. 

15 Der Gesamtumsatz 1997 betrug rd 635 Mill S. Das Geschäftsfeld "Plakate" 
war mit seinem beinahe 70 %igen Anteil am Gesamtumsatz die wichtigste 
Geschäftssparte. Auf die Geschäftssparten "City Light", "Dauer"- und 
"Verkehrsmittelwerbung", "Kinowerbung" und "Sonstige Werbung" entfie­
len jeweils zwischen 4 % und 8 % des Gesamtumsatzes. 

16.1 Obwohl die Werbekunden immer stärker auf eine qualitative Einstufung 
und eine gezielte Auswahl der von ihnen beanspruchten Werbestandorte 
drängten, besaß die Gewista WerbegesmbH keine systematischen Stand­
ortbewertungen ihrer Werbeträger. 

16.2 Der RH bemängelte das Fehlen bedeutsamer Entscheidungsgrundlagen 
für die Kundenbetreuung. Er regte an, die Werbewirksamkeit der einzel­
nen Standorte zu analysieren, um die Standortentscheidungen für die Wer­
beträger zu verbessern. 

16.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung arbeite sie bereits an einem osterreich­
weiten System der Plakattafelbewertung. 

17.1 Die Gewista WerbegesmbH erhielt von den Wiener Verkehrsbetrieben 
das Exklusivrecht zur Errichtung von "City Light"-Wartehallen . Ein Ge­
samtausbauplan wurde bei Vertragsabschluß nicht erstellt. 

17.2 Der RH empfahl der überprüften Unternehmung, mit den Wiener Ver­
kehrsbetrieben einen Gesamtausbauplan zu vereinbaren, um eine betriebs­
wirtschaftlich vertretbare Begrenzung der Anzahl insgesamt zu errichten­
der Fahrgastunterstände zu erreichen. 

18.1 Im Bereich der Kinowerbung war die Gewista WerbegesmbH verpflich­
tet, Werbefilme zu fixen Entgelten vorzuführen. Eine Bekanntgabe der 
Besucherzahlen an die überprüfte Unternehmung erfolgte nicht. 

18.2 Der RH regte an, bei den Kinobetreibern die Bekanntgabe der Besucher­
zahlen durchzusetzen, um die Voraussetzungen für die Ermittlung der 
Werbewirksamkeit der Kinowerbung zu schaffen. 
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Personal 

Geschiiftsführerbezug 19.1 Die Geschäftsführung bestand bis Ende 1996 aus zwei Geschäftsführern. 

Mitarbeiter­
entlohnung 

Schluß­
bemerkungen 

Seit Anfang 1997 war ein dritter Geschäftsführer bestellt, der nach der 
Pensionierung der beiden früheren Geschäftsflihrer die überprüfte U nrer­
nehmung seit März 1999 allein leitete. Sein Bezug war an den Kollektiv­
vertrag für Werbung und Markrkommunikation gekoppelt; die Erfolgs­
prämie war mit drei Monatsbezügen begrenzt. Erfolgskriterien für die 
Gewährung der Priimie waren nicht festgelegt. 

19.2 Der RH empfahl dem Mehrheitseigentümer, von automatischen Bezugs­
erhöhungen abzugehen und verstärkt leistungsorientierte Komponenten 
bei der Entlohnung der Geschäftsführung einzubeziehen. 

20 Die Gewista WerbegesmbH beschäftigte Ende 1997 146 Mitarbeiter und 
wendete dafür 121 Mi 11 Sauf. 

21.1 Das durchschnittliche Bruttoeinkommen der Arbeiter der Gewista Werbe­
gesmbH lag 1996 mit ')g7 000 S über dem der Arbeiter bei den der Kon­
trolle des RH unterliegenden Unternehmungen im Bereich "Messen, Wer­
bung und Marketing, Konferenzen" (1996: 474 noo S). Ein Anteil von 
42 % des Einkommens der Arbeiter der überprüften Unternehmung ent­
fiel auf sonstige Einkommensbestandteile wie Zulagen, Prämien, Über­
stunden und Krankenentgelt. Für die Angestellten der überprüften Unter­
nehmung galt der Kollektivvertrag für Werbung und Marktkommuni­
kation. Ihr Durchschnittseinkommen 1996 betrug 6IS 000 S, was um 
I S % über dem Branchendurchschnitt der der Kontrolle des RH unterlie­
genden Unternehmungen lag. In Einzelfällen wurden beträchtliche Ver­
wendungs- und Leistungszulagen gewährt, ohne daß Richtlinien dafür 
bestanden. 

21.2 Der RH empfahl, die Zulagen und Prämien aufgrund ihrer Vielfalt zu re­
duzieren und neu zu regeln. 

22 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) im Einvernehmen mit den Eigentümern eine mittelfristige U n­
ternehmungsstrategie festzuschreiben, 

(2) für die künftige Positionierung Umsatz- und Ertragsziele sowie 
Meilensteine festzulegen, 

(3) die Risikopotentiale kostenmäßig zu bewerten, 

(4) die innerbetrieblichen Rationalisierungsmöglichkeiten zu nut-
zen, 

(5) die Geschäftsführung verstärkt leistungsorientiert zu entlohnen, 

(6) die Standorte der Plakattafeln zu sichern und zu verbessern und 

(7) die Genehmigungsabläufe zu vereinfachen. 
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Eigentümer: 

Wiener Porzellanmanufaktur Augarten GesmbH 

Wegen einer äußerst ungünstigen Marktentwicklung verfehlte die 
Wiener Porzellanmanufaktur Augarten GesmbH die seit 1988 an­
gestrebten Ziele. Weder der Alleingeschäftsführer noch der Eigen­
tümer nahmen strategische Weichenstellungen hinsichtlich der 
überhöhten und nicht voll ausgenutzten Kapazitäten bis 1993 vor. 
Zusätzlich wuchsen die Lagerbestände enorm. Nach dem Eigentü­
merwechsel von der Wiener Holding AG zur Bank Austria AG kam 
es 1993 zu kurzfristig wirksamen Maßnahmen. 

Trotz Änderungen in der Geschäftsführung, des Aufbaues neuer 
Vertriebswege und einer Anpassung der Ablauforganisation un­
terblieb eine nachhaltige Bereinigung der Produkt ions strukturen. 
Gleichzeitig waren erhebliche Gesellschafterzuschüsse zur Verlust­
abdeckung bzw zur Sicherung eines ausreichenden Eigenkapitals 
erforderlich. Nach Ansicht des RH wird es noch erheblicher inner­
betrieb licher und marktorientierter Anstrengungen bedürfen, um 
die überprüfte Unternehmung ertragsmäßig zu stärken. Bis dahin 
ist ein Bedarf nach weiteren Mittelzuführungen zu erwarten. 

Bank Austria Industrieholding GesmbH 63,06 %; 
Wiener Porzellanmanufaktur Augarten BeteiligungsverwaltungsgesmbH 36,94 % 

Unternehmungsgegenstand: Erzeugung und Vertrieb von Porzellanwaren 

Gebarungsentwicklung: 1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Umsatzerlöse 149 155 142 137 129 

Betriebsergebnis +1 +1 -27 -28 -20 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10 -6 -35 -36 -27 

] ahresüberschuß/-fehlbetrag 

Cash-flow 

Zuschüsse/Kapitalmaßnahmen 
der Gesellschafter 

Mitarbeiter 

Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

-10 -9 -38 -64 -14 

-20,8 -13,4 -17,9 -28,3 +4,4 

55,0 30,0 

Anzahl 

257 246 205 185 174 

Der RH überprüfte von Juni bis Oktober 1997 erstmals die Gebarung 
der Wiener Porzellan manufaktur Augarten GesmbH. Die Prüfungsmit­
teilungen wurden der überprüften Unternehmung im März 1998 über­
mittelt. Zu der im April 1998 eingelangten Stellungnahme der Ge­
schäftsführung gab der RH im Juli 1998 seine Gegenäußerung ab. Der 
Wiener Stadtsenat nahm das Ergebnis der Gebarungsüberprüfung im 
Juni 1998 zur Kenntnis. 

Prüfungsschwerpunkt war die Unternehmungspolitik. 
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Eigentlims­
verhältnisse 

Verwaltllngsvertrag 

Organe 

Unternehmllngs­
politik 

2 Bis zur Übernahme durch die Bank Austria AG im Jahr 199.) hielt die 
Wiener Holding (bis Ende März 1993 in der Rechtsform einer GesmbH, 
dann einer AG) einen Mehrheitsanteil von rd 6.1 7r an der Wiener Porzel­
lanmanufaktur Augarten GesmbH. Im März 199'5 ging dieser Anteil auf 
die Bank Austria Industrieholding GesmbH über. Das Stammkapital der 
überprüften Unternehmung betrug 2'5, '5 Mill S. 

3.1 Seit 1993 war die Wiener Holding AG vom Mehrheitseigentümer der 
überprüften Unternehmung beauftragt, im Rahmen eines Verwaltungs­
vertrages seine Gesellschafterrechte - mit Ausnahme des Gewinnbezugs 
- wahrzunehmen. GleIchzeitig behIelt sich der Mehrheitseigentümer 
bestimmte \X1eisungs-, Zustimmungs- und Informationsrechte vor. We­
gen des Verwaltungsvertrages ließ sich die überprüfte Unternehmung 
eine Reihe von geschäftlichen Angelegenheiten durch die Wiener Hol­
ding AG vorgenehmigen. 

3.2 Der RH erachtete eine direkte Führung der Wiener Porzellanmanufaktur 
Augarten GesmbH durch den Mehrheitseigentümer für zweckmäßig, 
um ihre straffe und zielgerichtete Restrukturierung sowie Sanierung si­
cherzustellen. Darüber hinaus regte der RH zwecks Verwaltungsverein­
fachung an, auf die zusätzlichen Vorgenehmigungen durch die Wiener 
Holding AG zu verzichten. 

4.1 Seit April 199'5 harre die überprüfte Unternehmung zwei Geschäftsführer. 
Die Aufgabenzuordnung laut Geschäftsverteilung wies ein erhebliches 
Ungleichgewicht auf. 

4.2 Der RH empfahl, die Geschäftsverteilung ausgewogener zu gestalten. 

'i.1 Der Aufsichtsrat bestand Ende 1997 aus elf Mitgliedern. 

'i.2 Der RH empfahl, die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wegen der 
Unternehmungsgröße und der geringen Anzahl der Gesellschafter zu re­
duzieren, um die Verwalrungs- und Entscheidungsabläufe zu straffen. 

6.1 Die Wiener Porzellanmanufaktur Augarten GesmbH hatte 1981-\ wegen 
ihrer Produktions- und Personal strukturen eine ungewöhnlich schlechte 
Ertragslage. Zu ihrer Verbesserung verfolgte der damals neu bestellte 
Alleingeschäftsführer mit Zustimmung des Aufsichtsrates ein Unterneh­
mungskonzept, das eine Kapazitätserweiterung, eine Personalaufsrockung 
und eine Umsatzausweitung vorsah. Ungeachtet eines Markteinbruches 
191-\9 beschritt der Alleingeschäftsführer diesen Weg weiter. 1990 erzielte 
die überprüfte Unternehmung nahezu keinen Cash-flow, die geplanten 
Umsatzziele wurden weit verfehlt. 

Die daraufhin bis 1996 erstellten weiteren Mittelfristpläne sahen neben 
Eigenleistungen der überprüften Unternehmung auch Mittelzuführungen 
durch die Eigentümer vor. Die geplanten Sanierungsziele wurden bei wei­
tem nicht erreicht. Ein Gutachter hatte 1994 das Scheitern der bis dahin 
getätigten Sanierungsbemühungen festgestellt und Anregungen zu Sanie­
rungsmaßnahmen gegeben. 
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Unlernehmungspolilik 

10 

Wiener Porzellanmanufakt r 
Augarten GesmbH 

6.2 Der RH bemängelte, daß die mittelfristigen Sanierungspläne die markt-, 
preis- und kostenmäßigen Beschränkungen und Risken nicht realistisch 
berücksichtigten. Ferner verdeckten nach Ansicht des RH die Mittelzu­
führungen die Notwendigkeit von Struktur reformen im Produktions-, 
Design-, Vertriebs- und innerbetrieblichen Leistungsbereich. Der RH 
vermißte Weiterentwicklungsszenarien für das Ertragspotential alterna­
tiver Vertriebsschienen sowie für neue Märkte und Käuferschichten. 

7.1 Aufgrund des Mißerfolges bei der Sanierung der überprüften U nter­
nehmung wurde der Alleingeschäftsführer im März 1996 abberufen. 

7.2 Nach Auffassung des RH wäre eine frühere Ablösung des Alleingeschäfts­
führers zweckmäßig gewesen, weil die zuwartende Haltung der Gesell­
schafter die Sanierungschancen der überprüften Unternehmung stetig 
verschlechterte. 

8.1 Die ab April 1996 neue Geschäftsführung erarbeitete einen Sanierungs­
vorschlag, der eine Anpassung der Produktionskapazität an den Marktbe­
darf, einen Lagerabbau, eine Senkung der Produktionskosten, eine Verbrei­
terung der Absatzpotentiale und eine Reform des Verwaltungsbereiches 
vorsah . Die Einhaltung des Sanierungsplanes stand bis zur Gebarungs­
überprüfung durch den RH aus, weil der geringe finanzielle Spielraum 
die intensive Bearbeitung der Märkte einschränkte und die Marktein­
führung neuer Produkte verzögerte. 

8.2 Der RH kritisierte die Verfehlung der Sanierungsziele. Nach Ansicht des 
RH wird die Weiterführung der überprüften Unternehmung mittelfristig 
von der Bereitschaft der Eigentümer, weitere Gesellschaftermittel zur Ver­
fügung zu stellen, und vom Gelingen der innerbetrieblichen und markt­
mäßigen Neuausrichtung abhängen. 

8.3 Laut Stellungnahme der Geschaftsführung seien im Personalbereich Einsparungen 
erzielt worden. Unter Berücksichtigung der geplanten Produktivita"tssteigerung 
und der erwarteten Erfolge aus einer intensiven Marktbearbeitung sei nach Ablauf 
der Sanierungsphase kein steter Zuschußbedarf zu erwarten. Derzeit gelte es in 
erster Linie, im Kerngescha/t verlust frei zu wirtschaften. Im Hinblick auf deut­
liche Ertragsergil"nzungen in den nachsten zwei bis drei Jahren seien die Kosten 
weiter zu reduzieren und neue Geschaftsfelder attJzubauen. 

8.4 Der RH erwiderte, daß unbeschadet bisher erzielter Einsparungen weiter­
gehende strukturelle Sanierungsmaßnahmen - etwa im Hinblick auf das 
Erreichen der Gewinnschwelle im Kerngeschäft bei gegebener Produkt-, 
Dekor- und Preisstruktur - erforderlich wären. 

9.1 Die überprüfte Unternehmung erhielt 1994 bzw 1997 insgesamt 85 Mill S 
an Gesellschafterzuschüssen. Gemäß dem Vertrag zur Gründung der Euro­
päischen Gemeinschaft sind wettbewerbsverzerrende staatliche Beihilfen 
mit dem Gemeinsamen Markt nur in bestimmten Fällen vereinbar, jeden­
falls aber zu notifizieren. 
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Wirtschaftliche 

9.2 Der RH hielt fest, daß der Einhaltung der supranationalen wettbewerbs­
rechtlichen Bestimmungen bzw der Erfüllung der Ausnahmebedingun­
gen weder von den Kapitalgebern noch von der überprüften U nterneh­
mung das entsprechende Augenmerk geschenkt worden war. 

10.1 Die Umsatzerlöse fielen von 149 Mill S (993) auf 129 Mill S (1997) und 
Entwicklung lagen damit unter dem Niveau von 199(0)7 Mil1 S). Im gleichen Zeit­

raum traten Jahresfehlbeträge von insgesamt 115 Mill S auf. Der hohe 
Verschuldungsgrad verhinderte die Rückzahlung der Kredite aus dem 
laufenden Betrieb. 

Absatzbereich 

Markenpolitik 

Vertrieb 

10.2 Der RH empfahl, überhöhte Lagerbestände abzubauen und den Schulden­
abbau zu verstärken sowie das Eigenkapital anzuheben, um eine gesunde 
Kapitalstruktur herzustellen und die Voraussetzung für die Steigerung 
der Ertragskraft zu schaffen. 

11.1 Die "Porzellanmanufaktur Augarten" war im Wiener Raum die bekann­
teste Porzellanmarke. Der Bekanntheitsgrad der LJualitativ hochstehenden 
Produkte nahm mit zunehmender geographischer Entfernung stark ab. 
Einseitige Dekorpolitik, jahrelange Hochpreispolitik, die zunehmend 
stärkere Stellung der Käufer und der geschrumpfte Absatzmarkt brachten 
die überprüfte Unternehmung in die Verlustzone. 

1\.2 Der RH erachtete drastische Kostensenkungen und eine Änderung der 
Dekorpolitik als Voraussetzungen für marktgerechte Preise und eine Ver­
besserung der Marktposition. 

11.3 Lwt Stellllngnahllie der Ge.lchdfiJ/!ihrtlnJ!, lei/rden radikale BereinigllngJwaji­
/lahll/ell durch SlJrtlmentJflmchrdnkmlg. Redllktion der Modelle lind Formen .rou,ie 
PreiJallpa.rs/lllgen ZlOIl Verlmt Z'OIl bis Z1I HO 9{ deJ StclIIllllkllildenpotentzalr fiih­

ren. Verdlldel'llllgm in Marketing lind Pmdllktpu/itik .leien rOllli! lilll.richtiJ!, lind 
langfristig ZII plallell. 

I\.4 Der RH entgegnete, ungeachtet nur mittelfristiger Veränderungen in der 
Produktpolitik wäre die Inangriffnahme der Bereinigung von strategi­
scher Bedeutung. 

12.1 Der Vertrieb erfolgte vorwiegend über eigene Filialen. Der Filialumsatz 
sank stetig; einige Filialen wiesen geringe Deckungsbeiträge auf. Anfang 
1997 wurde begonnen, das Filialsystem zwecks Stärkung der Ertragskraft 
straffer zu führen. 

12.2 Der RH bemängelte die verspätete Neuordnung im Filialbereich. 

12 .. :; LllIt Stellllngnahme der Ge.lcbajtr(kbl'llilg seien bereits zwei Filialen kllndm­

orientiert Ull/gestelitet lI'orden. 
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Absatzbereich 

Export 

Augarte Ge bH 

13.1 Das Gehaltssystem der Filialleiter war zu wenig leistungsorientiert ge­
staltet. 

13.2 Der RH empfahl, ein stärker erfolgsabhängig orientiertes Gehaltssystem 
in den Filialen einzuführen. 

14.1 Im Jahr 1990 begann die überprüfte Unternehmung, ihre Produkte er­
gänzend über Fachhändler zu vertreiben . Ab 1994 stagnierten die Umsätze 
trotz der Steigerung der Anzahl der Fachhändler. 

14.2 Der RH kritisierte, daß die überprüfte Unternehmung einen Vertriebsbe­
reich neu aufgebaut hatte , ohne ausreichend Mittel für die marktmäßige 
Betreuung der Kunden sicherzustellen. 

14.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung sei inzwischen eine Marketingabtei­
lung eingerichtet worden. 

15.1 Die überprüfte Unternehmung setzte bis 1996 wiederholt Exportoffensi­
ven. Die geplanten Umsätze wurden bei weitem verfehlt. Die überprüfte 
Unternehmung setzte ihre Exportstrategien ohne Risikoanalyse der aufzu­
bauenden Exportmärkte und ohne entsprechende Vertriebsschienen um. 

15.2 Der RH bemängelte, daß die betriebswirtschaftliche Fundierung der Ex­
portoffensiven fehlte . 

16.1 Ab 1996 begann die überprüfte Unternehmung, ihre Exportmärkte um­
zustrukturieren, um ihren Exportanteil zu erhöhen. Sie leitete eine 
Marktbereinigung ein und konzentrierte sich auf zwei Exportmärkte. Da­
neben beabsichtigte sie, in attraktiven Nischenmärkten Fuß zu fassen. 
Die überprüfte Unternehmung hegte - im Verhältnis zum geringen Er­
trag - hohe Umsatzerwartungen. 

16.2 Nach Ansicht des RH barg diese Exportpolitik hohe Risken. 

Produktionsbereich 17.1 Die Anpassung der Produkte an die Marktgegebenheiten hielt sich in en­
gen Grenzen. Wegen der hohen Lohnkosten für die Rohporzellanerzeu­
gung und für die Bemalung wurde es immer schwieriger, die reichhaltig 
dekorierte aber teure Ware am Markt abzusetzen. 

17.2 Der RH vermißte die umfassende Fertigungsoptimierung und neue Tech­
nologien, um durch niedrigere Herstellkosten die Marktanteile zu halten. 

17.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsfiihrrmg habe sie technische und wirtschaftliche 
Verbesserungen der Produktion eingeleitet. 

18.1 Die maschinellen Einrichtungen zur Rohporzellanherstellung und die 
Räumlichkeiten waren schlecht ausgelastet. 

18.2 Der RH empfahl, im Rahmen der erforderlichen Fertigungsoptimierung 
die nicht mehr benötigten Räumlichkeiten zu verwerten. 
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Produktionsbereich 

142 

EDV -Ausstattung 

19.1 Gemessen an den Gesamtpersonalkosten ging die Produktivität der über­
prüften Unternehmung bis 1996 stark zurück. Die Absatzstückzahlen 
blieben unverändert. 

19.2 Der RH kritisierte die sich verschlechternde Produktivität. 

19.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung habe sich die Produktivitiit im ersten 
Quartal 1998 deutlich verbessert. 

20.1 Das Akkordlohnsystem war nicht zeitgemäß, weil die Vorgabezeiten 
nicht dem tatsächlichen Produktionsprozeß entsprachen. Wiederholte 
Versuche, diese Vorgabezeiten nach arbeitswissenschaftlichen Grundsät­
zen aufzubauen, scheiterten. 

20.2 Der RH bemängelte, daß die Akkordzeiten jahrzehntelang nicht an die 
Produktionsveränderungen angepaßt worden waren. Er regte an, das Lohn­
system zu überarbeiten. 

20.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung seien Maßnahmen zur organisato­
rischen, strukturellen und disziplinä·ren Verbesserung vorgesehen, denen weitere 
Schritte zur Personalkostenentlastung folgen würden. 

21.1 Die überprüfte Unternehmung führte Mitte 1992 ein Produktionspla­
nungs- und -steuerungssystem ein. 

21.2 Der RH beanstandete, daß dieses Instrument als Insellösung nur zur Ver­
waltung von Produktionsaufträgen eingesetzt wurde. 

21.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung sei im Zuge der Neugestaltung der 1nfor­
mationstechnik eine integrierte Produktionssteuerung vorgesehen. 

22.1 Bereits seit April 1993 war die Überalterung der EDV-Ausstattung be­
kannt. Es gab bis Ende 1997 keine durchgängige Produktions- und Ver­
triebssteuerung; ebenso fehlte eine integrierte Kostenrechnung; insgesamt 
mangelte es an hinreichenden Managementinformationen. Die wiederhol­
ten Versuche, das EDV-System zu erneuern, scheiterten und verursachten 
Kosten von 7,3 Mill S. Anfang 1997 wurde das EDV-Projekt, gestützt auf 
aktuelle Analysen und ein Pflichtenheft, neuerlich gestartet. 

22.2 Der RH kritisierte die unzureichende EDV-Ausstattung und die fehlenden 
Grundlagen für eine umfassende Steuerung des Sanierungsprozesses. In An­
betracht der gebotenen Sanierung empfahl er, im Wege der Verbesserung 
der EDV-Ausstattung ein Managementinformationssystem aufzubauen. 

22.3 Laut Stellungnahme der Geschäftsführung werde nach der Neuausschreibung die 
Einrichtung eines Managementinformationssystems plangemäß laufen. 
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Schluß­
bemerkungen 

Wiener Porzellanmanufa lur 
Augarten Ge bH 

23 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) ein marktorientiertes Sanierungskonzept zu erarbeiten und ziel­
gerichtet umzusetzen, 

(2) ein neues, leistungsorientiertes Endohnungssystem einzuführen, 

(3) die EDV-Ausstattung zu verbessern, 

(4) ein Managementinformationssystem aufzubauen, 

(5) die Geschäftsverteilung ausgewogener zu gestalten und 

(6) eine direkte Führung durch den Mehrheitseigentümer anzustre­
ben. 
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Bereich des Bundesministeriums für Inneres 

( Tnerledigte Anregungen allS Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

(1) Schaffung einer Rechtsgrundlage für die vier Massafonds der Wachkör­
per des Bundes (Bundespolizei, Bundesgendarmerie, Zollwache und Justiz­
wache; TB 1966 Abs 5.10 ff, TB 1967 Abs 57.1 ff, TB 1985 Abs 6.14 ff, 
TB 1988 Abs VIII .2, TB 1989 Abs VIII. 3 und TB 1990 Abs IX.3) bzw 
Übergang von der Beschaffung der Dienstkleidung durch einen Fonds 
(Massasystem) auf eine Anschaffung unmittelbar aus Haushaltsmitteln 
(Etatsystem) des Bundes durch Auflösung der beiden Massafonds im Be­
reich des BMI (NTB 1995 S. 95 f Abs 4). 

Laut Mitteilung des BMI überlege es, die Organisationsform insbesondere durch 
Zusammenlegung der Fonds zu verbessern und gleichzeitig den Personalstand zu 
verringern. Das zustiindige BKA unternehme bereits seit liingerem Schritte zur 
Schaffung einer Rechtsgrundlage für alle vier Massafonds; das BMI habe keine 
Möglichkeit, den Fortgang dieser Bemühungen zu beschleunigen. 

(2) Deutlicher Abgrenzung und gegenseitiger Abstimmung innerhalb des 
BMI hinsichtlich der Aufgaben der Abteilung 11/7 (Staatsschutz) und der 
Sondereinheit "Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus" (NTB 
1994 S. 83 f Abs 5). 

Laut Stellungnahme des BMI würde in einem ersten Schritt ein gemeinsames 
EDV-System Doppelgleisigkeiten vermeiden. 

(3) Schaffung von gesetzlichen Bestimmungen für den öffentlich-rechtlichen 
Bereich des Fundwesens und zeitgemäße Anpassung der diesbezüglichen 
zivilrechdichen Regelungen im ABGB (TB 1983 Abs 9.7, TB 1986 
AbsI 7. 5). 

Laut BMI werde es gemeinsam mit dem BMJ einen entsprechenden Gesetzesent­
wurf erarbeiten. 

(4) Durchführung der nach dem Bundeshaushaltsgesetz ab 1. Jänner 1987 
vorgesehenen Trennung zwischen Anordnung und Vollzug (TB 1991 
Abs 9.17). 

Das BMI wiederholte, die Umsetzung des Gesetzesauftrages scheitere an den Per­
sonalrestriktionen aufgrund der Sparbemühungen. 
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Unerledigte Anregungen 

(5) Organisatorischer Zusammenführung der Aufgaben des Staatsschutzes und 
der Bekämpfung der organisierten Kriminalität in unmittelbarer Unter­
ordnung unter den Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit (NTB 
1994 S. 85 f Abs 7). 

Das BMI erachtete weiterhin eine Verschmelzung der beiden Bereiche aufgrund der 
unterschiedlichen AufgabensteIlung sowie der auch auf internationaler Ebene beste­
henden Trennung der Organisationsstrukturen als nicht ziel/uhrend. 

(6) Konzentration der (nachgeordneten) Staatsschutzarbeit bei den Sicher­
heitsdirektionen (NTB 1994 S. 84 f Abs 6). 

Das BMI verwies auf die Arbeiten zur Reform der Staatspolizei. 
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Verwirklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

(1) Schaffung der erforderlichen Ausstattung für die in neuerbauten Amts­
gebäuden eingerichteten Schutzräume, um ihre Benutzbarkeit im Be­
darfsfall zu ermöglichen (TB 1986 Abs 17.2, TB 1988 Abs 12.12, TB 
1990 Abs 6.6). 

Laut Mitteilung des BMI verfügen die in neu errichteten Amtsgebä'uden unterge­
brachten Bundespolizeidirektionen über funktionsfähige Schutzrä'ume. Bei den 
übrigen Bundespolizeidirektionen seien die bestehenden Schutzrä'ume auf ihre 
Funktionstüchtigkeit hin geprüft worden; hinsichtlich der Ausstattung würden 
entsprechende Anpassungen vorgenommen. 

(2) Ersetzung der beim BMI (Zencralleitung) im Verwaltungsdienst tätigen 
Exekutivbeamten durch Verwaltungsbedienstete nach Maßgabe der auf­
grund der dienstlichen Verwendung gegebenen Möglichkeiten (TB 1991 
Abs 8.9). 

Laut Mitteilung des BMI werden Exekutivbeamte durch Verwaltungsbedienstete 
auf jenen Arbeitsplä'tzen ersetzt, wo es aufgrund der dienstlichen T ä'tigkeiten ver­
tretbar ist. 

(3) Einstellung der nicht den gesetzlichen Voraussetzungen encsprechenden 
Belohnungspraxis (TB 1991 Abs 8.11). 

Das BMI teilte mit, es werde Belohnungen nur noch aus begründeten Anlässen zu­
erkennen. 

(4) Einstellung der wegen ihrer Dauer unzulässigen und unwirtschaftlichen 
Zuteilungspraxis zum BMI (Zencralleitung) im Bereich des Kriminal­
dienstes (TB 1991 Abs 9.16, NTB 1994 S. 88 f Abs 13). 

Laut Mitteilung des BMI seien aufgrund der Besoldungsreform nunmehr auch 
Exekutivplanstellen im Bereich der Zentralleitung entsprechend bewertet, so daß 
lä'nger dauernde Dienstzuteilungen von Exekutivbeamten zur Zentralleitung be­
reits in Versetzungen umgewandelt wurden bzw noch werden. 

(5) Produktoriencierter Ausrichtung der Beschaffungsaufgaben im BMI, Tren­
nung der Beschaffungsfunktion "Vergabe" und Schaffung organisatorischer 
Voraussetzungen für eine strategische, spartenübergreifende Beschaf­
fungsplanung (NTB 1995 S. 94 f Abs 2,3 und 5). 

Laut Mitteilung des BMI habe es mit Wirksamkeit vom 1. Mä'rz 1997 einen 
"Technischen Beirat" zur Unterstützung, Information und Beratung des General­
direktors für die öffentliche Sicherheit bei der Koordination der einzelnen techni­
schen Vorhaben und der Akkordierung der Planung und Beschaffung der techni­
schen Ausrüstung und Einsatzmittel der jeweiligen Gruppen und der Sonder­
einheiten geschaffen. 
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Verwirklichte Empfehlungen 

(6) Umsetzung des Pilotprojektes "Modellkommissariate" für den gesamten 
Wiener Raum ("Bezirkspolizeikommissariate-Neu") unter vermehrter In­
formation und entsprechender Schulung der Betroffenen (NTB 1995 
S. 105 Abs 5). 

Laut Mitteilung des BMI habe die Bundespolizeidirektion Wien die Bediensteten 
bereits im Herbst 1996 über die Absicht der generellen Einführung des Projektes 
("Bezirkspolizeikommissariate-Neu") informiert und entsprechende Schulungs­
veranstaltungen durchgeführt. Das Projekt selbst sei nunmehr abgeschlossen und 
die neue Aufgabenverteilung seit jiinner 1998 für alle Bezirkspolizeikommissa­
riate wirksam. 
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Prü fu ngscrgebnissc 

Maßnahmen zur Verwaltungsreform 

Das BMI hat sich mit den Ergebnissen zugekaufter Organisations­
studien (rd 4 ,2 Mill S) im Rahmen des Projektes "Verwaltungs­
management" nur eingeschränkt auseinandergesetzt. Einzelne Vor­
schläge wurden zwar aufgegriffen und umgesetzt, eine der Projekt­
konzeption nur zum Teil entsprechende Vorgangsweise verhinderte 
jedoch eine nutzbringendere Verwertung der Studien. 

Weitere Reorganisationsvorhaben unter externer Beratung (rd 
1,6 Mill S) betrafen die Aufgabenbereiche Zivildienst und Flücht­
lingsbetreuung. Bei der Zivildienstverwaltung wurden angestrebte 
Verbesserungen nach Wegfall der begleitenden Betreuung durch 
die Beratungsunternehmung nicht konsequent umgesetzt. Im Be­
reich der Flüchtlingsbetreuung wurden die Hinweise auf Schwach­
stellen zur Gänze aufgegriffen und die Maßnahmenvorschläge ziel­
führend verwirklicht. 

Die aus eigenem eingeleitete Reorganisation der Bundesgendarme­
rie führte zu einer effizienteren Verwaltungsstruktur. Eine in Auf­
trag gegebene Evaluierungsstudie (rd 1,5 Mill S) war geeignet, die 
Zweckmäßigkeit bereits gesetzter Reformschritte zu überprüfen, 
und unterstützte das BMI bei der Fortsetzung der Strukturreform. 

Die aus Mitarbeitern der Zentralleitung und einem externen Bera­
ter bestehende "Arbeitsgruppe BMI-Reform" blieb wegen der un­
klaren Zielvorgabe und Mängeln der internen Arbeitsweise als Re­
organisationsvorhaben ohne sichtbare Auswirkungen. 

Im BMI fehlte es an einer langfristigen strategischen Organisations­
planung. Die Aufbaustruktur wurde in den letzten Jahren nur an­
laßbezogen verändert und nicht durch ein systematisch angelegtes 
Organisationskonzept neu gestaltet. 

Evaluierungen organisatorischer Maßnahmen fanden nur in Einzel­
fallen statt. 
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Bundesministerium für Inneres 

Gesamter Verwaltungsbereich 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen 675,1 777,1 1094,4 1 222,4 1 274,5 

Ausgaben 

Sachausgaben 5668,1 6022,5 6293,5 6547,7 6492,7 

Personalausgaben 12678,8 13 471 ,3 14 154,8 14503,7 14853,3 

Stand der besoldeten 
Anzahl 

Mitarbeiter jeweils zum 1. Jänner 32083 32412 32687 33386 33 173 

Zentralstelle 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen 219,1 300,3 608,8 683,6 701,3 

Ausgaben 

Sachausgaben 1 328,1 1 677,5 1996,4 2283,7 2457,7 

Personalausgaben 679,0 734,5 788,5 805,0 846,3 

Stand der besoldeten 
Anzahl 

Mitarbeiter jeweils zum 1. Jänner 1594 1655 1 728 1 777 1810 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte im März und April 1997 die Gebarung des BMI hin­
sichtlich seiner Reorganisationsmaßnahmen. Das Prüfungsergebnis wurde 
dem BMI im August 1997 übermittelt . Zu den im November und De­
zember 1997 eingelangten Stellungnahmen gab der RH im April 1998 
seine Gegenäußerung ab. 

Gegenstand der Überprüfung war der Ablauf von Verwaltungsreform­
schritten, welche die Zentralstelle (Bundesministerium) oder die Grob­
struktur der nachgeordneten Stellen betrafen, sowie die Auseinander­
setzung des BMI mit den Untersuchungsergebnissen externer Berater. 
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Verwaltu form 

Vorh aben mit externer Beratu ng 

Gesamte Zentralstelle 

Teile der Zentralstelle 

2.1 Im Rahmen des vom BKA koordinierten Projektes "Verwaltungsmanage­
mentli, welches unter Einbindung aller Bundesministerien auf eine Ver­
besserung der Strukturen in der öffentlichen Verwalrung abzielte, erstell­
te eine externe Beratungsunternehmung in den Jahren 1989 und 1990 
eine "Grobanalyse" des BMI und eine ressortbezogene Vertiefungsstudie 
zum Kanzlei-, Schreibkräfte- und Botenwesen. Die Ausgaben für die bei­
den Studien betrugen rd 2,1 Mill S und wurden aus den Budgetmitteln 
des BKA getragen. 

Das BMI bestellte einen leitenden Mitarbeiter zum Projektkoordinator. 
Das laut Gesamtkonzeption des Projektes "Verwaltungsmanagement" vor­
gesehene ressortinterne Projektteam wurde nicht eingerichtet. 

Eine nach Vorliegen der "Grobanalyse" geänderte Geschäftseinteilung ver­
mehrte die bestehenden Organisationseinheiten um eine Gruppe und fünf 
Abteilungen. 

Eine nähere Befassung mit sämtlichen Vorschlägen der externen Berater 
und eine zusammenfassende Rückschau über den Erfolg umgesetzter Vor­
schläge erfolgten nicht. 

2.2 Der RH beanstandete, daß sich das BMI mit den Ergebnissen der exter­
nen Studien nur eingeschränkt auseinandergesetzt und die Änderung der 
Geschäftseinteilung dem verwaltungsreformatorischen Ziel der Straffung 
der Struk turen widersprochen hatte. Nach Ansicht des RH hätten eine 
projektmäßige Auswertung der Analysen und eine Evaluierung der ge­
troffenen Maßnahmen zu einer nutzbringenderen Verwertung der Studien 
geführt. 

2.3 Laut Stellungnahme des BMI seien externe Studien geeignet, Denkanstöße für 
mögliche Maßnahmen zu liefern. Gegen eine vorbehaltlose Übernahme siimtlicher 
Vorschläge spräche, daß sie einer kurzfristig erarbeiteten Außensicht entspringen, 
welche nicht alle Aspekte im gebührenden Ausmaß berücksichtigen kö'nne. 

Von der Umsetzung der Ergebnisse der Vertiefungsstudie habe es Abstand genom­
men, weil es anschließend eine vö'llig andere Zielsetzung verfolgt habe. 

2.4 Der RH vermißte weiterhin eine nähere Auseinandersetzung mit sämtli­
chen Vorschlägen der externen Berater. 

Flüchtlingsbetreuung 

3.1 Im September 1992 erteilte das BMI einer externen Beratungsunterneh­
mung einen den Bereich der Flüchtlingsbetreuung betreffenden Pro­
jektauftrag. Der im Februar 1993 vorliegende Projektbericht, für welchen 
die Beratungsunternehmung 0,72 Mill S verrechnete, wurde innerhalb 
der Sektion 111 des BMI ausgewertet. Die Hinweise auf Schwachstellen 
wurden zur Gänze aufgegriffen und die Maßnahmenvorschläge weitest­
gehend umgesetzt. 
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Vorhaben mit 

externer Beratung 

N achgeord nete 
Stellen 

3.2 Der RH anerkannte, daß sich das BMI mit den Ergebnissen der Studie 
eingehend auseinandergesetzt hatte und bemüht gewesen war, aus dem 
Projektauftrag einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen. 

Zivildienst 

4.1 Das BMI ließ 1990 und 1993 Organisationsanalysen der Zivildienstver­
waltung von zwei verschiedenen Beratungsunternehmungen durchführen. 
Die Studien zeigten Verbesserungsbedarf ua bei der Aufbaustruktur und 
der Gestaltung zahlreicher Arbeitsabläufe auf. Die Ausgaben für die bei­
den Studien betrugen rd 0,84 Mill S. 

Das BMI änderte im Mai 1994 die Geschäftseinteilung, wobei es im Be­
reich Zivildienst zur Neuerrichtung einer Abteilung und einer Gruppe 
kam. Die Agenden Kanzlei und EDV wurden dabei entgegen den Vor­
schlägen der Studie aus 1993 nicht unmittelbar dem Gruppenleiter zuge­
ordnet, wodurch dieser über keine ausreichenden Steuerungsmöglich­
keiten verfügte. Über das Beratungsergebnis hinausgehende schriftliche 
Planungen für die konkrete Umsetzung vorgesehener Verbesserungsmaß­
nahmen der Ablauforganisation unterblieben. 

4.2 Der RH kritisierte die mangelnde Auseinandersetzung des BMI mit der 
ersten Studie sowie die unzureichende Umsetzung der Empfehlungen der 
zweiten Studie. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMI seien die Ergebnisse der Analyse aus 1990 au/­
grund späterer Änderungen des Zivildienstrechtes nur noch bedingt brauchbar ge­
wesen. Die Strukturmä"ngel seien teilweise in der mangelnden Flexibilität des vom 
Bundesministeriengesetz vorgegebenen Systems begründet. Das BMI sei bemüht, die 
koordinierende Funktion des Gruppenleiters zu stdrken. 

5.1 Auf Initiative des BKA beauftragte das BMI im Rahmen des Projektes 
"Verwaltungsmanagement" 1990 eine Beratungsunternehmung mit einer 
Studie über Aufbau und Effizienz der Sicherheitsbehörden in einem Bun­
desland am Beispiel Salzburg. Das Entgelt für die Beratungsleistung in 
Höhe von 2,1 Mill S wurde aus den Budgetmitteln des BKA bezahlt. 

Als wesentliche Problemfelder bezeichnete die Analyse den komplizierten 
Aufbau des Sicherheitsapparates, dessen unterschiedliche Aufgabenberei­
che als Behörde oder Wachkörper und die zersplitterten Kompetenzen. 
Die externen Berater schlugen ua vor, die städtische und ländliche Sicher­
heitsstruktur anzugleichen, eine einheitliche Kriminalpolizei zu schaffen 
und Verwaltungsaufgaben der Polizei anderen Behörden zu übertragen. 

Die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit sprach sich gegen eine 
Veränderung der Behördenstruktur und Abgabe von Kompetenzen der 
Bundespolizeibehörden aus. Eine Umsetzung angeregter Maßnahmen er­
folgte allerdings in der Organisation der Bundesgendarmerie und im Be­
reich der Kfz-Werkstätten. 
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Verwaltun sreform 

5.2 Der RH verkannte nicht die Schwierigkeit der Veränderung historisch 
gewachsener Strukturen, bemängelte jedoch die eingeschränkte Bereit­
schaft des BMI, Initiativen zugunsten einer effizienteren Gestaltung der 
Gesamtorganisation der Sicherheitsverwaltung zu setzen. 

5.3 Laut Stellungnahme des BMI agiere die Sicherheitsverwaltung in einem komplexen 
und ausgewogenen System von "checks and balances", welches durch grundlegende 
Eingriffe destabilisiert werden kb'nnte. In einzelnen Fällen fä'nden jedoch die erfor­
derlichen Nachbesserungen des Systems laufend statt. 

5.4 Der RH erwiderte, die Systemstabilität wäre durch eine Effizienzsteige­
rung nicht gefährdet. 

Vorhaben ohne externe Beratung 

Sicherheit 2000 

Bundesgendarmerie 

6.1 Im Februar 1990 erteilte der damalige Bundesminister Dr Franz Löschnak 
einer Arbeitsgruppe des BMI den Auftrag zur Erarbeitung eines Sicher­
heitskonzeptes "Sicherheit 2000" zur Optimierung der Behördenstruktur. 
Das im August 1990 vorgelegene Konzept sah eine Effektivitätssteige­
rung der Sicherheitsdirektionen und die Zusammenlegung von Dienst­
stellen der Bundespolizeibehörden vor. Konkrete Schritte zur Umsetzung 
des Vorhabens hat das BMI nicht ergriffen. 

6.2 Der RH bewertete die formelle Abwicklung der Konzeptersrellung sowie 
die erarbeiteten Reorganisationsansätze als positiv. Er bemängelte die feh­
lende Realisierungsplanung und die bruchstückhafte Umsetzung von 
Strukturmaßnahmen . 

6.3 Laut Stellungnahme des BMI sei eine Wachzimmerstrukturreform bereits einge­
leitet. 

7.1 Das Gendarmeriezentralkommando im BMI begann 1989 mit der Pla­
nung einer Organisationsreform der Bundesgendarmerie. Ab 1991 erfolgte 
die Zusammenlegung kleiner Gendarmerieposten. 1993 wurden die Gen­
darmerieabteilungskommanden aufgelöst, Bezirksleitzentralen bei den 
Bezirksgendarmeriekommanden eingerichtet und die Dienstzeiten neu 
geregelt. 

Den Erfolg dieset Maßnahmen ließ das Gendarmeriezentralkommando 
1994 durch eine externe Beratungsunternehmung (rd 1,5 Mill S) über­
prüfen. Diese bestätigte im wesentlichen die Zielerreichung der durchge­
führten Reformen. 

Im Jahr 1995 fanden Strukturänderungen bei allen Landesgendarmerie­
kommanden und im Gendarmeriezentralkommando statt. 

7.2 Der RH beurteilte die Initiativen des Gendarmeriezentralkommandos zur 
durchgängigen Reorganisation der Bundesgendarmerie als geeignete 
Schritte für eine effizientere Verwaltungsstruktur. 

Er hob positiv hervor, daß das Gendarmeriezentralkommando eine Eva­
luierung der gesetzten Strukrurmaßnahmen veranlaßt und dort vorge­
schlagene Adaptierungen der Aufbauorganisation durchgeführt hatte. 
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Vorhaben ohne 

externe Beratung 

Staatspolizei 

Kriminalpolizei 

Arbeitsgruppe 
BMI-Reform 

8.1 Das BMI hat im Jahr 1995 in seiner Stellungnahme zu dem die Staats­
polizei betreffenden Prüfungsergebnis des RH eine U mstrukturierung des 
Staatspolizeilichen Dienstes angekündigt. Die seit damals getroffenen in­
ner- und ablauforganisatorischen Maßnahmen waren im wesentlichen die 
Abgrenzung der Verwaltungs- und Analysearbeit von der Operativtätig­
keit der zugehörigen Sondereinheit, die EDV-Vollausstattung und die 
Schaffung eines gemeinsamen Aktenplanes. Die Einrichtung eines grup­
penunmittelbaren Analysereferates und Reformen im Bereich der nachge­
ordneten Dienststellen waren in Planung. 

8.2 Der RH bemängelte den zögernden Fortgang der Reform . 

8.3 Laut Stellungnahme des BMI sei die Umsetzung einer tiefergreifenden Reform, 
iiber welche konzeptive Vorstellungen bestünden, von einer Einigung auf politischer 
Ebene abhiingig. 

9.1 Im Rahmen des Vorhabens einer Gesamtreform des Kriminaldienstes 
arbeitete die Gruppe Kriminalpolizei des BMI 1994 eine Neuordnung 
ihrer Geschäftseinreilung aus, welche im April 1995 in Kraft trat. Im Be­
reich der nachgeordneten Stellen erfolgten keine aufbauorganisatorischen 
Änderungen. 

9.2 Der RH anerkannte die Initiative der Gruppe Kriminalpolizei zu Struk­
turreformen. Er bemängelte, daß die Reorganisationsmaßnahmen auf die 
Zentralstelle beschränkt wurden. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMI beabsichtige es, die Arbeiten zur Neuordnung des 
Kriminaldienstes ehestmöglich wieder aufzunehmen. 

10.1 Im Juni 1995 beauftragte der damalige Bundesminister Dr Caspar Einem 
eine aus zehn Mitarbeitern des BMI und einem externen Berater be­
stehende "Arbeitsgruppe BMI-Reform", eigenständig umsetzbare Vor­
schläge zu einer "zweckmäßigen und sparsamen Organisations- und 
Personalstruktur" zu erstellen. Der Auftrag war allerdings weitgehend 
unbestimmt formuliert und an keinen Vorlagetermin gebunden. 

Im September 1995 präsentierte die Arbeitsgruppe den Entwurf einer 
"möglichen Geschäftseinteilung des BMI", welcher den Vorstellungen des 
Bundesministers nicht entsprach. Im Jahr 1996 trat die Gruppe nur noch 
zu einer Abschlußbesprechung im Oktober zusammen. Mit Ausnahme 
einer aus der Sicht eines Teilnehmers nachträglich erstellten Unterlage 
lagen keine Aufzeichnungen über die Tätigkeit, Ergebnisse oder Lösungs­
vorschläge der Arbeitsgruppe vor. Das Honorar des externen Beraters be­
trug rd 0,3 Mill S. 

10.2 Der RH kritisierte, daß der mit der Arbeitsgruppe verbundene Aufwand 
ohne erkennbaren Nutzen für das Ressort geblieben war. Er beanstandete 
weiters den Mangel an begleitender Dokumentation, welcher die Nach­
vollziehbarkeit und eine laufende Information des Auftraggebers über den 
Prozeßfortgang beeinträchtigte. 

10.3 Das BMI bestäTigte grundscüzlich die Kritik des RH. Die von der Arbeitsgruppe 
definierten AnsäTze seien jedoch für weitere Reorganisationsmaßnahmen verwertbar. 
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Budgeteinsparungs­
vorschläge 

Organisations­
management 

Organisationsent­
wicklungsbedarf 

11 

Verwaltungsr form 

11.1 Aufgrund der budgetären Vorgaben für das Jahr 1996 erteilte der dama­
lige Bundesminister Dr Caspar Einem den Auftrag, Einsparungspoten­
tiale aufzuzeigen. Zur Bearbeitung von Rationalisierungsprojekten, wel­
che hauptsächlich auf die Verringerung von Planstellen abzielten, richtete 
das BMI mehrere Arbeitsgruppen ein. Bis Februar 1997 war ein Viertel 
der insgesamt rd 80 Verbesserungsvorschläge verwirklicht. 

11.2 Der RH regte an, künftig Anstrengungen zur Herstellung einer kosten­
minimierenden Struktur nicht nur unter dem Druck eines verringerten 
Budgets zu unternehmen. 

11.3 Laut Stellungnahme des BMI sei nicht nur die Budgetsituation Anlaß für das 
Projekt gewesen, sondern auch das Anliegen des damaligen Bundesministers, Ver­
besserungsideen aus der Praxis der einzelnen Mitarbeiter zu gewinnen. 

12.1 Die Organisationsentwicklung wurde überwiegend dezentral auf Ebene 
der einzelnen Sektionen und Gruppen betrieben. Aufgrund der einge­
brachten Vorschläge vollzog die für "Organisationsangelegenheiten der 
Zentralstelle" zuständige Abteilung 1/1 des BMI die Änderungen der Ge­
schäftseinteilung und nahm die erforderlichen personal wirtschaftlichen 
Belange wahr. Eine darüber hinausgehende, die gesamte Zentralstelle um­
fassende Querschnittskoordination in Organisationsfragen erfolgte nicht. 

Insgesamt hat sich die Aufbaustruktur des BMI in den letzten Jahren eher 
aufgrund anlaßbezogener Einzelentscheidungen als durch ein systema­
tisch angelegtes Organisationskonzept verändert. Evaluierungen aufbau­
organisatorischer Maßnahmen wurden in Einzelfällen vorgenommen. 

12.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß die mangelnde Koordinierung der 
bereichsweise erstellten Organisationspläne die einheitliche Steuerung des 
Ressorts beeinträchtigt. 

Der RH empfahl, die strategische Organisationsplanung permanent und 
institutionalisiert zu betreiben und durchgeführte Organisationsänderun­
gen zeitnah zu evaluieren. 

12.3 Das BMI sagte dies grundsritzlich zu. 

13.1 Die Aufbauorganisation des gesamten Verwaltungsbereiches des BM! 
gründet sich auf historisch gewachsene Strukturen. Wesentliche Merkmale 
sind die in 14 größeren Städten anstelle der Bezirksverwaltungsbehörden 
als Sicherheitsbehörden erster Instanz agierenden Bundespolizeidirekti­
onen, die als Sicherheitsbehörden auf mittlerer Ebene in jedem Bundes­
land eingerichteten Sicherheitsdirektionen, die geschichtlich geprägte 
Gliederung der Zentralstelle und das Bestehen von drei Wachkörpern mit 
teilweise gleichen Aufgaben. 

13.2 Ausgehend von den beurteilten Ergebnissen der externen Analysen und 
den eigenen Prüfungserfahrungen empfahl der RH, künftige Reorganisa­
tionsmaßnahmen vordringlich auf die Standortprüfung und Restrukturie­
rung der Bundespolizeibehörden und auf die Verbesserung der Koordina­
tionsfunktion der Sicherheitsdirektionen auszurichten. Er regte an, die 
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Schluß­
bemerkungen 

Organisationsform der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit zu 
überdenkt:n, die Auslagerung operativer Bereiche aus der Zentralstelle zu 
prüfen und Überlegungen zur Zusammenführung der Wachkiirper anzu­
stellen. 

I.LI Laut Stellungnahme dLr BMI .lei inzu'iJchen ew Projekt "(Jrg?llliJatioIlJkonzejJt 
Bunde.ljJoftzei" eillge/eitet /l'orden. Eine tiej;r.;reifmde Strukturver,i"lIdemlig der 

Genera/direktion fiir die öffentliche Sicherheit lind die Trenllllng der opmltiz,etI 
I'on dm JOIIJligen Venl'clltlmgrtiitigkeiten uiirden die Gefahr l'UIl VoilzIIgrdejl2itfli 
bergen. Fiir ein "ZII.laJilJlleml'clChJen" der W/{/chkiirper gtibe eJ AIlJiüze. 

13.4 Der RH entgegnete, die Optimierung von Organisationsformen lasse kei­
ne Vollzugsdefizite erwarten. 

14 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) bei künftigen Reorganisationsvorhaben - mit oder ohne exter­
ne Beratung - eine detaillierte Zieldefinition vorzunehmen, eine 
laufende Projektbetreuung sicherzustellen, nach Ab-schluß der 
Auswertung eine konsequente Umsetzungsplanung durchzuführen 
und den Erfolg der Maßnahmen zeitnah zu evaluieren; 

(2) die strategische Organisationsplanung permanent und instituti­
onalisiert zu betreiben; 

(3) Reorganisationsmaßnahmen vorerst mit Priorität auf die Straf­
fung der Zentralstelle, Erhöhung der Koordinationsfähigkeit der 
Sicherheitsdirektionen, Restrukturierung der Bundespolizei und 
Nutzung von Synergien bei den Wachkörpern auszurichten. 
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Sektion IV - Allgemeine Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten 

Ü ber 60 % der Mitarbeiter der Sektion IV waren im Bereich des Zivil­
dienstes tätig. Eine weitere wesentliche Aufgabenstellung betraf die 
legistischen Maßnahmen des Innenressorts. 

Die zahlreichen Novellierungen des Zivildienstgesetzes, mehrfache 
Befristungen und kurzfristige bzw rückwirkende Inkraftsetzungen 
wesentlicher Bestimmungen erschwerten die Planung und Steue­
rung der Verwaltungs abläufe. 

Die Zivildienstgesetz-Novellen 1994 und 1996 führten zu einer 
Stabilisierung der Anzahl der Zivildiensterklärungen; gleichzeitig 
wurde die Anzahl der verfügbaren Zivildienstplätze deutlich er­
höht. 

Die finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund und den Rechts­
trägern der Zivildiensteinrichtungen unterlagen komplizierten Re­
gelungen und führten zu einer massiven Subventionierung der Ein­
richtungen. 

Vorkehrungen für Anlaßfälle des außerordentlichen Zivildienstes 
(Elementarereignisse, Unglücksfälle) waren kaum getroffen worden. 
Die gesetzlich vorgesehene Alternative der Ableistung von Übun­
gen im Bereich des Zivilschutzes oder Katastropheneinsatzes wurde 
nicht genützt. 

Bei einer Aufrechterhaltung d es derzeitigen Systems des Zivildien­
stes sollte mittelfristig die Übertragung dieser Verwaltungsangele­
genheiten an eine nachgeordnete Bundesdienststelle überlegt und 
der Fortbestand der Sektion IV überdacht werden. 

BMI- Sektion IV 
Allgemeine Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 
Zweckeinnahmen 

Zivildienst 77,8 13 1,5 158,7 188,3 192,2 

Zweckausgaben 

Zivi ldienst 506,9 689,5 795,1 876,2 839,7 

Sonstige 9,7 15,7 5,8 105,8 178,0 

Anzahl 
Mi tarbei terstand 
jeweils zum 1. Jänner 132 131 131 133 136 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Zivildienst 

Rechtliche 
Grundlagen 

Zugang zum 
Zivildienst 

Der RH überprüfte von April bis Juni 1997 die Gebarung des BMI be­
treffend die Sektion IV. Das Prüfungsergebnis wurde dem BMI im Okto­
ber 1997 übermittelt. Zu der im Jänner 199H eingelangten Stellungnah­
me gab der RH im Juli 1998 seine Gegenäußerung ab. 

2.1 Mit der Novelle 1991 zum Zivildienstgesetz 19H6 edcllgte eine Neurege­
lung des V<:rfahrens. Ab 1. Jänner 1992 entfiel das Erfordernis der Glaub­
haftmachung von Gewissensgründen. Die Normdauer des ordentlich<:n 
Zivildienstes wurde von acht auf zehn Monate verliingert. Die Geltungs­
dauer der Novelle war auf zw<:i Jahre befristet. 

Mit der rückwirkend in Kraft getretenen Zivildi<:nstgesetz-Nov<:lle 1994 
wurde die Dauer des ordentlichen Zivildienstes auf elf Monate verlängert 
und das Recht zur Abgabe der entsprechenden Erklärung zeltlich be­
grenzt. Die Geltungsdauer dieser Novelle wurde ebenf~t!ls auf zwei Jahre 
befristet und in weiterer Folge um ein Jahr verlängert. 

Erst mit der am 1. Jänner 1997 in Kraft getretenen Zivildienstgesetz-No­
velle 1996 wurde eine unbefristete Regelung getroffen. Kernpunkte wa­
ren die endgültige Abschaffung der GewIssensprüfung, die neuerliche 
Verlängerung des ordentlichen Zivildienstes auf zwölf Monate bei gleich­
zeitiger zeirlicher Erweiterung des Rechtes zur Abgabe einer Zivildienst­
erklärung sowie die Neufassung der Aufschubmiiglichkeiten. 

2.2 Die häufig wechselnden Rahmenbedingungen, insbesondere die mit den 
mehrfachen Befristungen wesentlicher Bestimmungen verbundenen Un­
sicherheiten, sowie die meist kurzfristige bzw rückwirkende Inkraftset­
zung wesentlicher Bestimmungen des Zivildienstgesetzes erschwerten ab­
laufplanende und -steuernde Maßnahmen sowie den Aufbau effizienter 
Organisationsstrukturen für die Zivildienstverwaltung. 

Durch die zahlreichen Novellen war das Zivildienstgesetz äußerst un­
übersichtlich geworden, wodurch der Zugang zum Recht und die Rechts­
sicherheit beeinträchtigt wurden. Der RH empfahl daher, eine Wieder­
verlautbarung zu ll1itiieren. 

2.3 DaJ BMI u'olfte mit einer Inifiatiz'e ZIII" Witdo"Z'eriallfbanmg biJ zlIr Kldnmg 
der Fragen df.! Fl)rtbeJtandeJ der allgemeinen \'(lehrpflicht lind denN AlmrirkltJlg 

clU! den Zit'ifdiemt zlIu'Clrfen. Oie zahlreichen RecbtJz'erordnullgen .lOlIten jedoc!J 
bereinigt fmd ZN einer geJch/oJJenen Ziz'ildiemtgeJftze//I/"Cbjlibrung.rz'erordn/llzg ZN­

.rallllllengefaßt lare/m. 

3.1 Der Wegfall der Gewissensprüfung hatte bei rückläufigen Zahlen der 
tauglichen Wehrpflichtigen zu einem starken Anstieg des Zugangs zum 
Zivildienst geführt. Die Maßnahmen der Zivildienstgesetz-Novelle 1991J 
(Verlängerung der Zivddienstdauer, zeitliche Einschränkung für die Ab­
gabe der Erklärung) beWirkten einen deutlichen Rückgang. 
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Zivildienst 

Zivildienstplätze 

Sektion IV - Allgemeine Rechts- u d 
Verwaltungsangelegenheiten 

Anzahl 
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taugliche Wehrpflichtige • anerkannte Zivildienstpflichtige 

3.2 Für eine endgültige Beurteilung war der Zeitraum seit Inkrafttreten der 
Zivildienstgesetz-Novelle 1996 zu kurz; dennoch deuteten die aus 1997 
vorliegenden Zahlen auf eine weitere Stabilisierung des Zugangs zum 
Zivildienst hin, womit für die Zivildienstverwaltung eine berechenbare 
-- längerfristige Planungen ermöglichende -- Ausgangslage geschaffen 
schien. 

3.3 Das BMI stimmte dem zu. 

4.1 Die Anerkennung von Einrichtungen als Träger des Zivildienstes sowie 
die Festsetzung der jährlich zulässigen Höchstzahl an Zivildienstplätzen 
oblagen den Landeshauptleuten. Eine wesentliche Funktion bei der Schaf­
fung neuer Zivildienstplätze kam der Zivildienstverwaltung im BMI zu, 
die im Regelfall den Kontakt mit Rechtsträgern potentieller Einrichtun­
gen herstellte. 

Das aufgrund der Auswirkungen der Zivildienstgesetz-Novelle 1991 auf­
getretene deutliche Defizit an Zivildienstplätzen konnte schrittweise be­
seitigt werden: 

Anzahl 
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Zivildienst 

Zuweisung 
zum ordentlichen 
Zivildienst 

Finanzielle 
Beziehungen zu den 
Einrichtungen 

4.2 Der RH anerkannte die erfolgreichen Maßnahmen des BMI, durch welche 
die verfügbaren Zivildienstplätze seit 1991 mehr als verdoppelt wurden, 
wobei ein erheblicher Anteil in den "klassischen" Dienstleistungsgebieten 
(Krankenanstalten, Rettungswesen, Sozialhilfe) erreicht wurde. Um ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Zivildienstplätzen und anerkannten 
Zivildienstpflichtigen zu gewährleisten, empfahl der RH, eine Auswei­
tung der Zivildienstplätze nur noch behutsam zu betreiben. 

4.3 Laut Mitteilung des BMI bestehe bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
ein Rechtsanspruch auf Anerkennung als Zivildiensteinrichtung, die Zivildienst­
verwaltung beabsichtige jedoch derzeit keine gezielten Akquisitionsmaßnahmen. 

5.1 Mangels näherer Regelungen über die Prioritätensetzung bei der Zuwei­
sung von Zivildienern im Zivildienstgesetz oblag die Reihung bzw Be­
wertung der Dienstleistungsgebiete und Einrichtungen der Zivildienst­
verwaltung. 

Aufgtund des erfolgreichen Abbaues der Zuweisungsrückstände und der 
mittlerweile großen Anzahl verfügbarer Plätze wird künftig der von den 
Einrichtungen geltend gemachte Bedarf in der Regel nicht mehr im vol­
len Ausmaß befriedigt werden können. 

5.2 Der RH empfahl daher, objektive Kriterien für eine Prioritätensetzung zu 
entwickeln bzw dem Gesetzgeber vorzuschlagen. 

5.3 Das BMI hielt eine Prioritiitensetzung bei der Zuweisung nur mit einer gesetz­
lichen Grundlage für durchführbar. 

6.1 Über die gegenseitigen finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund 
und den Zivildiensteinrichtungen waren Verträge nach bürgerlichem 
Recht abzuschließen. Grundsätze für die Ermittlung der Vergütungen 
bzw Kostenersätze hat das BMI mittels Verwaltungsverordnungen festge­
legt. Eine Gegenüberstellung von Ausgaben und Einnahmen zeigte eine 
massive, vom BMI zu tragende Subventionierung der Einrichtungen. 

6.2 Der RH hielt die bestehenden Regelungen für zu kompliziert und emp­
fahl eine Neuregelung der Vergütungsverordnung. Er erachtete die Ver­
rechnung kostendeckender und einheitlicher Vergütungen für zweck­
mäßig; die Subventionierung gesellschaftlich erwünschter Leistungen 
sollte aus entsprechend gewidmeten Mitteln erfolgen. 

6.3 Laut BMI sei mit der Zivildienstgesetz-Novelle 1997 bereits eine Vereinfachung 
der finanziellen Regelungen erreicht worden. Gleichzeitig sei eine Mindestgrenze 
für die von den Einrichtungen zu leistenden Vergütungen vorgesehen worden. Eine 
radikale Durchsetzung des Gedankens der Kostenwahrheit hielt das BMI jedoch 
erst nach vorausgehenden Finanzausgleichsverhandlungen für durchführbar. 
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Zivildienst 

Außerordentlicher 
Zivildienst -
Übungen 

Weitere 
Feststellungen 

Sektion IV - All emeine Recht und 
Verwaltungsang I enh ten 

7.1 Zivildienstpflichtige sind bei Elementarereignissen und Unglücksfällen 
außergewöhnlichen Umfangs zur Ableistung eines außerordentlichen Zivil­
dienstes heranzuziehen . Laut dem Zivildienstgesetz können anstelle des 
letzten Monats des ordentlichen Zivildienstes Übungen im Bereich des 
Zivilschutzes oder Dienst im Katastropheneinsatz zugeleistet werden. 

Das BMI hatte kaum Vorkehrungen für etwaige Einsätze von Zivildienst­
pflichtigen getroffen. Die Möglichkeit der Ableistung von Übungen wurde 
bisher noch nie genutzt. 

7.2 Der RH empfahl, in enger Zusammenarbeit mit den Einsatzorganisatio­
nen und den Bundesländern die personellen und organisatOrischen Voraus­
setzungen eines außerordentlichen Zivildienstes zu schaffen, um für einen 
Katastrophenfall den effizienten Einsatz von Zivildienern sicherzustellen. 
Der Nutzen der Einbeziehung von Zivildienern in Zivilschutzübungen 
sollte im Hinblick auf einen tatsächlichen Einsatz geprüft werden. 

7.3 Das BMI stimmte der Empfehlung des RH grundsiitzlich zu, wollte jedoch das 
Vorliegen der Grundsatzentscheidung über das Fortbestehen der Wehrpflicht ab­
warten. 

8 Weitere Empfehlungen, deren Umsetzung vom BMI zugesagt wurde, be­
trafen insbesondere 

(1) eine weitere Abschlankung der Aufbauorganisation und eine Verstär­
kung der koordinierenden und steuernden Tätigkeit der Gruppenleitung, 

(2) einen weiteren Ausbau der EDV-Unterstützung, wobei genaue Ziel­
vorgaben eine rasche Umsetzbarkeit sicherstellen sollten sowie 

(3) eine Straffung des Grundlehrganges. 

181 

Organisation der Sektion IV 

Übertragung der 
Zivildienstangelegen­
heiten 

9.1 Seit Einführung des Zivildienstes hat sich die Anzahl der Zivildiener we­
sentlich erhöht und auf hohem Niveau stabilisiert. 

9.2 Vorbehaltlich des Fortbestehens der Wehrpflicht sollte mittelfristig die 
Übertragung der Zivildienstangelegenheiten vom BMI an eine nachge­
ordnete Bundesdienststelle angestrebt werden. 

9.3 Das BMI anerkannte die Zweckmäßigkeit einer derartigen Aufgabenübertragung, 
vermeinte jedoch, daß diesfalls die Notwendigkeit der Einrichtung einer Beru­
fungsinstanz im BMI gegeben sein müsse. 

9.4 Der RH gab aus Gründen der Gleichbehandlung zu überlegen, daß das 
Wehrgesetz ein ordentliches Rechtsmittel gegen einen Einberufungsbe­
fehl nicht zuläßt . Sollte dennoch eine Berufungsinstanz beim BMI einge­
richtet werden, sollte der geringfügige personelle Mehrbedarf vom BMI 
intern abgedeckt werden. 
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Organisation 

der Sektion IV 

Weitere 
Feststellungen 

Schluß­
bemerkungen 

10.1 Von den personellen Ressourcen der Sektion IV (rd 130 Bedienstete) ent­
fielen rd 62 % auf die Gruppe Zivildienst. 

10.2 Der RH empfahl für den Fall der Übertragung der Zivildienstangelegenhei­
ten an eine nachgeordnete Dienststelle, mittelfristig die Zweckmäßigkeit 
der Aufrechterhaltung der Sektion IV im BMI unter dem Gesichtspunkt 
einer Rückführung der Legistikabteilung in die Sektion I (Zentralsektion) 
sowie die Eingliederung von Kleinabteilungen in die Sektion II zu über­
denken. 

10.3 Das BMI sagte dies grundsa"tzlich zu. 

12 Weitere Feststellungen des RH betrafen die Gliederung der Abteilungen 
nach Sachgebieten, die Referatsgliederung und die Kanzleiorganisation. 

13 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) eine wesentliche Erhöhung von Zivildienstplätzen zu vermeiden 
sowie Prioritäten bei der Zuweisung an die Einrichtungen zu setzen; 

(2) die finanziellen Beziehungen zu den Rechtsträgern der Einrich­
tungen neu zu gestalten sowie kostendeckende Vergütungen zu 
verrechnen; 

(3) ein Konzept für den außerordentlichen Zivildienst zu ent­
wickeln; 

(4) bei Übertragung der Zivildienstangelegenheiten an eine nach­
geordnete Dienststelle die Zweckmäßigkeit des Fortbestandes der 
Sektion IV zu überdenken und die verschiedenen artverwandten 
Materien den übrigen Sektionen zuzuordnen. 
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Grenzgendarmerie 

Die Grenzgendarmerie wurde ab dem Jahr 1995 im Hinblick auf 
die Erfüllung der Verpflichtungen aus den Schengener Überein­
kommen gebildet. 

Die Einrichtung des Grenzdienstes nicht als eigenständige Organi­
sationseinheit, sondern als weiterer Aufgabenbereich im Rahmen 
der einheitlich geführten Bundesgendarmerie, war zweckmäßig. 

Die Planung und Errichtung der Grenzgendarmerie erfolgte trotz 
wechselnder Rahmenbedingungen und knapper Personalressour­
cen weitgehend zeitgerecht. 

Die bestehende Aufgabenzuordnung zwischen Grenzgendarmerie 
und Zollorganen war nicht an sachlichen Kriterien orientiert. 

Der Aufbau der Grenzkontrolle war zur Zeit der Gebarungsüber­
prüfung nahezu abgeschlossen. Bei der Grenzüberwachung bestan­
den noch personelle und ausrüsmngsmäßige Defizite. 

Der RH bewertete die Vollziehung der Grenzkontrolle und -über­
wachung grundsätzlich positiv. Allerdings bestand aufgrund der 
unterschiedlichen Rekrutierungsbasis ein inhomogener Ausbil­
dungsstand. 

Die Errichtung der baulichen Infrastruktur erfolgte zügig und spar­
sam. 

Die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Schengener In­
formationssystems wurden rechtzeitig erfüllt. 

Gebarungsentwicklung 1995 1996 1997 

Ausgaben 
in Mill S 

Sachausgaben 105 276 311 

Personal ausgaben 356 806 1 110 

1996 1997 1998 

Anzahl 

Mi tarbei terstand 
1 392 1 472 2 170 jeweils zum l.Jänner 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Schengener 
Abkommen 

Entwicklung der 
Grenzgendarmerie 

Der RH überprüfte von Okeober bis November 1997 die Gebarung des 
BMI betreffend die Grenzgendarmerie. Zu dem im Februar 199H über­
mirrelten Prüfungsergebnis nahm das BMI im Mai 199H Stellung. Eine 
Gegenäußerung des RH war nicht erforderlich. 

Gegenstand der Überprüfung waren die im Hinblick auf die 1nkraftset­
ZlIng des Schengener Durchführungsübereinkommens mit I. Dezember 
1997 seitens des BMI getroffenen Vorbereitungen und Planungsumset­
zungen zum Autl)au einer wirksamen Grenzkontrolle und -liberwachung 
ZlI den angrenzenden Nicht-Mitgliedstaaten. Der RH beschränkee sich 
dabei grundsiitzlich auf die durch den Grenzdienst der Bundesgendarme­
rie ZLl erfüllenden Aufgabenbereiche, berücksichtigte aber auch Schnitt­
stellen zu anderen Organisationseinheiten (Zollverwaltung, Bundesheer, 
Bundespolizei ). 

2 Das Schengener Verrragswerk besteht aus dem am 14. Juni 1985 von 
Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Luxemburg und 
den Niederlanden unterzeichneten politischen Grundübereinkommen 
über den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Gren­
zen ("Schengen 1") und dem Schengener Durchführungsübereinkommen 
vom 19. Juni 1990 (IiSchengen II"). 

Die wichtigsten Vereinbarungen des Schengener Durchführungsüberein­
kommens, dem Österreich am 28. April 1995 beigetreten ist, betrafen ne­
ben den Bereichen Visaerteilung, Asylverfahren und Zusammenarbeit im 
Polizei- und JustizbereICh insbesondere 

- die vollsündige Auf11ebung der Personenkontrollen an den Binnen­
grenzen der Vertragsstaaten, 

- eine verstärkte Kontrolle der Außengrenzen nach einheitlichen Stan­
dards und 

- den Aufbau des Schengener Informationssystems. 

3 Die politische Vorgabe für das BM1, die bis dahin im wesentlichen den 
Organen der Zollverwaltung übertragene Grenzkontrolle (Kontrolle an 
den Grenzübergangsstellen> und Grenzüberwachung (Überwachung der 
Grenze außerhalb der ZlIm Grenzübertritt bestimmten Übergangsstellen) 
neu zu organisieren, war dIe im ArbeItsübereinkommen der Bundesregie­
rung vom 25. November 1994 vereinbarte "effizientere Grenzkontrolle 
und Grenzüberwachung durch E1l1richtung eines eigenständigen Grenz­
dienstes im Rahmen der Bundesgendarmerie". 

GemiiLl einem von der Bundesgendarmerie bis Februar 1995 erstellten 
Konzept übernahm der Grenzdienst der Bundesgendarmerie ab Oktober 
199'5 an der EU-Ostgrenze die Grenzüberwachung und schrittweise auch 
die Grenzkontrolle, beginnend an den stärker frequentierten Grenzüber­

gängen. 
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Österreichs 
EU- Ostgrenzen 

Aufbauorganisation 

Organisatorische 
Eingliederung der 
Grenzgendarmerie 

Grenzgen armeri 

Die geplante gänzliche Übernahme der sicherheitsbehördlichen Grenz­
kontrolle durch die Bundesgendarmerie unterblieb aufgrund einer im 
Jänner 1996 geschlossenen Vereinbarung zwischen dem damaligen Bun­
desminister für Inneres, Dr Caspar Einem, und dem damaligen Bundes­
minister für Finanzen, Mag Vikcor Klima, sowie dem damaligen Staats­
sekretär im Bundeskanzleramt, Mag Karl Schlögl. Die dabei festgelegte 
Aufgabenverteilung und örtliche Zuordnung zwischen Zollorganen und 
Grenzgendarmerie bildete die Grundlage für die Organisation der Grenz­
kontrolle zur Zeit der Gebarungsüberprüfung . 

4 Die EU-Außengrenze Österreichs stellt sich wie folgt dar: 

Deutschland 

Ungarn 

Länge der EU-Ostgrenzen 

nach Nachbarstaaten : nach Bundesländern: 
inkm inkm 

Tschechische Republik 466 Oberösterreich 133 
Slowakei 107 Niederösterreich 4 14 
Ungarn 356 Burgenland 397 
Slowenien 330 Steiermark 145 

Kärnten 170 ---
EU-Ostgrenze 1 259 1 259 

5.1 Die Überwachung des Grenzübertrittes in das bzw aus dem Bundesgebiet 
war Bestandteil der Sicherheitsverwaltung. 

Im Bereich des BMI oblag die Organisation des grenzpolizeilichen Dien­
stes der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit. Für die Belange 
der Grenzgendarmerie waren dort die Gruppe Bundesgendarmerie (Gen­
darmeriezentralkommando), auf Länderebene die Landesgendarmerie­
kommanden und in den Bezirken die Bezirksgendarmeriekommanden zu­
ständig. Daneben kamen organisatorische Aufgaben des Grenzdienstes in 
der Zentralstelle der Gruppe Bundespolizei und auf Bezirksebene den 
Bundespolizeidirektionen zu. 
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Au'bauorganisation 

Struktur der 
Grenzgendarmerie 

Aufgabenzuordnung 
an Grenzgendarmerie 
und Zollwache 

Den Sicherheitsbehörden unterstanden zur Ausübung der Grenzkontrolle 
und Grenzüberwachung weiters Zollorgane und Kräfte des Bundesheeres. 

5.2 Der RH beurteilte den vorn BMI eingeschlagenen Weg, den Grenzdienst 
nicht als eigenständige Organisationseinheit , sondern als weiteren Auf­
gabenbereich im Rahmen der einheitlich geführten Bundesgendarmerie 
einzurichten , als richtig. 

Er empfahl, besonderes Augenmerk auf die Funktionalität der Schnitt­
stellen zwischen Sicherheitsbehörden und Wachkörpern zu legen und alle 
Informationswege auf Zweckmäßigkeit, Durchlässigkeit und Raschheit 
zu überprüfen . 

5.3 Laut Stellungnahme des BMI sei der Meldeweg fiir grenzüberschreitende Delikt­
bereiche vereinfacht worden. 

6.1 Im Gendarmeriezentralkommando nahm die Abteilung 11/23 (Einsatz 
und Grenzdienst) grundsätzliche Angelegenheiten der Organisation des 
Grenzdienstes wahr. Die Landes- und Bezirksgendarmeriekommanden 
verfügten jeweils über ein für den Grenzdienst zuständiges Referat. 

Die unmittelbare Führung und Koordinierung der örtlichen Grenzdienst­
stellen war den Bezirksgendarmeriekommanden übertragen . 

Im Bereich der EU-Ostgrenze waren 28 von der Bundesgendarmerie be­
treute Grenzkontrollstellen eingerichtet. Für die Überwachung des 
Grenzverlaufes bestanden 37 Grenzüberwachungsposten. 

Die Grenzkontrolle für den Luftverkehr fand auf zwei Flugplätzen durch 
Grenzkontrollstellen und auf 55 Flugfeldern durch örtliche Gendarmerie­
posten statt. 

6.2 Der RH beurteilte die Führungs- und Koordinierungsfunktion der 
Bezirksgendarmeriekommanden für die Einsatzkräfte des Grenzdienstes 
und der Gendarmerieposten als strukturell und taktisch gelungene Lö­
sung. Er erachtete die grundsätzliche Zuordnung der Aufgabengebiete an 
die Grenzkontrollstellen und Grenzüberwachungsposten sowie die Über­
tragung der Grenzkontrolle für Flugfelder auf bestimmte Gendarmerie­
posten als zweckmäßig. 

7.1 An der EU-Ostgrenze führten Grenzgendarmerie und Zollwache in un­
terschiedlicher Zusammensetzung die Grenzkontrolle durch: Bei den 
17 Zollämtern 1. Klasse waren beide Wachkörper nebeneinander einge­
setzt und nahmen ihre Aufgaben weitgehend unabhängig voneinander 
wahr. Bei acht Zollämtern 2. Klasse und 30 Zollposten war der Zollver­
waltung auch die Grenzkontrolle übertragen . Umgekehrt war bei fünf 
Zollämtern 2. Klasse und fünf Zollposten die Grenzgendarmerie zur 
Durchführung bestimmter Zollagenden ermächtigt. Bei den rd 20 Weg­
übergängen (Nebenwege) oblag die sicherhei tspolizeiliche Kontrolle 
Zollwachebeamten. 
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AUfbauorganisation 

Vollziehung der 
Grenzkontrolle 

Grenzgend rm rie 

7.2 Der RH bemängelte, daß auf der Stufe der Zollämter 2. Klasse und der 
neu eingerichteten GrenzkontrollsteIlen eine nach sachlichen Gesichts­
punkten festgelegte durchgängige Organisationsstruktur fehlte. Dies 
führte nach Ansicht des RH dazu, daß die besonderen Fachkenntnisse der 
Wachkörper in unwirtschaftlicher Weise genützt wurden. 

Der RH empfahl, die Zollämter 2. Klasse und die Zollposten mit Güter­
verkehr jeweils mit Grenzgendarmerie und Zollwache zu besetzen. Jeder 
Wachkörper sollte seinen Kernaufgabenbereich selbst vollziehen, zur Er­
zielung von Synergieeffekten aber bei Bedarf unterstützend im Bereich 
des anderen Wachkörpers mitwirken. Die Grenzkontrolle und die Zoll­
agenden bei den übrigen Zollposten und den Wegübergängen sollten von 
Organen der Grenzgendarmerie wahrgenommen werden. 

Als Vorteile dieser Organisationsform sah der RH die zweckmäßige Nut­
zung der Spezialkenntnisse bei der Wachkörper, den wirtschaftlicheren 
Personaleinsatz durch gegenseitige Unterstützung und die Effizienzstei­
gerung aufgrund durchgängiger Informationswege. 

7.3 Das BMI erachtete die Empfehlung des RH als ziel/ührund und kündigte kon­
krete Gespräche mit der Zollverwaltung an. 

Auch das BMF bektmdete seine grundsätzliche Verhandlungsbereitschaft. 

8.1 Der Grenzdienst der Bundesgendarmerie vollzog die Grenzkontrolle an 
27 Straßenübergangsstellen und sämtlichen Bahnübergängen der EU­
Ostgrenze sowie auf zwei Flughäfen . 

Die dafür vorgesehenen GrenzkontrollsteIlen waren bis zum 1. Juli 1997 
eröffnet worden. Ihr Personalstand betrug über 90 % des für das Jahr 
1999 geplanten Endausbaues. Die technische Ausstattung war nahezu ab­
geschlossen. 

8.2 Der RH anerkannte, daß das BMI trotz wechselnder Rahmenbedingun­
gen die an den Schengener Kontrollstandards orientierte personelle und 
technische Ausstattung rechtzeitig vor Inkraftsetzung des Schengener 
Durchführungsübereinkommens weitestgehend umsetzen konnte. 

Er empfahl, nach Vorliegen erster Erfahrungen aus dem Voll betrieb der 
neuen Dienststellen deren Aufgabenerfüllung zu evaluieren, um den best­
möglichen Ressourceneinsatz sicherzustellen . 

8.3 Das BMI sagte dies zu. 
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Vollziehung der Grenzüberwachung 

Grenzüberwachungl 
Boden 

Grenzüberwachungl 
"Blaue Grenze" 

Unterstützung 
aus der Luft 

9.1 37 Grenzüberwachungsposten wurden bis I. Juli 1997 in Betrieb genom­
men. Die Dienststellen waren mit rd zweI Drittel des für den Vollausbau 
vorgesehenen Personalstandes besetzt. Die geplante technische Ausstat­
tung war mit Ausnahme der auf Wärmebildtechnik basierenden Geriite 
größtenteils abgeschlossen. 

Die Überwachung der Grenze in Form von Doppelstreifen war bei den 
einzelnen Dienststellen unterschIedlIch gestaltet (Topographie, Einsatz­
taktik). 

9.2 Der RH empfahl, die im Zuge der Überwachungstätigkeit bei den Dienst­
stellen gewonnenen Erfahrungen institutionalisiert auszutauschen. 

9.3 Dm BAll .faf!,te dies 211. 

10.1 Für die Kontrolle der auf der Donau einreisenden Schiffe zWIschen der 
Staatsgrenze und der GrenzkontrollsteIle Wien Praterkai stand ein Boot 
zur Verfügung. Wiihrend Service- und Reparaturarbeiten entfiel die Über­
wachungstätigkeit. 

Das zur Überwachung der durch den Neusiedlersee verlaufenden Staats­
grenze eingesetzte Boot wurde im Spätherbst vor dem Zufrieren des Sees 
außer Betrieb genommen. 

10.2 Der RH bemängelte die überwachungsfreien Räume. 

10.3 Deli BMI teilte II/it. d{I!) /iir elen Bereich eier Donall elie BCHhaJlilllf!, rineJ Sd1ij/es 
A n[tmg 1999 l·orgeJehen Jei. F iir die 0 beru·achttng de.!' NeuJiedleneeJ Jtlinden 
lIIittierweiie zwei Boote Z/l1' Vel/i<r;!llIg. 

11.1 Ein zwischen BMI LInd BMLV einvernehmlich erstelltes Konzept sah zur 
Unterstützung der Grenzüberwachung aus der Luft neben Hubschrau­
bern des BMI den Einsatz von zwei speziell für die Grenzüberwachung 
auch zur Nachtzeit ausgestatteten Hubschraubern des BMLV vor. 

Der Probebetrieb begann im September 1997 und war zur Zeit der Ge­
barungsL'lberprüfung noch nicht abgeschlossen. 

11.2 Der RH empfahl, nach Vorltegen entsprechender Erfahrungswerte über 
die Effektivität der Einsätze die Zweckmäüigkeit ihrer Fortsetzung bzw 
ihres Ausmaßes zu überprüfen. 
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Voll ziehung der 

Grenzüberwachung 

Assistenzleistung 
des Bundesheeres 

Entwicklung der 
Aufgriffszahlen 

Personal 

Personalaufbau 

Grenzgendarnlerie 

12.1 Das Bundesheer leistete den mit der Überwachung der Staatsgrenze zu 
Ungarn befaßten Sicherheitsbehörden zur Hintanhaltung illegaler Grenz­
übertritte seit 1990 Assistenz. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren 35 Züge (rd 1 900 Mann) zur 
Bestreifung und Beobachtung des Grenzverlaufs eingesetzt. 

Im November 1997 beantragte das BMI die Fortsetzung der Assistenzlei­
stung jedenfalls bis Jahresende 1998 mit der Begründung, daß die ge­
planten Personalstände der betroffenen Grenzdienststellen im Jahr 1998 
noch nicht erreicht werden können. Der Fehlbestand betrug im Novem­
ber 1997 249 Bedienstete. 

12.2 Der RH vertrat die Auffassung, daß auch bei personeller Vollausstattung 
der Grenzdienststellen die Beendigung des Assistenzeinsatzes zu einem 
empfindlichen Rückgang der Bestreifung des betroffenen Grenzabschnit­
tes führen werde. 

12.3 Das BMI sagte zu, diese Überlegungen hinsichtlich einer alljaJligen Fortsetzung 
des Assistenzeinsatzes über das Jahr 1998 hinaus zu berücksichtigen. 

13.1 Die Aufgriffe illegaler Grenzgänger an der EU-Ostgrenze haben sich zwi­
schen 1994 und 1997 nahezu verdoppelt, wobei regional unterschiedliche 
Tendenzen erkennbar waren. 

13.2 Der RH führte dies auf die steigende Überwachungsdichte sowie das zu­
nehmende Ausweichverhalten der illegalen Einwanderer zurück. Er emp­
fahl, die aus den vorliegenden statistischen Daten gewonnenen Informa­
tionen nicht nur für unmittelbar einsatztaktische Zwecke, sondern auch 
zur Entwicklung von Strategien für flexibles Reagieren auf mittel- und 
längerfristige Migrationstendenzen zu nutzen . 

13.3 Laut Mitteilung des BMI trage es seit Juli 1998 der Anregung des RH voll­
inhaltlich Rechnung. 

14 Gemäß den politischen Vorgaben hatte der Grenzdienst der Bundesgen­
darmerie mit insgesamt 3 000 Bediensteten das Auslangen zu finden. 
Darin enthalten waren rd 400 Vertragsbedienstete, welche bereits seit 
1991 zur verstärkten Überwachung der Ostgrenze eingesetzt waren. Zwi­
schen 1995 und 1998 hat die Bundesgendarmerie rd 1 700 Planstellen 
(davon 100 unbesetzt) von der Zollwache übernommen. Die 900 neu zu 
schaffenden Planstellen wurden etappenweise (die letzten 250 mit Wirk­
samkeit vom 1. September 1998) bewilligt. 
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Personal 

Personaleinsatz 

Ausbildung 

Bauliche 
Ausstattung 

15.1 Aus den 3 000 Planstellen wurde auch der Personalbedarf für Führungs­
und Verwaltungsaufgaben (mehr als 100 Bedienstete) sowie für die "Aus­
gleichsrnaßnahmen" (265 Bedienstete) abgedeckt. Ziel der Ausgleichs­
rnaßnahmen war eine Intensivierung der Kontrolltätigkeit im Landesin­
neren nach Entfall der Grenzkontrolle an der EU-Binnengrenze. 

Da die übernommenen Zollwachebeamten nicht zwangsweise zu den 
Grenzdienststellen versetzt wurden, entstanden in den westlichen Bun­
desländern Personalüberstände (zur Zeit der Überprüfung 475 Bedienste­
te) . Deren Abbau bei gleichzeitiger Auffüllung der vorgesehenen Plan­
stellen an der EU-Ostgrenze ist nur Zug um Zug möglich. 

15 .2 Der RH hielt die Ausgleichsrnaßnahmen für zweckmäßig und die da­
durch verursachte Personalreduktion an der Ostgrenze für vertretbar. 

Die Personalüberstände in Westösterreich verzögerten den Vollausbau der 
Grenzgendarmerie, Dienstzuteilungen konnten dies nur bedingt ausglei­
chen. 

16.1 Im Grenzdienst waren neben vollausgebildeten Gendarmeriebeamten und 
ehemaligen Sicherheitswachebeamten Vertragsbedienstete mit sechs mo­
natiger Kurzausbildung sowie ehemalige Zollwachebeamte mit einem 
nur Mindestinhalte vermittelnden Überstellungslehrgang eingesetzt. 

16.2 Der RH anerkannte, daß aufgrund des Zeitdrucks für die Aufstellung der 
Grenzdienstorganisation der anzustrebende Standard der Vollausbildung 
aller Bediensteten nicht zu erreichen war. Er empfahl, spätestens nach 
personellem Vollausbau die Ausbildungsdefizite abzubauen. 

16.3 Das BMI teilte mit, die Vol/ausbildung al/er im Grenzdienst eingesetzten Be­
diensteten sei ein vorrangiges Ziel. 

17.1 Die bauliche Ausstattung für den Grenzdienst, deren Planung und Ab­
wicklung durch die Abteilungen II/5 und II/2 3 des Gendarmeriezentral­
kommandos in Absprache mit der Zollverwalrung und den Bundesgebäu­
deverwalrungen erfolgte, war mit wenigen Ausnahmen abgeschlossen . 

Die Nutzung bereits bestehender Gebäude durch Anmierung oder Adap­
tierung überwog gegenüber Neubauten, welche zumeist für Zoll- und 
Grenzdienststellen gemeinsam geplant und errichtet wurden. 

17.2 Der RH anerkannte die rasche und im wesentlichen sparsame Verwirkli­
chung der baulichen Voraussetzungen für den Grenzdienst. 
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Fahndungs-
und Informations­
systeme 

Schluß­
bemerkungen 

12 

Grenzgendarmerie 

18.1 Aus dem Beitritt zum Schengener Staatenbund ergab sich für Österreich 
die Verpflichtung, seinen nationalen Teil des Schengener Informations­
systems zu errichten sowie im Rahmen der Grenzkontrolle fahndungs­
technische Überprüfungen nach vorgegebenen Kriterien durchzuführen. 

18.2 Der RH stellte fest, daß die rechtlichen, organisatorischen und techni­
schen Voraussetzungen für die Teilnahme am Fahndungsverbund zeitge­
recht geschaffen wurden. Der Standard der Grenzkontrolle wurde dadurch 
deutlich erhöht. 

19 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) die Neugestaltung der Aufgabenzuordnung an Grenzgendar­
merie und Zollwache nach sachlichen Kriterien unter Beachtung 
durchgängiger Weisungs- und Meldewege, stärkerer Nutzung der 
vorhandenen Spezialkenntnisse der Wachkörper und der Erzielung 
von Synergieeffekten durch wechselseitige Unterstützung der Exe­
kutivorgane, 

(2) besonderes Augenmerk auf die Funktionalität der Schnittstellen 
zu den Sicherheits behörden zu legen, 

(3) die den Grenzdienst betreffenden Informationswege auf Zweck­
mäßigkeit, Durchlässigkeit und Raschheit zu überprüfen, 

(4) die Aufgabenerfüllung der Grenzdienststellen frühzeitig zu eva­
luieren, um einen bestmöglichen Ressourceneinsatz sicherzustellen, 

(5) die Effektivität der Einsätze zur Grenzüberwachung aus der Luft 
zu überprüfen, 

(6) Strategien für ein flexibles Reagieren auf mittel- und längerfri­
stige Migrationstendenzen zu entwickeln und 

(7) die aufgrund der heterogenen Personalstruktur bestehenden 
Ausbildungsdefizite abzubauen. 
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Bereich des Bundesministeriums für Justiz 

l' nerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich : 

(1) Auflassung und Zusammenlegung von Bezirksgerichten im Bereich des 
Oberlandesgerichtes Linz mit einem jährlichen Einsparungspotential von 
rd 13 Mill S (NTB 1995 S. 107 ff) . 

Laut Stellungnahme des BMJ seien die Bemühungen, die betroffenen Landes­
regierungen in Linz und Salzburg von der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig­
keit der Zusammenlegungen zu überzeugen, gescheitert. Besprechungen hä"tten zu 
teilweise heftigen Diskussionen, aber zu keiner Annäherung der Standpunkte ge­
führt. Eine Lösung kö"nnte somit nur eine Änderung des Übergangsgesetzes 1920 
bringen. 

(2) Abschluß von Vereinbarungen mit den Ländern über deren finanzielle 
Einbindung in die Bewährungshilfe wegen des engen Bezuges zwischen 
der Haftentlassenenhilfe (Bundessache) und der Sozialhilfe (Landessache) 
(NTB 1994 S. 99 Abs 9). 

Laut Stellungnahme des BMJ habe es Anfang 1998 mit allen Bundeslä"ndern 
neuerlich Gespräche aufgenommen; konkrete Vertragsverhandlungen häUen im 
2. Halbjahr 1998 mit den Bundesliindern Wien, Oberösterreich und Kä"rnten be­
gonnen. Allerdings hälten die Lä·nder imJahr 1997 ohne vertragliche Verpflich­
tfmg bereits rd 21 Mill S für die verschiedenen Fachbereiche zur Verfügung ge­
stellt. 

(3) Schaffung einer dauerhaften gesetzlichen Grundlage für den flächen­
deckenden außergerichtlichen Tatausgleich für Erwachsene (NTB 1994 
S. 98 Abs 8). 

Laut Mitteilung des BMJ habe es die Stellungnahmen zu einem diesbezüglichen 
Gesetzesentwurf ausgewertet und bereite eine Regierungsvorlage vor. Aufgrund der 
bisherigen Vorarbeiten kö"nnte der Modellversuch ab 1999 auf alle Landesgerichts­
sprengel ausgeweitet werden. 

(4) Einrichtung von "geschlossenen Abteilungen" in Krankenanstalten im 
Wiener Raum zur stationären Behandlung von Strafgefangenen (TB 1993 
S. 119 Abs 13). 

Laut Stellungnahme des BMJ sei durch die in derJustizanstalt Wien-Josefstadt 
eingerichtete Ambulanz die Anzahl der Ausführungen in Krankenanstalten dra­
stisch zurückgegangen. Nunmehr habe sich das Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder in Wien bereit gefunden, eine geschlossene Abteilung einzurichten. Die Pla­
nung hiefür sei weit gediehen, ein Vertrag noch nicht abgeschlossen. 
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Unerledigte Anregungen 

(5) Verringerung des Haftraumfehlbestandes in Wien (TB 1993 S. 115 Abs 6). 

Laut Stellungnahme des BMJ sei diejustizanstalt Wien-J ose/stadt nunmehr in 
Vollbetrieb, diejustizanstalt Wien-Simmering werde voraussichtlich 1999 den 
Vollbetrieb aufnehmen. Eine Entscheidung für die Errichtung einerJustizanstalt 
Wien-Landstraße stehe noch aus. 

(6) Einführung einer aussagekräftigen Kostenrechnung (TB 1993 S. 116 Abs 8). 

Laut Stellungnahme des BMJ werde eine EDV-unterstützte Kassenführung der­
zeit schrittweise eingeführt, eine einheitliche KostensteIlenrechnung sei in Vorberei­
tung und soll ab dem Jahr 1999 eingesetzt werden. 

(7) Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung bei der Vollziehung des 
U nterhaltsvorschußgesetzes durch EDV -unterstützten Datenaustausch 
(TB 1991 Abs 29.3), möglichst weitgehender Einführung aufkommens­
neutraler Pauschalsätze anstelle einzelfallbezogener Festsetzung der Aus­
zahlungsbeträge (TB 1991 Abs 29.10) sowie Vereinheitlichung der Auf­
bau- und Ablauforganisation (TB 1991 Abs 29.12 und Abs 29.13). 

Laut Mitteilung des BMJ sei zur Vorbereitung der weiteren Vorgangsweise eine 
Vorstudie bei der Bundesrechenzentrum GesmbH in Auftrag gegeben worden. 

(8) Erstellung von für alle Anstalten einheitlichen, EDV-unterstützten Wech­
seldienstplänen auf der Grundlage von nachvollziehbaren Sollvorgaben 
(TB 1993 S. 121 Abs 17). 

Laut Stellungnahme des BMJ habe keines der getesteten EDV-unterstützten Dienst­
einteilungsprogramme entsprochen. Nunmehr werde ein neues Programm versucht, 
welches mijglicherweise einheitlich eingesetzt werden kann. 

(9) Einheitlicher Vercragsgestalrung bei der Beschäftigung von Ärzten zur 
Betreuung der Insassen (TB 1993 S. 119 Abs 12). 

Laut Stellungnahme des BMJ würden die Bemühungen um eine einheitliche Ärzte­
honorierung fortgesetzt. Allerdings seien die regionalen Gegebenheiten und die Lage 
der Justizanstalten zu berücksichtigen. 

(10) Delegierung von Angelegenheiten des Strafvollzuges an die Oberlandes­
gerichte und an die Leiter der Justizanstalten zur Entlastung der Zentral­
stelle (TB 1993 S. 114 Abs 4). 

Laut Stellungnahme des BMJ habe es einen Vorentwurf für ein StraJvollzugs­
behiirdeniinderungsgesetz überarbeitet. 
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Prüfungscrgebni ., 

Justizschulen in Schwechat und Kitzbühel 

Für die Grundaus- und Fortbildung der Bediensteten im Justiz­
bereich standen die Justizschule Schwechat und die Justizschule 
Kitzbühel zur Verfügung. Die rechtlichen Grundlagen und die Aus­
bildungsvorschriften waren zum Teil schon lange in Kraft und wur­
den auch unterschiedlich angewendet. Im Betrieb selbst gab es zwi­
schen den beiden Justizschulen Unterschiede. Der RH empfahl, ein 
neues Justizschulstatut zu erstellen und für einen gleichgeordneten 
Betrieb zu sorgen. 

Bei den Grundausbildungslehrgängen betrug der Unterricht 25 Wo­
chenstunden. Unter Berücksichtigung der Auslastung der Justiz­
schulen ergaben sich unterschiedliche Kosten je Kurstag und Näch­
tigung. Der RH empfahl, die Unterrichtsdauer zu optimieren und 
die Kapazitäten besser zu nutzen. 

Rechtsgrundlagen: 

§§ 23 bis 35 und § 58 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 
§§ 9 ff des Richterdienstgesetzes 
Verschiedene Erlässe des BM] 

Aufgabe: 

Aus- und Fortbildung der Justizbediensteten 

1994 1995 1996 1997 

Justizschule Schwechat 

Ausgaben in Mill S 

Personalausgaben 2,0 2,2 2,2 2,4 

Sachausgaben 2,0 2,2 2,4 6,5 

Einnahmen 0,1 0,0 0,0 0,0 

Anzahl 

besoldeter Mitarbeiterstand 6,5 

Justizschule Kitzbühel 

Ausgaben in Mill S 

Personalausgaben 1,1 1,1 1,2 1,2 

Sachausgaben 0,6 0,7 0,6 0,6 

Einnahmen 0,2 0 ,2 0,2 0,1 

Anzahl 

besoldeter Mitarbeiterstand 2,75 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Statut für die 
Justizschulen 

Der RH überprüfte im Ok[()ber und Novemberl997 die Gebarung des 
BM] hinsichdich der] ustizschulen Schwechat und Kitzbühel. Zu den im 
februar 19<)8 übermittelten Prüfungsmitteilungen nahm das BM] im 
Mai 1998 Stellung. Der RH gab hiezu im Mai 1998 seine Gegenäuße­
rllng ab. 

2 Die] ustizschule Schwechat samt dazugehörendem Internat wurde im 
Jahre 196'1 eröffnet und im Schloß "Altkettenhof1' untergebracht. Ein se­
parat gelegenes Internatsgebäude mit 1 Cl.) Wohneinheiten und 110 Bet­
ten wurde 199.) in Betrieb genommen. In den Folgejahren wurde das 
Schloßgebäude, in welchem auch das Bezirksgericht Schwechat unterge­
bracht ist, saniert und im Ok[()ber 1997 fertiggestellt. 

Im Jahr 1984 richtete das BM] in Kinbühel in einem neuen Bundes­
amtsgebäude eine zweite ]ustizschule eJl1. Im Internat können 3S Teil­
nehmer in 27 Zimmern untergebracht werden. 

cU Die Justizschule Schwechat diente in den letzten Jahren weitgehend der 
Grundausbildung der nichtrichterlichen ] ustizbediensteten des Bereiches 
des Oberlandesgerichtes Wien. Vor allem bei den Kursen für Rechtspfleger 
nahmen auch Bedienstete aus anderen Oberlandesgerichtssprengeln teil. 

An der] ustizschule Kitzbühel fanden die Ausbildungslehrg1inge nur für 
Bedienstete des Oberlandesgerichtes Innsbruck statt. An den anderen zahl­
reichen Fortbildul1gsveranstaltungen waren Mitarbeiter aus anderen Ober­
landesgerichten nur selten vertreten. 

Die Bereiche der Oberlandesgerichte Linz und Graz haben keine eigenen 
]ustizschulen. Ihre Ausbildungslehrgänge für die nichtrichterlichen Be­
diensteten wurden meist als Kurse mit Unterricht an einem Tag je Woche 
durchgeführt. 

Ursache für diese unterschiedliche Vorgangsweise waren die Ausbildungs­
vorschriften, die die Organisation überwiegend den Präsidenten der Ober­
landesgerichte übertrugen. 

Das Statut für die] ustizschule Schwechat stamm te vom Mai 1967, das 
für die JustIzschule Kitzbühel vom Oktober 1984. Diese rechdichen 
Grundlagen, aber auch die Stellung der ]ustizschulen selbst wurden in 
der letzten Zeit als nicht ausreichend bezeichnet. Daraufhin hat das BM] 
im Mai 19<)7 einen Entwurf für ein ]ustizschulstatut fertiggestellt. 

.'>.2 Der RH erstattete zum Entwurf des ]ustizschulstatuts verschiedene Emp­
fehlungen . 

. '>.3 Dar BM} bat ab 1. }/di 1998 elll ':JmtizJchulrtc/ttlf 199R" in Kraft ge.retzt. 

Den ElIlpjehllillYPZ di:J RH lillrde ueiteJtgebend gefolgt. 
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Ausbildungs­
vorschriften 

Betrieb der 
Justizschulen 

Dauer der 
Grundausbildung 

Justizschulen 
Schwechat und itzbühel 

4.1 Die Ausbildungsvorschriften für die Bediensteten des Justizbereiches 
stammten aus den Jahren zwischen 1897 und 1987 und enthielten unter­
schiedliche Regelungen. 

4.2 Um österreichweit eine einheitliche Ausbildung sicherzustellen, empfahl 
der RH, bei den Ausbildungsvorschriften gleichartige Regelungen ein­
zuführen. Ferner regte der RH an, die teilweise neben der allgemeinen 
Grundausbildung abgehaltene EDV-Ausbildung mit den Grundausbil­
dungslehrgängen zu verknüpfen. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMJ werde es die Ausbildungsvorschriften überarbeiten. 

5.1 Bedingt durch die unterschiedliche Größe und Kapazität der bei den 
Justizschulen (Schwechat sieben Unterrichtsräume, Kitzbühel drei U nter­
richtsräume) waren die Personalausstattung, die Anzahl der Veranstaltun­
gen und der Betrieb unterschiedlich, wodurch die Kosten verschieden 
hoch waren. 

5.2 Der RH empfahl, zur Erreichung einer möglichst hohen Effizienz des 
Mitteleinsatzes die vorhandenen Kapazitäten zu nutzen und auf eine weit­
gehende Auslastung der beiden Schulen zu achten. 

5.3 Im "Justizschulstatut 1998" hat das BMJ auf diese Empfehlung besonders hinge­
wiesen. 

6.1 Die Ausbildungslehrgänge an den Justizschulen dauerten mindestens 
sechs bis sieben Wochen (Kanzleidienst) und höchstens 16 bis 17 Wochen 
(Grundkurs der Rechtspfleger). Der Unterricht fand täglich von 8.00 bis 
13.00 Uhr statt . Nur die Unterrichtskurse für Richteramtsanwärter wur­
den auch nachmittags abgehalten. 

6.2 Der RH wies darauf hin, daß die Abhaltung der Ausbildungslehrgänge 
sowohl am Vor- als auch am Nachmittag die Dauer der Kurse um rd ein 
Viertel verkürzen würde. Dadurch könnten die Justizschulen und Interna­
te besser genutzt werden und die Kursteilnehmer wären nicht so lange 
von ihrer HeimatdienststeIle abwesend. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMJ werde es die Auswirkungen in der Praxis beur­
teilen. 

1 77 
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Ausbildungs­
lehrgänge 

Zielerreichung 

Schluß­
bemerkungen 

7.1 In den Jahren 1994 bis 1996 fanden folgende Grundausbildungslehr­
gänge (ohne Kurse für Richteramtsanwärrer) statt: 

Oberlandesgericht 

Wien 
Teilnehllier 

Innsbruck 
Teilnehmer 

Lim 
Te ilm h 111 er 

Graz 
Teilnehmer 

Grundausbildungslehrgänge 

1994 

H 

14CJ 

2 

4/ 

') 

48 

2 

54 

1995 

Anzahl 

H 

/64 

2 

42 

·1 
68 

-4 
78 

1996 

]0 

187 

1I 

4 
7() 

2 

49 

In den Sprengeln der Oberlandesgerichte Wien und Innsbruck waren die 
Teilnehmer den Justizschulen zugeteilt und internatsmäßig unterge­
bracht; die Kurse fanden ohne Unterbrechnung statt. Im Bereich der 
Oberlandesgerichte Linz und Graz hingegen erhielten die Teilnehmer ei­
nen Dienstauftrag zum Besuch eines Kurses, der üblicherweise am Sitz 
des Oberlandesgerichtes einmal Je Woche stattfand. 

7.2 Der RH hielt fest, daß an der Justizschule Schwechat in den Jahren 1994 
bis 1996 die Gesamtauslastung der Betten zwischen 34 o/r und 39 %, an 
der Justizschule Kitzbühel zwischen 2.) % und,7 % lag. Er hielt es weder 
für wirtschaftlich noch sparsam, einerseits über unausgelastete Justizschu­
len zu verfügen und andererseits in anderen Oberlandesgerichtsbereichen 
lang dauernde Ausbildungslehrgänge abzuhalten. Er empfahl, auch für 
die Bediensteten der Oberlandesgerichtsbereiche Linz und Graz durchge­
hende Ausbildungslehrgänge an den bei den Justizschulen abzuhalten. 

7.3 DclJ ':/llItiz.rchlllJtattlt 1998" .rieht nunmehr diese Miiglichkeiten liOr. 

s Mit der generalsanierten Justizschule Schwechat und der gebäude- und 
einrichtungsmäßig sich in sehr gutem Zustand befindlichen Justizschule 
Kitzbühel besitzt das BMJ zwei bestens geeignete Ausbildungsstätten. 
Der Ausbild,ungsstancl ist - allgemein anerkannt - hoch und befriedi­
gend. Unbefriedigend erschien dem RH jedoch die Nutzung der vorhan­
denen Kapazitäten, wobei ihm die dutch die Sanierungsarbeiten beein­
trächtigte Nutzung der Justizschule Schwechat durchaus bewußt war. 

') Zusammenfassend empfahl der RH, nach Schaffung des neuen Ju­
stizschulstatuts auch die Ausbildungsvorschriften zu überarbeiten, 
die Unterrichtsstundenanzahl je Woche zu erhöhen und die vor­
handene Kapazität der Justizschulen im Hinblick auf die Kosten 
optimal zu nutzen. 
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Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

l J ncrledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

(1) Maßnahmen zur Senkung des Aufwandes für Personal und gesetzliche 
Verpflichtungen in der Zenrralstelle (TB 1982 Abs 48.1, TB 1987 Abs 39), 
bei höheren Kommanden bzw Heeresämtern (TB 1975 Abs 36.6, TB 1977 
Abs 43, TB 1981 Abs 46) und bei der Verwendung von Heeresfahrzeu­
gen als zusätzliche Dienstkraftfahrzeuge für die Zentralstelle (TB 1977 
Abs 42.22, TB 1979 Abs 50.4, TB 1980 Abs 39.2 und SB Ermessensaus­
gaben 1984 Abs 19.3.1). 

Neben den bereits in den Vorjahren erfolgten Einsparungen - beispielsweise 
durch die Änderung der GeschäJtseinteilung in der Zentralstelle - verwies das 
BMLV nunmehr auf die im April 1998 von der Bundesregierung beschlossene 
Adaptierung der Heeresgliederung Neu, mit der eine Straffung der Organisation 
des Bundesheeres herbeigeführt werden könne. 

(2) Konzentration der grundsätzlichen Planungsangelegenheiten und Tren­
nung von den Konrrollaufgaben des Generaltruppeninspektorates (allen­
falls durch Wiedererrichtung einer militärischen Planungs- und Füh­
rungssektion) und Verbesserung der Organisationsform im Bereich des 
Einkaufs, vor allem eine Zusammenführung in eine Gruppe Einkauf 
(TB 1987 Abs 39.1.2, WB 1993/6 Beschaffungswesen Abs 4). 

Laut unveränderter Stellungnahme des BMLV müßten vor der - bereits imJuni 
1995 angeordneten - Bildung einer Gruppe Einkauf noch räumliche und orga­
nisatorische Probleme beseitigt werden. Unveriindert sei vorerst eine weitere Kon­
zentration von Einkaufsagenden vorgesehen. 

(3) Fertigstellung von grundsätzlichen Planungen als Vorgabe für die Pla­
nungen im Material-, Personal- , Infrastruktur- und Ausbildungsbereich. 
Durch das Fehlen dieser Planungsdokumente sind sowohl die Erstellung 
der weiterführenden Planungen und die Beurteilung von grundsätzlichen 
Ausbildungsmaßnahmen erschwert bzw nicht möglich als auch die Not­
wendigkeit und der Umfang von wesentlichen Beschaffungen nicht schlüs­
sig nachvollziehbar (TB 1987 Abs 39.3 bis 39.5, WB 1992 Grund­
wehrdienerausbildung Abs 31 und 34, WB 1993/6 Beschaffungswesen 
Abs 3 und WB 1994/2 Grenzsicherung Abs 24.2 (1). 

Laut Mitteilung des BMLV beseitige es die Mä'ngel im Bereich der Planung und 
der Planungsdokumente - bedingt durch die begrenzte personelle Kapazitiit -
schrittweise. 
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Unerledigte Anregungen 

(4) Vorbereitung einer gesetzlichen Grundlage für die Ausübung der im 
Hinblick auf militärische Einsätze sowie bei Assistenzeinsätzen erforderli­
chen hoheitlichen Befugnisse von Soldaten einschließlich Schadenersatz­
regelungen (WB 1994/2 Sicherungsmaßnahmen an der Staatsgrenze S. 3 
Abs 2 und S. 15 f Abs 4.1 bis 6.3). 

Laut Stellungnahme des BMLV strebe es weiterhin die Verwirklichung eines ent­
sprechenden Legislativvorhabens an. Für das TCitigwerden im Assistenzeinsatz 
hielt das BMLV jedoch nach wie vor eine gesonderte gesetzliche Grundlage für 
nicht erforderlich. 

(5) Maßnahmen zur Vermeidung mehrfacher Dienstfreistellungen, die Solda­
ten für Zeiten des Auslandseinsatzes aufgrund österreichischer Regelun­
gen und zusätzlich von der den Einsatz führenden internationalen Orga­
nisation gewährt werden (TB 1994 S. 211 Abs 6); durch die Anrechnung 
des von der internationalen Organisation zugestandenen Urlaubs auf in 
Österreich gewährte Freistellungen würden dienstliche Abwesenheiten 
verringert (jährliches Einsparungspotential rd 14 Mill S). 

Das BMLV berichtete über EinschrCinkungen bei Sonderurlauben für aus dem 
Auslandseinsatz zurückkehrende Ressortbedienstete, außerte sich jedoch im übrigen 
zu den Empfehlungen des RH nicht. 
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Prüfungsergebnis 

Organisation des Wirtschaftsdienstes 
bei Betriebsversorgungsstellen 

Das BMLV hat im Jahr 1995 durch die Einrichtung von Betriebs­
versorgungsstellen den militärischen Wirtschaftsdienst auf Trup­
pe ne be ne neu organisiert. Der RH hat den Erfolg dieser Maßnahme 
am Beispiel des Militärkommandos Steiermark überprüft. 

Im Zuge der Neuorganisation wurden in einzelnen Bereichen Ar­
beitsplätze aufgelassen. Die Gelegenheit, mittels Aufgabenanalyse 
eine umfassende sparsame Stellenbewirtschaftung herbeizuführen, 
blieb jedoch ungenützt. Eine vom RH vorgenommene Auslastungs­
analyse bei mehreren Arbeitsplätzen ergab Einsparungsmöglich­
keiten von jährlich mehr als 7 Mill S. 

Schließlich entwickelte der RH Kriterien für eine möglichst zweck­
mäßige organisatorische Zuordnung von Betriebsversorgungsstellen. 

Bereich des Militärkommandos Steiermark 

Gebarungsentwicklung 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen 12 ,3 13,5 12,8 

Ausgaben 

Sachausgaben 136,3 155,7 126,4 

Personalausgaben * 45,3 46,5 46,2 

Anzahl 
besoldeter Mitarbeiterstand 

360 322 348 jeweils zum 1. Jänner 

* nur [ei lweise gesonder[ erfaßbar 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Betriebs­
versorgungss te lien 
in der Steiermark 

Organisations­
größen und 
Leitungsspannen 

Der RH überprüfte in den Monaren September und Oktober 1997 erst­
mals die Organisation des Wirtschaftsdienstes bei Betriebsversorgungs­
stellen am BeispIel von vier Betriebsversorgungsstellen in der Steiermark. 

Zu dem im Miirz 1991-\ übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das BMLV 
und das Milir~irkommando Steiermark im Mai bzw Juni 1991-\ Stellung. 
Se1l1e Gegenäußerungen gab der RH im Augusr 1991-\ ab. 

2 Im Zusammenhang mit der im Jahr 1992 von der Bundesregierung be­
schlossenen Heeresgliederung Neu richtete das BMLV mit Beginn des 
Jahres 19<)5 bundesweit "Betriebsversorgungsstellen" ein, in welchen die 
Aufgaben der bisherigen Kasernkommanden und Wirtschaftsversorgungs­
srellen zusammengefaßt wurden. 

Betriebsversorgungsstellen wurden zumeist entweder dem zu versorgen­
den Truppenkörper (Regiment oder Bataillon) unterstellt (sogenannter 
Typ A) oder den Militiirkommanden nachgeordnet (Typ B). Sie stehen im 
Rang einer Kompanie und haben im wesentlichen die nicht mobilma­
chungsbezogene Versorgung Im Wirtschaftsbereich (VerpHegung, Beklei­
dung, Zahlungsverkehr, Wirtschaftsgeriit, Schuster- und Schneiderwerk­
stätten) und ortsgebundene Versorgungsaufgaben (insbesondere Sanitäts­
versorgung, Feldzeugwesen, Bauangelegenheiten, Brand- und Umwelt­
schutz) wahrzunehmen. Nachgeordnete "Betriebsstaffeln" sorgen in den 
Kasernen insbesondere für den WachdIenst, den Küchenbetrieb und die 
FLihrung von Betreuungseinrichtungen wie Soldaten he i me. 

3 Von den fünf in der Steiermark befindlichen Betriebsversorgungsstellen 
überprüfte der RH jene des Militärkommandos Steiermark, des Jäger­
regiments 5, des Jägerregiments 10 und des Artillerieregiments 1. Dabei 
stell te die Betriebsversorgungsstelle des Mil i tärkommandos Steiermark 
eine solche vom Typ B dar und war für das Militiirkommando selbst und 
die im Großraum Graz befindlichen Truppen und DIenststellen, unab­
hängig von deren organisatorischer Zugehörigkeit, zuständig. Die übri­
gen Betriebsversorgungsstellen waren dem jeweiligen Truppenkörper un­
terstellt (Typ Al; ihnen oblag aber in untergeordnetem Umfang auch die 
Versorgung anderer, nahe gelegener Dienststellen. 

4.1 Die Ausstattung mit ArbeirspLitzen und die personelle Besetzung waren 
bel den überprüften Betriebsversorgungsstellen stark unterschiedlich. 
N ur bei der Betriebsversorgungssrelle des Militiirkommandos Steiermark 
entsprachen die Arbeitsplatzanzahl lind die Besetzung (einschlieLllich 
Grundwehrdienerl der einer Kompanie; bel den übrigen Betriebsversor­
gungssteilen wurde diese MeBgröße nur etwa zur Hälfte erreicht. Die 
Leitungsspanne des Kommandanten der Betriebsversorgungsstelle lag 
zWIschen vier (Artillerieregiment 1) lind sieben (Militärkommando Steier­
mark) Organisationseinheiten (Referate und Betriebsstaffelnl. 
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Auswirkungen der 
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Auslastung von 
Wirtschafts personal 

Organisation des Wirtsch ftsdienstes 
bei Betriebsver orgun sstellen 
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4.2 Nach Einschätzung des RH war - mit Ausnahme jener des Militärkom­

mandos Steiermark - bei diesen Betriebsversorgungsstellen der Aufga­
benbereich zu klein, um eine günstige Personalauslasrung zu erreichen; 
auch die Leitungsspannen erschienen erweiterbar. Der RH empfahl, diese 
Umstände anläßlich künftiger Organisationsänderungen zu beachten. 

4.3 Das BMLV sagte dies zu. 

5.1 Dem Wirtschaftsdienst waren etwas mehr als 50 % der personellen Kapa­
zität der Betriebsversorgungsstellen zuzurechnen. Im Vergleich mit den 
Vorgängerorganisationen sank bei den überprüften Betriebsversorgungs­
stellen die Anzahl der Arbeitsplätze im Wirtschaftsdienst um durch­
schnittlich mehr als 20 %. 

Diese Entwicklung war auf eine starke Verringerung der Arbeitsplätze in 
Werkstätten (Schuster und Schneider) zurückzuführen. Eine Abhängig­
keit der Anzahl der Arbeitsplätze vom Reparaturbedarf war nicht ersicht­
lich. In den übrigen Bereichen des Wirtschaftsdienstes blieb die Anzahl 
der Arbeitsplätze etwa gleich. 

5.2 Der RH vermeinte, daß die Verringerung einseitig und unbegründet zu 
Lasten des - eher niedrig entlohnten - Werkstättenpersonals vorge­
nommen worden war. Seiner Ansicht nach wäre bereits bei der Errichtung 
der Betriebsversorgungsstellen eine umfassende Stellenplanung zweck­
mäßig gewesen. 

5.3 Das BMLV sagte zu, anlaßlich einer Organisationsdnderung eine Aufgabenana­
lyse der Betriebsversorgungsstellen vorzunehmen. 

6.1 Der RH untersuchte bei den überprüften Betriebsversorgungsstellen die 
Auslasrung von jeweils sieben Wirtschaftsunteroffizersfunktionen und 
von (zum Teil bei den Truppenkörpern bestehenden) Zahlstellen . Grund­
lage für diese Erhebung bildete ein - aufgrund von Angaben des Fach­
personals der überprüften Stellen erarbeitetes - Tätigkeitsprofil. 

6.2 Die Auswertung ergab Minderauslastungen, deren Ausmaß je nach Funk­
tion und Dienststelle unterschiedlich war. Eine Zusammenlegung von 
Funktionen würde die Auslastung verbessern, was im überprüften Bereich 
zur Auflassung von insgesamt vierzehn Arbeitsplätzen führen könnte 
(Einsparungspotential jährlich mehr als 7 Mill S). 

Der RH legte dem BMLV eine umfassende Stellenplanung unter Berück­
sichtigung der Erhebungsergebnisse des RH nahe. 

6.3 Laut Stellungnahme des Milita'rkommandos Steiermark würde eine Verringerung 
von Arbeitspla'tzen zu Engpassen bei der Aufgabenerledigung führen. Die quanti­
fizierende Analyse des RH nehme auf die Erfordernisse des Wirtschaftsdienstes, 
auf milita'rische Aufgaben der Arbeitsplatzinhaber und - wie auch das BMLV 
vermeinte - unterschiedliche Arbeitsbedingungen je nach brt/icher Verteilung und 
baulichen Gegebenheiten nicht ausreichend Bedacht. Das BMLV sah weiters einen 
zusdtzlichen Zeitbedarf für T a'tigkeiten wie Vorbereitungen, Rücksprachen, Er­
gdnzungen und Berichtigungen. 
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Evaluierung 
der Organisation 

6.4 Der RH erwiderte, <irtliche oder bauliche Umstände haben auf die Aus­
lastung der untersuchten Funktionen keinen erheblichen Einfluß. Die übri­
gen Einflußgrößen habe er durch ausreichende Zeitvorgaben und Zeitreser­
ven berücksichtigt. Er betrachtete seine Analyse weiterhin als Instrument, 
um Schwachstellen bei der Auslastung zu erkennen. 

7 Das ßMLV beabsichtigte, die Organisation der Betriebsversorgungsstel­
len nach einem zweijährigen Erprobungszeitraum auf ihre Eignung zu 
überprüfen. Die Kommanden im Bereich der Steiermark und das dem 
Militärkommando übergeordnete Korpskommando I brachten vor allem 
zur Frage der Zweckmäßigkeit der Typen von Betriebsversorgungsstellen 
unterschiedliche Standpunkte vor. Eine Entscheidung über OrganisatI­
onsänderungen hat das BMLV bis zum Abschluß der Gebarungsüberprü­
fung des RH noch nicht getroffen. 

S.l Die wesentlichen Vorteile der jeweiligen Grundtypen der Betriebsversor­
gungsstdlen stellen sich wie folgt dar: 

Vorteile des Typs A Vorteile des Typs B 

Wechselseitige personelle Verrrewng Rationalisierungsmöglichkeiten durch 

zwischen Betriebsversorgungsstelle und Zuordnung mehrerer Bedarfstr~iger zu 

Truppenkiirper rasch und unbürokra- einer Betriebsversorgungsstelle 

tisch möglich 

Vnanrwortlichkeit des Truppenkör­

pers für alle Versorgungsaufgaben 

(Einheit der Führung) 

Kurzer Dienstweg zwischen Betriehs­

versorgungsstelle und Bedarfsträger 

Besseres Verständnis der 

Betriebsversorgungsstelle für Erforder­

nisse und Probleme des Bedarfsträgers 

Entlastung des Truppenkiirpers von 

laufenden Verwaltungsütigkeiten 

Keine Änderung der organisatorischen 

l..J nrerstellung bei Übergang zum Ein­

satz erforderlich 

Objektivität der Leistungen durch 

weitgehende Unabhängigkeit der 

Betriebsversorgungsstelle vom 

Bedarfsträger 

S.2 Der RH bewertete .die angeführten Vorteile der Jeweiligen Grundtypen 
wie folgt: 

- Überdurchschnittlich hoch schätzte der RH den Vorteil der Rationa­
lisierungsmöglichkeiten bei Betriebsversorgungsstellen vom Typ Bein. 
Die wesentliche Ausprägung dieses Vorteils besteht In einer ausreIChen­
den Organisationsgröße der Betriebsversorgungsstelle, wobei jedoch auch 
eine zumutbare Entfernung zum Bedarfstr1iger zu beachten ist. 

- Den für Typ A sprechenden Vorteil des besseren Verständnisses für den 
Bedarfstr1iger sah der RH hingegen als eher geringfügig an, weil dieser 
Vorteil durch Bewußtseinsbildung bei den Betriebsversorgungsstellen 
ausgleichbar erscheint. 
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Evaluierung 

der Organisation 

Sonstige 
Feststellungen 

Schluß­
bemerkungen 

Organisation des Wirt cha tsdien tes 
bei Betriebsversor ungs tell n 

- Als durchschnittlich bedeutend schätzte der RH die übrigen Vorteile 
ein. Das Argument der kurzen Dienstwege (zugunsten Typ A) hängt je­
doch weitgehend von der Heeresstruktur ab; bei einer Straffung der Hee­
resorganisation und einer organisatorischen Entflechtung verliert dieser 
Vorteil an Gewicht. 

Insgesamt gab der RH - über den überprüften Bereich der Steiermark 
hinaus - Betriebsversorgungsstellen vom Typ B den Vorzug, insbeson­
dere wenn von diesen mehrere Bedarfsträger betreut werden können. Das 
Bestehen einer Betriebsversorgungsstelle vom Typ A erschien ihm hinge­
gen dann vertretbar, wenn von dieser wirtschaftlich sinnvoll nur jeweils 
eine Organisationseinheit zu versorgen ist. Diesem Grundsatz folgend 
wäre insbesondere bei Gemengelagen militärischer Dienststellen wie im 
Raum Graz jedenfalls weiterhin der Typ Bangemessen. 

Der RH empfahl weiters, die Organisation der Betriebsversorgungsstellen 
an Änderungen in der Heeresgliederung anzupassen (zB Zusammenle­
gung von Betriebsversorgungsstellen bei Auflassung von Garnisonen) und 
die Zuordnung der Betriebsversorgungsstellen zu Bedarfsträgern ver­
stärkt nach örtlichen Gesichtspunkten vorzunehmen. 

8.3 Das Militärkommando Steiermark trat den Empfehlungen des RH bei. 

Das BMLV kündigte an, bei einer Neuorganisation der Betriebsversorgungsstellen 
insbesondere auf die räumliche Nä'he, die organisatorische Zusammengehörigkeit 
der Bedar/strä'ger, die Truppenstä'rken und die günstigste Leitungsspanne Bedacht 
zu nehmen. Die Überlegungen des RH werde es mit einbeziehen. 

9 Aus Anlaß dieser Überprüfung empfahl der RH dem BMLV weiters, die 
Nutzung der EDV im Wirtschaftsdienst zu verstärken, insbesondere die 
Umstellung der Materialverwaltung auf EDV zu betreiben, sowie für die 
Absolvierung der vorgeschriebenen Lehrgänge durch das Personal in den 
Betriebsversorgungsstellen zu sorgen . 

Das BMLV sagte entsprechende Bemühungen zu. 

10 Zusammenfassend empfahl der RH dem BMLV, 

(1) für eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisations­
form der Betriebsversorgungsstellen, abgestimmt auf die künftige 
Heeresstru ktur, zu sorgen; 

(2) auf angemessene Organisationsgrößen der Betriebsversorgungs­
stellen hinzuwirken und 

(3) die Auslastung von Arbeitsplätzen zu verbessern. 
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Bereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft 

lJ nerLedigte Anregungen aus Vorjahrl'n 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 
hinsichtlich: 

(1) Neuerstellung eines Bauhofkonzeptes mit betriebswirtschaftlichen Ziel­
vorgaben für die Bauhöfe im Bereich des Forsttechnischen Dienstes für 
Wildbach- und Lawinenverbauung (TB 1992 S. 162 Abs 1.5) sowie Ein­
führung einer Betriebsabrechnung und einer bundeseinheitlichen Ver­
rechnung von Maschinenmieten an diesen Bauhöfen (TB 1992 S. 162 f 
Abs 1.6 und S. 164Abs 1.12). 

Laut Stellungnahme des BMLF würde das Bauhofkonzept noch imJahre 1998 
fertiggestellt werden. Die beabsichtigte stete Verringerung des Mitarbeiterstandes in 
den Bauhofen - um insgesamt 200 Mitarbeiter bis zum j ahre 2002 - würde je 
Mitarbeiter rd 500 000 S einsparen. Durch die am 1. jiinner 1998 erfolgte Still­
legung des Bauhofes Afritz (Kärnten) sei eine jdhrliche Kostenersparnis von rd 
870000 Seingetreten. 

(2) Abstandnahme von der dem Forstgesetz 1975 widersprechenden Tragung 
des Projektierungs- und Durchführungsaufwandes (Wildbach- und La­
winenverbauung) sowie des Verwaltungsaufwandes (Gebietsbauleitungen 
der Sektionen Salzburg und Kärnten des Forsttechnischen Dienstes für 
Wildbach- und Lawinenverbauung) zu Lasten der Baumittel (TB 1984 
Abs 54.11 und TB 1985 Abs 44.9). 

Das BMLF verblieb zwar bei seiner bisherigen Stellungnahme, wonach eine Tren­
nung der für die Bauführung bzw Durchführung der Maßnahmen anfallenden 
Aufwendungen mit erheblichem administrativen Mehraufwand verbunden sei; es 
werde jedoch im Zuge des derzeit laufenden Projektes "Innere Reform des Forsttech­
nischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung" eine Umsetzung ins Auge 
ge/aßt. 

(3) Abgrenzung der Maßnahmen des Wasserbaues von der Tätigkeit der 
Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung in den Bundeslän­
dern (TB 1984 Abs 53.2 und TB 1985 Abs 43.2). 

Laut Mitteilung des BMLF sei die Erfassung der noch fehlenden Verordnungen 
(Vorarlberg und Burgenland) für das Jahr 1998 in Aussicht genommen. 
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Unerledigte Anregungen 

(4) Klärung der Meinungsverschiedenheiten zwischen dem BMF und den 
Ländern über die Finanzierung des wasserrechtlichen Vollzuges (TB 1992 
S. 178 Abs 3.11, TB 1994 S. 216 Abs (7), TB 1995 S. 225 Abs (11), 
TB 1996 S. 242 Abs (10». 

Laut Stellungnahme des BMLF sei zur Frage der Kostentragung ein Verfahren 
beim Verfassungsgerichtshof anhiingig. Das BMF habe eine weitere Kliirung vom 
Ausgang dieses Verfahrens abhiingig gemacht. 

(5) Behebung des im Bereich des Wasserrechts besonders ausgeprägten Voll­
zugsdefizites (TB 1992 S. 173 Abs 3.5, TB 1994 S. 215 Abs (4), TB 1995 
S. 224 Abs (8), TB 1996 S. 242 Abs (7». 

Laut Stellungnahme des BMLF wurden mit den Wasserrechtsgesetz-Novellen BGBI 
Nr 795 und 796/1996, mit der Wasserrechtsgesetz-Novelle Deponien, BGBII 
Nr 59/1997 und der Wasserrechtsgesetz-Novelle, BGBII Nr 74/1997, wesent­
liche Deregulierungsschritte und Erleichterungen für Betroffene wie für Behörden im 
wasserrechtlichen Vollzug getroffen. Damit sollte es den Unterbehörden möglich sein, 
das Vollzugsdejizit abzubauen. 

Verwirklichte Em{Jfehlun<Ten h 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

(1) Erstellung eines Leitbildes für die Österreichischen Bundesforste (TB 1994 
S. 221 Abs 3 und 5). 

Mit dem Bundesforstgesetz 1996 erfolgte die Ausgliederung der Österreichischen 
Bundesforste und die Gründung der "Österreichische Bundesforste AG" mit 1. }iin­
ner 1997. Das laut diesem Gesetz neu erstellte Unternehmungskonzept sieht Leit­
ziele der Unternehmungsentwicklung vor. 

(2) Schaffung von Begleitmaßnahmen zu den Vollzugshandlungen unter 
Berücksichtigung der Intensivlandwirtschaft, wie zB Vermeidungs- und 
Minimierungstechnologien und Maßnahmen zur weitergehenden Abwas­
serreinigung (TB 1992 S. 174 Abs 3.6, TB 1994 S. 216 (6), TB 1995 
S. 224 Abs (10), TB 1996 S. 242 Abs (9». 

Laut Stellungnahme des BMLF seien in der Sonderrichtlinie fü·r das Programm 
der Förderung einer umweltgerechten Landwirtschaft entsprechende Förderungsvor­
aussetzungen formuliert worden. 
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Prüfungsergebnisse 

Sonderprämie für männliche Rinder 

Ungeachtet der im Bereich des BMLF gelegenen verbesserungs be­
dürftigen Rahmenbedingungen erfolgte die Abwicklung und Kon­
trolle der Aktion "Sonderprämie für männliche Rinder" durch die 
Agrarmarkt Austria im wesentlichen ordnungsgemäß. 

Systemmängel und Abwicklungsprobleme bei der Tierkennzeich­
nung verursachten vermeidbare Aufwendungen von rd 600 000 S. 
Hinsichtlich der Pauschalvergütung des BMLF für die Tätigkeit der 
Landwirtschaftskammern bei der Bearbeitung von Anträgen auf 
Sonderprämien bestanden keine tauglichen Kalkulationsgrundla­
gen. Für Rückforderungsbeträge w urden keine Zinsen angelastet. 
Die bescheidmäßige Zuerkennung der Prämien war verwaltungs­
aufwendig. Eine gemeinschaftsrechtlich mögliche Kontrolle der 
umweltgerechten Flächenbewirtschaftung seitens der Prämien­
empfänger wurde von Österreich bisher noch nicht vorgenommen. 
Der Erfolg der Förderungsmaßnahme "Haltung und Aufzucht ge­
fährdeter TierrassenIl wurde nicht ausreichend überprüft. 
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190 

Agrarmarkt Austria 

Rechtsgrundlage: Agrarmarkt Austria-Gesetz 1992, BGBI Nr 376 

Aufgaben: - Zahlstelle laut Verordnung der Kommission 1663/95 

- Vollziehung der EU-MarktOrdnung 

- Markt- und Preisberichterstattung 

- Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 

- Agrarmarketing 

- Förderungsabwicklung im Auftrag des Bundes 

Ausgaben (EU-, Bundes- 1995 1996 1997 
und Landesmittel) 

in Mill S 
EU-Maßnahmen im 
pflanzlichen Bereich 13 171 13699 12596 

EU- Maßnahmen im 
tierischen Bereich 4743 5331 4964 

Übergangsbeihilfen 11497 3860 2793 

Sonstiges 5 25 16 

Summe 29416 22915 20369 

Anzahl 
Besoldeter Mitarbeiterstand 
(jeweils zum 1. Jänner) 282 316 323 

in S 

Sonderprämie je 
männlichem Rind 1491 1491 1491 

(je Ochse) 
1852 

(je Stier) 

in Mill S 

Zahlungen insgesamt 768 544 515 

Anzahl 

Betriebe 59000 54000 39000 

in S 

Extensivierungsprärnie bei umwelt-
gerechter Tierhaltung je Tier 496 497 494 bzw 713' 

in Mill S 

Zahlungen insgesamt 88 79 82 

Anzahl 

Betriebe 31000 32000 30000 

* abhängig vom Verhältnis Tierbestand zu Futterfläche 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Förderungsgrundlagen 

Pauschalvergütungen 

Sonderprämie für 
männliche Rinder 

Der RH überprüfte von Dezember 1996 bis Februar 1997 die Gebarung 
mit Ausgleichszahlungen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Ga­
rantiefonds für die Landwirtschaft betreffend die Sonderprämie für männ­
liche Rinder. Das Prüfungsergebnis wurde dem BMLF im Juli 1997 über­
mittelt. Zu den Stellungnahmen des BMLF vom November 1997, März 
1998 und Juli 1998 gab der RH im Dezember 1997, April 1998 und Juli 
1998 Gegenäußerungen ab . Die Überprüfung fand vorwiegend bei der 
Agrarmarkt Austria statt; ergänzende Erhebungen wurden im BMLF und 
bei der Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in der Steiermark 
vorgenommen. 

2 Als EU-Marktordnungsstelle, ua für Milch und Fleisch, nahm die Agrar­
markt Austria die Abwicklung der Ausgleichszahlungen für männliche 
Rinder wahr; diese Zahlungen (je kg Schlachtgewicht rd 3 S bis 4 S) sol­
len Einkommensverluste der Landwirte aufgrund verminderter Erlöse 
ausgleichen. 

3.1 Das BMLF schloß mit allen Landwirtschaftskammern in den Bundeslän­
dern Werkverträge ab, wonach bestimmte Bezirksbauernkammern - im 
Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems der EU 
(INVEKOS) - ua Anträge auf tier- und flächen bezogene Förderungen 
entgegenzunehmen, zu überprüfen und zu erfassen sowie einen konsoli­
dierten Datenbestand an die Agrarmarkt Austria zu übermitteln hatten. 

Die Landwirtschaftskammern erhielten vertragsgemäß für die entstande­
nen Personal- und Sachaufwendungen nach bestimmten Kriterien bemes­
sene Pauschalvergütungen (Bearbeitungszeit je Förderungsantrag, Wer­
tigkeit der Tätigkeit, Verwaltungs- und Sachaufwand, Reisekosten). Der 
Personalaufwand der Landwirtschaftskammern für die Erfassung der An­
träge auf Sonderprämien für männliche Rinder betrug im überprüften 
Zei traum rd 17 Mill S 0995 ; rd 127 000 Anträge) bzw rd 15 Mill S 
0996; rd 106 000 Anträge). 

Laut Zeitmessungen der Agrarmarkt Austria und damit übereinstimmen­
den Informationen einiger Bezirksbauernkammern betrug der tatsäch­
liche Zeitaufwand für die Erfassung eines Antrages auf Sonderprämie für 
männliche Rinder durchschnittlich nur die Hälfte bis etwa zwei Drittel 
der veranschlagten Zeitspanne (1995 : 36 Minuten, 1996: 44 Minuten, 
1997: 50 Minuten); daraus ergab sich für die Jahre 1995 bis 1997 ein 
Unterschiedsbetrag von rd 18 Mill S zugunsten der Landwirtschaftskam­
mern. 

3.2 Der RH bemängelte, daß für die Bemessung der Pauschalvergütungen 
keine schlüssigen und nachvollziehbaren Kalkulationsgrundlagen bestan­
den. Insbesondere war zu beanstanden , daß der Antragserfassung beson­
ders lange und - ungeachtet des diesbezüglich wachsenden Erfahrungs­
und Informationsstandes - jährlich stets längere Zeitspannen zugrunde­
gelegt worden waren. Der RH empfahl dem BMLF, auf der Grundlage 
von Zeitmessungen und Arbeitsbewertungen die Berechnungsgrundlagen 
der Pauschalvergütungen neu zu bemessen. 
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192 

Förderungsgrundlagen 

Tierkennzeichnung 

Förderungsabwicklung 

Verzinsung von 
Rückforderungs­
beträgen 

3.3 Laut Stellungnahme des BMLF habe es Basisdaten aus dem Jahre 1995 sowie 
Erfahrungswerte berücksichtigt; die Verwaltungsgemeinkosten, der Sachaufwand 
und die Reisekosten seien laut einem Arbeitsbehelf des BKA kalkuliert. 

4.1 Die bis Septem ber 1995 gültige Tierkennzeichnungsverordnung 1990 
des damaligen Bundesministers für Gesundheit und öffentlicher Dienst 
überließ jedem Landeshauptmann weitgehend die Art der Kennzeich­
nung der Rinder. Dies führte in bestimmten Fällen zur unbeabsichtigten 
doppelten Zuteilung von Ohrmarken. Bei der Förderungsabwicklung 
1995 bereinigte die Agrarmarkt Austria dieses Problem, wofür zusätz­
liche Personal- und Sachaufwendungen von insgesamt rd 600 000 S er­
wuchsen. 

Erst mit der Tierkennzeichnungsverordnung 1995 wurde ein bundesweit 
einheitliches und EU-konformes System - allerdings ohne bundesweite 
Datenvernetzung - geschaffen. Der Rat der EU war bestrebt, ein EU­
einheitliches Tierkennzeichnungssystem mit einer länderübergreifenden 
Datenvernetzung einzuführen. 

4.2 Der RH bemängelte das frühere System der Tierkennzeichnung, das die 
ordnungsgemäße Förderungsmittelvergabe beeinträchtigt und dessen Be­
reinigung erhebliche Kosten verursacht hatte. Er begrüßte deshalb die 
Bestrebungen des Rates der EU und empfahl, den Bereich der Tierkenn­
zeichnung dem BMLF kompetenzmäßig zuzuordnen sowie für die Durch­
führung die Agrarmarkt Austria heranzuziehen, weil diese die Tiere im 
Rahmen des INVEKOS darenmäßig erfaßte. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMLF sehe die neue Tierkennzeichnungsverordnung des 
Rates der EU eine zentrale Datenbank für alle Rinder und somit eine bundesweite 
Datenvernetzung ab 1. J ä'nner 1998 verpflichtend vor. Die Regelung werde durch 
die Agrarmarkt Austria umgesetzt. 

5.1 Laut Gemeinschaftsrecht waren die Prämienempfänger im Falle zu Un­
recht erhaltener Beträge - ausgenommen bei Irrtum der zuständigen 
Behörde - neben der Rückzahlung der Beträge zur Zahlung von Zinsen 
verpflichtet, wobei der Zinssatz jeweils national festzusetzen war. Eine 
derartige Bestimmung fehlte für Österreich; die Agrarmarkt Austria ver­
rechnete keine Zinsen bei Rückforderungen, sondern glich Rückforde­
rungen mit auszuzahlenden Prämien in vielen Fällen aus. Im Jahre 1996 
bestanden bei den Rinderprämien Rückforderungen von rd 551 000 S 
(321 Fälle). 

5.2 Der RH empfahl dem BMLF, umgehend eine Regelung zur Verrechnung 
von Zinsen bei Rückforderungen zu treffen. 

5.3 Laut Stellungnahme des BMLF habe die Agrarmarkt Austria ein automatisches 
Rückforderungsprogramm erarbeitet, das auch eine standardisierte Z insenverrech­
mmg enthalte. 
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Förderungsabwicklung 

Zuerkennung von 
Prämien 

Gefährdete Tierrassen 

Umwelt 

Flächen­
bewirtschaftung 

Sonderprämie für 
männliche Rinder 

6.1 Die Zuerkennung von Prämien geschah mit Bescheid der Agrarmarkt 
Austria; die Landwirte konnten dagegen Berufung an den Bundesmini­
ster für Land- und Forstwirtschaft erheben. Im Jahr 1995 erließ die 
Agrarmarkt Austria rd 284 000 Bescheide betreffend die Sonderprämie 
für männliche Rinder. Nach Schätzungen der Agrarmarkt Austria eröffne 
eine Verringerung der Anzahl der Bescheide ein jährliches Einsparungs­
potential bis zu 100 000 S. 

6.2 Der RH regte an, aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und Ko­
stenersparnis eine Verringerung der Anzahl bescheidmäßiger Erledigun­
gen zu erwägen. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMLP sei bei der Pijrderungsabwicklung 1997 durch die 
Zusammenlegung mehrerer Einzelbescheide in kombinierte Bescheide eine wesentli­
che Vereinfachung erzielt worden. 

7.1 Die Förderung der Haltung und Aufzucht gefährdeter Tierrassen (Rin­
der-, Schaf-, Ziegen- und Pferderassen) erfolgte laut dem "Österreichi­
sehen Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und 
den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft" (Förderungs­
umfang 1995: rd 21 Mill Saus EU-, Bundes- und Landesmitteln). Zwecks 
Effizienzsicherung der umweltgerechten Maßnahmen legte das Gemein­
schaftsrecht fest, daß die erzielten Ergebnisse bekanntgemacht und regel­
mäßig überprüft werden. Der Datenstand der Agrarmarkt Austria betref­
fend die Förderung gefährdeter Tierrassen war in mehrfacher Hinsicht 
lückenhaft. 

7.2 Der RH empfahl dem BMLF, im Wege geeigneter Daten den Erfolg der 
Förderungsaktion zu ermitteln. 

7.3 Laut Stellungnahme des BMLP würden bereits entsprechende Auswertungen vorge­
nommen. 

8.1 Laut Gemeinschaftsrecht konnten die Mitgliedstaaten geeignete Umwelt­
schutzmaßnahmen für Flächen vorschreiben, die für die Haltung prä­
mienberechtigter männlicher Rinder oder Mutterkühe genutzt werden. 
Für den Fall der Nichteinhaltung der Umweltschutzmaßnahmen durften 
die Mitgliedstaaten geeignete Sanktionen (etwa Prämienkürzung oder 
-streichung) festsetzen. Österreich hat von diesen Bestimmungen noch 
nicht Gebrauch gemacht. 

8.2 In Anbetracht mehrerer umweltrelevanter Gesichtspunkte der Flächen­
bewirtschaftung (zB Ausbringung von Düngemitteln auf landwirtschaft­
liche Flächen, Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen, Grundwasser­
sanierung, umweltgerechte Stallbauten, Beschaffenheit der Böden als 
Futterbasis) empfahl der RH, einem Vollzug dieser Bestimmungen näher 
zu treten. 
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194 

Gesamtbeurteilung 

Schluß­
bemerkungen 

H . .3 Lallt Stellllngnahme deJ BAltF erachte eJ die Zlierkeml/mg z'on Prci"mien nach 
Maßgabe !iCJtillllllter UlIIlIeftlllajJnalmlen ah derzeit noch nicht zlI'eckllltijlig. ZII­

lila! ällJ iiko!ogiJcher Sicht (jJterreich illl Vergleich mit anderen lVfitg!iedJtaate/l in 

eiller lehr g/lten PUJition Jet: eine Scmktioniermzg fiihre zu einer Verringemng der 
EU-FiirdemngJlIlittel. DaJ n';khJte. !fIIl!mJend neu geJta!tete "ÖsterreichiJChe Pro­
gramm zur Fiirdemllg einer ulIlll'eltgerechten. extemizien lind den natürlichen Lebem­
rautll Jchktzmden Lärzdll'lrtJcha!t" ((jPU L 2000) enthalte bereitJ einen eigenen 
/HajJJlahlIIe/irahmer/ hin.lIcht/ich !iorJorgfiehen WaJJenchmzes: (lI!eh u'erde illl 
Rahmen der AGENDA 2(){)(} den UlIludtmpekten in Hinkllnft noch mehr Be­
del/t/mg zIIkriJIllllen. 

9 Der RH gelangte insgesamt zum Ergebnis, daß die Abwicklung und 
Kontrolle der Aktion "Sonderprämie für männliche Rinder" durch die 
Agrarmarkt Austria im wesentlichen ordnungsgemäß erfolgte. 

10 Zusammenfassend empfahl der RH dem BMLF zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen, 

(I) die Tätigkeiten der Landwirtschaftskammern im Rahmen des 
INVEKOS zu bewerten und die Berechnungsgrundlagen der Pau­
schalvergütung neu zu bemessen, 

(2) eine Neuorganisation im Bereich der Tierkennzeichnung unter 
Berücksichtigung des Gemeinschaftsrechts vorzunehmen, 

(3) die Zuerkennung von Rinderprämien verwaltungsmäßig zu ver­
einfachen, 

(4) Umweltfragen bei der Flächenbewirtschaftung verstärkt zu be­
achten sowie 

(5) hinsichtlich der gefährdeten Tierrassen die Daten ausreichend 
zu erfassen. 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 203 von 317

www.parlament.gv.at



Rechtsgrundlagen: 

Agrarische Ausgleichszahlungen 
des Bundes und der Länder 

Der gesetzlichen 60: 40-Finanzierungsregelung zwischen Bund und 
Bundesländern bei bedeutsamen Agrarförderungen stand kein Mit­
spracherecht der Bundesländer bei der Schwerpunktsetzung der 
Förderungsmaßnahmen und der Gestaltung der Förderungsricht­
linien gegenüber. Bis zum Frühjahr 1997 fehlende Verwendungs­
nachweise über die eingesetzten Landesmittel erschwerten den 
Bundesländern die Planung für die Folgejahre. Die Verrechnung 
der Förderungsmittel war verwaltungsaufwendig. Die Kontroll­
befugnis der Bundesländer war ungeklärt. 

Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBI Nr 375 idgF 

Übereinkunft vom 31. Jänner 1995 zwischen dem Bundesminister für Finanzen, den Landesfinanzreferencen 
sowie Vertretern des Österreich ischen Städte- und Gemeindebundes hinsichtlich der Kostencragung der 
agrarischen Förderungsmaßnahmen für die Jahre 1995 bis 1998 ("40 Mrd S-Paket") 

Anteil für Maßnahmen zur Förderung einer umwelt-
gerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum 
schützenden Landwirtschaft 

1995 1996 1997 

Bund Nieder- Bund Nieder- Bund Nieder-
österreich österreich österreich 

in Mill S 

Voranschlag 1812 499 3100 547 3100 547 

Zahlung 3098 688 2823 646 2160 879 

Anteil für die Ausgleichszulage 
(benachteiligte Gebiete, Berggebiete) 

Voranschlag 

Zahlung 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

0 171 1425 192 1425 192 

1040 171 1266 179 1 168 188 

Der RH überprüfte von Februar bis April 1997 die Gebarung des BMLF 
und der Agrarmarkt Austria mit agrarischen Ausgleichszahlungen sowie 
die darauf bezugnehmenden Konsultationen des BMLF mit den Bundes­
ländern am Beispiel des Bundeslandes Niederösterreich . Zu den im Juli 
1997 übermittelten, gleichlautenden Prüfungsmitteilungen nahmen das 
BMLF, die Agrarmarkt Austria, das Amt der Niederösterreichischen lan­
desregierung und das BMF zwischen September 1997 und Jänner 1998 
Stellung. Der RH gab hiezu im Juni 1998 seine gleichlautenden Gegen­
äußerungen ab. 
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196 

Allgemeines 

Veranschlagung 
der Agrar­
förderu ngsmi tte I 

Prüfungsschwerpunkt war - hinsichtlich der finanziell bedeutsamsten, 
von Bund und Bundesbndern verpt1ichtend gemeinsam zu finanzIeren­
den Agrarförderungsmaßnahmen - die Tauglichkeit des Informations­
flusses zwischen den auf Bundesebene bestehenden Entscheidungsträgern 
(BMLF und Agrarmarkt Austria) und den Bundesländern, um eine recht­
zeitige Planung seitens der Bundesländer zu ermöglichen. 

2 Der Beitrirr Österreichs zur EU führte zu weitreichenden Änderungen im 
Bereich des landwirtschaftlichen Förderungswesens. Das Landwirtschafts­
gesetz 1992 legte als Ziel eine umfassende Ausschöpfung der EU-Kofi­
nanzierungsmiiglichkeiten für die Landwirtschaft fest. Es bindet das je­
weilige Bundesland in die MitfinanzIerung der Förderungsmal3nahmen 
elO. 

Eine auf Regierungsebene ergiinzend beschlossene Vereinbarung ("40 Mrd S­
Fiirderungspaket", Laufzeit 1995 bis einschließlich 1998) umt~lßte 27 För­
derungsmaßnahmen, von denen ein Teil ausschließlich mit nationalen 
Mitteln und der übrige Teil mit EU-Mitteln kofinanziert werden sollte. 
Für die gesamten nationalen Mittel (ausschließlich national finanzierte 
Maßnahmen und nationaler Anteil der EU-kofinanzierten Maßnahmen) 
des "40 Mrd S-Paketes" galt der 60 : 40-Finanzierungsschlüssel zwischen 
Bund und Bundesländern. 

Vom Bundesanted am "40 Mrd S-Paket" (24 Mrd S) entfielen fast drei 
Viertel auf die beiden Förderungsmaßnahmen "Österreichisches Pro­
gramm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natür­
lichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft" (ÖPUL) und "Aus­
gleichszulagen in Berggebieten und benachteiligten Gebieten". Beide 
Förderungsmaßnahmen wickelte die Agrarmarkt Austria ab. Im Rahmen 
des ÖPUL gab es 25 Einzelmaßnahmen, die teilweise miteinander kom­
binierbar waren. 

Die Förderungsabwicklungsstellen der Bundesländer verfügten hinsicht­
lich der übrigen - betragsmäßig geringeren - AgrarförderungsmaLl­
nahmen, für die überwiegend der jeweilige Landeshauptmann zuständig 
war, zumeist über ausreichende Planungsdaten. 

3.1 Während die Veranschlagung der Ausgleichszulage, abgesehen von ihrer 
schwierigen Abschätzbarkeit im ersten Jahr, keine Probleme bereitete, 
wich bei den ÖPUL-Maßnahmen im Jahr 1995 der Voranschlag erheb­
lich vom tatsiichlichen Bedarf an Förderungsmitteln ab. Der erhöhte Finan­
zierungsbedarf sowohl auf Bundes- als auch auf Bundesländerebene grün­
dete auf der unerwartet regen Teilnahme der Landwirte an dieser För­
derungsaktion. Dies erschwerte für die Bundesliinder die Budgetierung 
für 1996 erheblich, zumal zu diesem Zeitpunkt die Agrarmarkt Austria 
den Bundesländern keine Verwendungsnachweise übermittelt hatte, aus 
denen die von ihr ausgegebenen Landesmittel zu entnehmen gewesen 
wären. 

Im Frühjahr 1997 übermittelte die Agrarmarkt Austria den Bundeslän­
dern entsprechende Verwendungsnachweise für die Jahre 1995 und 1996; 
sie begründete ihre Säumnis mit zahlreichen Korrekrurerfordernissen. Die 
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Veranschlagung der 

Förderungsmittel 

Förderungs­
richtlinien 

Verrechnung der 
Bundesländermittel 

Agrarische Ausgl chszahlun n 

späte Vorlage der Verwendungsnachweise beeinträchtigte für die Bundes­
länder die genaue Veranschlagung ihres Bedarfes an ÖPUL- und Aus­
gleichszulagenmitteln für die Folgejahre 1997 und 1998. 

3.2 Der RH bemängelte diese Säumnis bei der Vorlage der Verwendungs­
nachweise; nach seiner Ansicht wäre es zweckmäßig gewesen, wenn die 
Agrarmarkt Austria bereits im Jahr 1996 mit den Bundesländern die Art 
und Erstellung der vorläufigen Verwendungsnachweise zur Unterstüt­
zung der Veranschlagung der Agrarförderungsmittel abgeklärt hätte. 

3.3 Laut Stellungnahme der Agrarmarkt Austria habe sie wegen ihrer personell und 
EDV-maßig starken Beanspruchtmg den Bundesliindern nur kumulierte Auszah­
ltmgsdaten zur Verfügung stellen kb'nnen. Seit 1997 teile sie den Btmdesliindern 
zudem noch monatlich den aktuellen Kontostand je Maßnahme mit. 

Auch das BMLF verwies auf die starke Beanspruchung der Agrarmarkt Austria. 

Das BMF befürwortete eine rasche Umsetzung der Anregungen des RH. 

4.1 Den von Bundes-, Bundesländer- und Interessenvertretern geltend ge­
machten regionalen Abänderungswünschen hinsichtlich der ÖPUL­
Richtlinie blieb zuweilen deshalb die Umsetzung versagt, weil nachtei­
lige Folgen im Bereich anderer Bundesländer zu befürchten waren. Hin­
sichtlich der Bestimmungen über die Ausgleichszulage äußerten die Bun­
desländervertreter kei ne Abänderungswünsche . 

4.2 Der RH empfahl dem BMLF, im Interesse einer Vermeidung von mögli­
chen Konflikten zeitgerecht eine verwaltungsökonomische Mitgestaltung 
der Bundesländer, etwa in Form eines institutionalisierten Arbeitskreises, 
bei den Verhandlungen künftiger Förderungsprogramme sicherzustellen. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMLF sei der Entwurf des ÖPUL-Programmes den 
Bundesliindervertretern bereits im Frühjahr 1994 vorgelegt und mit ihnen einge­
hend diskutiert worden. Anläßlich der Evaluierung des ÖPUL habe es eine Bei­
ratsgruppe aus Vertretern des Bundes, der Btmdeslä'nder und der Interessenvertreter 
gebildet; eine ähnliche Arbeitsgruppe sei zur verstärkten Einbindung der Bundes­
länder bei der Weiterentwicklung der Ausgleichszulage errichtet worden. 

Laut Stellungnahme des BMF obliege die zeitgerechte Einbindung aller von den 
Forderungsmaßnahmen Betroffenen dem BMLF. 

5.1 Für die Auszahlung der benötigten Bundes- und Bundesländermittel an 
die Antragsteller forderte die Agrarmarkt Austria die Überweisung der 
Geldmittel auf bei ihr eingerichtete Konten an. Wegen der - zumeist auf 
Eingabefehlern beruhenden - Ablehnung oder Zurückstellung von An­
trägen wich der von der Agrarmarkt Austria ermittelte Bedarf aber oft von 
den Auszahlungen ab. Die weitere Vorgangsweise der Agrarmarkt Austria 
war nicht einheitlich (Rückzahlung an die Bundesländer oder Verwendung 
bei der nächstfälligen Zahlung). Dies führte zu Guthaben der Bundeslän­
der auf den Konten der Agrarmarkt Austria; so betrug etwa das Guthaben 
des Bundeslandes Niederösterreich zeitweise mehr als 500 Mill S. Die 
Agrarmarkt Austria legte die Bundesländermittel verzinst an und schrieb 
die Zinsen den Bundesländern gut bzw überwies sie ihnen auf Wunsch. 
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198 

Kontrollbefugnis 
der Bundesländer 

Schluß­
bemerkungen 

5.2 Der RH empfahl, bei den Bundesländern Konten zugunsten der Agrar­
markt Austria einzurichten und ihr ein Verfügungsrecht über darauf ru­
hende Bundesländermittel einzuräumen. 

5 . .3 Lwt Stelfmlgllclhlllf der Amte.r der NmleriirterrelcbiJehm rcllldeJreglenlllg werde eJ 

die EIlINi:b111Jl,~ de.r RH ~ lIelCh l'rfaßgave tcmglicher (;rlInd/agen der Agrtlr­
IIlclrkt Amfria JOIl'le einer einheitlichen Vm;r;allgrzl'cise der ßlmde.rldnder ~ prilfen. 

Dm B;\/LF lind die Agral?lh,rkt Amtric/ teiltell IIIIt, dd/l tl/IJ Grfilldell der zer­
eill/acbten ZinJen"bredmlflig die Agrtn'lIIdrkt Amtrl" 1111 Alfgmt 199 7 fi/r jedeJ 
BlfndeJ/and I:in eigeneJ KOllto eriij};Jet htlbe. 

5.4 Der RH nahm dies zur Kenntnis. 

6.1 Die Kontrollmöglichkeiten der Bundesländer hinsichtlich Agrarförderun­
gen anerkannte die Agrarmarkt Austria stets als berechtigt; allHillige Prü­
fungswünsche sollten jedoch im Interesse eines möglichst ungestörten 
Dienstbetriebes einheItlich und koordiniert erfolgen. Dabei stand den 
Bundesländern neben den von der Agrarmarkt Austria übermittelten Ver­
wendungsnachweisen auch ein beIm BMLF eingerichtetes umfassendes 
Informationssystem zur Verfügung, welches Abfragen über Förderungs­
auszahlungen hinsichtlICh Bundesland, Bezirksbauernkammer, Gemeinde 
und Landwirtschaftsbetrieb ermöglichte. Eine verbindliche Regelung be­
trefIend die Kontrollbefugnis der Bundesländer fehlte. 

6.2 Der RH empf;lhl, die Frage der Kontrollbefugnis der Bundesländer ehe­
stens verbindlich zu lösen. 

6.3 Lallt Ste/llingna/J/III: der AgrarJ/iarkt Amtricl habe sie in eillfr Bell'redJllllg lIIit 
den Bif ndes lCinden'ert rdem die Geudhl'llllg a If sre ichender Kon trol li nfurJllcl t ionen 
geregelt. 

Laut Ste!/lIngnclhme dn BAI F Jeien den Blmde.deindem amreichende Kontm/!­
lIIiig! ichkei ten ein Zlfralmle1l. 

LC/lft Stellllngnä!JlIlc de.I BMLF veJtiillden !lIfill/lehr I'lelfache Kon//'{)!/lIIö:l!,!icb­

keiten /iir die Bllndel/dnder. 

7 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Zeitgerechte Sicherstellung einer verwaltungsökonomischen 
MitgestaLtung der Bundesländer - etwa in Form eines institutiona­
lisierten Arbeitskreises ~ für die Verhandlungen künftiger agrari­
scher Förderungsprogramme durch das BMLF. 

(2) Verbindliche Lösung des Problems der KontroLLbefugnis der 
Bundesländer bei der Agrarmarkt Austria. 

(3) Führung von Konten bei den Bundesländern zugunsten der 
Agrarmarkt Austria. 
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Umwelt 

Bereich des Bundesministeriums für 
Umwelt, Jugend und Familie 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 

(1) im Bereich der Umwelt hinsichtlich: 

( 1.1 ) Intensivierung der Bemühungen zur Gewinnung ei nes umfassenden 
Überblicks über die geschätzten 80 000 Verdachtsflächen (WB 1996/9 
Altlastensanierung Abs 8.2) und stärkerer Einbindung der Länder bei der 
Erstabschätzung (WB 1996/9 Altlastensanierung Abs 9.2). 

Laut Stellungnahme des BMUJF sei es weiterhin bemüht, die bundesweite syste­

matische Erfassung fortzusetzen bzw zu verstärken. Bei Altablagerungen bestünde 

bereits ein sehr hoher Erfassungsgrad. Mit] u/i 1998 seien 29 484 Flächen ge­
meldet worden, davon seien 2 470 im Verdachtsflächenkataster verzeichnet (wei­

terbearbeitbar) sowie 12 als Beobachtungsflächen eingetragen. 

(1.2) Verstärkung der Bemühungen um eine gesetzliche Neuordnung der Alt­
lastensanierung mit einem umfassenden Altlastensanierungsverfahren un­
ter Schonung allgemeiner Budgetmittel (WB 1996/9 Altlastensanierung 
Abs 34.2). 

Laut Mitteilung des BMUJF habe es ein vorläufiges Konzept für ein Altlasten­

sanierungsgesetz ausgearbeitet, auf dessen Basis ein Werkvertrag zur Erarbeitung 

eines Gesetzesentwurfes vergeben werden sott. 

(1.3) Inangriffnahme der dem Bund bei Fehlen eines Verpflichteten zufallenden 
Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen für Altlasten und Lösung der da­
bei anstehenden Fragen der Mittelvorsorge, der durchführenden Eintich­
tung sowie der Verfahrensbestimmungen (WB 1996/9 Altlastensanierung 
Abs 33.2). 

Laut Stellungnahme des BMUJF habe es wiederholt die Gründung einer Altla­
stensanierungsgesellschaft des Bundes vorgeschlagen, das BMF habe den beabsich­

tigten Maßnahmen aber bisher nicht zugestimmt. 

(1.4) Evaluierung der im Rahmen der Umweltförderung im Ausland geförder­
ten Projekte (NTB 1996 S. 192 Abs 15). 

Laut Mitteilung des BMUJF sehe der neue Abwicklungsvertrag mit der Öster­

reichischen Kommunalkredit AG eine Nachverfolgung der Projekte vor. 
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Unerledigte Anregungen 

Jugend 

Familie 

(2) im Bereich der Jugend hinsichtlich: 

Anpassung der Sonderrichtlinien für die Förderung im Rahmen des 
Österreichischen Bundesjugendplanes an die Haushaltsvorschriften und 
Förderungsgrundsätze des Bundes (TB 1966 Abs 12.14, NTB 1992 S. 55 f 
Abs 29). 

Das BMUJF stellte weiterhin die Anpassung der Sonderrichtlinien im Rahmen 
einer geplanten Neuordnung des Bundesjugendplanes in Aussicht. 

(3) im Bereich der Familie hinsichtlich: 

Umstellung des Systems der Schülerfreifahrten von einer Sach- auf eine 
Geldleisrung (NTB 1993 S. 143 Abs 5). 

Laut Mitteilung des BMUJF seien au/grund von Überprüfungen Verträge mit 
einzelnen Verkehrsträgern gekündigt worden. Parallel hiezu habe es Verhandlun­
gen über die Einbeziehung der Schüler- und Lehrlings/rei/ahrten in die Verkehrs­
verbünde zu günstigeren Tarifkonditionen geführt. Weiters sei mittlerweile zwischen 
dem BMUJF und dem BMWV eine Vereinbarung geschlossen worden, welche die 
Integration der Schüler- und Lehrlings/rei/ahrten in die Verbünde mit einem 
Übergangszeitraum bis 2002 vorsehe. Insoweit danach eine Sachleistung nicht 
möglich sei, werde au/ eine Geldleistung umgestellt. 
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Verwirklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

(1) Straffung der Arbeitsabläufe und des Verfahrens bezüglich der ergänzen­
den Untersuchungen bei Verdachtsflächen und Altlasten (WB 1996/9 
Altlastensanierung Abs 10.2). 

Das BMUJF hat einen Arbeitsbehelf erarbeitet. 

(2) Stärkerer Prioritätensetzung bei der Förderung der Altlastensanierung durch 
Erarbeitung eines Förderungsprogrammes (WB 1996/9 Altlastensanierung 
Abs 23.2). 

Das BM UJF hat für die ausgewiesenen Altlasten ein Fiirderungsprogramm erar­
beitet, das laufend aktualisiert werden soll. 

(3) Prioritätensetzung, Verbesserung der Grundlagen für die Beurteilung der 
Preisangemessenheit und die Berechnung der Förderungshöhe sowie 
Überwachung des Projektforrschrittes bei der Umweltförderung im Aus­
land (NTB 1996 S. 189 ff Abs 8, 9, 10 und 16). 

Das BMUJF hat die entsprechenden Regelungen in der "Hausordnung für die 
Umweltfiirderung im Ausland' getroffen. 

(4) Schaffung eines bundesweiten Immissionsmeßnetzkonzeptes (TB 1991 
Abs 24.3). 

Eine Verordnung über das Meßkonzept zum Immissionsschutzgesetz-Luft wurde im 
Oktober 1998 erlassen (BGBllI Nr 358). 
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14 

Prüfungsergebnis 

EU-Mittel; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Die Heranziehung des bestehenden und funktionsfähigen Förde­
rungssystems der Umweltförderungen des Bundes für die Durch­
führung der Kofinanzierungen war zweckmäßig. Die Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Mittelausschöpfung bei den Zielprogramm­
förderungen sollten intensiviert werden. Bei den Kofinanzierungen 
im Rahmen der Gemeinschaftsinitiativen wurden parallele Verwal­
tungsabläufe festgestellt. 

Bei der Jugendförderung war das Verhältnis zwischen Verwal­
tungsaufwand und Förderungsmitteln ungünstig. 

Der RH erachtete generell eine verbesserte Information der öster­
reichischen Stellen über von EU-Organen durchgeführte Prüfun­
gen und deren Ergebnisse für wünschenswert. 
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EU-Gebarung im Verwaltungs bereich des BMUJF *) 

Zielprogramme 
(Stand Juni 1998) 

Europäischer Fonds für Auszahlungs- Ausschöpfung 

Ziel 1 

Ziel 2 

Ziel 5b 

Summe 

regionale Entwicklung - meldungen 
geplanter Gesamtrahmen 

BMUJF 
in Mill S 

216,3 36,5 

39,5 11,0 

56,8 23,1 

312,6 70,6 

Gemeinschaftsinitiativen 
INTERREG-Projekte mit Beteiligung des BMUJF 

(Stand Juni 1998) 

EU-Förderung über BMUJF nationale Kofinanzierung 
BMUJF 

in % 

16,9 

27,8 

40,7 

22,6 

zugesagt zugesagt 

in Mill S 

7,4 

insgesamt ausbezahlt 

7,2 4,2 

LIFE II 
(Österreichische Beteiligung 1995 bis 1998 - Genehmigungen) 

Laufzeit 1996 bis 1999; zuvor LIFE I 
Gesamtbudget des Programms 6 075 Mill S 

Bereich Anträge Genehmi- Projekt- EU-Förderung EU-Gesamt- Anteil 

LIFE-U mwelt 52 

LIFE-Naturschutz 39 

Anzahl 

7 

gungen summe Österreich 

Anzahl in Mill S 

16 509,4 93,3 

12 422,0 160,5 

Aufträge an das Umweltbundesamt 
(Stand Juni 1998) 

Auftragsvolumen 

10,3 

abgerechnet 

in Mill S 

8,2 

Jugend für Europa 

förderung Österreich 

in % 

2483,4 3,8 

2461,9 6,5 

ausbezahlt 

7,3 

(Österreichische Beteiligung 1994 bis 1998; Stand Juli 1998) 

Laufzeit 1995 bis 1999 (dritte Phase) 
Gesamtbudget des Programms 1 701 Mill S 

Dezentrale 
Aktionen 

Österreich 
zugesicherte EU-Mittel 

an Förderungsnehmer 
ausbezahlte Mittel**) 

in Mill S 

Aktion A.I 

Aktion B.I 

Zentrale Aktionen: 

24,4 

3,2 

20,9 

3,1 

Zusagen an österreichische Förderungswerber (1995 bis 1997): 10,1 Mill S 

*) Quellen: EU, BMUJF 

**) Für 1997 und 1998 nur zugesagt bzw erst teilweise ausbezahlt 

Ausschöpfungs­
grad 

in % 

85,7 

96,9 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Zielprogramme 

Aufbauorganisation 

Finanzielle 
Abwicklung 

EU- iltel; 
Organi ation und Kontroll ystemc 

Der RH überprüfte im April und Mai 1997 die Gebarung des BMUJF, 
der Österreich ischen Kommunalkredit AG und des Umweltbundesamtes 
im Zusammenhang mit der Verwendung von EU-Mitteln (insbesondere 
die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Kontrollsysteme). Zu den 
im November 1997 übermittelten Prüfungsmitteilungen nahm das BMUJF 
im Februar 1998 Stellung. Der RH gab hiezu im Mai 1998 seine Gegen­
äußerung ab. 

2 Im Verwaltungsbereich des BMUJF wurden EU-Mittel im wesentlichen 
in fünf unterschiedlich abgewickelten Teilbereichen verwendet: 

(1) Kofinanzierungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung im Rahmen von Zielprogrammen, 

(2) Kofinanzierungen aus Strukturfondsmitteln 1m Rahmen von Ge­
meinschaftsinitiativen, 

(3) Direktfärderungen 1m Umweltbereich (LIFE, Viertes Rahmenpro­
gramm im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und De­
monstration), 

(4) Aufträge bzw Subaufträge an das Umweltbundesamt und 

(5) Jugendfärderungen der Kommission Qugend für Europa, Europäischer 
Freiwilligendienst). 

3.1 Im Verwaltungsbereich des BMUJF wurden Mittel des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung zur Finanzierung aller regionalen Ziel­
programme (Ziel 1, Ziel 2 und Ziel Sb) eingesetzt. Die Vergabe der EU­
Mittel erfolgte im Rahmen der von der Österreichischen Kommunalkre­
dit AG abgewickelten Umweltfärderungen des Bundes (Siedlungswasser­
wirtschaft, Umweltfärderung im Inland, Altlastensanierung), durch die 
die erforderlichen nationalen Mittel bereitgestellt wurden. 

3.2 Der RH erachtete die Heranziehung des bestehenden und funktionsfähigen 
Färderungssystems der Umweltfärderungen des Bundes für die Durch­
führung der Kofinanzierung als zweckmäßig. 

4 Die finanzielle Abwicklung erfolgte über den Bundeshaushalt. Die einge­
henden EU-Mittel wurden vom BMF vereinnahmt und vom BKA als 
fondskorrespondierendem Ministerium den einzelnen Ressorts zugeteilt, 
denen die Mittel durch vom BMF erteilte Budgetüberschreitungsermächti­
gungen verfügbar gemacht wurden. Die Auszahlungen an die jeweiligen 
Projektträger wurden bei der Umweltfärderung im Inland weitgehend aus 
nationalen Färderungsmitteln vorfinanziert, bei der Siedlungswasserwirt­
schaft erst nach Ertei lung der Überschreitungsermächtigung und Weiter­
leitung der Mittel an die Österreichische Kommunalkredit AG durchge­
führt. 
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Zielprogramme 

Verwaltung und 
Verwendung der 
EU-Mittel 

Kontrollsysteme und 
Projektabrechnungen 

5. L In den Förderungsbereichen Siedlungswasserwirtschaft und Altlastensa­
nierung wurden bereits im Zuge der Erstellung der Programmplanungs­
dokumente acht konkrete Förderungsprojekte für eine EU-Förderung 
vorausgewählt . Bei der Umweltförderung im Inland wurden die für eine 
EU-Kofinanzierung vorgesehenen Projekte erst nach Vorliegen der End­
abrechnung bestimmt (Ausnahme drei Projekte im Ziel I-Gebiet). 1995 
und 1996 wurden mehr als 65 Projekte mit teilweise sehr geringen Pro­
jektgrößen und EU-Beiträgen (unter 10000 S) kofinanziert. 

5.2 Nach Ansicht des RH war die Abwicklung im Förderungsbereich der 
Umweltförderung im Inland wegen der zahlreichen Kleinprojekte mit 
geringen EU-Förderungsanteilen sehr verwaltungsaufwendig, weil auch 
für diese Projekte alle umfangreichen Melde- und Kontrollpflichten zu 
erfüllen waren. Er empfahl daher, für allfällige Mittelumschichtungen 
primär größere Projekte anzubieten. 

5.3 Laut Stellungnahme des BMUJF ware eine Mittelumschichtung schwierig, weil 

das FÖYderungsvolumen in den Ziel gebieten nicht steuerbar sei. 

6.L Im Rahmen des sogenannten Monitoring hat die Österreichische Kom­
munalkredit AG fallbezogene Förderungsdaten sowie Indikatoren für die 
spätere Evaluierung der Programmplanungsdokumente an den ERP-Fonds 
als Monitoringstelle quartalsweise übermittelt. 

6.2 Der RH beurteilte das Monitoringverfahren grundsätzlich als zufriedenstel­
Iend. Zur Vereinfachung der Kontroll- und Korrekturtätigkeiten sollte je­
doch verstärkt die EDV genutzt werden. 

6.3 Das BMUJF sagte entsprechende Maßnahmen zu. 

7.L Als externe Kontrollinstanzen kamen Organe der EU (Europäischer Rech­
nungshof und Europäische Kommission) sowie das BKA und Wirt­
schaftsprüfer hinsichtlich der Österreichischen Kommunalkredit AG als 
Abwicklungsstelle für die Umweltförderungen in Betracht. Seitens der 
EU fanden im überprüften Zeitraum Kontrollen durch den Europäischen 
Rechnungshof und die Europäische Kommission (Generaldirektion XX) 
statt, wobei ein schriftliches Prüfungsergebnis mit geringfügigen Bean­
standungen lediglich von letzterer bekanntgegeben wurde. 

Als internes Kontrollsystem waren bei den Förderungen nach dem Um­
weltförderungsgesetz Prüfungen der Förderungsabwicklung durch die zu­
ständigen Fachabteilungen des BMUJF vorgesehen. Innerhalb des BMUJF 
nahmen die Buchhaltung und die Innenrevision Kontrollaufgaben wahr. 
EU- spezifische Prüfungsschwerpunkte wurden bisher jedoch nicht ge­
setzt. 

7.2 Der RH verwies auf den von der Kommission eingeleiteten Prozeß des 
"Sound and Efficient Management" (SEM 2000). Nach den Intentionen 
der EU sollten sich Kontrollen sowohl verstärkt an den Strukturprogram­
men und nicht an den einzelnen Förderungsinstrumenten orientieren als 
auch personell bzw funktionell von der Programmverwaltung getrennt 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 215 von 317

www.parlament.gv.at



Zielprogramme 

Mi ttelausschöpfung 

Gemeinschafts­
initiativen 

EU- Itte.; 
Organi ation und Kontrollsysteme 

sein. Dem RH erschien die Prüfungskompetenz des BKA als fondskorres­
pondierendes Ressort ein geeigneter Ansatzpunkt für die Einrichtung einer 
institutionalisierten übergeordneten Kontrolltätigkeit in Form von System­
prüfungen. 

Zwischenzeitlich wurde eine Verwaltungsabsprache zwischen dem BKA 
und der Europäischen Kommission über die Durchführung entsprechen­
der Finanzkontrollen getroffen. 

8.1 Bei der Umweltförderung im Inland wurden die Projektabrechnungen 
grundsätzlich nur anhand übermittelter Rechnungs- und Zahlungsbeleg­
kopien überprüft. 

8.2 Der RH wies darauf hin, daß eine Abrechnungsprüfung nur an hand von 
Kopien von der EU-Finanzkontrolle als nicht ausreichend beurteilt wer­
den könnte, und empfahl, entsprechende Vorkehrungen (insbesondere 
Kontrolle und Entwertung von Originalbelegen) zu treffen. 

8.3 Laut Stellungnahme des BMUJF sei eine systematische Prüfung der Original­
belege aller koJinanzierten Projekte im Rahmen der Umweltförderung im Inland 
wegen der Vielzahl von Kleinprojekten und der erst nach Endabrechnung vorge­
nommenen Auswahl mit einem unvertretbaren Aufwand verbunden. 

8.4 Der RH verwies auf die Praxis bei anderen Bundesförderungsstellen sowie 
auf die im Oktober 1997 erlassene unmittelbar anwendbare Verordnung 
der Kommission, VO (EG) Nr 2064/97, die auch Belegkonttollen bei den 
Endempfängern vorsieht. 

9.1 Nach Ablauf der Hälfte der Programmlaufzeit (1995 bis 1999) waren bis 
] uni 1997 erst rd 37,7 Mill S oder 12,3 % der für die Kofinanzierung der 
Umweltförderungen des Bundes vorgesehenen EU-Mittel im Monitoring 
als ausbezahlt gemeldet, wobei der Auszahlungsgrad zielgebietsweise sehr 
unterschiedlich war. 

9.2 Da die Mittelbindung bis Ende 1999 und die Auszahlung (nach Rech­
nungskontrolle) bis spätestens Ende 2001 abgeschlossen sein müssen, er­
achtete der RH zeitgerechte und verstärkte Koordinierungsgespräche mit 
den betroffenen Ländern zur Sicherstellung der Mittelausschöpfung für 
erforderlich. 

9.3 Das BMUJF sagte dies zu und verwies auf einen seit der Gebarungsüberprüfung 
verbesserten Auszahlungsstand bzw auf bereits genehmigte Projekte in den Ziel­
gebieten. 

10.1 Ein Teil der EU-Strukturfondsmittel wurde im Rahmen spezieller För­
derungsschwerpunkte der EU - den Gemeinschaftsinitiativen - ver­
geben. Für das BMUJF war insbesondere die Gemeinschaftsinitiative 
INTERREG 11 A für strukturschwache Grenzregionen, bei der Bund und 
Länder je zur Hälfte zur nationalen Kofinanzierung beitrugen, relevant. 
Die Koordination der Programme oblag den Bundesländern, von denen 
im Regelfall auch die Förderungsinitiative ausging. 
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Gemeinschaftsinitiativen 

Die Projekte wurden in Form von Einzelentscheidungen (Aufträge oder 
Förderungen) oder Förderungen nach dem Umweltförderungsgesetz abge­
wickelt . An einzelnen Projekten beteiligten sich neben dem BMU]F und 
dem jeweiligen Land auch andere Förderungsstellen, wobei jeweils Ein­
zelverträge abgeschlossen, die EU-Mittel über mehrere Stellen ausbezahlt 
und die Projekte gesondert abgerechnet wurden. Die komplexen Abläufe 
bewirkten auch Fehler beim Ausfüllen der Monitoringbögen und dadurch 
Verzögerungen bei der Mittelzuteilung. 

10.2 Der RH reg te an, daß das BMU]F verstärkt aktiv an die Länder herantre­
ten sollte, um vermehrt konkrete Projekte umzusetzen . Zur Vermeidung 
paralleler Verwaltungsabläufe empfahl der RH eine wechselseitige Aner­
kennung von Projektprüfungen, ein einheitliches Vertragswerk, eine ge­
meinsame Auszahlung der EU-Mittel durch die federführenden Länder 
und eine Gesamtkontrolle durch einen Förderungsgeber mit einer Haf­
tungsregelung für die ordnungsgemäße Durchführung. 

10.3 Das BMUJF sagte die Anregung umweltbezogener Projektsitzungen in den zur 
Programmbegleitung eingerichteten Begleitausschiissen, den Abschluß gemeinsamer 
Werkvertrage und die Übernahme von Kontrollergebnissen zu. 

Direktförderungen im Umweltbereich 

Förderungsprogramm 
LIFE 

11 Das Förderungsprogramm LIFE stellt das zentrale Umweltfinanzierungs­
instrument der EU dar. Es gliedert sich im wesentlichen in zwei Förde­
rungsbereiche: 

(1) LIFE-Naturschutz: Maßnahmen zur Erhaltung der Natur bzw zur 
Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie und der sogenannten "Habitat"­
Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen. 

(2) LIFE-Umwelt: andere Maßnahmen zur Durchführung der Umweltpo­
litik und des Umweltschutzes in der EU (manchmal auch als LIFE-Tech­
nologie bezeichnet). 

Die Förderungsmittel werden von der Kommission direkt (also nicht im 
Wege eines inländischen öffentlichen Haushaltes) vergeben; nationale 
Stellen sind in das Antragsverfahren eingebunden und vertreten die Mit­
gliedstaaten in dem für das Programm eingerichteten Verwalcungsaus­
schuß. 

12.1 Das BMU]F war nur für die LIFE-Umweltprojekte erster Ansprechpart­
ner, weil Naturschutz in die Länderkompetenz fällt. Die Förderungsanträ­
ge waren obligatorisch beim BMU]F einzubringen, wurden dort auf Voll­
ständigkeit geprüft und einer nationalen Vorbegutachtung unterzogen. 
Die vom BMU]F erstellte Projektliste wurde von der Kommission weiter 
gekürzt (mehrere Projekte wurden aus formalen Gründen ausgeschieden), 
und nach einer Beurteilung durch ein Expertengremium wurden die För­
derungsvorschläge der Kommission dem Verwaltungsausschuß zur Stel­
lungnahme vorgelegt. Für die Förderungsvergaben bestanden keine Län­
derquoten. Auszahlungen, Abrechnungen, Prüfungen und Evaluierungen 
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Direktförderungen 

im Umweltbereich 

Viertes 
Rahmenprogramm 

Aufträge und 
Subaufträge an das 
Umweltbundesamt 

EU-Mittel; 
Organisation und Kontrollsysteme 

wurden von der Kommission im direkten Verkehr mit dem Förderungs­
nehmer durchgeführt . Eine Prüfungszuständig keit nationaler Verwal­
tungsorgane war nicht gegeben. 

12.2 Der RH beurteilte die Informations- und Beratungstätigkeit des BMUJF 
für österreichische Förderungswerber als zufriedenstellend, empfahl je­
doch im Hinblick auf erfolgte Ablehnungen eine verstärkte formelle An­
tragsprüfung. Weiters sollten die Organe der EU um Informationen über 
durchgeführte Projektkontrollen und deren Ergebnis ersucht werden. Der 
RH empfahl eine Geschäftsordnung des nationalen Bewertungsgremiums. 

12.3 Laut Stellungnahme des BMUJF werde die Kommission um die Darlegung der 
Prü/ungsergebnisse ersucht werden. Eine eigene Geschäftsordnung erschien dem 
BMUJF für das kleine nationale Bewertungsgremium nicht erforderlich. Auch 
kö'nne die Bewertung nicht von der Beratungs/unktion getrennt werden. 

12.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, daß das nationale Bewertungsgre­
mium seine Vorgangsweise formell regeln sollte. 

13 Die Förderungsanträge für LIFE-Naturschutz waren über die Natur­
schutzabteilungen der Länder einzubringen und wurden über die Verbin­
dungsstelle der Bundesländer an die Kommission weitergeleitet . Das 
BMUJF hat in der überwiegenden Anzahl der Projekte zur nationalen 
Ausfinanzierung beigetragen und gemeinsam mit den Bundesländern die 
Vertretung Österreichs im Verwaltungsausschuß wahrgenommen. 

14 Zwei Programme (Umwelt und Klima, Meereswissenschaften und Tech­
nologien) des direkt von der Kommission abgewickelten Vierten Rah­
menprogramms im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung 
und Demonstration haben einen Umweltbezug . Das BMUJF beteiligte 
sich daher mit 0,43 Mill S oder 3 % am Vertragsentgelt des Bundes für 
den Verein für Internationale Forschungs- , Technologie und Bildungs­
kooperation, der zentrale Betreuungsaufgaben für das Programm leistet 
(siehe dazu NTB 1996 S. 21 3 f) . 

15.1 Das Umweltbundesamt erhielt EU-Mittel im Rahmen von Aufträgen 
oder Subaufträgen der Europäischen Umweltagentur und der Kommis­
sion. Die sieben Projektaufträge mit einem Gesamtauftragsvolumen von 
rd 10,3 Mill S (aktualisierter Stand Juni 1998) wurden teilweise an Sub­
auftragnehmer weitervergeben und teilweise mit eigenem Personal erle­
digt . Die in einer Kostenträgerrechnung erfaßten Eigenleistungen waren 
durch das Vertragsentgelt nicht zur Gänze abgedeckt. 

Kontrollen erfolgten im nationalen Bereich im Rahmen der Haushalts­
verrechnung des Bundes . Die Europäische Kommission hat bisher ein 
Projekt hinsichtlich der widmungsgemäßen Verwendung der Mittel ge­
prüft, wobei es zu betragsmäßig weitgehend neutralen Veränderungen 
der Abrechnung kam. 
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Jugendförderung 

Autbau- und 
Ablauforganisation 

15.2 Der RH begrüßte die genaue Zuordnung auch der internen Leistungen zu 
den einzelnen Projekten. E1I1e Unterdeckung bei den Personalkosten er­
schien dem RH nur unter besonderen Umständen gerechtfertigt, die Über­
nahme größerer Projektaufträge erachtete er nur bei absehbarer voller Ko­
stendeckung als zweckmäßig. 

15 .. ~ Lallt Stefllllll!,nahmf deJ [lmu'e!tbllndeJamteJ betei!il!,c e.l .lieh nur an EU-Projek­
ten mit einem Kno!l'-hou'-Traw!er zlIl!,1Imten der iJ:fterreichiJchen Umu'eftpo!itik. 

16 Das Aktionsprogramm "Jugend für Europa" dient der Förderung des J u­
gendaustausches in der Gemeinschaft. Erst in der Startphase befand sich 
ein weiteres Projekt zur Jugendförderung, der "Europäische Freiwilligen­
dienst". 

17.1 "Jugend für Europa" wird hauptverantwortlich von der Kommission 
durchgeführt. Teilbereiche (Aktionen A.I und B.I) wurden dezentral ver­
geben (der jeweilige Mitgliedstaat bestimmt Förderungsempfänger und 
-höhe); die übrigen Aktionen wurden weitgehend von der Kommission 
selbst abgewickelt. Zur Durchführung und Koordinierung der Projekte 
auf nationaler Ebene bediente sich die EU nationaler Koordinierungsstel­
Ien (NatlOnalagenturen), die vom jeweiligen Mitgliedstaat nominiert 
werden. In Österreich fungierte aufgrund einer vom BMUJF durchge­
führten Ausschreibung der Verein "Interkulturelles Zentrum" als Natio­
nalagentur. 

Die Kommission schloß mit der Nationalagentur Verträge über deren Auf­
gaben und das dafür zustehende Verwaltungsentgelt (1996 rd .),0 Mill S), 
an dem sich die EU mit einem bestimmten Prozentsatz (1996 45 f]f" der 
Rest wurde vom BMUJF getragen) beteiligte, sowie über die Höhe der de­
zentral zu verwaltenden Förderungsmittel 0996 rd 5,8 Mill S) ab. Die 
Nationalagentur war gegenüber dem BMUJF und der EU zur Rech­
nungslegung verpflichtet, wobei die Unterlagen 1996 verspätet vorgelegt 
wurden. 

Die dezentralen Aktionen wurden nicht über den Bundeshaushalt abge­
wickelt, sondern die Mittel wurden an die Nationalagentur überwiesen. 
Die Entscheidung über die Förderungsvergabe war dem Bundesminister 
für Umwelt, Jugend und Familie - nach Beratung durch das Kuratori­
um "Jugend für Europa", in dem auch die Länder vertreten sind - vor­
behalten. Die Förderungsabwicklung erfolgte durch die Nationalagentur. 
Als Informations- und Meinungsbildungsforum diente die auch mit Ver­
tretern der in Jugendfragen engagierten Organisationen besetzte Pro­
grammplanungskonferenz. 
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Jugendlörderung 

Kontrollen 

Schluß­
bemerkungen 

EU- ittel; 
Org sa ion und ontrollsy te e 

17.2 Der RH anerkannte die Bemühungen um eine Einbindung der Länder und 
Jugendorganisationen. Er empfahl dem BMUJF jedoch, in Zusammen­
arbeit mit der EU Maßnahmen zu überlegen, um das Verhältnis zwischen 
Verwaltungsaufwand und dezentral zu vergebenden Förderungsmitteln zu 
verbessern, und verstärkt auf die Einhaltung von Abrechnungsterminen zu 
drängen. 

17.3 Das BMUJF verwies au/Bemühungen zur künftigen Vereinfachung und Dezentra­
lisierung der Verwaltungsabläuje bei den Bildungs- undjugendprogrammen. 

18 Nationale Kontrollrechte des BMUJF bei der Nationalagentur und bei 
den Empfängern der dezentral vergebenen Mittel wurden vertraglich ver­
einbart. Von der Kommission wurde bisher eine Kontrolle durchgeführt, 
über die jedoch kein Bericht vorlag. Nach Abschluß der Gebarungsüber­
prüfung erfolgte eine Prüfung durch den Europäischen Rechnungshof. 

19 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) bei den Zielprogrammförderungen die Maßnahmen zur Sicher­
stellung der Mittelausschöpfung zu intensivieren und Projektkon­
trollen grundsätzlich anhand von Originalbelegen vorzunehmen, 

(2) eine verbesserte Information österreichischer Stellen über Kon­
trollhandlungen der EU anzustreben, um die Ergebnisse auch in­
nerstaatlich auswerten zu können, und 

(3) im Bereich der Jugendförderung mit den zuständigen EU-Orga­
nen Maßnahmen zu ergreifen, um das Verhältnis zwischen Verwal­
tungsaufwand und Förderungsmitteln zu verbessern. 
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Schulwesen 

Bereich des Bundesministeriums für 
Unterrich t und kulturelle Angelegenheiten 

lTnerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 

(1) im Bereich des Schulwesens hinsichtlich: 

(1.1) Übertragung der erstinstanzlichen Zuständigkeit für die Zentrallehr­
anstalten an die Schulbehörden des Bundes in den Ländern (TB 1982 
Abs 15.6, TB 1988 Abs 18.2, TB 1993 S. 36 Abs 2). 

Das BMUK will die Anregung des RH weiterhin prüfen. 

(1.2) Gemeinsame Veranschlagung der Mittel für die Schulpsychologie-Bil­
dungsberatung mit den Schulaufsichtsbehörden, weil dies einen beweg­
licheren Mitteleinsatz ermöglicht (WB 1993/4 Schul- und Bildungswesen 
Abs 1.39). 

Das BMUK hätt weiterhin die derzeitige Regelungfiir zweckmäßiger. 

(1.3) Zentralisierung der auf zehn Gebäude verteilten Verwaltungsstellen des 
Stadtschulrates für Wien (TB 1988 Abs 19.14, NTB 1994 Abs 11). 

Laut Stellungnahme des BMUK werde der Stadtschulrat in das durch die Ober­
siedlung des Landesschulrates für Niederö'sterreich freiwerdende Amtsgebä'ude ein­
ziehen. 

(1.4) Verzich t auf über das "Vier-Augen-Prinzip" hinausgehende Kontrollen 
in der Personalverwaltung (NTB 1990 Abs 57.2.2). 

Das BMUK will die Umstellung der Personalverwaltung des Landesschulrates 
für Niederö'sterreich auf EDV abwarten. 

(1.5) Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den "Schulverbund 
Mittelschule" (vormals "Schulversuch Mittelschule"), der für 10 bis 14jäh­
rige Schüler an allgemeinbildenden höheren Schulen und Hauptschulen 
eingerichtet wurde, ohne die unterschiedliche Kompetenzlage für diese 
beiden Schularten zu beachten (TB 1988 Abs 18.6 und Abs 19.26, NTB 
1994 Abs 22, TB 1995 S. 247 Abs 7). 

Laut Mitteilung des BMUK sei kein politisches Einvernehmen erzielbar. 

(1.6) Vereinheitlichung der Tarife für das Bundesinstitut für Erwachsenenbil­
dung in Strobl (WB 1993/4 Schul- und Bildungswesen Abs 2.25). 

Laut Mitteilung des BMUK habe es ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet, aber 
noch nicht umgesetzt. 
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Unerledigte Anregungen 

Kulturelle 
Angelegenhei ten 

(1.7) Schaffung eines nachvollziehbaren Schlüssels für die Verteilung der För­
derungsmittel an die Verbände der Erwachsenenbildung (WB 1993/4 
Schul- und Bildungswesen Abs 2.4). 

Die vom BM V K eingesetzte Kommission hat ihre T a"tigkeit noch nicht abgeschlossen. 

(1.8) Abschluß eines schriftlichen Vertrages über die Förderung des Werkschul­
heimes Felbertal (NTB 1992 S. 7 Abs 6). 

Der bereits vom Schulerhalter unterfertigte Vertragsentwurf bedarf noch der Zu­
stimmung des BMF. 

(2) im Bereich der kulturellen Angelegenheiten hinsichtlich: 

(2.1) Planung baulicher Maßnahmen zur Bergung beweglicher Kulturgüter so­
wie Schaffung eines neuen Konzeptes für den Kulturgüterschutz, insbe­
sondere im Hinblick auf die nicht mehr mögliche Nutzung des Stein­
bergstollens im Salzbergwerk Altaussee (NTB 1992 S. 21 f Abs 5 und 6). 

Laut Mitteilung des BMUK habe es eine Novelle zum Denkmalschutzgesetz erar­
beitet. Die Errichtung eines zentralen Bergungsortes sei - auch im Hinblick auf 
internationale Erfahrungen - nicht mehr vorgesehen. 

(2.2) Richtlinien für Förderungen aus Denkmalschutzmitteln, welche seit der 
Denkmalschutzgesetz-Novelle 1990 zu erlassen gewesen wären (NTB 1992 
S. 24 Abs 7). 

Der Entwurf einer derartigen Richtlinie befä"nde sich zur Begutachtung beim 
BMF. 

(2.3) Schaffung eines Gesamtüberblickes über den Bestand und Zustand denk­
malgeschützter Objekte entsprechend der Entschließung des Nationalrats 
vom 15. März 1978 (NTB 1992 S. 28 Abs 14). 

Laut Stellungnahme des BMUK erhebe das Bundesdenkmalamt auf breiter Ebene. 
Durch die geplante Novelle zum Denkmalschutzgesetz würde voraussichtlich ab 
demjahr 2005 feststehen, welche unbeweglichen Objekte in Österreich unter Denk­
malschutz stünden. 

(2.4) Entscheidung über die Errichtung eines Verkehrsmuseums und Lösung 
der offenen Depotfrage des Technischen Museums (TB 1995 S. 261 Abs 4). 

Da die Errichtung eines Verkehrsmuseums außerhalb Wiens mangels Bereitschaft 
von potentiellen Interessenten zur Übernahme von Kosten nicht mehr zur Debatte 
stehe, plant das BMUK, die wichtigsten Exponate des Verkehrsmuseums im Rah­
men einer Verkehrsausstellung im Technischen Museum für etwa drei bis vier Jahre 
der Öffentlichkeit zugiinglich zu machen. Derzeit genutzte Depot/lachen sollen bei­
behalten werden. 
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Unerledigte Anregungen 

(2.5) Festlegung eines Zeitpunktes für die Wiedereröffnung der Schausäle der 
Graphischen Sammlung Albertina (TB 1995 S. 264 Abs 7). 

Das BM U K plant eine Wiedereröffnung nach Teif/ertigstellung der Sanierung von 
rd 1 000 m2 Schauf/äche im Rahmen einer Großausstellung im Jahr 2000. 

(2.6) Bestellung von Abfallbeauftragten und Erstellung von Abfallwirtschafts­
konzepten im Kunsthistorischen Museum und im Museum für ange­
wandte Kunst (TB 1995 S. 266 Abs 13). 

Das BMUK teilte mit, daß das Museum fiir angewandte Kunst ein von der Uni­
versitär für Bodenkultur erstelltes AbfallwirtschaJtskonzept vorgelegt habe und ein 
solches vom Kunsthistorischen Museum eingefordert worden sei. 

Verwirklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH hinsichtlich: 

(1) Behandlung von Klassen, in denen der Unterricht wegen einer Reife­
oder Abschlußprüfung vor dem Ende des Schuljahres aufhört, als nicht 
ganzjährig geführte Klassen (TB 1995 S. 249 Abs 9.2). 

Das Bundeslehrer-LehrverpJlichtungsgesetz wurde durch das 1. Budgetbegleit­
gesetz 1997, BGBI I Nr 138, entsprechend novelliert. Laut Regierungsvorlage 
(Oktober 1997) werden dadurch jährlich 190 Mill Seingespart. 

(2) Neuregelung der Bezahlung der Mehrdienstleistungen (Überstunden) der 
Lehrer zur Verwaltungsvereinfachung und erhöhten Leistungsgerechtig­
keit (TB 1996 S. 266 Abs 7.2). 

Das Gehaltsgesetz 1956 wurde durch das 1. Budgetbegleitgesetz 1997, BGBI I 
Nr 138, neuerlich novelliert. Laut Regierungsvorlage (Oktober 1997) werden da­
durch jährliche Einsparungen von 762 Mill S erwartet. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Prüfllngsergebni'ise 

EU-Mittel im Bildungsbereich; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Die Aufbau- und Ablauforganisation zur Verwaltung der dem 
BMUK im Bildungsbereich zugeflossenen EU-Mittel der Jahre 1995 
und 1996, die Umsetzung der EU-Bildungsprogramme sowie die 
vorgesehenen Kontrollsysteme boten im wesentlichen keinen An­
laß zur Beanstandung. 

EU-Gebarung des BMUK 

Einnahmen 1995 1996 1997 *) 

in Mill S 

LEONARDO 1,1 

SOKRATES 3,1 3,9 

Europäisches Jahr des 0,2 
lebensbegleitenden Lernens 

Summe 3,1 5,2 6,1 

Ausgaben 

LEONARDO 0,2 

SOKRATES 0,8 4,9 

Europäisches Jahr des 

lebensbegleitenden Lernens 0,04 

Summe 0,8 5,14 6,0 

*) Die Angaben des BMUK erlauben keine Aufgliederung. 

Der RH überprüfte im April und Mai 1997 die Verwendung von EU- Mit­
teln im Bereich des BMUK (ausgenommen kulturelle Angelegenheiten). 
Zu den im Oktober 1997 zugestellten Prüfungsmitteilungen nahm das 
BMUK im J änner 1998 Stellung. 
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Aufbauorganisation 

Dienstzuteilungen 

Kontrollsysteme 

2.1 Im Rahmen dl"s Bl"fufsbildungsprogrammes LEONARDO beteiligte sich 
das BMUK an drl"i Pilotprojekren; im Rahmen des Aktionsprogrammes 
SOKRATES für den allgeml"inbddenden Bereich war es verantwortlich 
für das europäische Bildungsinformationsnetz sowie für Aktionen, die 
Studll"nbesuchl" bddungspolltischer Entscheidungsträger und berufsbe­
gleitende Fortbildung für Fremdsprachenlehrer bzw Assistenzzeiten für 
künftige Sprachlehrer umfaßten. Weitere Akrivitäten des BMUK betra­
fen das "Europäische Jahr des lebensbl"gleitenden Lernens" 1996. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben bediente sich das BMUK seiner Mini­
sterialorganisation. Die Zuordnung der einzelnen Programmaßnahmen zu 
den jeweiligen Abteilungen erfolgte nach deren sonstigem Tätigkeitsfeld. 

2.2 Nach Ansicht des RH ermöglichte dies ein zweckmäßiges und aufgaben­
orientiertes Arbeiten, erschwerte aber den Überblick. Er empfahl daher, 
künftig elem sektionsübergreifenden Informationsaustausch mehr Augen­
merk zu schenken. 

2 .. '1 LllIt SteIlungnabIlle deJ BM lJ K .lei clieJer lnjimllatiomamfcllt.lch durch mlflmehr 

rege/llleißig Jtattllndende KoordinatiomJi/z/mgen geu'cihrleiJtet . 

. '1.1 Drei Bl"dienstete aus dem Personalstand des BMUK waren dem Büro für 
Europäische Bildungskooperation, l"1f1er selbständigen Organisationsein­
heit lflnl"rhalb des Österreichischen Akademischen Austauschdienstes, 
dienstzugeteilt, obwohl der RH dies kritisiert hatte (TB 1995 S. 277 
Abs ». 

3.2 Der RH wies neuerlich auf die Probkmatik derartiger Dienstzuteilungen 
hin . 

. '\..'I Dm BM U K stellte jiir einen Bediem/etm umgehend. /iir die beiden anderen /ri/he­

Jtem ab delll Jahr .!()()O fine Au/hebung der DienJtzutei/ung in Am.lirht. 

4 Die dem BMUK zur Verfügung gestellten EU-Mittel unterlagen dem in 
der iisterreichischen Bundesverwaltung üblichen Gebarungsvollzug 
(Trennung in anweisende und ausführende Organe, Prüf- und Konrroll­
aufgaben der Buchhaltung) sowie verwaltungsintern der Kontrolle durch 
~he Innenrevision des BMUK. Seitens der EU warl"n Kontrollen durch die 
Europäische Kommission und den Europäischen Rechnungshof vorgesehen. 

Der allgemeinen Evaluierung der Programme (Zielerreichung in sach­
licher und finanZIeller llinsicht) diente ein differenziertes Berichtswesen. 
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Direktförderungen 

Schlußbemerkung 

I ) 

EU- ittel iI unU; 
Organisation und I(ontrollsystem 

5.1 Die Erfassung von direkten Zahlungen der EU an private Empfänger er­
folgte nur hinsichtlich des Österreichischen Akademischen Austausch­
dienstes (dieser erhielt 1995 45 Mill Sund 1996 fast 57 Mill S). 

5.2 Im Interesse eines Gesamtüberblicks über die nach Österreich rückflie­
ßenden Mittel der EU empfahl der RH dem BMUK, Direktfärderungen 
an Einrichtungen, die seiner Aufsicht unterstehen , vollständig zu erfas­
sen. 

5.3 Laut Stellungnahme des BMUK werde dies erst mifglich sein, wenn die Euro­
piiische Kommission die Projekttrager zur Offenlegung ihrer Finanzgebarung ver­
pflichtet. 

6 Zusammenfassend anerkannte der RH, daß das BMUK seiner Auf­
gabe, EU-Mittel im Bildungsbereich zu verwalten, in zweckent­
sprechender Weise nachgekommen war. 
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EU-Mittel im Bereich Kultur und Kunst; 
Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie Kontrollsysteme 

Der RH bewertete die Organisationsstruktur der Kultur- und Kunst­
sektion zur Verwaltung der mit EU-Mitteln kofinanzierten Projekte 
als zweckmäßig. 

Bei der Abwicklung der gemeinschaftlichen Projektförderung be­
standen parallele Verwaltungsabläufe beim BMUK und dem jewei­
ligen Bundesland. 

Bei mehrjährigen Investitionsprojekten fehlten Finanzierungszusa­
gen für die gesamte Durchführung der Projekte. 

Die beim BMUK für EU-Projekte veranschlagten nationalen Mittel 
wurden nur zu einem geringen Teil für diesen Zweck verwendet. 

Innerstaatliche Regelungen über die Wahrnehmung verwaltungsin­
terner Kontrollverpflichtungen sowie über die Tragung von Rück­
forderungen und Anlastungen durch die Kommission fehlten weit­
gehend; die diesbezügliche Haftung zwischen Bund und Ländern 
war ungeklärt. 
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Kulturelle Förderungsmaßnahmen der EU 

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

Ziell-Gebiet Förderung Burgenland 

Förderungszweck: 

Maßnahmen: 

Förderung der Entwicklung und der strukturellen Anpassung in Regionen 
mit erheblichem Entwicklungsrückstand 

Kulturelle Maßnahmen in direkter Verbindung zur Tourismusförderung 

Mittelausstatrung (insgesamt): 156 Mill S 

1996 1997 1998 1999 Summe 

in Mill S 

Vorgesehene Zahlungen Bund (BMUK) 3,7 2,7 2,7 2,7 11,8 

Tatsächliche Zahlungen Bund (BMUK) 1,45 3,45 

Ziel 5b-Gebiet Förderung Oberösterreich 

Förderungszweck: 

Maßnahmen: 

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes 

Förderung kultureller Maßnahmen sowie Errichtung und Ausbau kultureller 
Infrastruktur zur Steigerung des Kulturtourismus 

Mittelausstattung (insgesamt): 231 Mill S 

1996 1997 1998 1999 Summe 

in Mill S 

Vorgesehene Zahlungen Bund (BMUK) 

Tatsächliche Zahlungen Bund (BMUK) 0,3 

5 

1,55 

EU-Programm "RAPHAEL" 

Förderungszweck: Erhaltung und Erschließung des beweglichen und unbeweglichen Kulturerbes 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Der RH überprüfte im April 1997 die Aufbau- und Ablauforganisation 
sowie die Kontrollsysteme der für Kultur- und Kunstangelegenheiten 
zuständigen Sektion IV des BMUK (Kultur- und Kunstsektion) betref­
fend die EU- Mittel. Zu dem im August 1997 übermittelten Prüfungser­
gebnis nahm das BMUK im November 1997 Stellung. Der RH gab seine 
Gegenäußerung im Dezember 1997 ab. Dem RH wurde im März 1998 
eine weitere Stellungnahme des BMUK übermittelt und von ihm zur 
Kenntnis genommen. 

2 Die wesentliche Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwick­
lung ist es, durch Beteiligung an der Entwicklung und an der strukturel­
len Anpassung der rückständigen Gebiete zum Ausgleich der wichtigsten 
regionalen Ungleichgewichte beizutragen. Eine der Voraussetzungen für 
den Erhalt dieser EU-Mittel ist die Kofinanzierung der geförderten Maß­
nahme durch österreichische Gebietskörperschaften. 
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Aufbauorganisation 

Ablauforganisation 

Verwaltung 

Mittelanweisung 

EU-Mittel Kultur u d Kunst; 
Organisation und Kontrollsysteme 

3.1 Die Bearbeitung der aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung kofinanzierten Maßnahmen erfolgte durch die Kultur- und 
Kunstsektion des BMUK. Das Bundesdenkmalamt war durch Erstellung 
von Gutachten über die Förderungswürdigkeit der beantragten musealen 
bzw denkmalpflegerischen Projekte eingebunden. 

3.2 Der RH bewertete die Verwaltung der mit EU-Mitteln kofinanzierten 
Projekte durch die vorhandene Organisationsstruktur der Kultur- und 
Kunstsektion als zweckmäßig. 

4.1 Bei der gemeinschaftlichen Projektförderung bestanden beim BMUK 
und beim jeweils betroffenen Bundesland parallele Verwaltungsabläufe 
(zB Prüfung der Projektunterlagen). 

4.2 Der RH empfahl, bei kofinanzierten Projekten parallele Verwaltungsab­
läufe zu vermeiden und die Prüfungsergebnisse der Bundesländer, wenn 
sie den Erfordernissen der EU genügen, anzuerkennen. 

4.3 Das BMUK sagte dies grundsätzlich zu. 

5.1 Die vom BMUK im Wege des BKA bei der Europäischen Kommission 
angeforderten und ihm im Wege des BMF zur Verfügung gestellten Mit­
tel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung teilte die fondskor­
respondierende Stelle des BKA auf die Kultur- und Kunstsektion und 
die zu beteilenden Bundesländer auf. Die nachstehende Darstellung zeigt 
den weiteren Fluß dieser EU-Mittel zum Förderungsnehmer. 

Auf teilung der EU-Mittel 

.--------~ 
BMUK-Kultur- und Kunstsektion Bundesland 

Antrag an BMF um 
Genehmigung einer 

überplanmäßigen Ausgabe 

t 
Anweisung der anteiligen 

EU-Mittel an den 

Förderungsnehmer 
Erhalt der EU-Mittel 

Erhalt der anteiligen 
EU-Mittel 

1 
Anweisung der anteiligen 

EU-Mittel an den 

In Einzelfällen waren die Verwaltungskosten der Kultur- und Kunst­
sektion bzw des Bundesdenkmalamtes für die Bearbeitung von Projekten, 
die das Bundesland Oberösterreich bereits genehmigt hatte, höher als der 
Förderungsbetrag des BMUK. Das Bundesland Oberösterreich trug 44 % 
des Gesamtaufwandes (92,6 Mill S) für die Projekte. 
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Ablauforganisation 

Haftung bei der 
Förderungsabwicklung 

Finanzplanung 

Die Kultur- und Kunstsektion des BMUK ersuchte das BKA, auch den 
dem BMUK zustehenden Anteil an den Mitteln des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung dem Bundesland anzuweisen, das die Weiter­
leitung an die Förderungsnehmer durchzuführen hätte. Das BKA teilte 
diesbezüglich mit, daß diesfalls die Höhe und die Fälligkeitstermine die­
ser EU-Mittel bekanntzugeben wären und eine Regelung über die Moni­
toringverantwortung erforderlich wäre. 

5.2 Der RH bewertete die von der Kultur- und Kunstsektion begehrte Än­
derung der Ablauforganisation der Mittelanweisung als zweckmäßig und 
empfahl, diese - nicht zuletzt wegen des geringen Förderungsanteils des 
BMUK - für Projekte des Bundeslandes Oberösterreich umzusetzen. 
Die Weiterverteilung an die einzelnen Projektträger und die Evaluierung 
sollten - nach Maßgabe einer abzuschließenden Haftungsvereinbarung 
- dem mitfinanzierenden Bundesland übertragen werden. 

5.3 Laut Stellungnahme des BMUK seien die Verwaltungskosten gering; eine langfri­
stige Zusage der Anweisung von FÖ'rderungsgeldern an das Bundesland Oberö'ster­
reich setze Klarheit iiber die dem BMUK zur Verfiigung stehenden Mittel voraus. 
Es beabsichtige aber, die Empfehlungen des RH nach Möglichkeit umzusetzen. 

5.4 Der RH erwiderte, durch entsprechende Prioritätenfestlegungen könnte 
die Finanzierung der Vorhaben haushaltsrechtlich gewährleistet werden. 

6.1 Die Republik Österreich war gegenüber der EU zur Einhaltung des Ge­
meinschaftsrechtes verpflichtet. Die Bundesländer waren in die Förde­
rungsabwicklung der von ihnen, der Kultur- und Kunstsektion und aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanzier­
ten Projekte eingebunden. 

6.2 Nach Ansicht des RH feh lten innerstaatliche Regelungen über die Tra­
gung von Rückforderungen und Anlastungen durch die Kommission. Er 
empfahl dem BMUK, mit den betroffenen Bundesländern Vereinbarun­
gen zu treffen, wonach sie bei nicht ordnungsgemäßem und widmungs­
widrigem Einsatz der Mittel des Europäischen Fonds für regionale Ent­
wicklung und der nationalen Bundesmittel gegenüber dem Bund haften. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMUK beabsichtige es, mit dem Bundesland Oberö'ster­
reich eine derartige Vereinbarung abzuschließen. 

7. 1 Das BMUK stellte für die Umsetzung des Einheitlichen Programmpla­
nungsdokumentes 1995 bis 1999 betreffend das Ziel I-Gebiet Burgen­
land für kulturelle Maßnahmen in direkter Verbindung zur Tourismusför­
derung 11,8 Mill S zur Verfügung. 

Zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung lagen für zwei Vorhaben För­
derungsanträge für mehrjährige Investitionsmaßnahmen vor. Einem Pro­
jektträger wurden 1996 und 1997 jeweils 1,2 Mill S überwiesen. Dem 
anderen Projektträger überwies das Bundesdenkmalamt 1996 0,25 Mill S 
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Ablauforganisation 

Nationale Kofinan­
zierungsmittel 

Kontrollsysteme 

EU-Mittel Kultur u d Kunst; 
Organisation und Kontrollsy teme 

und 1997 2,25 Mill S, obwohl laut Zahlungsplan insgesamt bereits 4 Mill S 
vorgesehen waren. Die Kultur- und Kunstsektion hatte keinem Projekt­
träger eine Finanzierungszusage für die Durchführung des jeweiligen, ge­
samten Vorhabens erteilt. 

7.2 Zur zeitgerechten Absicherung mehrjähriger, genehmigter Investitions­
projekte und zur Verkleinerung des wirtschaftlichen Risikos des Projekt­
trägers erachtete der RH Finanzierungszusagen für die Durchführung der 
gesamten Vorhaben für erforderlich. 

7.3 Laut Stellungnahme des BMUK seien Finanzierungszusagen wegen der weitge­
henden Unsicherheit über die jeweilige Höhe der jahr/ich zur Verfügung stehenden 
Förderungsmittel problematisch. 

7.4 Der RH entgegnete, daß die Finanzierung von mehrjährigen Investitions­
projekten durch eine entsprechende Prioritätenreihung haushalts rechtlich 
sichergestellt werden könnte. 

8.1 Im Bundesvoranschlag 1996 waren beim BMUK 5,4 Mill S als nationaler 
Kofinanzierungsanteil für EU-Projektförderungen vorgesehen. Es wurden 
jedoch nur zwei EU-Projekte mit 1,5 Mill S gefördert; 3,9 Mill S wurden 
für andere Förderungsprojekte verwendet . 1997 wurden von veranschlag­
ten 5,53 Mill S nur 3,75 Mill S für EU-Projekte verwendet . Die Bear­
beirungszeit der Förderungsansuchen in der Kultur- und Kunstsektion 
betrug mehrere Monate. Dies verhinderte die zeitnahe Erfüllung der ge­
meinschaftsrechtlichen Voraussetzungen für die Lukrierung der Mittel 
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 

8.2 Nach Ansicht des RH wären zur zweckmäßigen Inanspruchnahme des 
Mitfinanzierungsangebotes der EU gemeinschaftlich finanzierbare Pro­
jekte vorrangig zu fördern . Bei einer entsprechend raschen Bearbeirungs­
zeit in der Kultur- und Kunstsektion hätten 1996 zB aus den für EU­
Projektförderungen vorgesehenen Mitteln noch sechs Projekte mit einem 
Betrag von 2 Mill S gefördert werden können. 

Der RH empfahl, die sektionsinterne Bearbeitungszeit für Förderungsan­
suchen zu verkürzen und die veranschlagten Geldmittel für den vorgesehe­
nen Verwendungszweck zu nutzen. Durch raschere Bearbeitung wäre auch 
eine zeitnahe Erfüllung der gemeinschaftsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Inanspruchnahme der EU- Förderung möglich. 

8.3 Das BMUK sagte dies zu. 

9.1 Die gemeinschaftlich aus nationalen Mitteln des BMUK, von Bundeslän­
dern und aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
geförderten Vorhaben unterlagen - neben der Kontrolle durch verwal­
tungsinterne und -externe nationale Kontrolleinrichtungen - auch der 
Kontrolle durch den Europäischen Rechnungshof und die Kommission. 

225 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)234 von 317

www.parlament.gv.at



226 

Kontrollsysteme 

Direktfärderungen 

Weitere 
Feststellungen 

Bis zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung durch den RH waren im Be­
reich der Kultur- und Kunstsektion weder durch Organe der EU noch durch 
innerstaatliche Konrrolleinrichtungen Prüfungen durchgeführt worden. 

Im Rahmen der Ziel l-Gebiet Förderung Burgenland vereinbarte die 
Kultur- und Kunstsektion mit einem Förderungsnehmer die Überprü­
fung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel des 
BMUK und der anteiligen Mittel des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung durch das Bundesland. Eine diesbezügliche Vereinbarung 
mit dem Bundesland Burgenland war noch nicht abgeschlossen. 

Eine Trennung der Programmverwaltung von der Programmkontrolle war 
nicht festgelegt. 

9.2 Unter Hinweis auf den Standpunkt der Kommission, eine klare Trennung 
der Programmverwaltung von der Programmkontrolle festzulegen, erach­
tete der RH eine Übertragung der Konrrollverpflichtungen des Bundes 
für die ordnungsgemäße Mittelverwendung bei Gemeinschaftsfinanzie­
rungen an das jeweilige mitfinanzierende Bundesland für zweckmäßig, 
weil dadurch parallele Prüfungshandlungen vermieden werden können. 

9.3 Das BMUK sagte dies zu. 

10 Die Kommission beschloß in den Jahren 1995 und 1996 im Rahmen der 
Umsetzung des Programmes RAPHAEL mehrere Maßnahmen im Bereich 
der Erhaltung und der Erschließung des beweglichen und unbeweglichen 
Kulturerbes. Die Förderungsanträge waren für 1995 bei der zuständigen 
nationalen bzw regionalen Organisation einzubringen. Die Kultur- und 
Kunstsektion leitete nach Überprüfung auf Einhaltung der Formalkriterien 
54 Anträge an die Kommission weiter. 1996 waren die Projektunterlagen 
unmittelbar bei der Kommission einzubringen. Die Befassung der Kul­
tur- und Kunstsektion beschränkte sich auf Informations- und Beratungs­
tätigkeit für mögliche Förderungswerber. 

Die von der Kommission gewährten Förderungsmittel wurden nicht im 
Bundeshaushalt vereinnahmt und weitergeleitet, sondern von der Kom­
mission direkt an die Förderungsnehmer überwiesen . 

11 Weitere Empfehlungen des RH betrafen die rechtzeitige Erstellung der 
Moniroringbögen, die Anpassung der Förderungsverträge an das Gemein­
schaftsrecht, den zeitgerechten Abschluß eines Zusammenarbeitsvertrages 
für ein aus EU-Mitteln (1,2 Mill S) gefördertes Projekt des Münzkabi­
netts des Kunsthistorischen Museums mit vier, teilweise ausländischen 
Forschungseinrichtungen und die Einhaltung der gemeinschaftsrechtli­
chen Förderungsbestimmungen bei Durchführung eines aus EU-Mitteln 
(0,3 Mill S) geförderten Ausbildungsprojektes des Bundesdenkmalamtes. 
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Schluß­
bemerkungen 

EU-Mittel Itur und unst; 
Organisatio un I( ntrollsy teme 

12 Der RH hob abschließend folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Bei kofinanzierten Projekten wären parallele Verwaltungsab­
läufe beim BMUK und dem jeweils mitfinanzierenden Bundesland 
zu vermeiden. 

(2) Gemeinschaftsrechtlich einwandfreie Evaluierungsergebnisse 
der mitfinanzierenden Bundesländer sollte das BMUK anerkennen. 

(3) Die im Bundeshaushalt vorgesehenen Mittel für gemeinschaft­
lich finanzierte Projekte sollten zur Gänze für diesen Zweck ver­
wendet werden. 

(4) Bei kofinanzierten Projekten sollte auch der Bundesanteil an 
den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
über das mitfinanzierende Bundesland angewiesen werden. 

(5) Die Kontrollverpflichtungen des Bundes und die Haftung bei 
nicht ordnungsgemäßem und widmungswidrigem Einsatz der na­
tionalen Bundesmittel und der Mittel des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung wären vertraglich dem jeweils mitfinanzie­
renden Bundesland zu überbinden. 
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Folgekosten legistischer Maßnahmen 
am Beispiel der ganztägigen Schulformen 

Das BMUK hat in Entsprechung einer Entschließung des National­
rates dem RH fast alle das Schulwesen betreffende Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfe zur Stellungnahme übermittelt. Der RH hat 
am Beispiel der ganztägigen Schulformen die vom BMUK vorge­
nommene haushaltsrechtliche Kalkulation der Folgekosten über­
prüft. 

Die verspätete Befassung des Nationalrates mit der Überleitung der 
Schulversuche zu den ganztägigen Schulformen führte dazu, daß 
erst nach vier Jahren von den für die Schulversuche vorgesehenen 
Mitteln jährlich rd 385 Mill S für andere schulische Zwecke verfüg­
bar wurden. 

Eine im Auftrag des BMUK durchgeführte Bedarfserhebung, wel­
che eine Nachfrage nach einer Nachmittagsbetreuung im Ausmaß 
von 19 % bis 25 % vorhergesagt hatte, erwies sich als unzutreffend. 

Die Erhöhung des Betreuungsbeitrages für das Tagesschulheim von 
monatlich 50 S auf monatlich 1 000 S hat dazu geführt, daß statt 
früher 11 500 nur noch 3600 Schüler diese Einrichtung in Anspruch 
nahmen. 

Statt der erwarteten 140 Mill S wurden nur 39 Mill S an Betreuungs­
beiträgen eingenommen. 

Ganztägige Schulformen 

1993/94*) 1997/98**) 

Schüler 

Standorte 

Gruppen (Klassen) 

jährliche Ausgaben Schulversuch 

jährliche Ausgaben Regelschulform 

28996 

229 

1 571 

Anzahl 

35015 

373 

22 19 

in Mill S 

657,40 

272 ,50 

1997 wurden rd 39 Mill S an Elternbeiträgen eingenommen. 

*) letztes Schuljahr mit vier Schulstufen im Schulversuch 

**) erstes Schuljahr mit vier Schulstufen im Regelschulwesen 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Überleitung der 
Schulversuche 

Der RH überprüfte von September bis November 1997, ob Ihm das BMUK 

alle das Schulwesen betreffende Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen 

zur Stellungnahme übermittelt hat. Am Beispiel der Überleitung der Schul­

versuche zu den ganztägigen Schu!t()rmen in das Regelschul wesen über­

prüfte der RH im BMCK, bei Ämtern der Lmdesregierungen, bei Landes­

schulräten sowie beim Stadtschulrat für \X'ien die Ermittlung der finan­

ziellen Auswirkungen. 

Zum Prüfungsergebnis des RH vom März 199H hat das BMUK im Juli 

1998 zwu Stellungnahmen abgegeben, zu denen der RH gleichfalls im 

J ul i 1998 ei ne Gegenäußerung erstattete. 

2.1 Von 199.) bis einschlieL\lich 1996 wurden im BereIch des Schulrechtes 
.)() Bundesgesetze und 103 Verordnungen (davon 4'5 Lehrpbne) erlassen. 

Gemäß Entschließung des Nationalrates vom 19. Miirz 1981 waren diese 

Entwürfe dem RH zur Stellungnahme insbesondere hinsichtlich der zu 

erwartenden finanziellen Auswirkungen zu übermitteln. 

2.2 Der RH vermerkte, daJ.\ das BMUK zwar im wesentlichen dieser Ent­

schliel.\ung des Nationalrates Rechnung getragen, der haushaltsrechtli­

ehen Kalkulationspflicht jedoch fallweise nicht entsprochen har. 

2.3 D,n BI\1 U K Jagte ZN. kiin/tig lIocb Jtdrker /111/ fille JIli):~lid)Jt gen,me Kalkulation 

derfindllZle/len /lll.lll'irkNllgen twhtJetzelider /H"jfnabmtJI IJeJiIIi·ht ZN Jeill. 

3.1 Ab dem Schuljahr 1974/7'5 wurden Schulversuche zu den ganztägIgen 

Schu!t()rmen durchgeführt. Angeboten wurden 

(I) die Ganzta,l':sschule, bei der sich während des Schultages Unterricht 
und Freizeit abwechselten, und 

(2) die Tagesheimschule, bei der sich an den Unterricht die Nachmittags­

betreuun,l': anschloß. 

Bei diesen Schulversuchen wurden die Tätigkeiten der Lehrl'f auch dann 

höher bewertet, wenn sie nicht in der Nachmittagsbetreuung eingesetzt 

waren. 

Der RH empfahl bereits anläßlich einer früheren Gebarungsüberprüfung, 

bei Schulversuchen nach einem angemessenen Erprobungszeitraum zu 

entscheiden, ob die Ergebnisse in das Regelschulwesen übernommen wer­

den können (TB 19H8 Abs 19.2n 

Das BMlJK sandte daraufl1in zuerst 19H9 und dann 1992 Entwürfe zur 

Überleitung der in Rede stehenden Schulversuche in das Regelschulwesen 

zur Begutachtung aus. Der Entwurf 1992 mündete in eine Regierungs­

vorlage zu einer 16. Novelle zum Schulorganisationsgesetz und zu ent­

sprechenden Begleitgesetzen, welche schließlich als Teil der 15. Novelle 

zum Schulorganisationsgesetz und deren Begleitgesetzen beschlossen 

wurde. Beginnend mit dem Schuljahr 1994/95 wurden die ganztägigen 

Schulformen aufsteigend in das Regelschulwesen übernommen, gleIchzei­

tig liefen diese Schulversuche aus. 
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Überleitung der 

Schulversuche 

Ausgaben­
Modellrechnung 

Folgekost n le Istl c rannahme 
bei ganztä i en Schulformen 

In der Regelschulform gliedern sich die ganztägigen Schulformen in ei­
nen Unterrichtsteil und einen Betreuungsteil, welche entweder in ver­
schränkter oder in getrennter Abfolge angeboten werden. Im Schuljahr 
1997/98 führten 63 allgemeinbildende Pflichtschulen die verschränkte 
und 187 Pflichtschulen die getrennte Form. Die allgemeinbildenden höhe­
ren Schulen boten nur die getrennte Form an. Die Nachmittagsbetreuung 
für Schüler mehrerer Schulen an einem gemeinsamen Standort ist nicht 
vorgesehen. 

3.2 Der RH empfahl, auch Schülern an Schulen ohne Nachmittagsbetreuung 
eine solche anzubieten. Dafür könnte im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit 
die Nachmittagsbetreuung standortübergreifend durchgeführt werden. 

3.3 Das BMUK will die Empfehlung des RH prüfen. Es werde aber letztlich an den 
Schulen selbst liegen, ob sie eine solche Nachmittagsbetreuung zusatzlich anbieten. 

4.1 Eine Ende der 80er Jahre durchgeführte Befragung ergab, daß zwischen 
19 % und 25 % der Erziehungsberechtigten an einer ganztägigen Be­
treuung ihrer Kinder interessiert waren. Die Eltern wurden jedoch nicht 
befragt, ob sie bereit wären, dafür einen finanziellen Beitrag zu leisten. 

Sowohl die beiden Ressortentwürfe als auch die Regierungsvorlage führ­
ten aus, daß die Kosten der ganztägigen Schulformen wesentlich von der 
Anzahl der betreuten Kinder abhängen werden. 

Aufbauend auf ähn lichen Modellrechnungen wies die Regierungsvorlage 
folgende Ausgaben für die ganztägigen Schulformen aus: 

im Regelschulwesen 
im Schulversuch 

Mehrausgaben infolge 
Überleitung in das Regelschulwesen 

Inanspruchnahme 

15 % 11 % 
der Schüler 

in Mill S 

889,2 
- 657,4 

231,8 

667,7 
- 657,4 

10,3 

Nach dieser Modellrechnung hätte die Überführung des Schulversuches 
in das Regelschulwesen bei einem Schüleranteil von 11 % annähernd aus­
gabenneutral durchgeführt werden können. 

Um zu vermeiden, daß einerseits der Bund insbesondere im Pflichtschul­
bereich durch eine unerwartet starke Inansprl,lchnahme der ganztägigen 
Schulformen zu sehr belastet wird, und um andererseits die Freisetzung 
von Lehrern bei einer zu geringen Nachfrage nach der Nachmittagsbe­
treuung zu verhindern, sagte der Bund den Ländern zu, daß er ihren Stel­
lenplananträgen zustimmt, wenn das jeweilige Land mit den für die ganz­
tägigen Schulversuche verwendeten Planstellen das Auslangen findet. Diese 
Planstellen durften allerdings nur für ganztägige Schulformen verwendet 
werden . 
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Ausgaben-Modellrechnung 

Mengengerüst 

Bereich 

Übungsschulen 

Steiermark 

Kärnten 

Burgenland 

Tirol 

Vorarlberg 

Salzburg 

Wien 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Summe 

Mit diesen insgesamt 1 107 Planstellen war es möglich, an den Pflicht­
schulen 5 089 ganztägige Gruppen (Klassen) zu führen . Im Verg leich mit 
den im Schuljahr 1992/93 geführten 1489 Gruppen bedeutete dies eine 
Vervielfachung des möglichen Angebotes . Zusätzlich wurde es den Bun­
desländern Kärnten, Niederösterreich, Steiermark, Tirol und Vorarlberg, 
deren ganztägig betreuter Schüleranteil unter 10 % lag, ermöglicht, ihren 
Anteil auf 10 % zu erhöhen. 

4.2 Dem RH war nicht nachvollziehbar, ob der Modellrechnung tatsächliche 
Ausgaben (Gebarungserfolge) oder Schätzgrößen zugrunde gelegt wurden. 

Der RH empfahl daher dem BMUK, die Berechnungen für legistische 
Maßnahmen nachvollziehbar zu dokumentieren. Das BMUK sollte ferner 
auch die Zielerreichung der leg istischen Maßnahmen beobachten und 
auch im H inblick auf die finanziellen Auswirkungen erforderlichenfalls 
die entsprechenden Maßnahmen setzen . 

4.3 Laut Stellungnahme des BMUK werde es künftig durch den Einsatz von Con­
trollinginstrumenten seine Bemühungen um eine moglichst genaue Kalkulation der 
finanziellen Auswirkungen legistischer Maßnahmen verstarken. 

5.1 Über die Anzahl der für eine Nachmittagsbetreuung in Betracht kom­
menden Schüler sowie über die Entwicklung der Schülerzahlen an ganztä­
gigen Schulformen, der Standorte und der Gruppen geben die nachste­
henden Übersichten Auskunft: 

1993/94 
ganztägige Schulformen 

Schüler gesamt Schüler Gruppen Standorte 

Pfl icht- AHS- Pflicht- AHS- Pflicht- AHS- Pflicht- AHS-
schulen Unterstufe schulen Unterstufe schulen Unterstufe schulen Unterstufe 

43 16 0 137 0 8 0 2 0 

101 346 13984 1 970 716 111 39 22 9 

48645 7 539 1 260 430 92 20 10 4 

23050 3 084 1 341 23 5 72 15 12 3 

62930 667 1 1 077 11 3 62 7 6 2 

33853 3626 1 453 0 66 0 7 0 

46936 48 16 1 335 72 11 5 4 22 1 

91 862 29249 7898 2634 383 149 42 15 

128640 16953 "2466 444 130 22 24 6 

128 381 15010 4615 800 233 43 32 10 

669959 100932 23552 5444 1 272 299 179 50 
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Mengengerüst 

Bereich 

Übungsschulen 
Steiermark 

Kärnten 

Burgenland 

Tirol 

Vorarlberg 

Salzburg 

Wien 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Summe 

Folgekosten le istlscher Maßna men 
bei ganztägigen Schulformen 

1997/98 
ganztägige Schulformen 

Schüler gesamt Schüler Gruppen Standorte 

Pflicht- AHS- Pflicht- AHS- Pflicht- AHS- Pflicht- AHS-
schulen Unterstufe schulen Unterstufe schulen Untersrufe schulen Unterstufe 

4 507 0 189 0 10 0 3 0 

99237 13626 1 186 881 64 59 22 12 

48 165 7296 1 489 596 105 38 15 11 

21642 3 042 95 2 122 59 8 23 3 

63961 6233 63 5 65 36 4 3 1 

34833 3 615 666 0 41 0 5 0 

47 163 5784 901 109 85 6 26 2 

93700 29763 15823 4378 1 0 15 280 94 65 

131 339 17307 2595 750 134 49 30 15 

132 567 14766 2 948 730 177 49 29 14 

677 114 101 432 27384 763 1 1 726 493 250 123 

Von 1993/94 bis 1997/98 stieg die Anzahl der an Schulen ganztägig be­
treuten Schüler um 6 000 (21 %). Im gleichen Zeitraum hat sich die An­
zahl der ganztägig betreuten Gruppen um 41 % sowie der Schulstandorte 
um 63 % erhöht. Im Schuljahr 1997/98 wurden an den Pflichtschulen 
nur in Wien (+ 632), Kärnten ( + 13) und Niederösterreich (+ 4) mehr 
Gruppen geführt als im Schuljahr 1993/94. Die den Bundesländern vom 
BMUK zugesagte Höchstanzahl von 5 089 Gruppen wurde allerdings um 
insgesamt 3 373 unterschritten. Die durchschnittliche Gruppengröße be­
trug 15,8 Schüler (1997 /98) und entsprach somit den Annahmen des 
BMUK bei seinen Kostenberechnungen. 

Auf der Grundlage der seinerzeitigen Berechnung für die Regierungsvor­
lage werden im Regelschulwesen jährlich 272,5 Mill S für die schulische 
Nachmittagsbetreuung ausgegeben. Gegenüber den vom BMUK ausge­
wiesenen Ausgaben für Schulversuche (65 7,4 Mill S) bedeutete dies Min­
derausgaben von 384,9 Mill S jährlich. 

5.2 Der RH machte das BMUK darauf aufmerksam, die Schulreformkommis­
sion hätte bereits 1988 festgestellt, daß die Schulversuche zu den ganztä­
gigen Schulformen in das Regelschulwesen übernommen werden können. 
Eine raschere Umsetzung dieser Erkenntnis hätte es schon früher ermög­
licht, die fü r die Schulversuche benötigten zusätzlichen Mittel von jähr­
lich rd 385 Mill S - wie dies jetzt der Fall ist - für andere schulische 
Zwecke zu verwenden. 

5.3 Das BMUK nahm diese Ausführungen des RH zustimmend zur Kenntnis. 

233 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)242 von 317

www.parlament.gv.at



234 
Form der Nach­
mittags betreuung 

Lernzeiten 

6.1 Die Nachmittagsbetreuung der ganzt;igigen Schulformen besteht aus der 
gegenstandsbezogenen und der individuellen Lernzeit sowie aus der Frei­
zeit. Die gegenstandsbezogene Lernzeit wird von Lehrern gehalten und 
wie eine Unternchtsstunde bewertet. Sie beträgt zwischen zwei und vier 
Stunden in der Woche (in der Regel drei) und ist einem Pflichtgegen­
stand mit schriftlichen Arbeiten zuzuordnen. Die individuelle Lernzeit 
umfaßt zwei bis sechs Wochenstunden (in der Regel vier). Die aufsichts­

führenden Lehrer oder Erzieher erhalten für zwei Stunden Lernzeit eine Un­
terrichtsstunde bezahlt. 

Die Nachmittagsbetreuung ist an allen Schul tagen ausgenommen Sams­
tag bis mindestens 16 Uhr und liingstens bis 1 g Uhr anzubieten. 

An einigen Schulen endete diese Betreuung bereits vor 16 Uhr. Begrün­
det wurde dies mit den Verkehrsbedingungen im ländlichen Raum, mit 

einem an den Berreuungsteil anschließenden Nachmittagsunterricht, aber 
auch damit, daß Lehrer oder Erzieher aus finanzIellen tJberlegungen nicht 
immer bereit waren, die Freizeitbetreuung zu Libernehmen. 

6.2 Nach AnSIcht des RH sollte durch Änderung der rechtlichen Rahmen­

bedingungen der zeitliche Rahmen für die Nachmittagsbetreuung flexib­
ler <~estaltet werden. Für den fall, daß diese Betreuung vor 16 Uhr endet, 
wäre auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lernzeiten und Freizeiten 
zu achten. Andererseits wäre die Nachmittagsberreuung als Freizeit über 
1 g Uhr hinaus anzubieten, weil Erziehungsberechtigte häufig länger als 
bis 1 g Uhr berufstätig sind. 

6.3 DaJ BMUK u'ar Jich der Notu'endixkeit beu'IIßt. all/die Gegebenheiten "'I fdnd­
lichen l?tlIllIll'entiil'kt RikkJlcht Z/I nehllien. Eine A/lJweit/lnx der N{/chmIUagJ­
betrw/lIiX /ibO' /8 [/ hr bii/t/lIJ Zierde allerdli/gr ::;/1 erho'hten PeI'JOlle;('llfJxedJe!l 

j!ihren. 

6.4 Der RH erwiderte, diese Mehrausgaben könnten durch höhere Betreuungs­

bei träge ausgegl ichen werden. 

7.1 Vielfach wurde nicht unterschieden zwischen gegenstandsbezogener und 
individueller Lernzeit. Die Stundenpläne der Pflichtschulen sahen häufig 
überhaupt nur fünf Wochenstunden Lernzeiten vor, welche als gegen­
standsbezogene Lernzeit verrechnet und vom Bund dem jeweiligen Bun­

desland ersetzt wurden. 

7.2 Der RH wies darauf hin, daß die Unterscheidung in gegenstandsbezogene 
und individuelle Lernzeit gesetzlich vorgesehen ist, die Betreuungspläne 
beiden Bereicheil unterschiedliche Aufgaben zuweisen und sie sich vor al­
lem in der Bezahlung der Lehrer unterscheiden. Eine Stunde gegenstands­
bezogene Lernzelt ist mindestens doppelt so teuer wie eine Stunde indivi­

duelle Lernzeit, was bei rd .250 000 Stunden je Jahr an individueller 
Lernzelt zusätzliche Ausgaben von rd SO Mill S verursacht. Außerdem 
wird dadurch gesetzwidrig das Berreuungsangebot für die Schüler um 
zwei Stunden verkürzt und die Erreichung des mit der Nachmittagsbe­
treuung angestrebten Zieles beeinträchtigt. 
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lernzeiten 

Hausübungen 

Betreuungsbeiträge 

16 

Folgekosten legistischer Maßnahmen 
bei ganztägigen Schulformen 

Der RH machte das BMUK darauf aufmerksam, daß die Teilung in 
gegenstandsbezogene und individuelle Lernzeit auch ein wesentliches 
Element des vorausgegangenen 20jährigen Schulversuches war. Sie wurde 
deshalb vom Gesetzgeber in die Regelschulform übernommen. Die Tatsa­
che, daß sich die Bezahlung der in der individuellen Lernzeit verwendeten 
Lehrer gegenüber der Schulversuchsphase deutlich verschlechtere hat, 
stellt keine ausreichende Begründung für eine abweichende Handhabung 
dar. 

7.3 Das BMUK bezeichnete die aus gegenstandsbezogener und individueller Lernzeit 
und aus Freizeit bestehende Nachmittagsbetreuung als ein vom Gesetzgeber vorgese­
henes Leistungspaket für die Schüler. Die Schulaufsicht sei daher auf die Notwen­
digkeit einer verstärkten Kontrolle dieses Bereiches hingewiesen worden; sie werde 
bei Verstoßen Maßnahmen zu ergreifen haben. 

8.1 Aufgrund des Becreuungsplanes sind möglichst alle Hausübungen in der 
individuellen Lernzeit zu erledigen. In der Regel bieten die Schulen je­
doch nur wöchentlich vier Stunden an individueller Lernzeit an. Der 
Stadtschulrat für Wien hat aufgrund von Erhebungen das Ausmaß für alle 
Hausübungen mit insgesamt 60 bis 75 Minuten je Tag beschränkt. 

8.2 Der RH wies darauf hin, daß aufgrund dieses Zeitbedarfes für die Haus­
übungen die individuelle Lernzeit zwischen 5 und 6 1/4 Stunden betra­
gen müßte. Er empfahl daher, bei der Planung des Becreuungsteiles aus­
reichend Zeit für die individuelle Lernzeit vorzusehen, damit die zur 
Nachmittagsbetreuung angemeldeten Schüler in dieser Zeit ihre Haus­
übungen auch wirklich vollständig erledigen können. Die Erziehungsbe­
rechtigten würden sich dies zu Recht erwarten. 

8.3 Das BMUK stellte ganz allgemein Bemühungen um eine Verbesserung der ganz­
tär,igen Schu/formen in Aussicht. 

9.1 Für die Becreuung der Schüler an einer Bundesschule oder an einem 
Schülerheim des Bundes in der Freizeit, nicht aber in den Lernzeiten, war 
ein monatlicher Beitrag von 1 000 S zu leisten . Dieser Betrag wurde ohne 
genaue Kalkulation der Kosten der Freizeitbecreuung festgesetzt. Er er­
mäßigte sich einerseits entsprechend den Einkommensgrenzen des Schü­
lerbeihilfengesetzes und andererseits nach Maßgabe der Anzahl der Wo­
chentage, für die ein Schüler zur Nachmittagsbetreuung angemeldet war. 
Laut Verordnungsentwurf erwartete sich das BMUK für 1994 14 Mill S, 
für 1995 56 Mill S, für 1996 98 Mill S, für 1997 140 Mill S, für 1998 
149 Mill S und für 1999 168,5 Mill S. Dabei ging das BMUK von fol­
genden Annahmen aus: 

(1) 5 500 ganztägig zu betreuende Schüler an Bundesschulen, 

(2) 1 000 halbinterne Schüler an Höheren Internatsschulen des Bundes, 

(3) 13 000 Schüler an Tagesschulheimen und Schülerheimen des Bundes, 
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Betreuungsbeiträge 

238 

Kostendeckung 

(4) Mindereinnahmen von 20 Mill S aus der sozialen Staffelung und von 

(5) 2,5 Mill S aus der tageweisen Anmeldung. 

9.2 Der RH anerkannte, daß die Annahmen des BMUK hinsichtlich der An­
zahl der ganztägig zu betreuenden Schüler an Bundesschulen 0997/98 
4 4 38) und der halbinternen Schüler an Höheren Internatsschulen an­
nähernd zutrafen. Die Anzahl der Schüler in den Tagesschulheimen sank 
jedoch von 11 500 auf rd 3 600, wovon jedoch zB 3 100 Schüler in Vor­
arlberg nur eine unentgeltliche Mittagsbetreuung erhalten, für die der 
Bund 15,5 Planstellen zur Verfügung stellt. 

Die Mindereinnahmen aus der sozialen Staffelung traten jedoch bei wei­
tem nicht im erwarteten Ausmaß ein, während der Einnahmenausfall aus 
der tageweisen Anmeldung wesentlich höher war als angenommen. Er be­
trug allein an den allgemeinbildenden höheren Schulen in Wien im Schul­
jahr 1996/97 rd 8 Mill S. 

Wegen dieser teilweise unzutreffenden Annahmen betrugen die Einnah­
men an Betreuungsbeiträgen bundesweit 1995 27 Mill S, 1996 33 Mill S 
und 1997 39 Mill S. 

Der RH räumte ein, daß die Entwicklung verschiedener Faktoren vom 
BMUK nicht immer genau vorauszusehen war. Er bemängelte jedoch, 
daß das BMUK den Betreuungsbeitrag ohne genaue Kalkulation der Ko­
sten festgesetzt hatte. 

Er empfahl dem BMUK, um eine genaue Kalkulation der finanziellen 
Auswirkungen rechtsetzender Maßnahmen bemüht zu sein. 

9.3 Das BMUK sagte dies zu. 

10.1 Aufgrund des Gesetzes hat der Beitrag für die Freizeitbetreuung höch­
stens kostendeckend zu sein. Für diese Betreuung je Gruppe zu 15 Schü­
lern stellte das BMUK 19 Stunden in der Woche zur Verfügung. 

Tatsächlich wurden aber an den allgemeinbildenden höheren Schulen des 
Bundes im Durchschnitt nur 9 Stunden je Woche für Freizeitbetreuung 
verwendet. Der dafür von den Eltern zu entrichtende volle Betreuungs­
beitrag von 1 000 S lag knapp unter den monatlich je Schüler anfallenden 
Personalkosten von 1 075 S. Die Lehrerpersonal- und Vollzugskosten für 
die Freizeitbetreuung an den 93 allgemeinbildenden höheren Schulen des 
Bundes mit 291 Gruppen betrugen jährlich rd 53 Mill S, die entspre­
chenden Einnahmen aber 1997 nur 29,8 Mill S. 

10.2 Der RH wies darauf hin, daß dieser mit 56 % verhältnismäßig niedrige 
Kostendeckungsgrad sowohl auf die soziale Staffelung als auch auf die 
Möglichkeit der tageweisen Anmeldung, welche nicht immer zu einer 
Verringerung der Gruppenanzahl führt, zurückzuführen ist. 

Das BMUK sollte darauf achten, daß sich dieser Kostendeckungsgrad 
nicht verschlechtert. Als Maßnahmen kommen einnahmenseitig eine Er­
höhung der seit 1994 unveränderten Betreuungsbeiträge sowie ausgaben-
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Schulerfolg 

Folgekost n legisli eher Maßnahmen 
bei ganzlä i en Sehulform n 

seitig eine Senkung der Personalkosten durch den Einsatz von Erziehern 
anstelle von Lehrern in der Freizeitbetreuung in Betracht. Die Personal­
kosten eines Erziehers betrugen bei einem Betreuungsausmaß von 9 Stun­
den in der Woche zum 1. September 1993 monatlich 611 S. Sie wären da­
mit um 464 S günstiger gewesen als die Lehrerpersonalkosten. Erzieher 
sind auch besser als Lehrer für die Freizeitbetreuung ausgebildet. Der RH 
übersah allerdings nicht, daß die derzeitige Lage auf dem Lehrerarbeits­
markt den verstärkten Einsatz von Erziehern erschwert. 

10.3 Das BMUK teilte mit, es Mnne au/grund stcindiger Kontrollen geeignete Maß­
nahmen gegen eine Verschlechterung des Deckungsgrades ergreifen. 

11.1 Eine der zahlreichen Annahmen des BMUK für den 20jährigen Schulver­
such zu den ganztägigen Schulformen war, daß diese Schulformen die An­
zahl der Repetenten verringern würden. 

Im Schuljahr 1995/96 hatten von rd 67 000 Schülern der vierten Klasse 
Hauptschule 10900 ein Schuljahr und rd 2 100 zwei Schuljahre zumeist 
durch Klassenwiederholungen verloren. Auch von den 21 000 Schülern 
der fünften Klasse der allgemeinbildenden höheren Schulen hatten rd 
2600 ein Schuljahr und rd 100 zwei Schuljahre durch Klassenwieder­
holung verloren. Insgesamt ist seit dem Beginn der 90er Jahre die An­
zahl der Klassenwiederholungen gestiegen (in der AHS-Unterstufe von 
5,8 % auf 6,2 %). 

An den österreichischen Schulen (ohne Wien) waren die erfolgreichen Ab­
schlüsse an ganztägigen Schulen in der Volksschule und der ersten Klasse 
Hauptschule höher, in der zweiten bis vierten Klasse Hauptschule jedoch 
geringer als an Schulen ohne ganztägige Betreuung. In Wien hingegen 
wiesen die ganztägig geführten Pflichtschulen in allen Schulscufen bessere 
Ergebnisse auf als vergleichbare Schulen ohne Nachmittagsbetreuung. 

11.2 Nach Ansicht des RH war die Annahme des BMUK, die ganztägige 
schulische Betreuung würde zu weniger Klassenwiederholungen führen, 
nicht zwingend zutreffend, weil auch andere Faktoren wie der Einfluß des 
Elternhauses oder die Motivation der Lehrer und der Schüler zu berück­
sichtigen sind. 

Der RH empfahl daher dem BMUK eine wissenschaftlich fundierte Über­
prüfung aller bei der Einführung der ganztägigen Schulformen aufge­
stellten Annahmen. Dabei sollten auch die Kosten berechnet werden, die 
durch Klassenwiederholungen und Schulversagen entstehen. 

11.3 Das BMUK betonte, die Verringerung der Repetentenzahlen sei ihm ein wichtiges 
Anliegen. Durch die Neuregelung des Schuleingangsbereiches habe es bereits eine 
entsprechende Maßnahme gesetzt. 
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238 
Zielerreichungsgrad 12.1 Die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage nennen als Ziel 

der gesetzlichen Regelung die Sicherstellung eines flächendeckenden An­
gebotes ganztägiger Schulformen. 

Schluß­
bemerkungen 

Hinsichtlich des Betreuungsbeitrages wurde festgelegt, daß dieser höch­
stens kostendeckend sein darf und auf die finanzielle Leistungsfähigkeit 
der Schüler und der Unterhaltspflichtigen Bedacht zu nehmen ist. 

12.2 Der RH anerkannte, daß beide Ziele erreicht wurden. Die geltende Rechts­
lage ermöglicht es, ganztägige Schulformen überall dort einzurichten, wo 
ein Bedarf geltend gemacht wird. Die seinerzeit für diese Schulformen 
vorgesehenen Ressourcen wurden weder im Pflichtschulbereich noch bei 
den wei terführenden Schulen ausgeschöpft. 

Trotz des allgemein als zu hoch angesehenen Betreuungsbeitrages ist die 
Anzahl der Standorte mit ganztägigen Schulformen bundesweit gestie­
gen, und es nehmen mehr Schüler als früher die schulische Nachmittags­
betreuung in Anspruch. 

12.3 DaJ BM U K teilte wit. eJ .lei beJtrebt. ein f/ckhendeckendes Anf!,ebot an f!,tmzta:~i­
gell Schlllforlllf1l JicherzlfJtelien. E.r lI'erde im Simle der Empfehlungen de.r RH cl//e 
Aliigl/chkeiten. cll/f regionale Bedür(ni.l'Jf einzugehen lind neue Formen zu ent­

lricke/n. prüft". 

13 Zusammenfassend empfahl der RH dem BMUK, insbesondere 

(I) weiterhin um nachvollziehbare Berechnungen der finanziellen 
Auswirkungen rechtsetzender Maßnahmen bemüht zu sein, 

(2) einer ungenügenden Zielerreichung entsprechend gegenzusteuern, 

(3) eine Verringerung des Kostendeckungsgrades der Betreuungs­
beiträge zu vermeiden und 

(4) bei Bedarf im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit weitere flexible 
Formen zu entwickeln, welche jedoch für den Bund kostendeckend 
sein sollten. 
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Wissenschaft 

Bereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Verkehr 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

Nicht bzw nicht gänzlich verwirklicht wurden Empfehlungen des RH 

(1) im Bereich der Wissenschaft hinsichtlich: 

(1.1) Regelung der Entlassung des Landes Steiermark aus dem Akademiever­
trag vom Jahr 1963, demzufolge sich das Land anläßlich der Umwand­
lung des vormaligen steiermärkischen Landeskonservatoriums in die nach­
malige bundesstaatliche Hochschule für Musik und darstellende Kunst zu 
bestimmten Leistungen verpflichtet hat (TB 1977 Abs 17, TB 1978 
Abs 18, TB 1981 Abs 16.1). 

Laut Mitteilung des BMWV hiitten Vertreter des Landes Steiermark durchblicken 
lassen, daß seitens des Landes trotz der endgültigen Entscheidung des Obersten Ge­
richtshofes zugunsten des Landes mit der Wirkung "ex tune" nicht die Absicht be­
stünde, die geleisteten Anteile am Gebarungsabgang der Musikhochschule in der 
Höhe von rd 512 Mil/ S riickwirkend einzufordern. Das Land werde lediglich in 
Zukunft keine Beitrage mehr leisten. Al/erdings bleibe abzuwarten, ob und inwie­
weit das Land in der Lage sein werde, diese Absicht im Hinblick auf den ahn­
lichen FaU der Hochschule für Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" in 
Sa/zburg aufrechtzuerhalten. 

(1.2) Zusammenlegung der drei voneinander organisatorisch unabhängigen 
Wetterdienste, nämlich der Zentralanstalt für Meteorologie und Geo­
dynamik, des militärischen Wetterdienstes und der Österreichischen Ge­
sellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung, Austro Control 
GesmbH (vormals Bundesamt für Zivilluftfahrt) (TB 1995 S. 280 Abs 3). 

Das BMWV berichtete von der FertigsteUung der angekündigten betriebswirt­
schaftlichen Untersuchung über die Zusammenlegung der Wetterdienste in unter­
schiedlichen Organisationsmodel/en sowie weiterer zweckdienlicher Gutachten. Auf 
dieser Grundlage bereite nunmehr der im BKA für diese Angelegenheit eingerich­
tete Lenkungsausschuß einen Bericht vor, der der weiteren Entscheidungsfindung 
auf politischer Ebene über die zukünftige Organisations form der österreichischen 
Wetterdienste dienen so//. 

(1.3) Novellietung der Rechtsgrundlage der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik, insbesondere auch im Hinblick auf eine erweiterte 
Teilrechtsfähigkeit (TB 1995 S. 283 Abs 6 und 7). 

Laut Mitteilung des BMWV sei eine al/faltige NoveUierung der Rechtsgrund­
lagen der Zentralanstalt zweckmaßigerweise im Zusammenhang mit al/jailigen 
politischen Entscheidungen betreffend die zukünftige Organisations form der öster­
reichischen Wetterdienste zu sehen. 
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Unerledigte Anregungen 

(1.4) Verbesserung des Informationsflusses bei der Erfassung der Zahlungen an 
österreichische Teilnehmer an Rahmenprogrammen der EU im Bereich 
der Forschung, technologischen Entwicklung und Bildung (NTB 1996 
S. 214 Abs 7 und 8). 

Das BMWV teilte mit, die osterreichischen Teilnehmer seien nicht zur Meldung 
ihrer Einnahmen von Projektmitteln der EU verpflichtet bzw konnten nicht dazu 
verpflichtet werden. Es gelinge jedoch, durch eine verstärkte Kooperation der Dele­
gierten des BMWV mit dem Büro für Internationale Forschungs- und Technolo­
giekooperation, nunmehr alle von der EU genehmigten Projekte und somit alle 
Zahlungsverpflichtungen der EU an Österreicher festzuhalten. Im übrigen verfolge 
das BMWV die Empfehlung des RH zur Verbesserung des Informationsflusses be­
züglich der Zahlungen weiter. 

(1.5) Einholung detaillierterer und aussagekräftiger Informationen von der Euro­
päischen Kommission zur besseren Beurteilung von Anträgen auf natio­
nale Zusatzfinanzierungen (NTB 1996 S. 215 f Abs 11). 

Das BMWV teilte mit, jeder Antragsteller müsse ihm im Hinblick auf eine Zu­
satz/inanzierung eine neue Kalkulation seines Projektes zttr Fest/egung der unbe­
dingt erforderlichen Durchführungskosten vorlegen. Bezüglich einer Verbesserung 
der Information durch die Kommission sei das BMWV bemiiht, die Empfehlung 
des RH weiter zu verfolgen. 

(1.6) Neuregelung der Kollegiengeldabgeltung, um durch einfachere Vorschrif­
ten den Verwaltungsvollzug wirtschaftlicher zu gestalten (WB 1993/4 
Kunsthochschulen Abs 3.22). 

Laut BMWV sei dieses Problem hinsichtlich der Universitäten erledigt, weil die 
Kollegiengeldabgeltung in der nunmehr geltenden Form einfacher administrierbar 
sei, zumal keine qualitativen Zuschläge mehr vorgesehen seien. Hingegen stehe das 
neue Organisationsrecht für die Kunsthochschulen, in welchem Regelungen analog 
zum § 51 des Gehaltsgesetzes 1956 vorzunehmen sein würden, noch aus. 

(1.7) Ausarbeitung eines Rundschreibens des BMWV in seiner Funktion als 
Aufsichtsbehörde an die teilrechtsfähigen Einrichtungen hinsichtlich der 
Vertretungsbefugnis im Außenverhältnis, der Gebarungsgrundsätze und 
der steuerlichen Auswirkungen der Mitarbeit an Forschungsvorhaben 
(TB 1996 S. 277 ff Abs 6, 7 und lO). 

Das BMWV will vorerst das im Jahr 1990 erschienene Anwenderhandbuch 
"Universität und Drittmittel" überarbeiten und das Rundschreiben darauf ab­
stimmen. 
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Unerledigte Anregungen 

(1.8) Neugestaltung der Grundausbildung der Mitarbeiter des Höheren bzw des 
Gehobenen Dienstes an den Universitätsbibliotheken (NTB 1995 S. 144 
Abs 8). 

Das BMWV teilte mit, es sei an dem in Eisenstadt neu eingerichteten Fachhoch­
schulstudiengang für Informationsberufe maßgeblich beteiligt gewesen, mit dessen 
Absolventen künftig Planstellen für den Gehobenen Dienst besetzt werden sollen. 
Ferner häUen mit Vertretern des BM U K und der Donauuniversität Krems erste 
Gespräche zur Einrichtung eines postgradualen Lehrganges für "Bibliotheks­
wissenschaft und - management" stattgefunden, der die Grundausbildung für die 
Verwendungsgruppe A ersetzen kö"nnte. Zwischenzeitlich werde eine Änderung der 
bestehenden Ausbildungsverordnung vorbereitet. 

(1.9) Vertraglicher Festlegung sämtlicher dem Österreichischen Akademischen 
Austauschdienst übertragenen Aufgaben und des Ausmaßes der hiefür be­
reitzustellenden Mittel (TB 1995 S. 276 Abs 2) sowie Entwicklung eines 
Gehaltssystems für den Österreichischen Akademischen Austauschdienst 
(TB 1995 S. 277 Abs 3). 

Laut BMWV hä·tten sich die angekündigten Umstrukturierungen und damit auch 
ein einheitliches Gehaltssystem nicht zuletzt wegen personeller Verdnderungen in 
Führungsbereichen unerwartet verziigert. 

(1.10) Schaffung einer Rechtsgrundlage und Regelung der Organisation für die 
Zentralwerkstätten der Hochschule für angewandte Kunst in Wien im 
Kunsthochschul-Organisationsgesetz (WB 1993/4 Kunsthochschulen 
Abs 3.29 und 3.30). 

Laut Mitteilung des BMWV ermiigliche es der Entwurf zu einem Bundesgesetz 
über die Organisation der Universitäten der Künste, im Rahmen der Satzung auch 
ZentralwerkstäUen als Dienstleistungseinrichtungen zu errichten. 

(1.11) Verbesserung der Koordination zwischen dem Bund und der Stadt Wien 
hinsichtlich der EDV-Anwendungen im Allgemeinen Krankenhaus Wien 
(NTB 1995 S. 127 Abs 3). 

Laut Mitteilung des BMWV setze es seine Bemühungen fort. 

(1.12) Erarbeitung einer EDV-Betriebsvereinbarung für das Allgemeine Kran­
kenhaus Wien zwischen dem BMWV und der Stadt Wien (NTB 1995 
S. 128 Abs 4). 

Laut BMWV sei noch kein Zusammenarbeitsvertrag, jedoch eine grundsätzliche 
Einigung über die gemischte Nutzung und eine paktierte Anschaffung von End­
gerä·ten zustandegekommen. Darüber hinaus sei unter fachlicher Beiziehung der 
Medizinischen Fakultä·t der Universitdt Wien ein Vorschlag zur Neugestaltung 
des Krankenhausinformationssystems erstellt worden. 
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Unerledigte Anregungen 

Verkehr 

(1.13) Schaffung einer elektronischen Standardschnittstelle für einen hersteller­
neutralen Zugang zu den Daten des Krankenhausinformationssystems 
(NTB 1995 S. 135 f Abs 19). 

Das BMWV teilte mit, im Frühjahr 1998 sei eine entsprechende Hardware für 
die Systemintegration für wissenschaftliche Anwendungen bestellt und die Finan­
zierung der Software beim BMAGS beantragt worden. 

(2) im Bereich des Verkehrs hinsichtlich: 

(2.1) Nachholen der fehlenden grundsätzlichen Vorgaben des Gesamtverkehrs­
konzeptes, eines Bundesverkehrswegeplanes, einer Vernetzungsplanung 
und einer Prioritätensetzung im Hochleistungsstreckenbau (TB 1993 
S. 355 f Abs 9 und 12). 

Laut Mitteilung des BMWV werde das Ergebnis der volkswirtschaftlichen Be­
wertung definierter Streckenabschnitte, das auch in den Bundesverkehrswegeplan 
einfließen soll, mit Ende 1998 angestrebt. Weiters untersuche eine aus Vertretern 
des BMWY, der ÖBB und der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG zusammen­
gesetzte Arbeitsgruppe "Vernetzungsplanung" die möglichen wechselweisen Auswir­
kungen von Ausbaumaßnahmen im ö'sterreichischen Hochleistungsstreckennetz. 

(2.2) Erstellung des bislang fehlenden Bauzeit- und Kostenrahmens für Hoch­
leistungsstrecken(teile), deren Bau der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken­
AG mit Verordnung des (damaligen) Bundesministers für öffentliche Wirt­
schaft und Verkehr aufgetragen ist (TB 1993 S. 357 Abs 13). 

Das BMWV verwies auf die für ÖBB, Brenner Eisenbahn GesmbH und Eisen­
bahn-Hochleistungsstrecken-AG einheitlich gestalteten Bauzeit- und Kosten­
pliine, die vierteljährlich fortgeschrieben werden. 

(2.3) Änderung des Kraftfahrliniengesetzes 1952 zur Anpassung an heutige 
Verkehrserfordernisse (TB 1985 Abs 50.56). 

Das BMWV verwies auf den zur Begutachtung ausgesandten Entwurf des neuen 
Kraftfahrliniengesetzes. 

(2.4) Beseitigung des unbefriedigenden Zustandes, daß Bundesbeamte und 
Bundesbahnbedienstete gleichartige Tätigkeiten bei unterschiedlichen 
Besoldungssystemen ausüben (TB 1985 Abs 50.4). 

Das BMWV wiederholte im wesentlichen seine vorjährige Äußerung, daß die 
unterschiedliche Besoldung auf Unterschiede in der Ausbildung und in der Praxis 
zurückzufuhren sei. 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 251 von 317

www.parlament.gv.at



Unerledigte Anregungen 

ÖBB 

Eisenbahn-Hoch­
leistungsstrecken-AG 

(3) im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen hinsichtlich: 

(3.1) Änderung des Prämienlohnsystems in den Werkstätten der ÖBB (zuletzt 
TB 1986 Abs 67.12, TB 1979 Abs 74.10 und TB 1978 Abs 64.17). 

Laut Mitteilung des Vorstandes der ÖBB sei die geplante Vereinheitlichung und 
Pauschalierung der Nebenbezugsansprüche im Werkstättenbereich derzeit Gegen­
stand von Verhandlungen mit der Personalvertretung. 

(3.2) Zügigen Ausbaues der Pottendorfer Linie (TB 1988 Abs 52 .19). 

Der Vorstand der ÖBB verwies auf den bestehenden Planungsauftrag an die ÖBB 
(BGBI Nr 577/1996) für den Abschnitt Meidling-Wampersdorf und auf die 
zwischen zeitliche Baubeauftragung durch den Ressortleiter für den Teilabschnitt 
Meidling (BGBI Il Nr 137/1998). 

(3 .3) Verbesserung der Pachterträge aus den Bahnhofsgastwirtschaften durch 
Modernisierungen der Betriebe (TB 1993 S. 350 Abs 21). 

Laut Stellungnahme des Vorstandes der ÖBB ließen Modernisierungsmaßnahmen 
an zwei Standorten Ergebnisverbesserungen von jährlich rd 0,5 Mill S (das sind 
+ 26 % ) erwarten. 

(3.4) Vornahme unternehmungszielorientierter Markt- und Bedarfsanalysen 
bei der Schienenfahrzeugbeschaffung (TB 1996 S. 308 Abs 29 (2». 

Laut Mitteilung des Vorstandes der ÖBB sei zur Optimierung der Fahrzeug­
investitionen das Projekt "Rollmaterialstrategie" eingerichtet worden. 

(4) im Bereich der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG hinsichtlich: 

Erstellung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowohl für das gesamte 
Hochleistungsstreckennetz als auch für die einzelnen Projekte (TB 1993 
S.358Abs 15). 

Der Vorstand der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-AG wiederholte seine bisheri­
ge Auffassung, daß das wirtschaftliche Hinterfragen von Regierungserklärungen 
nicht zu den Aufgaben der Gesellschaft zähle. 
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Wissenschaft 

Verwirklichte Empfehlungen 

Verwirklicht wurden die Empfehlungen des RH 

(1) im Bereich der Wissenschaft hinsichtlich: 

(1.1) Vereinfachung und Neuregelung der Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungs tätigkeiten an Hochschulen 
(TB 1993 S. 76 Abs 15), um die bestehenden Auslegungsschwierigkeiten 
und die unterschiedliche Vollziehung zu beseitigen. 

Die vom RH aufgezeigten Schwierigkeiten seien laut Mitteilung des BMWV da­
durch beseitigt worden, daß das Universitä'ts-Studiengesetz (BGBI Nr 148/1997) 
eine Einteilung in unterschiedliche Lehrveranstaltungstypen nicht mehr vorsehe. Dar­
über hinaus wäre dieses Bundesgesetz, soweit es in den Verhandlungen mit der 
Dienstnehmerseite durchsetzbar gewesen wäre, auch im Zuge der 2. Novelle 1997 des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes (BGBI Nr I 10911997) überarbeitet worden. Die 
notwendige Vereinfachung des Abgeltungsrechtes sei dadurch erzielt worden, daß 
nunmehr weder Sonderzahlungen noch eine Umsatzsteuerpflicht für die Remunera­
tionen vorgesehen seien. Durch die Einbeziehung aller Remunerationen in die Lohn­
steuerpflicht wäre die besonders aufwendige steuerliche Behandlung von Lehraufträ'­
gen im Wege einer Verordnung des BMF beseitigt worden. 

(1.2) Verstärkter Überprüfung der teilrechtsfähigen Gebarung der Universitäts­
einrichtungen (TB 1996 S. 277 Abs 4). 

Das BMWV teilte mit, in einem Seminar und einem mehrwiJ'chigen Buchhal­
tungskurs wären seine Mitarbeiter 1997 für eine wirksame Überprüfung der teil­
rechtsfähigen Einrichtungen fachlich geschult worden. Gemäß den Prüfplä'nen 
wurden 1997 bzw werden 1998 die Gebarungen von 34 teilrechtsfä'higen Ein­
richtungen überprüft. 

(1.3) Ehestbaldiger Änderung des im Bibliothekenverbund eingesetzten 
EDV-Systems (NTB 1995 S. 143 f Abs 7). 

Laut Mitteilung des BMWV erhielt im November 1997 nach einer öffentlichen 
Ausschreibung eine Unternehmung den Auftrag zur Errichtung des neuen inte­
grierten EDV-Verbundsystems. Die Implementierung häUe im Jä'nner 1998 be­
gonnen. 

(1.4) Definitiver Besetzung der Leitungsstelle der Universitätsbibliothek der 
Universität Linz (TB 1996 S. 282 Abs 3). 

Diese Funktion wurde im Frühjahr 1998 besetzt. 

(1.5) Verbesserung der räumlichen Ausstattung des Österreichischen Akademi­
schen Austauschdienstes (TB 1995 S. 277 Abs 4). 

Laut BMWV sei die Grazer Geschäftsstelle mit dem ERASMUS-Referat räum­
lich zusammengeführt worden. Auch wä'ren sä'mtliche Wiener Stellen mit einer 
Ausnahme im Sommer 1998 in neu adaptierte Räumlichkeiten im Alten Allge­
meinen Krankenhaus zusammengezogen worden. Die hiezu erforderlichen Mittel 
häUe das BMWV zur Verfügung gestellt. 
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Verwirklichte Empfehlungen 

ÖBB 

(1.6) Verstärkung der Weiterbildungsaktivitäten des Österreichischen Akade­
mischen Austauschdienstes (TB 1995 S. 278 Abs 5). 

Das BMWV teilte mit, die ihm vom Gsterreichischen Akademischen Austausch­
dienst vorgelegten Jahresteilvoranschläge enthielten bereits Voranschlagsposten für 
Ausgaben zur Mitarbeiterfortbildung, für welche es auch bereits finanziell vorge­
sorgt habe. 

(1.7) Beschlußfassung von Institutsordnungen für die Universitätsinstitute 
(TB 1986 Abs 22.7). 

Laut Mitteilung des BMWV habe es die beiden bisher noch fehlenden Instituts­
ordnungen der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universitä"t Wien inzwi­
schen genehmigt. 

(1.8) Rückzahlung der doppelt verrechneten Arbeitszeit einer Projektgruppe 
zur Erstellung von Anwenderprogrammen für das Allgemeine Kranken­
haus Wien (NTB 1995 S. 135 Abs 18). 

Laut BMWV habe der Wiener Krankenanstaltenverbund das anteilige Guthaben 
des BMAGS von rd 8,5 Mill S im April 1998 eingebracht. 

(2) im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen hinsichtlich: 

(2.1) Sicherstellung der Finanzierung verkehrspolitischer Zielsetzungen im 
Wege von Verhandlungen mit den betreffenden Gebietskörperschaften 
vor der Realisierung (TB 1993 S. 341 Abs 12). 

Laut Mitteilung des Vorstandes der GBB seien Verträge über Verkehrsdienste mit 
allen Bundeslä"ndern geschlossen worden. Daraus seien im Durchschnitt der näch­
sten drei Jahre Einnahmen von jährlich rd einer halben Mrd S zu erwarten. 

(2.2) Beschaffung erprobter Serienprodukte bei Schienenfahrzeugen im Wege 
internationaler Ausschreibungen anstatt Neuentwicklungen (TB 1996 
S. 298 f Abs 7, S. 300 Abs 10 und 12, S. 302 Abs 15, S. 305 Abs 22). 

Der Vorstand der GBB verwies auf die Einhaltung der EU-weiten und nationalen 
Beschaffungsnormen. Etwa sei die Hochleistungs-Lokomotive "Taums" zu einem 
weitaus niedrigeren Stückpreis als früher beschafft worden. 

(2.3) Gestaltung nachvollziehbarer Wirtschaftlichkeitsberechnungen (TB 1996 
S. 308 Abs 29 (3». 

Laut Mitteilung des Vorstandes der GBB werde nunmehr jeder Beschaffungsfall 
aufgmnd einer Wirtschaftlichkeitsberechnung eingeleitet und im Zuge des Projekt­
controlling begleitend kontrolliert. 

(2.4) Vornahme klarer Leistungs- und Preisdefinitionen in den Bestellverträ­
gen (TB 1996 S. 308 Abs 29 (4». 

Seit 1995 enthalten alle Schienenfahrzeug-Bestellungen, zuletzt die Bestellung 
von 75 Hochleistungs-Lokomotiven "Taurus", klare Leistungs- und Preisdefini­
tionen sowie eindeutige Regelungen aller rechtlich relevanten Vertragsbedingungen. 

245 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)254 von 317

www.parlament.gv.at



246 

Verwirklichte Empfehlungen 

(2.5) Prüfung und Straffung der Einsatzpläne und Reserven der Schienenfahr­
zeuge (TB 1996 S. 298 Abs 5 und S. 308 Abs 29 (5». 

Laut Mitteilung der ÖBB seien die Einsatzpla·ne und Reserven der Schienenfahr­
zeuge unter Beiziehung eines Beraters gepriift und gestrafft worden. Vor allem durch 
Überarbeitung der Dienstplil"ne sowie durch Reduzierung der Anzahl der Verschub­
reserven hatten gegeniiber 1996 Personalkosteneinsparungen von rd 85 Mill S er­
zielt werden kö·nnen. 
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Prüfungsergebnisse 

Akademie der bildenden Künste, Wien 

Die Akademie hat sich - insbesondere beim Verwaltungspersonal 
- seit der letzten Überprüfung (991) konsolidiert, wenn auch ei­
nige Empfehlungen des RH noch nicht bzw nicht vollständig um­
gesetzt wurden. So stand eine Personalbedarfserhebung sowohl im 
wissenschaftlichen als auch im nichtwissenschaftlichen Bereich 
weiterhin aus. Problematisch war die Bestellung von Gastprofes­
soren mit Leitungsfunktion auf Planstellen für Ordentliche Hoch­
schulprofessoren. Die Kontrolle der Kollegiengeldabrechnung bzw 
der ihr zugrundeliegenden Leistungen in der Lehre war weiterhin 
unzureichend. 

Im teilrechtsfähigen Bereich bestanden Optimierungsmöglichkeiten 
für das unternehmerische Handeln. 

Hinsichtlich der Sammlungen der Akademie und der Sicherheits­
vorkehrungen anerkannte der RH erhebliche Verbesserungen. 

Rechtsgrundlage: Akademie-Organisationsgesetz 1988 idgF 

Aufgabe: Pflege und Erschließung der Künste, der Kunstlehre sowie in diesem 
Zusammenhang auch der Forschung und der wissenschaftlichen Lehre 

Gebarung: 1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

Einnahmen 1 1 1 1 1 

Ausgaben 

Sachausgaben 69 67 61 64 61 

Personalausgaben 68 76 86 92 91 

Besoldeter Mitarbeiterstand 
jeweils zum 1. Jänner: Anzahl 

wissenschaftliches Personal 59 59 62 86 86 

nichtwissenschaftliches Personal 81,5 81,5 85 83,5 87,5 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte im November 1997 die Gebarung der Akademie der 
bildenden Künste in Wien (Akademie) hauptsächlich hinsichtlich der 
Umsetzung der wesentlichen Empfehlungen des RH laut seinem Wahr­
nehmungsbericht, Reihe Bund 1993/4, über einzelne Bereiche des Schul­
und Bildungswesens sowie die Kunsthochschulen in Wien (S. 110 ff). 
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Personal bedarfs­
erhebung 

Gastprofessoren 

Lei tungsfunktion 

Zu den im Februar 1998 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahmen die 
AkademIe und das BMWV im Mai 1998 Stellung. Seine Gegenäul3erung 
erstattt:tt: der RH im Juli 1998. 

2.1 Im Zuge der vorangegangenen Gt:barungsübnprüfung (1991) hatte der 
RH empfohlen, für den gt:samten wissenschaftlichen Bereich der Akade­
mie eine Personalbt:darfserhebung durchzuführt:n. 

Mit Ausnahme von wenigt:n Teilbereichen t~ll1d eine derartige Erhebung 
bisher nicht statt. Dies führte ua zu Verzögerungen bt:i Berufungsverfah­
ren und erschwt:rte die inrerne Zuteilung der Personal ressourcen. 

Die Akademie beklagte t:inen Mangel an Verwaltungspersonal in der 
Akademiedirt:ktlon, ausgelöst durch eine knappe Personalausstattung 
und zunehmende Übernahme von Aufgaben vom BMWV. Besonders be­
troffen waren die Studien- und Prüfungs- sowie die Personalabteilung. 

Nach den Feststellungen des RH wurden jedoch insbesondere der Akade­
miedirekrion in den letzten Jahren zusätzliche Planstellen zugeteilt. 

2.2 Der RH hielt es für erforckrlich, den Bedarf an Verwaltungspersonal, insbe­
sondere an den Mt:isterschulen und Instituten von Grund auf neu festzustel­
len. Er empfahl, für den wissenschaftlichen Personal bereich die seit Früh­
jahr 1997 bestehende und grundsätzlich effiZIent arbeitende Personal- und 
Lehrauftragskommission mit der noch immer ausstehenden Erhebung drin­
gend zu bet:lssen, so daß deren Ergebnisse möglIchst rasch in die strukturel­
len Organisationsüberlegungen im Studienbereich einfließen können. 

2.3 Die Ak"dflnie eruiderte. er lei lI'egen der .rieb dudemden Geletzeslage iJII Orgtlul­
Jtlt/OUJ- lind Stlldienrecbt JclJll'leng. eille endgültige PerJonalbedm!lerbe/mng 
dllrcbZllj!ibren. erkl{i"rte lich jedoch bereit. dieJe Allff!,abe ZN ti"bemeblilell. Die Z'OJII 

RH [e.ltgeJte!lten Verzijgenmgen hei BemjimgJl'flfahren lIdren jedoch nicbt Folgen 
mangelnder Erheb/{ng, landern [ebleneler geJetzlicher Gmndlagen. 

Laut BM 'XIV /!liifite es der Ak"deJllie trotz derzeitiger Vakanz in der Leitung der 
Akade/!liedirektioll lIliiglic!J Jein, eine Per.ronalbed"rfierheh/{llg ZII bell'erkJtelligen. 

2'-; Bezüglich der Vt:rzögerungen bei Berufungsverfahren enrgegnete der RH 
der Akademie, seine Sachverhaltsdarstellung beruhe auf den Protokollen 
des Akademit:kollegiums. 

Dem BMWV gegenüber vertrat der RH die Auffassung, daß die seit 
Februar 1997 ausstehende Nachbesetzung der Lei tung der Akadem ie­
direktion einer Personalbedarfserhebung im nichtwissenschaftlichen Be­
reich sicher hInderlich war. 

5.1 Mit Jänner 1998 war dit: Hälfte dn Planstellen für Ordentliche Hoch­
schulprofessoren mit Gastprofessoren besetzt, die gleichzeitig eine Mei­
sterschule oder ein Institut leiteten. Dem Trt:nd zur Gastproft:ssur lag das 
Bestrt:bt:n nach Flexibilität und zt:ltlich befristeter Lehrtätigkeit sowie die 
zu erwartende Einführung einer Professur auf Zeit zugrunde. 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 257 von 317

www.parlament.gv.at



Gastprofessoren 

Lehrverpflichtung 

Einstufung 

Akademie der bildenden Kunste, Wien 

3.2 Der RH hielt kritisch fest, daß seiner Ansicht nach Gastprofessoren wohl 
für die Flexibilität des Studienbetriebes, nicht jedoch zum Einsatz in Lei­
tungsfunktionen geeignet sind, weil sie insbesondere auch hinsichtlich 
ihrer Dienstpflichten nicht dem Dienstrecht des Bundes unterliegen. Er 
empfahl dem BMWV, möglichst rasch ein zeitlich befristetes Dienstver­
hältnis für Hochschulprofessoren analog dem Bundesgesetz über die Or­
ganisation der Universitäten aus 1993 auch im Kunsthochschulbereich zu 
verwirklichen. 

3.3 Laut BMWV würden in einem Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Organi­
sation der Universitiiten der Künste die Aufgaben eines Gastprofessors taxativ 
aufgezahlt werden, womit die vom RH aufgezeigten Probleme weitgehend beseitigt 
waren. Weiters ware vorgesehen, künftige Bestellungen auf hiichstens zwei Jahre zu 
befristen und Wiederbestellungen erst nach fünf Jahren zuzulassen. 

Die Akademie sprach sich für die Einrichtung von "Zeitprofessuren" aus. 

4.1 Die Lehrverpflichtung der 13 im Wintersemester 1997/98 mit einer Lei­
tungsfunktion betrauten Gastprofessoren war größtenteils nach Maßgabe 
der Unterrichtserfordernisse zu erfüllen. Nur bei vier Gastprofessoren war 
die Lehrtätigkeit stundenmäßig festgelegt. 

4.2 Der RH hielt es für unzweckmäßig, die Lehrverpflichtung in unbestimm­
tem Umfang festzulegen, weil mangels Vorgaben weder eine Kontrolle 
der Lehrverpflichtung noch ein Vergleich der Angemessenheit der Abgel­
tung möglich waren . Er empfahl daher, derartige Lehrverpflichtungen 
künftig stundenmäßig festzulegen. 

4.3 Laut Akademie haUe sie bei den letzten Bestellungen bereits derartige Vereinba­
rungen getroffen. 

5.1 Das Akademiekollegium hatte im Wege der Personal- und Lehrauftrags­
kommission für sieben mit 1. Oktober 1997 neu bestellte Gastprofessoren 
die Vergütung festzusetzen. Nach Rücksprache mit dem BMWV erhiel­
ten vier Gastprofessoren die Gehaltsstufe 10 und drei die Gehaltsstufe 5 
des Hochschulprofessorenschemas zuerkannt. Neben der künstlerischen 
Bedeutung und den besonderen Aufwendungen ausländischer Gast­
professoren machte die Akademie, um budgetäre Spiel räume für künftige 
Personalentscheidungen offen zu halten, für die hohen Einstufungen auch 
budgettechnische Überlegungen geltend. 

5.2 Der RH vermochte sich aus Wirtschafdichkeitsüberlegungen dieser Recht­
fertigung der Akademie für die hohen Einstufungen nicht anzuschließen 
und verwies auf die im Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und 
Prüfungstätigkeiten an Hochschulen festgelegten Abgeltungsregelungen. 

5.3 Das BMWV teilte die Auffassung des RH, wies jedoch auf seine fehlende Ein­
jlußmoglichkeit aufgrund der nunmehrigen Budgetautonomie der Akademie hin. 

Die Akademie entgegnete, die Einstufungen wa'ren das Ergebnis harter Verhand­
lungen gewesen, wodurch es in drei Fallen zu geringeren als den Hiichsteinstufun­
gen gekommen sei. 
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250 
Lehr- und 
Prüfungs­
verwaltung 

Betriebskosten 
Akademiehof 

6.1 Anläßlich der leuten Gebarungsüberprüfung harre der RH die zum Teil 
fehlerhafte und den rechtlichen Bestimmungen widersprechende Ermitt­
lung der Kollegiengelder und Prüfungstaxen bemängelt. Verglichen mit 
der seinerzeit vorhandenen Personalstruktur und den Arbeitsleistungen 
zeigten die Verwaltungseinrichtungen der Akademie allgemein ein ver­
bessertes Leistungsvermögen. [nsbesondere bi Idete die Studien- und 
Prüfungsabteilung im Zusammenhalt mit der reorganisierten Quästur im 
allgemeinen eine funktionsfähige Basis für die Lehr- und Prüfungsver­
waltung. 

Die Berechnung der Entschädigungen für Prüfungstätigkeiten erfolgte 
durch die Quästur, wodurch aufgrund deren Dislozierung vermeidbarer 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand entstand. Zudem widersprach dIese 
Vorgangsweise der gesetzlichen AufgabensteIlung der Quästur. 

6.2 Der RH empfahl im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung, die Entschä­
digungen von der Studien- und Prüfungsabteilung berechnen und von 
der Akademiedirektion anweisen zu lassen. 

6.5 DdJ BM\W bel"/c!Jtete 1'011 diesbezlij;llChen orgalllJeltonJchen UmJtruktm·iemllgen. 

Die Akademie Jagte dies zu. 

7.1 Bei der Abgeltung der Kollegiengelder überprüfte die Akademie ledig­
lich die vom Meisterschulleiter auf einem Formblatt angegebene Anzahl 
der Hörer. 

7.2 Der RH vertrat die Ansicht, daß für eine ordnungsgemäße Abrechnung 
ein überprüfbarer Nachweis der Anzahl der Hörer beim Einzelunterricht 
und der tatsiichlichen Erbringung der Lehrtätigkeit erforderlich ist. 

7.,) Da.! BM \VV teilte mit. daß eJ bereitJ im Jahr 199(j er/aßltlilßig Maßnahmen 
zlIr gesetzeJkonjimllen A bu'!cklung der Berechnung lind Amzahlllng von Kalle­
giengeldem angeordnet habe. 

Der Akadl:Jllle U'tlr IInklar. lrelche konkreten Kontro!llllaßnahmer/ Ji/! noch treffen 
kifnnte. 

7.1 Der RH verwies auf verschiedene Kontrollmöglichkeiten wie beispiels­
weise Teilnehmerlisten, stichprobenartige Kontrollen, Meldungen der 
Lehrveranstaltungsleiter usw und urgierte geeignete konkrete Maßnahmen, 
zumal diese bereits bei der letzten Überprüfung vom RH eingefordert 
worden waren. 

H.! Im Juni 1996 vermietete die Akademie als Miteigentümerin im Rahmen 
ihrer Teilrechtsfähigkeit rd H90 m 2 Nutzfläche des Akademiehofes an die 
Republik Österreich (BMWV) für die Unterbringung des Kupferstich­
kabinetts. Im August 1996 überließ sie der Republik Österreich (BMUK) 
prekaristisch rd 1 4HO 01 2 für Zwecke der Graphischen Sammlung Alber­
tina. Abzugelten waren ihr dafür jeweils der Ersatz der laufenden Auf­
wendungen und die Behebung von Abnutzungsschäden. 
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Betriebskosten 

Akademiehof 

Sonstiges 

Schluß­
bemerkungen 

17 

Akademie d r iI nde (ün te, Wien 

Da eine der übrigen Miteigentümerinnen zufolge wirtschaftlicher Schwie­
rigkeiten ihren Betriebskostenanteil nicht mehr bezahlte, wurden der Aka­
demie zusätzlich rd 500 000 S an Betriebskosten vorgeschrieben. 

Die Akademie forderte im November 1997 nach telefonischer Rückspra­
che mit der Finanzprokuratur das BMWV und das BMUK zum Ersatz 
dieser - ihrer Ansicht nach überwälzbaren - Kosten auf und erklärte 
im übrigen, die Forderung an die zahlungsunfähige Miteigentümerin 
weiter zu betreiben. 

Im Dezember 1997 antworteten die beiden Bundesministerien, daß eine 
derartige Kostenüberwälzung nicht der Vertragslage entspräche. Die 
Finanzprokuratur lehnte laut Akademie eine weitere Befassung wegen 
"Interessenkollision" ab. 

8.2 Der RH empfahl, zur Vermeidung eines aufwendigen Rechtsstreits eine 
einvernehmliche Klärung der unterschiedlichen Rechtsstandpunkte der 
Bundesministerien und der Akademie als teilrechtsfähige Einrichtung an­
zustreben. 

8.3 Das BMWV pflichtete dem RH bei. 

9 Verbesserungen betrafen die Organisations- und Verwaltungsangelegen­
heiten im Bereich der Akademiedirektion, die besonderen Einrichtungen 
der Akademie (Kupferstichkabinett, Gemäldegalerie und Gipssammlung) 
sowie die Sicherheitsvorkehrungen. 

10 Weitere Feststellungen betrafen die vakante Leitung der Akademiedirek­
tion sowie Versäumnisse bei der Festlegung der Nutzeranforderungen an 
das Raumklima im Akademiehof. 

11 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) eine Personalbedarfserhebung für den gesamten Personalbe­
reich durchzuführen, 

(2) Gastprofessoren mit Leitungsfunktion künftig nach Maßgabe zu 
erwartender Gesetzesänderungen durch Hochschulprofessoren mit 
zeitlich befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnissen zu ersetzen, 

(3) die Maßnahmen zur Kontrolle der mit Kollegiengeld abgegolte­
nen Lehrleistungen zu verbessern und 

(4) wirtschaftliche Aspekte bei der teilrechtsfahigen Gebarung ver­
stärkt zu berücksichtigen. 
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Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Graz 

Die starke Nachfrage der Studierenden bei einzelnen Klassen künst­
lerischer Ausbildung sowie die nachweislichen Erfolge der Absol­
venten wertete der RH ua als Beweis für die vermittelte ausgezeich­
nete Qualität des Lehrangebotes. Dessenungeachtet hielt er eine 
Reihe von Veränderungen für empfehlenswert. 

In verschiedenen Klassen künstlerischer Ausbildung wurden im 
Studienjahr 1996/97 lediglich zwei bis drei ordentliche Hörer un­
terrichtet. In sieben Klassen künstlerischer Ausbildung gab es in 
den Studienjahren 1991/92 bis 1995/96 keinen, in vier weiteren 
Klassen nur einen Absolventen. 

Viele Hochschulprofessoren ersuchten während des Studienjahres 
um Freistellung von ihren Dienstpflichten zur Erschließung der 
Künste und meldeten zahlreiche Aufgabenstellungen außer halb 
ihrer Lehrtätigkeit als Nebenbeschäftigung. Die tatsächliche Unter­
richtserteilung der Hochschullehrer blieb unüberprüfbar, weil vor 
allem der künstlerische Einzelunterricht überwiegend "nach Ver­
einbarung" erteilt wurde. 

Bei den Aufnahmeprüfungen ergab sich eine Konkurrenzsituation 
zwischen jenen Bewerbern, die eine Ausbildung erst beginnen 
wollten und jenen Musikern, die zum Teil bereits ein einschlägiges 
Studium an einer anderen Hochschule absolviert hatten. 

Ab dem Studienjahr 1965/66 bestand in der burgenländischen Ge­
meinde Oberschützen eine Expositur der Hochschule. Im Sommer­
semester 1997 studierten dort 178 ordentliche Hörer. Dies machte 
ein umfangreicheres Lehrangebot erforderlich, woraus verschie­
dentlich die Bezahlung von Mehrdienstleistungen resultierte. Das 
BMWV hatte bisher auf eine Untersuchung der Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit der dislozierten Einrichtung verzichtet, ob­
wohl die Bereitstellung von Räumlichkeiten, der Sachaufwand und 
die Infrastruktur sowie eine erhöhte Verwaltungs- und Reisetätig­
keit Mehrkosten für den Bund, aber auch Mehrbelastungen für die 
Lehrenden und Studierenden verursachten. 
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254 

Rechtsgrundlagen: 

Aufgaben: 

Gebarung: 

Einnahmen 

Ausgaben 

Sachausgaben 

Personalausgaben 

Bundesgesetz vom 21. Jänner 1970 über die Organisation von 
Kunsthochschulen, BGBI Nr 54 idgF 

Bundesgesetz vom 2. März 1983 über die Studien an den Hochschulen 
künstlerischer Richtung, BGBI Nr 187 idgF 

a) Pflege und Erschließung der Künste; 

b) Vermittlung einer hochqualifizierten künstlerischen, 
künstlerisch-pädagogischen oder anderen künstlerisch­
wissenschaftlichen Berufsvorbildung; 

c) Bildung durch Kunst; 

d) Weiterbildung der Absolventen insbesondere durch Kurse und 
Lehrgänge. 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

1,5 2,1 2,1 2,6 3,2 

130,8 134,5 109,5 93,7 82,7 

158,1 170,0 204,4 218,9 212,7 

besoldeter Mitarbeiterstand 
jeweils zum 1.Jänner: Anzahl 

wissenschaftliches 
künstlerisches Personal 140 148 155 22l 217 

nichtwissenschaftliches 
87 95 97 100 100 

Personal 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte im April und Mai 1997 die Gebarung der Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst in Graz. Zu den im Jänner 1998 fertig­
gestellten Prüfungsmitteilungen gaben der Rektor der Hochschule im 
März 1998 und das BMWV im April 1998 Stellungnahmen ab, zu denen 
der RH im Juni 1998 Gegenäußerungen vorlegte. 

Allgemeines 2 An der Hochschule wurden im Sommersemester 1997 insgesamt 1 490 Stu­
dierende ausgebildet, hievon 1 231 in Graz, die übrigen an der Expositur 
Oberschützen. Es studierten 791 Inländer (64,3 % ) und 440 Ausländer 
(35,7 %). Von den Studierenden waren 1 094 (73,4 %) ordentliche Hörer. 
Jeweils 92 bis 98 Studierende schlossen in den Studienjahren 1993/94 bis 
1995/96 ihre Ausbildung ab. Im Sommersemester 1997 strebten 415 Stu­
dierende eine Ausbildung in Instrumental- und Gesangspädagogik an. 
98 Schüler besuchten Vorbereitungslehrgänge. 
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Ordnungsgemäße 
Vertretung des 
Nominalfaches 

Freistellung zur 
Erschließung der 
Künste 

Hochschu e für Musik 
und darstellende nst, Graz 

3.1 Anläßlich einer Ernennung zum Ordentlichen Hochschulprofessor wird 
verfügt, daß die Lehrverpflichtung des Berufenen in der ordnungs­
gemäßen Vertretung des jeweiligen Nominalfaches nach Maßgabe des 
Unterrichtsbedarfes besteht. Beim künstlerischen Einzelunterricht richtet 
sich dieser nach der Anzahl der Studierenden, welche im Auswahlverfah­
ren festgelegt wird. 

Im Studienjahr 1996/97 betreuten die Leiter von sechs Klassen künstleri­
scher Ausbildung lediglich zwei bis drei ordentliche Hörer. Die Klassenlei­
ter bezogen jeweils ein Jahresgehalt zwischen 0,9 Mill Sund 1,3 Mill S. Bei 
zwei Hörern kostete die Ausbildungsstunde somit zwischen rd 14 500 S 
und rd 19600 S. 

3.2 Der RH bemängelte die geringfügige Unterrichtserteilung und vermißte 
Untersuchungen über die Ursachen der geringen Nachfrage. Er empfahl, 
in solchen Fällen eine Zusammenlegung von Klassen innerhalb der Hoch­
schule, aber auch innerhalb aller österreichischen Musikhochschulen zu 
erwägen. Weiters regte er an, bei künftigen Berufungsverfahren Umfang 
und Inhalt einer ordnungsgemäßen Vertretung des Nominalfaches genau 
zu bestimmen und zehn Studierende als Untergrenze für die Lehrtätigkeit 
eines Klassenleiters festzulegen . 

3.3 Das BM WV erkliirte, das Dienstrecht beinhalte keine Verpflichtung über das 
Ausmaß des Unterrichts von Ordentlichen Hochschulprofessoren. Auch eine Zu­
sammenlegung von Klassen künstlerischer Ausbildung desselben Nominal/aches sei 
im Organisationsrecht nicht vorgesehen. Vor einer Nachbesetzung vakanter Ordi­
nariate werde allerdings deren Notwendigkeit genau geprüft. Auch werde Umfang 
und Inhalt eines Nominal/aches sowie die Anzahl künftiger Studenten seit einigen 
Jahren in den Berufungsverhandlungen festgehalten. 

Die Hochschule betonte, daß nur ein geringer Teil der insgesamt 105 Klassen der 
Hochschule unzureichend ausgelastet sei. Sie habe keine dienstrechtliche Mb'glich­
keit, auf die Auslastung eines Hochschulprofessors Einfluß zu nehmen. 

3.4 Der RH erwiderte dem BMWV, es sollte eine Änderung der unzureichen­
den Gesetzesbestimmungen vorbereiten. 

4.1 Den Nachweis ihrer geleisteten Dienstpflichten bzw die Meldung allfälli­
ger Nebenbeschäftigungen erbrachten die vom Rektor angesprochenen 
Hochschulprofessoren vielfach ohne Angabe eines zeitlichen Ausmaßes, 
obwohl sie meist auch andere musikalische Tätigkeiten ausübten. Diese 
entsprachen oftmals einer weiteren hauptamtlichen Tätigkeit. Ferner 
machten zahlreiche Hochschullehrer von der Möglichkeit Gebrauch, zum 
Zweck der Erschließung der Künste vom Rektor die Freistellung von den 
Dienstpflichten im Ausmaß von bis zu 20 Arbeitstagen während des Stu­
dienjahres zu verlangen. 

4.2 Der RH verwies auf die umfangreiche Inanspruchnahme dieser gesetzlich 
vorgesehenen Möglichkeit und empfahl eine Präzisierung jenes Begriffes, 
der zu einer Freistellung berechtigte. Ferner wies er darauf hin, daß die 
tatsächliche Erbringung der von Hochschullehrern übernommenen Ver­
pflichtung mangels Unterlagen nicht nachvollzogen werden konnte. 
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256 

Freistellung zur 

Erschließung der Künste 

Lehraufträge für 
Hochschulprofessoren 

4.3 Das BMWV erkliirte, daß Hochschulprofessoren weiterhin künstlerisch teilig sein 
sollten, solange dies nicht zu Lasten der Unterrichtserteilung geschehe. Die Spiel­
pliine der Orchester sowie der Theater und Opernhäuser machten es unmöglich, 
künstlerische Leistungen überwiegend in der Ferienzeit zu erbringen. 

Im Zusammenhang mit einer Neukonzeption des Dienstrechtes kö"nnte die erforder­
liche Präzisierung erfolgen. In den Berufungsverhandlungen mit künftigen Hoch­
schullehrern werde bereits darauf geachtet, daß die Unterrichtsverpflichtung im 
Ernennungsakt festgehalten und eine mit der Hochschule abgestimmte Anwesen­
heitsregelung in schriftlicher Form getroffen werde. 

Die Hochschule erläuterte, es sei aus künstlerischen und pädagogischen Gründen 
zu begrußen, wenn Hochschulprofessoren künstlerisch tä·tig seien, wobei die Ver­
pflichtungen an der Hochschule Vorrang haben müßten. Die Überprüfung der 
tatsächlichen Abhaltung des Unterrichts zähle zu den künftigen Aufgaben des 
Studiendekans. Es werde jedenfalls versucht werden, bei Gruppenlehrveranstaltun­
gen im Studienführer genaue Abhaltungszeiten anzugeben und bei Einzelunterricht 
zumindest die Tage der Anwesenheit der Lehrenden bekanntzugeben. 

5.1 Im Studienjahr 1996/97 nahmen 14 Ordentliche Hochschulprofessoren 
über ihr Nominalfach hinausgehende remunerierte Lehraufträge im Aus­
maß von 56 Semesterwochenstunden wahr und erhielten hiefür zusätz­
liche Entgelte von insgesamt etwa 1 Mill S. 

5.2 Der RH wies kritisch darauf hin , daß an den Musikhochschulen im Ge­
gensatz zu den Universitäten remunerierte Lehraufträge von Ordentlichen 
Hochschulprofessoren häufiger in Anspruch genommen wurden, und 
empfahl, künftig davon Abstand zu nehmen. 

5.3 Das BMWV kündigte an, bei Berufungsverhandlungen würde künftig verstärkt 
abgekliirt werden, welche Lehrveranstaltungen der Ordinarius im Rahmen seines 
N omina/faches abhalten werde. Inden bevorstehenden Verhandlungen über eine 
Anpassung des Dienst- und Besoldungsrechtes werde darauf geachtet werden, die 
Erteilung von remunerierten Lehraufträgen an Ordentliche Hochschulprofessoren 
auf ein rechtlich und sachlich vertretbares Ausmaß zu beschrä·nken. 

Die Hochschule äußerte gleichartige Überlegungen. 

Einsatz von funktio- 6.1 Der wiederholten Empfehlung des RH, die Tätigkeit von sogenannten 
nellen Assistenten "funktionellen Assistenten" im Rahmen von remunerierten Lehraufträgen 

zu beenden, wurde vom BMWV im Juli 1994 weitgehend durch die Schaf­
fung von Planstellen für Vertragslehrer nachgekommen. Dessenungeachtet 
erbrachten an der Hochschule 23 funktionelle Assistenten 165 Semester­
wochenstunden an Lehrtätigkeit und erhielten hiefür rd 1,24 Mill S im 
Semester. 

6.2 Der RH bemängelte deren Tätigkeit zur Substituierung von Planstellen 
und ihre zum Teil fehlende Leistungsbeschreibung. Er stellte kritisch fest, 
daß mangels Unterlagen die tatsächliche Leistungserbringung bei einer 
erheblichen Anzahl von funktionellen Assistenten nicht überprüft werden 
konnte. Ebenso war nicht feststellbar, ob künstlerischer Einzelunterricht 
von Klassenleitern oder von funktionellen Assistenten erteilt wurde. 
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Zusammensetzung 
von Klassen 
künstlerischer 
Ausbildung 

Errichtung von 
Instituten 

Hochschul für Musik 
und dar teilende unst, Graz 

6.3 Das BMWV wies darauf hin, daß es seit dem Studienjahr 1993/94 ein Gesamt­
kontingent für Lehraufträge bereitstelle, über das die Hochschule im autonomen 
Wirkungsbereich verfüge und das nicht mehr ausgeweitet werden kO"nne. Die T ä·­
tigkeit der funktionellen Assistenten diene ausschließlich der Unterstützung des 
Ordinarius beim Einzelunterricht. 

Laut Hochschule sei die Leistung der funktionellen Assistenten vom jeweiligen 
Ordinarius, dem die Dienst- und Fachaufsicht zukomme, nachprii/bar. Eine wei­
tere Kontrolle erfolge durch das Abteilungskollegium. 

7.1 Im Sommersemester 1997 gab es in einzelnen Klassen künstlerischer 
Ausbildung (Harfe, Oboe, Klarinette) mehr Gast- und außerordentliche 
als ordentliche Hörer. Nur ein Teil der Klassenleiter widmete sich der 
Heranbildung von Nachwuchs von den Anfängen bis zur künstlerischen 
Reife. 

7.2 Der RH empfahl, den bisherigen Ausbildungsstand im Rahmen eines un­
verzichtbaren Vorspiels zu klären. Bewerber mit einer bereits weitgehend 
abgeschlossenen Ausbildung sollten in post-graduate-Lehrgängen unter 
entsprechender Kostenbeteiligung weitergebildet werden. 

7.3 Das BMWV wies darauf hin, daß sämtliche Teilnehmer an einem Ergä"nzungs­
studium als außerordentliche Studierende gelten. Die Empfehlungen des RH wür­
den jedenfalls in die Überlegungen über die künftige studienrechtliche Gestaltung 
einfließen. Auch würde in Hinkunft verstärkt auf das Erfordernis der HeranbiI­
dung von künstlerischem Nachwuchs hingewiesen werden. 

Das Gesamtkollegium der Hochschule begrüßte die Anregungen des RH, welche 
zum Teil bereits in dem im Entwurf vorliegenden Gesetzestext für das künftige 
Studienrecht enthalten seien. 

8.1 An der Hochschule bestanden fünf abteilungsunabhängige Institute. Die 
dort tätigen Hochschullehrer betreuten im wesentlichen Diplomanden aller 
Studienrichtungen und Dissertanten der Studienrichtung Musik- und 
Instrumentalmusikerziehung sowie Instrumental--{Gesangs-)pädagogik. 

8.2 Nach Auffassung des RH sollte eine Abkoppelung der Institute von den 
Klassen künstlerischer Ausbildung möglichst vermieden werden . Über 
jede wissenschaftliche Tätigkeit sollte eine Evaluierung der erbrachten 
Leistung verpflichtend vorgesehen werden. 

8.3 Laut Hochschule sei eine Zusammenlegt mg von Instituten mit Abteilrmgen weder 
sachlich noch organisatorisch sinnvoll. Durch das neue Organisationsrecht werde 
jedoch eine völlige Neuordnung der Hochschule im Rahmen einer autonomen Sat­
zung erfolgen. 
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Studien abschlüsse 

Ausbildung in 
Instrumental- und 
Gesangspädagogik 

Vorbereitungs­
lehrgänge 

').1 Das Studium an der Ilochschule einschließlich der Expositur in Ober­
schützen beendeten in den letzten Studienjahren jährlich zwischen 92 
und 98 ordentliche Hörer. In einem fünf jährigen Zeitraum von 1991/92 
bis 1995i9(, wiesen drei Klassen künstlerischer Ausbildung für Klavier 
und je eine für Viola, Violoncello, Kontrabaß und evangelische Kirchen­
musik keinen einzigen Absolventen auf. Im gleichen Zeitraum schloß in 
vier weiteren Klassen lediglich je ein Studierender erfolgreich das Stu­
dium ab. 

').2 Der RH empbhl, dIe Klassenleiter aufzufordern, die Ursachen für die ge­
ringe Anzahl der Absolventen eingehend zu erläutern. 

') . .1 Dm BM \\,fV trUliterte. l'iJI' ei/ler AIIJJcbrei!mllg frei uerdender OrdillariClte ufrde 
die Amt/hl der Studiendllj;i'nger. der Stlldierenden lind der AhJIi/z'eJlten in den ein­
zelnen KICI.IJe1I deJ jell'eiligm Fm'heJ iiberJ71'ii/t, 11111 die l'Orll RH ZlI Recht kritiJier­
fm U nferrichtll'erhtilt IllIJe Zil l,·enllciden. 

Die Hoc!J.ldJIIle kiindi,r;te Gesprikhe deJ RektlJl'.r lI1it den hetml/eilen KldJJenleitern 
(/11. 

10.1 In der Studienrichtung Instfumental-(Gesangs-)pädagogik umfaßte der 
erste Abschnitt acht Semester und endete mit einer Diplomprüfung, die 
auch als Lehrbefähigungsprüfung galt. Der zweite Studienabschnitt er­
streckte SIch über vier Semester und führte zur Verleihung des Magister­
grades. Der Stuclienplan wurde in den vergangenen Jahren bei den Pflicht­
lehrveranstaltungen erheblich ausgeweitet. 

10.2 Der RH wies darauf hin, daß das Lehrangebot des zweiten Srudienab­
schnitts vorrangig nur von jenen Musiklehrern angenommen wurde, die 
eine Stellung als Leiter einer Musikschule anstrebten. Er empfahl, die 
Notwendigkeit der Ptlichtlehrveranstaltungen unter Berücksichtigung 
der für dIe Studierenden erforderlichen Übungszeit an den Instrumenten 
zu überprüfen und die Ausbildung zu straffen. 

10.:\ Lallt BM WV lI'iirdm die Stlldienp/(i'!le IIJIl den Stlldienkoll/llllJJilJnen erarheitet. 
die Mö:~/i(bkeit einer EillßIIßnahme Jei c!(lhel' gering. Dm BM\\''V Imd die Hoch­
rchllie erkldrten iihereillJfilllwend, dctli daJ heclbJichtigte nelle Stlltiienrecht den 
Anregzm,~en deJ RH heziiglich einer Stm!fmlg der AII.rhildlmg Rechnllng fräge. 

11.1 Im Sommersemester 1997 besuchten insgesamt 98 Schüler Vorberei­
tungslehrgänge, wovon die Hälfte eine Violin- oder Klavierausbildung 
wählte. Hingegen wurde von eier Möglichkeit einer Vorbereitung auf ein 
Stuelium im Bereich der Holzblasinstrumente kaum Gebrauch gemacht. 
Den Vorbcreitungslehrgang Violine an der Expositur Oberschützen be­
suchten mehrheitlich Schüler aus Wien. 

11.2 Der RH vermeinte, daß es nicht in der Zielsetzung eier Expositur Ober­
schützen gelegen sein sollte, im Bereich der Violine ergänzende Aufgaben 
der Musikhochschule Wien zu übernehmen. Er empfahl ferner, durch Ei­
geninitiativen an den Musikhochschulen in den Bundesländern geeigne­
ten Nachwuchs im Bereich der BlaSInstrumente ausfindig zu machen und 
auf eine hochschul ische Ausbildung vorzubereiten. 
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Ausbildung in 
post-graduate­
Lehrgängen 

Straffung des 
Lehrangebots 

Blocklehr­
veranstaltungen 

Hochschule für Musik 
und d rstellen e Kunst, Graz 

11.3 Das BMWV erkliirte, mangels Rechtsgrundlage könne Studierenden aus Wien der 
Besuch von Vorbereitungslehrgiingen in Oberschiitzen nicht untersagt werden. 

Die Hochschule gab bekannt, sie habe die Anregung des RH zu Eigeninitiative be­
reits aufgegriffen. 

12.1 Bei den Aufnahmeprüfungen ergab sich öfters eine Konkurrenzsituation 
zwischen jenen Bewerbern, die eine Ausbildung erst beginnen wollten 
und solchen, die zum Teil bereits ein einschlägiges Studium absolviert 
hatten . 

12.2 Der RH verwies auf die große Nachfrage durch Musiker mit bereits abge­
schlossenem Studium und empfahl, diesen Interessenten kostenpflichtige 
post-graduate-Studien anzubieten . 

12.3 Das BMWV und die Hochschule teilten die Auffassung des RH und verwiesen 
auf die kiinftige Gestaltung derartiger Lehrgiinge im neuen Studienrecht. 

13.1 Verschiedene Lehrveranstaltungen wurden von weniger als fünf Studie­
renden belegt. Das Erfordernis, einzelne Lehrveranstaltungen in Graz und 
in Oberschützen anzubieten, obwohl zum Teil nur eine geringe Anzahl 
von Studenten hievon Gebrauch machte, führte zu einem vermehrten 
Lehrangebot. Daraus resultierten ua erhöhte Zahlungen in Form von 
Mehrdienstleistungszulagen. 

13.2 Der RH hielt es für gerechtfertigt, bei geringer Nachfrage Lehrveranstal­
tungen in größeren zeitlichen Abständen anzubieten und den Unterricht 
in Einzelfällen an einer einzigen österreichischen Hochschule zusammen­
zufassen. 

13.3 Laut BMWV falle dies in den autonomen Wirkungsbereich der Hochschule. 

Die Hochschule /iihrte aus, um eine Studienzeitverliingerung fiir einzelne Studie­
rende zu vermeiden, müßten vereinzelt Lehrveranstaltungen angeboten werden, die 
nur von wenigen Hörern angenommen wiirden. 

13.4 Der RH verwies auf die bisher lange Dauer der meisten Studiengänge. 

14.1 Eine erhebliche Anzahl von Lehrveranstaltungen wurde in Blockform an­
geboten. Dies bedeutete, daß einzelne Lehrveranstaltungen nur ein- bis 
viermal im Semester stattfanden. 

14.2 Der RH bemängelte, daß zunehmend von einer regelmäßigen Betreuung 
der Studierenden abgewichen und zum Teil schwierigste Lehrinhalte in 
Form von mehrstündigen Blöcken angeboten wurden. Er empfahl, Block­
lehrveranstaltungen nur aus pädagogisch gerechtfertigten Gründen zuzu­
lassen und für die tatsächliche Erbringung des bezahlten Lehrangebots 
nachprüfbar zu sorgen. 
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Expositur 
Oberschützen 

14.3 DaJ BAI WV IIl1d (!te Hocblc!7II!e tei/tell die AII(J~1J.\IOl,~ de.r RH. daß Block­
lebrz·eranltaltllngen WII' eil/I beJonden begriindeten Anltiuen .\lclt/finden Jollten. 
l'erwieren aber (mi die geJetzilChen l3eJtiJl/Jl/ungen. die "notwendige Jon.ftige Tci'tig­
keiten deJ Leiterr der Lebrz·eranrtaltung" cllJ Begriindllng /iir ein geblockter Lebr­
elllge!}O! z·orr"hen. 

Ii.i Der RH ent~egnete, daß der Gesetzgeber auch in diesem Fall eine Be­
rücksichtigung der p;idago~ischen Notwendigkeiten vorgeschrieben hat. 

I 'i.1 An der ab dem Srudienjahr I ')(i5/66 in der burgenländischen Gemeinde 
Oberschützen eingerichteten Exposltur studierten im Sommersemester 
1997 259 Personen, hievon 178 als ordentliche Hörer. In einzelnen Ab­
teilungen - vor allem für Tasteninstrumente sowie für Gesang und 
Bühnengestaltung - bef~tnden sich nur wenige Studierende. 14 Ordent­
liche Hochschulprofessoren, 12 Bundes- und Vertragslehrer und 6,75 Plan­
stellen für die Verwaltung sowie umfangreiche Sachinvestitionen, darun­
ter eine um rd 4,7 Mill S erworbene Orgel, wurden für den Betrieb der 
Expositur eingesetzt. Eine geringe Anzahl von Absolventen erforderte die 
Bereitstellung von Räumlichkeiten, Infrastruktur, Verwaltungstiüigkeit, 
den Aufbau einer Bibliothek und zusätzliche Lehrveranstaltungen. Die 
Hochschullehrer der Expositur unterrichteten teilweise auch in Graz, 
während Grazer Professoren zum Unterricht nach Oberschützen fuhren, 
wodurch zusätzliche Reisekosten anfielen. 

Ein Viertel der in Oberschützen ausgebildeten Studierenden lebte im 
Raum GnlZ, ei n wei teres Viertel in Wien und Umgebung. ZahlreIche 
Lehrende und Srudierende muHten eine umfangreiche Reisetätigkeit in 
Kauf nehmen. 

15.2 Der RH bemiingelte, daß es seit der Errichtung der vom zentralen Hoch­
schulort weit entfernten Exposi tur unterlassen wurde, eine U mersuchung 
über die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung und 
die Annahme des Lehrangebots durch die Studierenden durchzuführen. 

15.3 Dm BM W\i er/dllterte. bei der ErrichtNllg der AIIßenJteiie Jeien kllitm/llilitil(he 
Überlegungen entl(/Jeidend geznlell. EI Jei eille Orgtlllirat/iil/.ljorm geweiNt zi'orden. 
in der cllfe AbteilllllYPI der Hoc/ne/wie /'ertreten li 'aren. Die Scbafjimg ['OJl ZlI­

sdtz!Jcbm l! Iltakiill/ten pir die Stlldierenden lind von Wohn/trigen pir Hocbscb"l­
lehrer ki.innte ZN einer Verbe.uemng der Situation beitmgen. 

Auch die H {Jch.lcbtde l'erzi'!eJ ({fit" die Jeinerzeitige k"ltflrpolitische E nt.lcheid"ng. 
Die kiillJt!eriJcbeli /fIld j!cidagogiJcben Eljolge der EX/lOsit"r beirten deren Ricbtig­
keit zZi'i.lcbmuitlicb beJtdtigt. /1/1 I<.clbllle1l der nfllen Stltdien- lind OrganiJa­
tlOnJrechte.l IImle aber aflcb deren A/(/.-'';clbenJteltltng diJklltiert lind In der SatzlIng 
geregelt 11 'erden. 

15.4 Der RH unterstrich die Notwendigkeit einer Evaluation dieser seit mehr 
als .30 Jahren bestehenden Einrichtung. Er wies darauf hin, daß die infra­
strukturellen Maßnahmen seit längerem auf Verwirklichung warteten, 
wobei ell1e Unterstützung durch das Bundesland Burgenland ins Auge 

gefaßt werden soll te. 
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Hochschul für Musik 
und darstelle de K nst, Gr z 

Hochschulorchester 16.1 Die Teilnahme am Pflichtfach Hochschulorchester war für alle Studieren­
den der Abteilungen 3 und 4 verpflichtend. In Abonnementkonzerten er­
hielten Studierende der Hochschule auch die Möglichkeit zu Soloauftrit­
ten. Allerdings mußte der Orchesterleiter bei sämtlichen Konzerten die 
benötigten Instrumentalisten durch nicht zum Orchesterdienst verpflich­
tete Musiker ergänzen, weil die zuständigen Studienkommissionen den 
Srudenten jede vorgängige Orchestererfahrung in vollem Umfang antech­
neten und sie daher nicht mehr zum Spiel im Hochschulorchester ver­
pflichtet waren. 

Gesamtbeurceilung 
der künstlerischen 
Ausbildung 

Auf Anregung des RH empfahl das Gesamtkollegium den Srudienkom­
missionen, künftig keine Anrechnung auszusprechen und dafür zu sorgen, 
daß auch Gast- und außerordentliche Hörer zum Orchesterspiel zu ver­
pflichten wären. 

16.2 Der RH verwies auf die hohen Kosten der Ersatzkräfte und auf die Tat­
sache, daß bei den Instrumenten Harfe, Oboe und Fagott nach Aussage 
des Orchesterverantwortlichen kaum orchestertaugliche Studierende zur 
Verfügung standen. Er empfahl, künftig durch verstärkte Bemühungen, 
beginnend in Vorbereitungslehrgängen, dazu beizutragen, daß in den we­
sentlichen Orchesterinstrumenten der erforderliche Nachwuchs herange­
bildet wird . 

16.3 Das BMWV betonte die Notwendigkeit einer Motivation des geeigneten Nach­
wuchses und erkliirte, die für die Grundausbildung vorgesehenen musikalischen 
Ausbildungsanstalten kamen bedauerlicherweise dieser Aufgabe nur teilweise nach. 

Die Hochschule berichtete von der erfolgreichen Umsetzung der Empfehlung durch 
die Studienkommissionen und der damit verbundenen Kosteneinsparung von etwa 
200 000 S jahr/ich bei der Bezahlung von Substituten. 

17 Im Studienjahr 1997/98 konnte nur etwa die Hälfte der 600 Bewerber 
nach einem eingehenden Prüfungsverfahren aufgenommen werden. Die 
Studierenden erhielten im Rahmen von 105 künstlerischen Klassen und 
Lehrkanzeln eine langjährige intensive Ausbildung. Das jeweils erreichte 
künstlerische Niveau wurde in mehr als 600 öffentlichen Veranstalrungen 
interessierten Besuchern vorgestellt. Absolventen der Musikhochschule 
erreichten bemerkenswerte Positionen im österreichischen und internatio­
nalen Musikleben. 

Weitere Feststellungen 

Raumausstattung 18.1 Trotz einer erheblichen Zunahme der Nutzflächen ab Mitte der 80er-Jah­
re und eines zwischenzeitlich fertiggestellten Neubaues war die Hoch­
schule auf elf, zum Teil weit entfernte Bereiche verteilt. Eine zentrale 
Raumevidenz fehlte, wodurch eine gemeinsame Nutzung durch mehrere 
Abteilungen nahezu unmöglich war. 

18.2 Zur bestmöglichen Auslastung der vorhandenen Räume empfahl der RH 
Aufzeichnungen über die tatsächliche Nutzung in Form von Stundenplä­
nen. Er hielt ferner eine koordinierte Zuweisung der Räumlichkeiten für 
zweckmäßig. 
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Weitere Feststellungen 

Anmietungen 

Sicherheit und 
Brandschurz 

Schluß­
bemerkungen 

18.3 Die Hochschule betonte, im internationalen Vergleich sei die Raumzuteilung unter­
durchschnittlich. Eine zentrale Raumevidenz widerspreche der Abteilungsautono­
mie. Die Ü bungsmi.iglichkeiten seien ausreichend, wenngleich nicht immer nach­
vollziehbar. 

19.1 Die Hochschule mietete Räumlichkeiten in fünf Grazer Objekten unter 
zum Teil ungünstigen Bedingungen. Darunter befand sich ein Grazer Pa­
lais, für das bei Vertragsabschluß 1988 ein Mietzins von 90 000 S monat­
lich zu entrichten war. 1997 war der monatliche Hauptmietzins bereits 
auf 211 000 S angestiegen. Für eine bisher neun Jahre dauernde Nutzung 
zahlte der Mieter insgesamt 17,9 Mill S ohne Betriebskosten und ohne 
USt. 

19.2 Der RH erachtete die Anmietung als unwirtschaftlich und empfahl, ver­
stärkt die Möglichkeiten einer kostengünstigen Erwerbung aus Bundes­
mitteln ins Auge zu fassen . 

19.3 Laut BMWV sei der Eigentümer nicht verkaufsbereit. 

Die Hochschule stimmte dem RH zu. 

20.1 In mehreren Anmietungen, aber auch im Hauptgebäude der Hochschule, 
im Palais Meran, waren die Sicherheit und der Brandschutz nicht ausrei­
chend gewährleistet . 

20.2 Der RH bemängelte, daß seit mehr als vier Jahren durch ein feuerpolizei­
liches Gutachten bekannte Sicherheitsmängel in stark besuchten Räum­
lichkeiten nicht umgehend behoben wurden. 

20.3 Die Hochschule unterstrich ihre Bemühungen, eine Beseitigung aller Mängel ehest­
möglich zu erreichen. 

21 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Der Umfang und der Inhalt einer ordnungsgemäßen Vertretung 
des Nominalfaches durch den zuständigen Hochschulprofessor 
sollten vom BMWV anläßlich dessen Berufung eingehend bestimmt 
werden. 

(2) Die Hochschulen sollten im Zusammenwirken mit dem BMWV 
eine Präzisierung des Begriffs "Erschließung der Künste" erarbei­
ten, bei dessen Erfüllung eine Dienstfreistellung eines Hochschul­
professors während des Studienjahres gerechtfertigt erscheint. 

(3) Bei künftigen Klassenleitern wäre bei den Berufungsverhand­
lungen festzulegen, daß sie sich vornehmlich der Heranbildung 
junger Talente von den Anfängen bis zur künstlerischen Reife zu 
widmen hätten. 

(4) Klassenleiter ohne oder mit nur wenigen Absolventen wären 
aufzufordern, diese Tatsache eingehend zu erläutern. 
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Schluß bemerkungen 

Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst. Graz 

(5) Die Hochschulverwaltung hätte dafür zu sorgen, daß Zeit und 
Umfang des Lehrangebots aller Hochschullehrer nachvollzogen 
werden können. Die Einbringung eines im Interesse von Lehren­
den entfallenen Unterrichts wäre zu überwachen. 

(6) Angesichts zahlreicher Aufnahmewerber mit einer bereits weit­
gehend abgeschlossenen Ausbildung sollten Möglichkeiten geschaf­
fen werden, diese in post-graduate-Lehrgängen unter entsprechen­
der Kostenbeteiligung weiterzubilden. 

(7) Lehrveranstaltungen mit geringer Nachfrage wären in größeren 
zeitlichen Abständen anzubieten. Verschiedentlich könnte auf das 
Lehrangebot verzichtet werden. 

(8) Blocklehrveranstaltungen wären nur dann zuzulassen, wenn 
dies aufgrund von pädagogischen Überlegungen für die Studieren­
den günstig und zumutbar ist. Der angekündigte Umfang der Lehr­
veranstaltungen sollte auch tatsächlich erbracht werden. 

(9) Es wäre zu überprüfen, ob und in welchem Umfang eine Wei­
terführung der Lehrtätigkeit an der Expositur in Oberschützen ge­
rechtfertigt erscheint. 
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Hochschule für Musik und darstellende Kunst 
"Mozarteum", Salzburg 

Die starke Nachfrage der Studierenden bei einzelnen Klassen künst­
lerischer Ausbildung sowie das große Interesse junger Musiker an 
der Teilnahme bei der "Internationalen Sommerakademie" wertete 
der RH ua als Beweis für die vermittelte ausgezeichnete Qualität 
des Lehrangebots. Dessenungeachtet hielt er eine Reihe von Verän­
derungen für empfehlenswert. 

In den Studienjahren 1993/94 bis 1996/97 erhielten sechs Ordent­
liche Hochschulprofessoren eine Freistellung für Forschungsaufga­
ben für ein Semester unter Belassung der Bezüge. Sie begründeten 
ihre Ansuchen durchwegs mit Tätigkeiten, die als besondere Auf­
gaben der Hochschulprofessoren ihren Dienstpflichten zuzuordnen 
sind. 

Viele Hochschulprofessoren ersuchten während des Studienjahres 
um zeitweilige Freistellung von ihren Dienstpflichten zur Erschlie­
ßung der Künste. Sie nahmen hiefür bis zu 20 Arbeitstage in An­
spruch. Die tatsächliche C nterrichtserteilung der Hochschullehrer 
blieb unüberprüfbar, weil vor allem der künstlerische Einzelunter­
richt überwiegend "nach Vereinbarung" erteilt wurde. Über die Ar­
beitsleistung der mehr als 100 Bundes- und Vertragslehrer lagen 
vielfach keine nachvollziehbaren Aufzeichnungen vor. 

In den Sommerferien fanden jährlich Kurse unter der Bezeichnung 
"Internationale Sommerakademie" statt. Ziel und Z\veck dieser 
Kurse waren nicht näher bestimmt. Der Budgetrahmen 1996 be­
trug hiefür rd 7 Mill S. Budgetrichtlinien fehlten ebenso wie Be­
stimmungen über die Bestellung eines Leiters, die Dauer seiner 
Amtszeit und die finanzielle Abgeltung seiner Leitungstätigkeit. 

Ein ehemaliger Leiter der Sommerakademie bot in den Jahren 1996 
und 1997 zwei Gastkurse "Musikmanagement am Beispiel der Salz­
burger Festspiele" an. Den insgesamt 16 interessierten Studierenden 
wurde dabei Einblick in den Salzburger Festspielbetrieb geboten. 
Der Kursleiter erhielt für seine Tätigkeit ein Honorar von knapp 
2 Mill S. 

An der Abteilung Xl, dem ehemaligen Orff-Institut, wurden gleich­
bleibend knapp mehr als 90 Studierende ausgebildet. Die Anzahl 
der Planstellen wurde ab 1995 stark erhöht, weswegen in der Folge 
Lehrveranstaltungen ohne dringenden Bedarf in Klein- und Kleinst­
gruppen abgehalten werden konnten. 

Mangels rechtzeitiger Planung blieb eine ab September 1994 erfolgte 
Anmietung zwei Jahre lang ungenützt. Die Mietkosten beliefen sich 
in diesem Zeitraum auf rd 810 000 S. 

Der Brandschutz im Hauptgebäude der Hochschule war unzurei­
chend. 
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Rechtsgrundlagen: 

Aufgaben: 

Gebarung: 

Einnahmen 

Ausgaben 

Sachausgaben 

Personalausgaben 

Bundesgesetz vom 21. Jänner 1970 über die Organisation von 
Kunsthochschulen, BGBI Nr 54 idgF 

Bundesgesetz vom 2. März 1983 über die Studien an den Hochschulen 
künstlerischer Richtung, BGBI Nr 187 idgF 

a) Pflege und Erschließung der Künste; 

b) Vermittlung einer hochqualifizierten künstlerischen, 
künstlerisch-pädagogischen oder anderen künstlerisch­
wissenschaftlichen Betufsvorbildung; 

c) Bildung durch Kunst; 

d) Weiterbildung der Absolventen insbesondere durch Kurse und 
Lehrgänge. 

1993 1994 1995 1996 1997 

in Mill S 

10,5 12,1 13,0 12,5 11,6 

172,3 181,5 139,7 120,0 110,7 

152,6 157,7 209,2 230,2 220,9 

besoldeter Mitarbeiterstand 
jeweils zum 1. Jänner: Anzahl 

wissenschaftliches 
künstlerisches Personal 141 137 142 242 234 

nichtwissenschaftliches 
64 75 77 77 74 Personal 

Abteilungsgliedetung: Komposition, Musiktheorie und Dirigentenausbildung 

II Tasteninstrumente 

III Streich- und andere Saiteninstrumente 

IV Blas- und Schlaginstrumente 

V Musikpädagogik 

VI Kirchenmusik 

VII Sologesang und Musikdramatische Darstellung 

VIII Darstellende Kunst 

IX Kunsterziehung 

X Musikerziehung in Innsbruck 

XI Musik- und Bewegungserziehung 
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Prüfungs ablauf und 
-gegenstand 

Allgemeines 

Gewährung von 
Freistellungen 

Freistellung zur 
Erschließung der 
Künste 

18 

"Mozarteum", alzburg 

Der RH überprüfte im Juni 1997 die Gebarung der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg. Zu den im Jänner 
1998 fertiggestellten Prüfungsmitteilungen gaben das BMWV und der 
Rektor der Hochschule im April 1998 Stellungnahmen ab, zu denen der 
RH im August 1998 Gegenäußerungen verfaßte. 

2 An der Hochschule wurden im Sommersemester 1997 insgesamt 1 590 Stu­
dierende ausgebildet, hievon 92 an der Abteilung X in Innsbruck. Von 
diesen waren 768 Inländer (48,3 %) und 822 Ausländer (51,7 %). In den 
Abteilungen I, 11 und VI lag der Ausländeranteil jeweils über 80 %. Rund 
13 % aller Hörer waren Gasthörer oder außerordentliche Hörer. Im Stu­
dienjahr 1995/96 beendeten an den elf Abteilungen 165 Studierende ihre 
Ausbildung. 94 Schüler besuchten Vorbereitungslehrgänge. 1 073 Mu­
siker aus 55 Nationen nahmen 1996 an den Meisterkursen der "Internatio­
nalen Sommerakademie" teil. 

3.1 Hochschullehrern kann für Zwecke der Erschließung der Künste eine 
Freistellung von den Dienstpflichten gewährt werden. In den Studienjah­
ren 1993/94 bis 1996/97 erhielten sechs Ordentliche Hochschulprofessoren 
eine Freistellung für ein Semester unter Belassung der Bezüge. Sie hatten 
ihre Ansuchen ua mit der Notwendigkeit begründet, sich über die neue­
sten Entwicklungen in der Musik bzw Musikerziehung zu informieren, 
ein neues Repertoire zu erarbeiten und die Publikation von Büchern vor­
zubereiten. 

3.2 Der RH bemängelte die vom BMWV erteilten Genehmigungen, weil es 
sich durchwegs um Tätigkeiten handelte, die als besondere Aufgaben der 
Ordentlichen Hochschulprofessoren ihre Dienstpflichten darstellten. Er 
verwies darauf, daß die Ausgaben je Planstelle eines Ordentlichen Hoch­
schulprofessors im Jahr 1995 an der Hochschule rd 4,1 Mill S betrugen. 

3.3 Das BMWV stimmte dem RH zwar grundscitzlich zu, vermeinte jedoch, die sehr 
aufwendigen und umfangreichen Forschungstä'tigkeiten und die künstlerische Fort­
bildung seien neben ordnungsgemäßer Lehre oftmals nicht durchzuführen. 

Die Hochschule äußerte sich ähnlich. 

3.4 Der RH entgegnete, daß derartige Freistellungen nur nach sorgfältiger, aus­
reichend dokumentierter Prüfung der Ansuchen gewährt werden sollten. 

4.1 Zahlreiche Lehrer der Hochschule ersuchten zum Teil mehrmals im Jahr 
um Freistellung für ihre Konzerrtätigkeiten. 1996 wurden derartige Frei­
stellungen vom Rektor für insgesamt 553 Arbeitstage erteilt . Einer im 
Sommersemester 1997 ergangenen Aufforderung, dem Rektorat jede Ne­
benbeschäftigung bekanntzugeben, kamen die Hochschullehrer nur un­
zureichend nach. 

4.2 Der RH vertrat die Ansicht, nicht jede Konzerttätigkeit sollte als Erschlie­
ßung der Künste betrachtet werden und zu einer Freistellung im Sinne 
des Gesetzes berechtigen. Er empfahl, im Zusammenwirken von Hoch­
schule und BMWV eine Präzisierung jener Tätigkeiten zu erarbeiten, die 
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Tätigkeit von 
Gastprofessoren 

Gastprofessur 
für Poetik 

zu einer Freistellung berechtigen. Weiters wies der RH kritisch darauf 
hin, daß bekannrgegebene Nebenbeschäftigungen verschiedentlich das 
Ausmaß einer hauptamtlichen Tätigkeit erreichten. 

4 .. " Dcn BM WV erklcirtf. daß die H()ChJc!JIIlproleJJoren stets die !\/lllasJ/mg z-ertra­
tw. Uel jeder AlIl/iih/"llllg lIiirden nme kiinJtlertsche Alpekte in eille !ntelliretatioll 
ein/ließe/!. DeJJffllmgedcbtet lI'erde fJ der Anregung des RH aul Prdzisiewllg dn 
Begrij/i "ErJchlie!hmg der Kiinste" dllrch einen Erlaß entsprechen. Auch .leien a!!e 
H i)chJdJ/lllehrer flfllerl ich ,,/(j~efJl'dert lI'lirdeil. Jede eru 'eruslIltißige N euenbeschaf­
tigllng um'eI'zü~f!,h'h bekanlltz/(geuen. 

Oie HlichJchNle Jicberte eine .Itrmgere Prii/img der Belwhtiglltlg emer Frmtellung 
lInter delll CeJ'!chf.I/llflikt der gebotenen Sjitlf.ltllllkeit Zll. 

;.1 Im Studienjahr 19<)6/97 wirkten an der Hochschule 41 Gastprofessoren, 
.17 davon auch als Leiter einer Klasse künstlerischer Ausbildung. Drei von 
ihnen waren überdies zu Abteilungsleitern gewählt worden, obwohl 
durch die Tätigkeit von Gastprofessoren kein Dienstverh~iltnis zur Repu­
blik Österreich begründt't wird. Die Bestellung der Gastprofessoren er­
streckte sich verschiedentlich auf mehr als zehn Jahre. 

5.2 Der RH wies darauf hin, daß bei der Bestellung von Gastprofessoren zu 
berücksichrigen wäre, daß diese mangels endgültiger Zusagen oftmals 
nicht in der Lage seien, ihre bisherigen Arbeitsbedingungen grundlegend 
zu ändern. Sie seien daher nur eingeschränkt bereit, den Aufgaben als 
Gastprofessor ihren vollen Einsatz zu widmen. Der RH empfahl, Gastpro­
fessoren nur für kürzere Dauer mit einer Klassenleitung zu betrauen und 
durch zügige Besetzung freiwerdender Ordinariate auf den Einsatz von 
Gastprofessoren weitgehend zu verzichten. Die Bestellung von Gastpro­
fessoren sollte vielmehr dazu dienen, deren künstlerische und pädago­
gische Fähigkeiten als künftige Hochschullehrer unter veründerbaren 
Rahmenbedingungen abzuklären. 

5.:', DCH ßM WV /iihrte dill. el hti"tte blJher keine rechtlicl; zltla:\Jige Altemcltiz'e ZlIr 
Bntell/mx 1'011 Ca.ltJm;(e.uol"en alr KlmJellleiter beJ/tlilden. Der IteigendOl Allzabl 
1I0f/ Stlldenten ulld den A/lIU'irkungclI einer geJetzlich l'orge1chenen iiberlangen 
St1ll/ienddllcr hdtte wegm der Ste/lenpl(liIliwätioli flicht durch die Be.rtellllng wei­

terer HochJch"lproj;'Jloren tritJpmc!Jell U'erden 10 i/li lIen. Das be/'!!r.\tehende nette Or­
ganiJat/rirt.rrecht litze! daJ lIochJdJli/lehrer-Diemtrecht biftm nllnmehr lIelie J\fo:~­
lichkeiten. DelJ kiin(tige Stlldienrecht werde iiberelteS mit einer Verkiil"ZlIng der 
Stlldimdäller den Bedm/tltl KlaJ.renleitem dU'er, wildem. 

Die HochJchule l'enl'ieJ ebell((//I\ clulden Elltu'lIr/eilm llellfll ()rgellll.,c/tiotIJTechteJ. 

6.1 Die Hochschule lud unter dem Titel "Gastprofessur fLir Poetik" regel­
m~iJ.)ig Künstler ein, die meist innerhalb einer einzigen Woche Gastvor­
träge, Seminare, Konzerre oder Lesungen abhielten. Die Kosten hiefür la­
gen zwischen rd 167 000 S und 44·~ 000 S. Bei allen Veranstaltungen 
einschließlich der Konzerte war der Eintritt frei. 
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Gastpro'essur 

für Poetik 

"Mozarteum", Salzburg 

6.2 Der RH hielt kritisch fest, daß die Bestellung von Gastprofessoren im 
wesentlichen den Interessen der Studierenden dienen und ihre Ausbil­
dung fördern sollte. Dies wäre bei diesen Einladungen nicht immer der 
Fall gewesen, obwohl die Ausgaben für die Gastprofessoren für Poetik im 
Vergleich mit anderen Gastprofessoren hoch waren. Der RH empfahl, 
durch eine Einbindung der publikumswirksamen Veranstaltungen in das 
Salzburger Kulturleben und den Verkauf von Eintrittskarten die Kosten­
belastung zu senken. 

6.3 Das BMWV erkliirte, die Hochschule treffe im Rahmen eines zur Verfügung ge­
stellten Pauschalbetrages autonome Entscheidungen über die Bestellung von Gast­
professoren. 

Die Hochschule bekundete grundsiitzliches Verstcindnis für die Ausführungen des 
RH, erklcirte jedoch, daß ein Engagement international bekannter Künstler in 
Konkurrenz zu den Salzburger Festspielen eine Kostendeckung verhindere. Hinge­
gen seien auch kürzere Kontakte mit großen Künstlerperso'nlichkeiten für die künst­
lerische Entwicklung der Studierenden ausschlaggebend. 

6.4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht, weil der hohe Bekanntheitsgrad der 
Künstler sowie das große Ansehen der Hochschule Einnahmen auch in 
Konkurrenz zu den Salzburger Festspielen ermögliche. 

Einsatz von funktio- 7.1 Die an der Hochschule im Einsatz stehenden 57 funktionellen Assisten-
nellen Assistenten ten erhielten Lehraufträge im Ausmaß von 434 Semesterwochenstunden, 

die mit rd 3,5 Mill S im Semester abgegolten wurden. Sie erteilten zum 
Teil künstlerischen Einzelunterricht anstelle des Klassenleiters. 

Der RH hat den Einsatz von funktionellen Assistenten zur Substituierung 
von Planstellen bereits in seinem Wahrnehmungsbericht, Reihe Bund 
1993/4, über einzelne Bereiche des Schul- und Bildungswesens sowie die 
Kunsthochschulen in Wien, Allgemeiner Teil, Abs 3.3, bemängelt. 

7.2 Der RH stellte fest, daß die tatsächliche Leistungserbringung mangels 
Aufzeichnungen oft nicht nachvollziehbar war. Verschiedentlich blieb un­
klar, ob und in welchem Ausmaß die Studierenden vom Klassenleiter 
oder von einem seiner funktionellen Assistenten unterrichtet wurden. Der 
RH bemängelte die fehlende Bereitschaft, ihre Leistung im Einzelfall zu 
definieren und deren tatsächliche Erbringung zu überwachen. 

7.3 Das BMWV führte aus, bei den Berufungsverhandlungen mit künftigen Hoch­
schulprofessoren werde die Mindest- und die Hochstanzahl der zu betreuenden Stu­
dierenden festgelegt. Bei einer Oberschreitung infolge einer Hiiufung von außer­
ordentlichen Begabungen seien in der Vergangenheit funktionelle Assistenten zur 
Unterstützung beigegeben worden. Die dargestellten Unzuliinglichkeiten würden 
zum Anlaß genommen, die Hochschulen auf eine strikte Einhaltung der Vorgaben 
hinzuweisen. 

Die Hochschule bestritt die vom RH angeführte Anzahl der funktionellen Assi­
stenten und das Ausmaß ihrer Lehrtcitigkeit. Ferner wurde betont, daß eine voll­
stiindige Oberlassrmg eines Hauptfachunterrichtes an einen funktionellen Assisten­
ten nicht vorgesehen sei. 
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Tätigkeit von 
Bundes- und 
Vertragslehrern 

Nachbesetzung 
freier Ordinariate 

Errichtung einer 
Klasse künstle­
rischer Ausbildung 

7.'1 Der RH erwickrte, sei ne Feststell ungen beruhten auf den von der Hoch­
schule zu Beginn der örtlichen Überprüfung vorgelegren Unterlagen. Er 

unterstrich die Notwendigkeit, die AufgabensteIlung der funktionellen 

Assistenten genau zu umschreiben und ihre Leistungserbringung nach­

prüfbar festzuhal ten. 

IU Über dIe Arbel tslelstung der an der Hochschule tätigen 21 Bundes- und 

117 Vertragslehrer Ligen vielfach keine nachvollziehbaren Aufzeichnun­

gen vor. Selbst die Abhaltung des überwiegenden Teiles der Vorlesungen 

und Übungen erfolgte ohne Angabe des Abhaltungszl'ltpunktes überwie­

gend "nach Vereinbarung". Sofern Aufzeichnungen der Verwaltung vorla­

gen, hatten einzelne Bundes- und Vertragslehrer nIcht das vorgesehene 

Beschätrigungsausmaß erbracht. 

H.2 Der RH wies darauf hin, die Hochschulleitung hätte gemeinsam mit den 

Abteilungsleitern künftIg dafür Sorge zu tragen, daß vollbesch:iftigte 

Bundes- und Vertragslehrer ein zweckentsprechendes Lehrangebot im 

vorgesehenen Ausmaß anbietell und tatsächlich erbringen. Hiebei sollte 

ein abteilungslibergreifender EInsatz der Betroffenen verstärkt ins Auge 

gd:d'lt werden. 

10 LI/I/ S/el!lillglldlJJllf der H(llb.ld.i/Ile u'krde k(;el'lciep,eiId kiillJtleri.l(her f.illze!­

/1ii/erridJ/ (lilge/;fltell, der l11it dm jell'ei!i.~eIl S//I{liereflden 211 Se1l/esler(;e.~illll l'er­

eil1/;,/I'/ 11 'erde. De,.lell/mgecleb/e/,!rt:(;e rie eille \'erl}esser/mg der Inbalte des Stlldim­

/iibren ,/11 1I11e/II'erde die HlJdJ.idJlil!ehrer clil ihre Dien.\t/f!iehteJl erillllerJI, 

9.1 Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren [7 Ordinariate unbesetzt, wo­

beI bei manchen Klassenleitungen mehrjährige Vakanzen bestanden. Am 

stärksten betroffen war die Abteilung I, bei der drei Leiter von Klassen 
künstlerischer Ausbildung zur Nachbesetzung anstanden. 

'u Der RH hielt fest, daß das BerufungsverLduen vom zuständigen Abtei­

lungskollegium zwei Jahre vor dem voraUSSIchtlichen Freiwerden einzu­

lei ten ist. Soll te Ei nsparungs- oder lJ mstrukturierungsbedarf gegeben 

sein, würen diesbezügliche Entscheidungen rasch LU treffen. 

9 .. '\ Ddr BAI Wf\l teilte mit. zu'ei Orclillartclte der Abteil/lllg lwiell ::u'!.Iehfiluitfich 

bf.ld::t li'lire/en. D" lI1/emat ililled bekannte Peniiillicbkei/eJI !mir! all!)tlhre hillclIIJ 
1 'ertrug! iebe VfljJj7!chfllllgfll elllge.~,lIlgfli .I('IW, lcerde LI ::lliIeh1l1eJlc!leI.Jll1eriger. 

S/ /uliermde all{ h,,/Jelll ,\' iz 'e'"I.{t,,·bgereeht ,IIIJZII!}ildfil, 

10.1 Ab September 1995 wurde an der Hochschule eine zwei te Klasse künstle­

rischer Ausbildung für Cembalo eingerichtet. Trotz einer Werbekam­

pagne in ausbndischen Fachzei tschriften unterrichtete eine sofort zur Or­

dentlichen Hochschulprofessorin ernannte, in Paris lebende KLinsderin 

im Sommerst'l1lester 1997 lediglich einen Studenten. Der Monatsbezug 

der Ordinaria betrug 1995 rd 5:? ClOO S. 
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künstlerischer Ausbildung 

"MozarteumM
, Salzburg 

Leiter einer Klasse 
künstlerischer 
Ausbildung 

Studienabschlüsse 

10.2 Der RH bemängelte, daß von der oft gewählten Vorgangsweise, für einige 
Zeit Gastprofessoren einzuladen, abgegangen und unverzüglich eine Or­
dentliche Hochschulprofessorin ernannt wurde. Er empfahl, künftig vor 
der Errichtung einer neuen Klasse künstlerischer Ausbildung sicherzu­
stellen, daß das Interesse einer bestimmten Anzahl von Studierenden ge­
geben ist. 

10.3 Laut Stellungnahme des BMWV hätten bereits früher zwei Klassen künstlerischer 
Ausbildung in diesem Fachbereich bestanden. Auf Antrag des Gesamtkollegiums sei 
eine dieser Klassen auf "Cembalo unter Berücksichtigung zeitgenössischer Musik" 
umgewidmet worden. Es seien dadurch keine Mehrkosten angefallen. 

Die Hochschule erläuterte, es sei eine Musikerin von unbestreitbarer Bedeutung 
und internationalen Beziehungen gewonnen worden. Es bestünde kein Mangel an 
Vorstellungen darüber, wie die Ordinaria künftig sinnvoll tä'tig werden könnte, es 
fehlten aber ua die hochschulinternen Mifglichkeiten zur Verwirklichung. 

11.1 Ein langjährig als funktioneller Assistent eines Ordentlichen Hochschul­
professors für Violine tätiger Lehrbeauftragter wurde in der Folge vom 
BMWV als Vertragslehrer übernommen und im Studienjahr 1996/97 mit 
25 Semesterwochenstunden künstlerischem Einzelunterricht für Studie­
rende des Konzertfachs Violine betraut. Er hatte damit de facto die Stel­
lung eines Leiters einer Klasse künstlerischer Ausbildung inne. 

11.2 Der RH bemängelte, daß das Auswahlverfahren zur Bestellung eines Klas­
senleiters umgangen und die Ausschreibung einer Planstelle vermieden 
wurde. Damit unterblieb eine Klärung, ob tatsächlich der Bestgeeignete 
Unterricht für das Konzertfach Violine erteilt. 

11.3 Das BMWV erklärte, zur vorübergehenden Besetzung einer vakanten Klassenlei­
tung sei auf Antrag des erweiterten Gesamtkollegiums die gewählte Vorgangsweise 
gesetzlich gedeckt. 

Die Hochschule kündigte an, der zuständige Abteilungsleiter werde zu einer dring­
lichen Korrektur der aufgezeigten Umstä"nde aufgefordert werden. 

11.4 Der RH verblieb bei seiner Kritik, weil die vom BMWV zitierte gesetz­
liche Voraussetzung in Form eines Antrages des erweiterten Gesamtkolle­
giums nicht erfüllt wurde. 

12.1 Im Studienjahr 1995/96 beendeten an den elf Abteilungen der Hochschule 
165 Absolventen ihre Ausbildung, 65 von ihnen in den Abteilungen V 
und X, nur jeweils drei in den Abteilungen VI und VIII. Zwei Klassen 
künstlerischer Ausbildung für Klavier, sechs Klassen für Streichinstru­
mente sowie eine Klasse für Trompete wiesen im Betrachtungszeitraum 
der Studienjahre 1993/94 bis 1995/96 keinen Absolventen auf. Nur je ein 
Studierender beendete in diesem Zeitraum die Ausbildung für Horn, Po­
saune, Baß tuba und Schlaginstrumente. 

12.2 Der RH erachtete es für geboten, die Klassenleiter um Erläuterung der 
Ursachen für die geringe Anzahl an Absolventen zu ersuchen. 
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Vorbereitungs­
lehrgänge 

12 .. '1 Lallt Stellflngnahme deJ BAt WV uiirde uor jeder NachbeJetzlIng l'akanter Plan­
Jtellen die Anzdhf der Z/I betre/le/ldm Studierenden lind die der Ab.rlJlz-enten ge­
priift lind mitberiick.richtigt. 

Die Hocb.rd7llle will die Ermittlllngen deJ RH in den Berdtflngen iiber die nett ZII 

enteilenden Stlldienpldne mitberiickJic!Jtigen. 

13.1 94 Schüler besuchten Vorbereitungslehrgänge, knapp die Hälfte von ihnen 
wählte Klavier. Von der Möglichkeit einer Vorbereitung auf ein Studium 
im Bereich der Holz- und Blechblasinstrumente wurde kaum Gebrauch 
gemacht. 

13.2 Der RH erachtete das Verhältnis der Vorbereitungsschüler für Klavier im 
Vergleich mit den Schülern anderer Instrumente für unausgewogen. Er 
empfahl, durch Eigeninitiative an den Musikschulen in den Bundeslän­
dern geeigneten Nachwuchs ausfindig zu machen und diesem die Vor­
züge einer Weiterbildung in VorbereItungslehrgängen und in einer an­
schließenden hochschulischen Ausbildung näherzubringen. 

13.3 DIe H ocbJchllle fübrte al/J. die 1IIlter.rchiedliche I nawjlwchnahme der Vorberei­
tltngJlebrgiinge .lei dadllrch bedingt. ef.tß die Holz- und BlechblaJer nat/lrgelllcijJ 
.ljJci"ter mit dem Studifllll begilnnen lind im ii/;rigen in die.rem Bereich .reh,. qualifi­
zierte Fort bi!dfl ngJlI/ii;t;I icbkei ten a lIßerhal b der H (jch.rchlf le beJfiinden. A lIerdi nf!,J 
lcerde die im nfllm Stlldiet/recht lwgeJehe Erhi;hrmg Jn EintrittMlten /iir d(/J 
ordentliche Stlldilllll zu'cmg.rlci"lIfig ZII einer l'fntcirkten I na1lJpmChnclhmf der Vor­
bereit/mgrlehrgtinge /ii!Jrell. 

Internationale Sommerakademie 

Organisation 14. I Jährlich fanden in den Sommerferien Kurse unter der Bezeichnung "Internatio­
nale Sommerakademie" (Sommerakademie) statt. 1996 wurden 62 Meister­
kurse für Vokal- und Instrumentalmusik abgehalten. Der Leiter der Som­
merakademie definierte als Ziel der Ausbildung die Erarbeitung einer 
konzertreifen Leistung, Der Budgetrahmen 1996 betrug rd 7 Mill Sund 
sollte weitgehend aus Kursbeiträgen gedeckt werden. Die Dauer der Bestel­
lung des Leiters, seine allfällige Stellvertretung sowie die finanzielle Abgel­
tung der Tätigkeit waren ungeregelt. Ferner fehlten Richtlinien für die Er­
stellung des Budgets, die Festsetzung der Kursbeiträge und der Honorare für 
Kurslei ter. 

14.2 Der RH wies kritisch darauf hin, daß die Rahmenbedingungen für die 
Gestaltung des Lehrangebots der Sommerakademie, die Auswahl der Leh­
renden und der künstlerischen Programme fehlten. Der RH empf~lhl, 
künftig ein Beratungsgremium durch hochschulintern gewählte Hoch­
schullehrer einzusetzen und Richtlinien für die Ermittlung der Einnah­
men und Ausgaben zu schaffen. 

14 .. ~ DclJ BAt WV kündigte Bellliihllngen im ZltJalllmenu·i,.ken 1IIit der Hoch.rc!J"le {w. 

Die Hoc!JJch"le erkldrte .Iich ahnlich. 
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Internationale Sommerakademie 

Lehrtätigkei t 

Veranstal tungen 

15.1 Die Leiter der Lehrveranstaltungen an der Sommerakademie wurden auf 
Basis der Anzahl ihrer Kursteilnehmer bezahlt. Für einige Kursleiter gal­
ten allerdings Sondervereinbarungen, in denen die Hochschule ua Flug­
und Hotelkosten übernahm. 1996 hielten ferner acht Hochschulprofesso­
ren der Hochschule Kurse an der Sommerakademie ab und erhielten hie­
für Honorare von insgesamt rd 517 000 S. 

15.2 Der RH bemängelte die bevorzugte Bezahlung einzelner Lehrveranstal­
tungsleiter, wodurch der Sommerakademie erheblich höhere Kosten ent­
standen. Weiters vertrat er die Auffassung, daß die Lehrtätigkeit von Or­
dentlichen Hochschulprofessoren an der Sommerakademie einen Teil ihrer 
hochschulischen Aufgabenerfüllung darstellt, der nicht zusätzlich zu hono­
rieren wäre. 

15.3 Das BMWV wertete die Lehrtiitigkeit von Hochschulprofessoren an der Sommer­
akademie als entgeltliche Nebentiitigkeit. Ohne zusä'tzliche Bezahlung würde eine 
Benachteiligung gegenüber jenen Lehrenden, die nicht im Sommer unterrichten 
mußten, vorliegen. 

Die Hochschule führte aus, die hochqualifizierten Kursleiter müßten individuell 
behandelt werden. Insbesondere bei den aus Übersee anreisenden Musikern sei die 
Übernahme von Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Vereinbarung von Min­
desthonoraren unabdingbar. 

15.4 Der RH erwiderte, die Leitung von Kursen an der Sommerakademie wer­
de von den Lehrenden freiwillig übernommen. Künftig sollte bereits im 
Rahmen des Berufungsverfahrens für die Mitwirkung an der Sommeraka­
demie eine zusätzliche Bezahlung eindeutig geklärt werden. 

16.1 Seit einigen Jahren wurden von der Sommerakademie auch zeitgenös­
sische Künstler eingeladen, die Kurse und Vorträge abhielten und ihre 
Werke zur Aufführung brachten. 1995 wurde in diesem Rahmen eine 
Opernproduktion gemeinsam mit der Oper Leipzig und dem Mitteldeut­
schen Rundfunk erarbeitet und in fünf Vorstellungen aufgeführt. Die da­
durch entstandenen Mehrausgaben von rd 650 000 S mußten aus anderen 
Einnahmen der Sommerakademie bedeckt werden. 

16.2 Der RH wies kritisch darauf hin, daß derartige Produktionen nicht zu 
den Aufgaben der Sommerakademie zählen. In jedem Fall wäre für eine 
weitgehende Kostendeckung zu sorgen. 

16.3 Laut Stellungnahme der Hochschule trügen derartige Veranstaltungen entscheidend 
zum Ansehen der Sommerakademie bei und biiten jungen Künstlern die Möglichkeit 
zu einer ersten Erprobung ihres Kö'nnens vor einem internationalen Publikum. 
Durch die dargestellte Zusammenarbeit sei dies mit einem verhältnismäßig gerin­
gen finanziellen Beitrag möglich gewesen. 

16.4 Der RH verwies auf den Entwurf des neuen Bundesgesetzes über die Or­
ganisation der Universitäten der Künste, in dem als Aufgabe der Som­
merakademie ausschließlich die Unterstützung laufender Kurse klarge­
stellt ist. 
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Zweckmäßigkeit 
einzelner Lehr­
angebote 

Abhaltung eines 
Gastkurses 

Lehrangebot der 
Abteilung XI 

[7.1 I n den Ausbi Id ungsbereichen Harmon ielehre, Komrapunkt und Tonsatz 

wurde eIne Reihe von parallelen Lehrveranstaltungen angeboten, die zum 
Teil keine Deckung in den Scudienplänen t~lf1den. 

17.2 Der RH hielt es fLir geboten, für eine Beschränkung des Lehrangebocs auf 
das unbedingt erf(lfllerliche Ausmaß unter Berücksichtigung der tatsäch­

lichen Nachfrage zu sorgen. Hiezu wiire une bessere Koordination der 
Lehrveranscaltungen sowohl innerhalb der Abteilungen als auch zwischen 

diesen anzustreben. 

17.:\ DIe H.r;dJ.ldJllle .ftillllll!e delll RH. :'11 100d/iihrte cl!!.r. die jargeJtel/te Si/!!atioll 

rcwltierc 11/1 {('e.fmt!tehen (1lI.f der geltenden GnetzeJ/age. EI .lei ZH erU'drten. daß 
ajf}rderll(he Ä IIdfm !Igel!. Jofem Jie IIIL'ht verei tJ {'on dfr H. och.rchll I e z l('/rchenzei t­

h(h l'()r,~ell{)lIIlIIen /llirelell. {//{I.~ntllcl deJ kiinftigen Ol'gani.ratiom- Hf/cl Stlldien­
reehteJ lIli):~/j(h .lein {('lire/m. 

IIU Ein weltbekannter Komponist und ehemaliger Leiter der Sommerakade­
mie bot in den Jahren 1996 uml 1997 jeweils einen Gastkurs I'Musik­
l1lanagel1lem am Beispiel der Salzburger Festspiele" für Studierende der 
Hochschule an. Weiters verpflichtete er sich, eine druckreife Unterlage 
für eine Publikation über die Organisation eines Musikfestivals vorzu­
legen. Im Rahmen von Werkverträgen erhielt der Kursleiter hiefür insge­
samt rd 2 Mill S aus den Budgetmitteln der Hochschule. Entgegen den 

Erwartungen interessierten sich in den beiden Jahren lediglich 16 Studie­
n:nde für einen genaueren Einblick in den Salzburger Festspielbetrieb. 

IH.2 Der RH wies kritisch darauf hin, daß die vertraglich vereinbarten schrift­
lichen Unterlagen für eine Publikation nicht erarbeitet wurden und dessen­
ungeachtet die vereinbarten Zahlungen erfolgten. Er bemängelte ferner, 
daß für den Zutritt einiger Studenten zu Proben und Künstlergesprächen 
nahezu 2 Mill S aufgewendet wurden. Er empfahl der Hochschule, künf­
tig in Gesprächen mit dem künstlerischen Leiter der Salzburger Festspiele 

und den Kulturverantwortlichen in Stadt und Land Salzburg den Studie­
renden einen Zutritt ohne kostenaufwendige Zwischenschaltung eines 

Vermittlers zu ermöglichen. 

IH .. ~ LJ/{t Stel!ml,~nahtl/e der H.och.lchlt/e .lei allj~rune/ der S{/Izvlfrger GeJ!..evenheiten eine 
de)'{/)'tige v!:)'{IIl.lta!!/llig I)lme fille geeignete Verlilittlulig !licbt lIliiglicb. A!{fgmnd 

der Kritik dn RH. werde .Iit Iml elllOl1 f/elIer!tchfll GaJtkun Ab,itcwd nehmen. 

19.1 An der Abteilung XI, dem ehemaligen Orff-Institut, wurden in den ver­
gangenen Studienjahren gleichbleibend knapp mehr als 90 Studierende in 
Musik- und Bewegungserziehung ausgebildet. Sie erhielten Unterricht 
von insgesamt _)2 Hochschullehrern. Die Anzahl der Planstellen war ab 

1995 stark <lusgewei tet worden. 

1').2 Der RH wies darauf hin, daß die Studienrichtung als ein Teil der Musik­
püdagogik wie auch an der Musikhochschule in Wien dieser Abteilung ein­
zugliedern wäre. Ferner bemüngelte er die Aufsplittung der Studierenden 

in Klein- und Kleinstgruppen sowie die Tatsache, daß Lehrveransraltungen 
ohne dringenden Bedarf oft mehrt~lCh angeboten wurden. Er empfahl, das 
zu Semesterbeginn angekündigte Lehrangebot vom Abteilungsleiter auf die 

tatsächliche Erbringung überprüfen zu lassen. 
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Gesamtbeurteilung 
der künstlerischen 
Ausbildung 

"Mozarteu ", Salzburg 

19.3 Das BMWV erkliirte, die neue Abteilungsleiterin sei bemüht, die vom RH zu 
Recht angeführten Unzukiimmlichkeiten zu beseitigen. Dieses Vorhaben kö"nnte 
durch die angestrebte Reform des Studien- und Organisationsrechtes beschleunigt 
werden. 

Die Hochschule verwies ergiinzend auf erhebliche abteilungsinterne Widerstiinde. 

20 Im Studienjahr 1997/98 konnte nur knapp mehr als ein Drittel der 800 Be­
werber nach einem eingehenden Prüfungsverfahren aufgenommen werden. 
Die Studierenden erhielten im Rahmen von 122 künstlerischen Klassen 
und Lehrkanzeln eine langjährige intensive Ausbildung. Das jeweils er­
reichte künstlerische Niveau wurde in zahlreichen öffentlichen Veranstal­
tungen interessierten Besuchern vorgestellt. Das starke internationale Inter­
esse junger Musiker an einer Aufnahme in die mehr als 60 Meisterkurse der 
"Internationalen Sommerakademie" unterstrich das Ansehen dieser Einrich­
tung. 

Weitere Feststellungen 

Anmietungen 

Ankauf von Tasten­
instrumenten 

21.1 Die "Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg" vermietete der Hoch­
schule wiederholt den großen Saal des Mozarteums. Die Hochschule hatte 
hiefür den auch für andere Veranstalter verrechneten Preis zu bezahlen. 
Vom Herbst 1995 bis Ende 1996 fielen hiefür rd 500000 San. 

Eine ab September 1994 laufende Anmietung der Hochschule blieb zwei 
Jahre hindurch ungenützt. Die Kosten hiefür beliefen sich auf rd 800 000 S. 

21.2 Der RH bemängelte, daß trotz einer dementsprechenden Anregung der 
Quästur aus dem Jahr 1993 keine Verhandlungen mit der Stiftung Mozar­
teum über eine günstigere Preisgestaltung stattgefunden hatten. Ferner 
beanstandete der RH die mangels rechtzeitiger Planung verspätete Nut­
zung der angernieteten Räumlichkeiten. 

21.3 Die Hochschule erläuterte, daß die Amnietung des traditionsreichen und mit ihrer 
Geschichte eng verbundenen Saales auch angesichts der räumlichen Nähe zum 
Hauptgebäude der Hochschule vergleichsweise günstig sei, zumal in Ermangelung 
eines adäquaten Ersatzes kaum Alternativen bestünden. 

22.1 In den Jahren 1995 und 1996 gab die Hochschule 2,4 bzw 2,9 Mill S für 
den Ankauf von Klavieren aus. 1997 waren hiefür mehr als 4,6 Mill S 
vorgesehen, da zusätzlich der Kauf eines Konzertflügels sowie zweier 
Hammerklaviere beabsichtigt war. Die Zweckmäßigkeit der beabsichtig­
ten Anschaffungen sowie die Auswahl der Hersteller war mangels Unter­
lagen nicht nachvollziebar. 

22.2 Der RH bemängelte den Kauf teurer Instrumente ohne eingehend be­
gründete Anträge der künftigen Benützer. 

22.3 Laut Stellungnahme der Hochschule würden angesichts der zahlreichen Veran­
staltrmgen, so auch im Rahmen der Sommerakademie, und der hohen künstleri­
schen Anforderungen eher zuwenig Klaviere angekauft. 
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Sicherheit und 
Brandschutz 

Schluß­
bemerkungen 

2.'>.1 Im Hauptgebäude der Hochschule bestand die Gefahr, daß die Aufzüge 
bei Ausbruch eines Brandes unkontrolliert stehenbliehen. Ferner fehlten 
Fluchtwe.!!bezeichnungen, akustische Alarmanlagen sowie \'Varnmöglich­
kelten in den schalldicht abgeschlossenen Unterrichts- und Übungszim­
mern ohne Telef(lIlanschluß. 

23.2 Der RH erachtete umgehende Maßnahmen als dringend geboten. 

2:L\ Die }{oc!JJc!Jllle sagte dieJ w. 

24 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(l) Die Hochschule sollte im Zusammenwirken mit dem BMWV eine 
Präzisierung des Begriffs "Erschließung der Künste" erarbeiten und 
dabei festlegen, welche Tätigkeiten zu einer Freistellung im Sinne 
des Gesetzes berechtigen. 

(2) Das BMWV und die Hochschule hätten dafür zu sorgen, daß der 
gesetzlichen Verpflichtung hinsichtlich der Berufungsverfahren 
Rechnung getragen wird. Bei Einsparungs- oder U mstrukturie­
rungsbedarf wären rasche Entscheidungen zu treffen. 

(3) Die Voraussetzungen für die Errichtung neuer Klassen künstle­
rischer Ausbildung wären festzulegen. 

(4) Die Klassenleiter mit keinem oder einer geringen Anzahl von 
Absolventen 'Nährend mehrerer Studienjahre wären aufzufordern, 
dies eingehend zu erläutern. 

(5) Gastprofessoren wären nur in begrenztem Umfang und für kür­
zere Dauer mit einer Klassenleitung zu betrauen. Es wäre sicherzu­
stellen, daß Studierende auch in Zeiten einer vakanten Klassenlei­
tung regelmäßigen und bestmöglichen Unterricht erhalten. 

(6) Die Hochschulverwaltung hätte dafür zu sorgen, daß Zeit und 
Umfang des Lehrangebots aller Hochschullehrer nachvollzogen 
werden können. Von der Ankündigung von Lehrveranstaltungen 
"nach Vereinbarung" sollte weitgehend abgegangen werden. 

(7) Das Ausmaß des Lehrangebots wäre auf seine Zweckmäßigkeit 
zu überprüfen. Verschiedene Lehrinhalte sollten abteilungsüber­
greifend angeboten und parallele Lehrveranstaltungen ohne die er­
forderliche Anzahl von Hörern eingestellt werden. 

(8) Aufgaben und Ziele der "Internationalen Sommerakademie" soll­
ten eingehend bestimmt, die Höhe der Abgeltungen für Lehrende 
festgelegt und eine volle Kostendeckung bei den Kursen angestrebt 
werden. Auch wäre zu klären, ob Aufführungen von Opern und 
Konzerten in Koproduktion mit professionellen Veranstaltern abge­
wickelt werden sollen. 

(9) Die Verpflichtung international anerkannter Künstler und die 
Aufführung ihrer Werke durch die Hochschule sollten nur bei 
weitgehender Kostendeckung verwirklicht werden. 
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Oberste Eisenbahnbehörde 

Die Oberste Eisenbahnbehörde im BMWV vollzog - teilweise seit 
vielen Jahren - einige Aufgaben nicht mehr oder nur mangelhaft. 
Sie unterließ weitgehend die Durchführung der behördlichen Auf­
sicht bei Eisenbahnen und Kraftfahrlinien. 

Verwaltungsvereinfachende sowie verfahrensökonomische Verbes­
serungspotentiale wurden nicht ausgeschöpft. Die Konzentration 
auf verkehrspolitisch richtungs weisende Grundsatzentscheidungen 
stand aus. Beim Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz fand kein 
Begutachtungsverfahren statt. 

Aus Personalmangel errichtete das BMWV ein externes Kontrollsy­
stem für die Infrastrukturzahlungen an die ÖBB. Die Jahreskosten 
hiefür entsprachen etwa jenen für 90 zusätzliche Mitarbeiter. 

Die Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur bewirkte eine erhöh­
te Schuldenaufnahme durch die ÖBB. Bei der Ausarbeitung des be­
reits mehrfach angekündigten Bundesverkehrswegeplans traten 
Terminverzögerungen und Parallelarbeiten auf. Für einen den Zie­
len der EU-Verkehrspolitik entsprechenden Wettbewerb der Eisen­
bahnen fehlten die Rahmenbedingungen. 

277 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)286 von 317

www.parlament.gv.at



278 

Rechtsgrundlagen: Richtlinie des Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft 
Eisenbahngesetz 1957 
Hochleistungsstreckengesetz 
Bundesbahngesetz 1992 
U mwe Itverträglichkei tsprüfungsgesetz 
Bundesgesetz zur Errichtung einer Brenner-Eisenbahn-Gesellschaft 
Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz 
Eisenbahnrechtsanpassungsgesetz 1997 
Privatbahnunterstützungsgesetz 1988 
Kraftfahrliniengesetz 1952 

Aufgaben: Vollziehung des Eisenbahn- und Kraftfahrlinienrechtes; Abgeltung gemeinwirt­
schaftlicher Leistungen von Eisenbahnverkehrsunternehmungen; Bereitstellung der 
Eisenbahninfrastruktur; Angelegenheiten der Verkehrsverbünde 

Gebarungsentwicklung laut 
Bundesrechnungsabschluß: 

Einnahmen 

Benützungsentgelt (ÖBB) 

Verkehrsverbünde 2) 

Ausgaben 

Eisenbahninfrastruktur 

1993 

1) 

313 

1994 

2500 

441 

1995 

in Mill S 

2800 

517 

1996 1997 

3100 3300 

Gemeinwirrschaftliche Leistungen 

davon: ÖBB 

1) 

1) 

11 550 

7620 

7620 

11088 

7825 

7825 

11000 

8507 

8037 
470 

11 500 

8824 

8254 

570 Privatbahnen 

Abgeltung Privatbahnen 3) 

Verkehrs verbünde 2) 

314 

576 

353 

857 

488 

1010 558 608 

Anzahl 
besoldeter Mitarbeiterstand (Oberste 
Eisenbahn- und Kraftfahrlinienbehärde 
im BMWV) jeweils zum 1. Jänner 4) 

75 74 79 83 83 

1) laue Bundesbahngesetz 1992 mit Wirkung ab 1994 
2) ab 1996 Saldierung der Ausgaben und Einnahmen 
3) ab 1996 als gemeinwirtschaftliche Leistungen 
4) umgerechnet auf ganztägig Beschäftigte 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Der RH überprüfte von Mitte November 1996 bis Mitte Jänner 1997 die 
Gebarung der Obersten Behörde für Eisenbahnen, Kraftfahrlinien, Rohr­
leitungen, Seilbahnen und Schlepplifte (kurz: Oberste Eisenbahnbehörde) 
hinsichtlich ihrer behördlichen und privatwirtschaftlichen Aufgaben schwer­
punktmäßig in den Bereichen Eisenbahnen, Kraftfahrlinien und Seilbah­
nen . Hinsichtlich der Verkehrswegeplanung wurden Erhebungen auch in 
der für die Ausarbeitung des Bundesverkehrswegeplans damals zuständi­
gen Sektion des BMWV durchgeführt. Die Prüfungsmitteilungen wur­
den dem BMWV im Juni 1997 übermittelt. Zu der im Oktober 1997 ein­
gelangten Stellungnahme des BMWV gab der RH im März 1998 seine 
Gegenäußerung ab. 
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Zielerreichung 

Verkehrsträger­
planung 

Aufgabenentlastung 

Oberste Ei enbahnb hörde 

2.1 Der Obersten Eisenbahnbehörde oblag die Umsetzung der politischen 
Ziele der Bundesregierung zur Erhaltung und zum Ausbau zeitgemäßer 
Eisenbahnen, die von den Gedanken des Umweltschutzes und der Ver­
kehrssicherheit geprägt waren. Die Eisenbahn als ökologisch verträgliches 
Verkehrsmittel sollte demnach einen wesentlichen Teil des wachsenden 
Verkehrsmarktes übernehmen. Die Planungen für die Verkehrsträger (zB 
Schiene, Straße, Wasser, Luft, Rohrleitungen) waren aufeinander abzu­
stimmen. Bei der Ausarbeitung des bereits mehrfach angekündigten 
Bundesverkehrswegeplans traten Terminverzögerungen und Parallelarbei­
ten auf. 

2.2 Der RH bemängelte, daß die erforderlichen zuständigkeitsübergreifenden 
Arbeiten am Bundesverkehrswegeplan erst nach jahrelangen Verzögerun­
gen zustande kamen und Mitte 1998 noch nicht abgeschlossen waren. 

2.3 Laut Stellungnahme des BMWV solle der Bundesverkehrswegeplan künftig zu den 
zentralen Instrumentarien der Verkehrspolitik za'hlen. Nur dadurch kijnnen eine 
volkswirtschaftlich sinnvolle Infrastrukturplanung und ein optimaler Einsatz be­
grenzter finanzieller Ressourcen gelingen. 

3.1 Die Oberste Eisenbahnbehörde erfüllte aus Gründen der Personalknapp­
heit einzelne Aufgaben - teilweise seit vielen Jahren - nicht mehr. Ein 
Gesetzesentwurf zur Änderung von Vollzugszuständigkeiten des BMWV 
ließ für die Oberste Eisenbahnbehörde im Jahr 1992 eine Entlastung von 
Aufgaben erwarten. Letztlich trat die Entlastungswirkung jedoch nicht 
im erwarteten Umfang ein, weil nur Randmaterien des Eisenbahn- und 
Kraftfahrlinienrechtes entfielen. 

3.2 Nach Ansicht des RH stand die Konzentration auf verkehrspolitisch rich­
tungsweisende Grundsatzentscheidungen noch aus. 

3.3 Laut Stellungnahme des BMWV werde überlegt, die technischen Bereiche aus­
zugliedern und Kompetenzen an die U'nder zu übertragen. 

4.1 Die Anzahl der erstinstanzlieh durch die Oberste Eisenbahnbehörde zu 
betreuenden Hauptseilbahnen stieg von 252 (992) auf 340(997) an. 
Anfang 1997 standen Projekte mit einem Investitionsvolumen von rd 
2 Mrd S zur Bearbeitung an. 

4.2 Der RH bemängelte, daß beschäftigungswirksame Investitionen, die nach 
Auffassung des RH geeignet waren, tausende Arbeitsplätze zu schaffen 
oder zu sichern, sich wegen Personalknappheit der Genehmigungsbehör­
de verzögerten. 

4.3 Das BMWV nahm dazu nicht Stellung. 
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280 
Verwaltungs­
vereinfachung 

Gemeinschaftsrecht 

Kraftfahrlinien 

Konzessionssystem 

5.1 Verzögerungen im Ermittlungsverfahren und Überschreitungen der ge­
setzlichen Entscheidungsfrist von sechs Monaten wurden wiederholt durch 
die strikte Trennung der rechtskundigen Beamten von den fachzuständi­
gen Technikern - deren Zusammenwirken aber für die Bescheiderlassung 
unerläßlich war - mitverursacht. 

5.2 Der RH empfahl eine Konzentration der verfügbaren Fachkräfte in aus­
schließlich nach Sachgebieten organisierten Abteilungen. 

5.3 Das BMWV wird der Anregung des RH entsprechen. 

6.1 Die Richtlinie des "Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen" 
der Gemeinschaft verpflichtete die Mitgliedstaaten zu einer Reihe von 
Maßnahmen, wie zB zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Ge­
schäftsführung der Eisenbahnunternehmungen und der - zumindest 
hinsichtlich der Rechnungsführung erfolgenden - Trennung des Betrie­
bes der Eisenbahninfrastruktur von der Erbringung von Verkehrsleistun­
gen. 

Die von der Kommission bestätigte Umsetzung der genannten Richtlinie 
geschah im wesentlichen mit dem Bundesbahngesetz 1992. 

6.2 Der RH gelangte zur Ansicht, daß die Umsetzung der gemeinschafts­
rechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen im Hinblick auf den erwarteten 
stärkeren Einfluß von Marktkräften am relativ trägen Eisenbahnsektor 
vorerst weitgehend unwirksam blieb; auch im grenzüberschreitenden 
Schienenverkehr wurde der Wettbewerb nicht intensiviert. 

6.3 Das BMWV nahm dazu nicht Stellung. 

7.1 Laut Kraftfahrliniengesetz 1952 ist der Kraftfahrlinienverkehr konzessi­
onsgebunden. Die Oberste Eisenbahnbehörde verwaltete rd 2 300 Kraft­
fahrlinienkonzessionen (995). Für die Entscheidungen der Konzessions­
behörde waren in der Regel vorausgegangene verkehrspolitische Abspra­
chen und Vereinbarungen zwischen den Verkehrsunternehmungen auf der 
Ebene der Verkehrsverbünde maßgeblich. 

7.2 Der RH empfahl, das Konzessionssystem stärker an marktwirtschaftli­
chen Grundsätzen mit dem Ziel der geringsten Kostenbelastung für die 
Allgemeinheit zu orientieren und dazu die getrennten Entscheidungsebe­
nen (Konzessionsbehörde und Verkehrsverbünde) langfristig zusammen­
zulegen. 

Für die Beauftragung gemeinwirtschaftlicher Leistungen wäre - analog 
dem Eisenbahnverkehr - eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. 

7.3 Das BMWV wird den Anregungen des RH entsprechen. 
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Kraftfahrlinien 

Tarif 

Aufsicht 

Oberste Ei nbahnbehörde 

8.1 Mangels näherer gesetzlicher Grundlage befand die Oberste Eisenbahn­
behörde bei der Neufestsetzung der Beförderungspreise im Jahr 1996 in 
der Bescheidbegründung die erzielte Einigung der Antragsteller (Wirt­
schaftskammer Österreich-Fachverband der Autobusunternehmer, Gene­
raldirektion für die POSt- und Telegraphenverwaltung, damaliges BMJF 
sowie Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte) auf einen bestimm­
ten Erhöhungssatz für die Entscheidungsfindung als ausreichend . 

8.2 Der RH vermißte eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Anträgen. 
Er regte daher an, für die Anpassung der Beförderungspreise an Preisver­
änderungen ein Modell eines - etwa anhand repräsentativer Parameter 
bzw gewichteter Indizes - objektivierten Preissystems zu schaffen . 

8.3 Das BMWV beabsichtigt, den Anregungen des RH zu entsprechen. 

9.1 Für den Zeitraum 1992 bis 1996 fehlte der Nachweis einer aufsichts­
behördlichen Tätigkeit bei den öffentlichen Eisenbahnen. 

9.2 Der RH kritisierte das Fehlen der Aufsichtstätigkeit. Er empfahl , einen 
Prüfplan nach Streckenabschnitten und Fahrbetriebsmitteln aufzustellen, 
der auf Stichprobenkontrollen beruht und eine flächendeckende Aussage 
ermöglicht. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMWV werde nunmehr - abweichend von der in der 
Vergangenheit aus Personalmangel geübten Praxis - die anlaßfallbezogene Un­
tersuchung bei Unfällen als möglich und zweckmäßig angesehen. 

10.1 Nach Unfällen in Melk und Hütteldorf im Februar 1993 untersuchte eine 
über Weisung des damaligen Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr, Mag Viktor Klima, eingesetzte Expertenkommission die 
Sicherheitsstandards bei den ÖBB. Die Experten erarbeiteten bis Juni 
1993 einen Vorbericht und einen Zwischenbericht. Ein Endbericht wurde 
nicht vorgelegt. Als Sofortmaßnahme legten die ÖBB eine neuartige Un­
fallstatistik an. Eine Quantifizierung der zahlreichen vorgeschlagenen 
Maßnahmen nach Kosten/Nutzen-Gesichtspunkten unterblieb. Lediglich 
in Teilbereichen führten die ÖBB und die Oberste Eisenbahnbehörde 
Untersuchungen - jedoch ohne weiteren Bezug zu den Experten­
berichten - fort. 

10.2 Der RH bemängelte die unzureichende Umsetzung der Erkenntnisse der 
Expertenkommission . Nach Ansicht des RH sollte die Oberste Eisen­
bahnbehörde durch Kausalanalysen und periodische Prüfungen zur Ver­
hinderung von Unfällen beitragen. 

10.3 Das BMWV nahm dies zur Kenntnis. 
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282 
Finanzierung 
der Eisenbahn­
infrastruktur 

Benützungsentgelt 

Externe 
Prüfaufträge 

11.1 In den Jahren 1994 bis 1997 blIeben die Ausgaben für die Eisenbahn­

infrastruktur mit jährlich etwa 11 Mrd S unveriindert. Die Oberste Eisen­

bahnbehörde stimmte darüber hlllaus ab 199\ einem außerbudgetären 

Finanzierungsrahmen d<:r ÖBB von jährlich rd 10 bis 12 Mrd S mit Bun­

deshaftung LU. Die Infrastrukturschulden dn ÖBB betrugen Ende 1997 

rd 40 Mrd S. 

11.2 Der RH vermerkte, daß dies die Schuldenaufnahme der OBB für d<:n Un­

ternehmungsbereich Infrastruktur von 1994 (Eröffnungsbilanz) bis 1997 
um rd)70 r;; erhöhte. 

1 LI LllIt Ste!llIngllct/Jllle deJ 1:;'\1 \VV /Cerde die weitere S(h/ildm?lll{nclhme der (jBB 

d/lnh die (;,.iindllng der S(hienenm/rtIJtmktlll/inan::iemngJ-GeJlIlbH l'enllieden. 

IIA Der RH <:nrgegnete, dan der Schl<:n<:ninfrastrukturfinanzierungs-GesmbH 

nur die Finanzierung der Investitionsausgaben zukomm<:n würde. 

12.1 Für die BenütZLlng der Eisenbahninfrastruktur zahlte der Unternehmungs­

bereich "Absatz" der ÖBB von 1991 bis 1997 an das BMWV, ab 1991{ an 

die Schielwninfrastrukturfinanzi<:fungs-GesmbH, ein jährliches Benüt­

zungsentg<:lt in Höhe von 2,5 Mrd S 099·{) bis),) Mrcl S (1997). 

12.2 Der RH b<:nüngelte, daß das Benützungsentgelt bei w<:it<:m nicht die 

wahren Kosten des Fahrweges abdeckte, die sich auf rd 20 Mrd S jährlich 

belaufen. 

12.3 Ddl BMWV i'/7ic!Jtete dem /?H bei IInel ergiil7zte. flil höhere.\' Beniitzzmgler!!gelt 

/iihre illl /\b'tlt::bereich der (jBB ZII Verlmtw lIl/ci ddmit ::/1 GeJe!!JchtljierZll­

\C!Jii.llell dei Blindes. 

13.1 Die Oberste Eisenbahnbehörde erteil te zur Überprüfung der Zahl ungen 

des Bundes an die ÖBB im Jahr 1996 externe Aufträge um rd 100 Mitl S 

(einschließlich USt). Damit hätte das BMWV rd 90 qualifizierte Mitar­

beiter beschiiftigen können. Die ÖBB verfügten über eine interne Revisi­
onsabteilllng; ihre Jahresabschlüsse wurden von Wirtschaftsprüfern regel­

mänig geprüft. 

13.2 Ang<:sichts des hohen jährlichen Gebarungsllmfanges für Infrastruktllr 

und für gemeinwirtschaftliche Leistllngsaufträge erachtete der RH die Zll­

sützlichen Prüftätighiten grundsätzlich für zweckm;if.\ig. Wegen des 

nach Ansicht des RH aussagekräftigen Rechenwerkes der ÖBB empfahl 

er jedoch, die Ausgaben für externe kaufmännische Prüt~lllfträge zu sen­
ken. Er kritisierte die Verletwng d<:r haushaltsrechtlichen Kalkulations­

pfl icht, weil das BMWV (auch) dl<:se finanziellen Auswirkungen d<:s 

Bundesbahngesetzes 1992 dem Gesetzgeber nicht bekanntgegeben hatte. 
Der RH berichtete über die mangdhafte Kalkulation der finanziellen Aus­

wirkungen des Entwurfes eines Bundesbahngesetzes bereits im TB 1991. 

13.3 LIII! Ste!l/lll<~n{/hllle elf.! BM \VV btlbe er den 1'1)11/ !?fI bell/{illgelten A/ljz/"lIId 

1l)')7 d/l( 7'5 ,;; lerllllllder!. Einer elP,fIlfil Pni/tdtlgkei! d/lnb cltlJ Bi\l W'V\!ebe 

Jedocb {he leb! mde P enrJlla lel/llr!tI t! !llIg Cf! tgegen. 
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Volkswirtschaft­
liche Auswirkungen 
des Eisenbahn­
ausbaues 

19 

Oberste Eisenb hnbehörde 

14.1 Im Zeitraum 1990 bis 1994 erreichten die Investitionen in die Schienen­
infrastruktur im Durchschnitt rd 9,5 Mrd S jährlich. Eine im Mai 1995 
vom damaligen Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 
Mag Vikror Klima, und vom damaligen Bundesminister für Finanzen, Dr 
Andreas Staribacher, eingesetzte Arbeitsgruppe ermittelte für den forcier­
ten Ausbau des nach Ausbauerfordernissen bewerteten Eisenbahnnetzes 
Gesamtinvestitionskosten von rd 200 Mrd S. Die voraussichtliche Umset­
zungsdauer der Ausbauvorhaben betrug 17 Jahre. 1995 erreichten die In­
vestitionen rd 6,4 Mrd S. 

Als jährlicher Ausgabenrahmen für die Investitionen in den Jahren 1996 
bis 2000 wurden rd 12 Mrd S festgelegt. Die Finanzierung sollte durch 
die Einbeziehung privater Konzessionäre, weiters aus den von der Schie­
neninfrastrukturfinanzierungs-GesmbH festgesetzten Benützungsent­
gelten, aus Budgetmitteln sowie durch Kreditoperationen sichergestellt 
werden. Laut einer Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschafts­
forschung bewirken jährliche Investitionen von 12 Mrd S in Eisenbahn­
infrastrukturprojekte einen jährlichen Beschäftigungseffekt von rd 19 000 
Arbeitsplätzen. Anläßlich der Vorlage des Entwurfes für ein Schienen­
infrastrukturfinanzierungsgesetz berief sich das BMWV auf die Studie 
eines österreichischen Geldinstituts aus dem Jahr 1984, wonach rd 60 % 
der ursprünglichen Investitionsausgaben indirekt wieder in den Staats­
haushalt zurückfließen würden. Allerdings wäre mittelfristig selbst unter 
diesen günstigen Voraussetzungen vor allem infolge der steigenden Zin­
senbelastungen eine Zunahme des Nettodefizites des Bundeshaushaltes 
und damit der Finanzschulden zu erwarten. Ein Begutachtungsverfahren 
beim Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz unterblieb. 

Die Schieneninfrastruktur-Investitionen betrugen 1996 rd 6,4 Mrd Sund 
1997 rd 8,1 Mrd S. Dementsprechend gering waren die Auswirkungen 
auf die Beschäftigungslage. 

14.2 Der RH gab zu bedenken, daß die den Berechnungen zugrundegelegte 
geringe Importquote der Bauwirtschaft in der Zukunft deutlich steigen 
könnte und eine stärkere Internationalisierung des öffentlichen Vergabe­
wesens zu erwarten sei. Außerdem sei es möglich, daß Rationalisierungs­
effekte der Investitionen eine dämpfende Wirkung auf die inländische Be­
schäftigungslage erzeugen. Nicht zuletzt bemängelte der RH daS Fehlen 
eines Begutachtungsverfahrens hinsichtlich des Entwutfes zum Schienen­
infrastrukturfinanzierungsgesetz, weil bereits dabei die begutachtenden 
Stellen sich zur gebotenen Darstellung der finanziellen Auswirkungen des 
Gesetzesentwurfes hätten äußern können. 

14.3 Laut Stellungnahme des BMWV sei ein al/gemeines Begutachtungsverfahren zum 
Strukturanpassungsgesetz 1996 wegen des Termindrucks nicht zustande gekommen. 
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284 

Ausblick 

Schluß­
bemerkungen 

15.1 Im Eisenbahnbereich wurden in den letzten Jahren vier Gesellschaften (Ei­
senbahn-Hochleistungssrrecken-AG, äBB, Brenner-Eisenbahn-GesmbH 
und Schieneninfrastrukturfinanzierungs-GesmbH) eingerichtet, die je­
weils für Teile der Eisenbahninfrastruktur verantwortlich waren. 

15.2 Nach Ansicht des RH führten die neuen Eisenbahngesellschaften zu 
gesellschaftsrechtlicher Zersplitterung. Er empfahl, im Rahmen einer um­
fassenden Überarbeitung des Eisenbahnrechtes - abgesehen vom noch 
umzusetzenden Gemeinschaftsrecht - auch neue Finanzierungsformen 
und diesen angepaßte Organisationsmodelle bei Großprojekten zu erarbei­
ten und die erforderlichen gesetzgeberischen Maßnahmen vorzubereiten. 

15.3 Laut StellungnahJlle des BM WV Jeien die dringlichsten Fragen iJII Eisenbahn­
rechtJanpaJJunY,J!!,eJetz 1997 !Jorgezo!!,en worden. Darüber hinaus werde kiinftl!!, 
den li'eiteren Anre!!,lIn!!,en des RH zur mllfassenden Überarbeit/tn!!, des EiJenbahn­
rechtes gejiJ/gt li'erden. 

16.1 Die sechsmalige NovelIierung des Kraftfahrliniengesetzes 1952 bewirkte 
- mit Ausnahme der Anpassung an das Gemeinschaftsrecht - geringfü­
gige Kompetenzverlagerungen, jedoch keine substantielle Änderung bzw 
Fortentwicklung dieses Rechtsbereiches. Auf das Kraftfahrlinienwesen 
prägende, faktische Verhaltensweisen der Verkehrsunternehmungen und 
organisatorische Erscheinungsformen, zB Verkehrsverbünde, nahm das 
Kraftfahrlinienrecht keinen Bezug. Das BMWV stellte deshalb die Neu­
ausarbeitung des Kraftfahrliniengesetzes in Aussicht (zuletzt TB 199() 
S.270). 

16.2 Der RH wiederholte seine Empfehlung einer Neufassung eies Kraftfahr­
linienrechtes zur Anpassung an heutige Verkehrserfordernisse und die 
Wettbewerbsverhältnisse des Binnenmarktes. 

16 .. ) Dm BAI WV teifte mit. es u'erde den Anregltn!!,etl de.! RH fof!!,en. 

17 Zusammenfassend hob der RH nachstehende Empfehlungen her­
vor: 

(1) Das Eisenbahn- und Kraftfahrlinienrecht sollte nach zeitgemä­
ßen Gesichtspunkten zügig überarbeitet werden. 

(2) Der Bundesverkehrswegeplan wäre ehestens fertigzustellen. 

(3) Die behördliche Aufsicht sollte mit aussagekräftigen Stichpro­
benkontrollen durchgeführt werden. 

(4) Verwaltungsvereinfachende und verfahrensökonomische Ver­
besserungspotentiale wären auszuschöpfen. 

(5) Die Ausgaben für externe kaufmännische Prüfaufträge im Be­
reich der Infrastrukturzahlungen sollten vermindert werden. 

(6) Die Festsetzung des Kraftfahrlinientarifs wäre zu objektivieren. 
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Verkehrsverbünde 

Verkehrsverbünde sind Kooperationsformen zwischen Verkehrs­
unternehmungen und Gebietskörperschaften zur Bewältigung des 
rasch wachsenden Personennahverkehrs und entwickelten sich im 
vergangenen Jahrzehnt zu den Trägern des öffentlichen Personen­
nahverkehrs. Sie beruhen auf privatwirtschaftlichen Verträgen zwi­
schen Verkehrsunternehmungen, dem Bund und den Ländern. 

Die Verträge sind uneinheitlich. Die benachteiligten Länder emp­
finden das unterschiedliche Ausmaß der Bundeszuschüsse zu den 
Verbünden als sachlich nicht gerechtfertigt. Zur Vereinheitlichung 
wäre ein Nahverkehrsfinanzierungsgesetz dringend erforderlich. 

Die Zuschüsse der Gebietskörperschaften erreichten 1997 rd 
1,4 Mrd S (davon Bund rd 658 Mill S) mit rasch steigender Tendenz. 
Das Ansteigen der Zuschüsse war vor allem auf die Valorisierung 
der sogenannten "Alteinnahmen" zurückzuführen. Dem soll das in 
Ausarbeitung befindliche "Öffentlicher Personennah- und Regio­
nalverkehr"-Gesetz abhelfen. Es sieht die Umstellung der Subven­
tionierung auf eine Förderung der Leistungsbestellung vor. 

Die Preiselastizität der Verbundtarife war noch nicht ausgeschöpft. 

Mangels einschneidender flankierender Maßnahmen der Gebiets­
körperschaften (wie zB Parkraumbewirtschaftung, Kostenwahrheit 
durch Internalisierung externer Unfall- und Umweltfolgekosten 
des Straßenverkehrs) ist die von den Verkehrsverbünden erwartete 
Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr zum öffentli­
chen Verkehr ausgeblieben. 

Der Konkurrenzschutz des Kraftfahrliniengesetzes 1952 hinderte 
die Verkehrsverbünde an einer betriebsübergreifenden Optimie­
rung der Verkehrsangebote. Der Entwurf eines neuen Kraftfahr­
liniengesetzes sieht vor, Kurse oder Linien auszuschreiben. 

Verkehrsverbünde 

Einzugsgebiet: 

Anzahl: 

Zuschüsse des Bundes 

83860 km2 

12 

besoldeter Mitarbeiterstand (BMWV) 
jeweils zum l.Jänner 

1995 

493 

2,5 

1996 1997 

in Mill S 

558 658 

Anzahl 

3 3 
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286 
Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Öffentlicher 
Personen­
nahverkehr 

Subventionen für 
den öffentlichen 
Personen­
nahverkehr 

Verträge 

Der RH überprüfte von Mitte Juni 1997 bis Mitte September 1 ')')7 mit 

Unterbrechung die Gebarung des BMWV hinsichtlich der Verkehrsver­

bünde. Zu dem im Dezember 1 ')')7 übermittelten Prüfungsergebnis nahm 

das BMWV im Juni 1')')8 Stellung. Seine GegeniiuLlerung gab der RH 
im Juli I ')')8 ab. 

2 Die Verkehrsverbünde sind Hauptträger des öffentlichen Personennahver­

kehrs. Sie umLlssen bereits das gesamte Bundesgebiet. 

Der öffentliche Personennahverkehr ist in Österreich vor allem durch fol­

gende Merkmale gekennzeichnet: 

- starker Anteil öffentlicher Verkehrsunternehmungen an der Leistungs­

erbringung; 

- hoher Grad staatlicher Subventionierung; 

- geringe Auslastung außerhalb der Ballungsräume und der Verkehrs­

spitzenzeiten; 

- nur 28 /r Kostendeckung. 

3 Der öffentliche Personennahverkehr wird direkt oder indirekt auf mehrfa­

che Weise gestützt: 

- Abgelwng der jährlichen Ab- und Durchtarifierungskosten der Ver­

kehrsverbünde 0997: insgesamt rd 1,4 Mrd S); 

- Anfangsausstarwng der Verkehrsverbünde mit Geräten und EDV-Soft­

ware durch Bund und Länder (Bund 199.) bis 1996: rd 200 Mill S); 

- Kosten fLir die Schülerfreifahrren 09,)7: Familien1asten-Ausgleichs­
f<Jl1ds rd ..:j Mrd S, BMWV rd')()() Mill S); 

- Ökobonus, Zuschuß des Bundes zu den Schienenfahrpreisen (1')9 7 : rd 

P Mrd S); 

- Anteile der Infrasrrukturkosten von Schiene und StraLle (allein die vom 

Bund zu tragenden Eisenbahninfrastrukrurkosten beliefen sich 1997 auf 

rd 11,6 Mrd S) . 

. 4.] Grundsätzlich beruht jeder Verkehrsverbund auf einem Grund- und 

Finanzierungsverrrag sowie auf einem Leistungsvertrag. Vertragsparrner 
sind der Bund, die betroffenen Bundesländer sowie die Verkehrsunterneh­

mungen. Die Verträge sind jedoch, vor allem hinsichtlich der Zuschüsse 

des Bundes, regional unterschiedlich. 

Aufgrund dieser unterschiedlichen vertraglichen Gesralrungen haben vor 

allem die Verbünde eine Vereinheitlichung in gesetzlichen Rahmenbe­

dingungen gefordert. Ein vom BMWV in Aussicht gestelltes Nahver­

kehrsfinanzIerungsgesetz gab es noch nicht. 
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Verträge 

Verkehrs­
verlagerung 

Verke rsverb 'nd 

4.2 Nach Ansicht des RH werden ohne gesetzliche Rahmenbedingungen ent­
weder die Zuschüsse ausufern oder die Verkehrsunternehmungen verlust­
bringende Verkehre in erheblichem Umfang einstellen. Dies würde aber 
den politischen Zielen, insbesondere der Verlagerung vom motorisierten 
Individualverkehr zum öffentlichen Personennahverkehr, zuwiderlaufen. 

4.3 Laut Stellungnahme des BMWV übernehme der Bund lediglich beim Verkehrsver­
bund Ost-Region und bei den regionalen Verbünden Niederosterreich/Burgenland 
(Phase 1) die Häifte des Ab- und Durchtari/ierungsverlustes, bei allen übrigen 
Verbiinden beteilige er sich mit einem Drittel. Dennoch wäre das Verhä"ltnis Bun­
desausgaben zu Einnahmen beim Verkehrsverbund Ost-Region besser als zB jenes 
beim Oberosterreichischen Verkehrsverbund. 

Im übrigen habe es mittlerweile den Entwurf eines "Öffentlicher Personen nah- und 
Regionalverkehr"-Gesetzes zur Begutachtung versendet. 

5.1 Während beispielsweise in Oberösterreich die im motorisierten Individu­
alverkehr zurückgelegten Wege von 1982 auf 1992 um 32 % anstiegen, 
nahmen jene mit öffentlichen Verkehrsmitteln um 6 % ab. 
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Verkehrsverlagerung 

288 

Gegensteuerung 

Demgegenüber stiegen die Ausgaben des Bundes für die Verkehrsver­
bünde. Im Jahr 1992 standen erst zwei Verbünde im Vollbetrieb, die wei­
teren kamen ab 1994 dazu bzw wurden von Tarif- in Verkehrsverbünde 
umgewandelt: 

Ausgaben des Bundes für Verkehrsverbünde 

in Mill S 
700 : --- •.••••• ;- .••.•. ------- T 

600 f -----··--·1---------------[ .... -----· -r------------i---

500 ! -- ------

400 ,--- -------

300 r--

---------j 

Gesamtausgaben 

laufende Ausgaben 

200 r-- ------_ ..... ----._._ .. ---.- .. _-_ .. __ . __ ..:.-.•..•........ ;._-_ ... 
, : : 

100 [--

: EDV-Einmalausgaben 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

5.2 Die Verkehrsverbünde haben das angestrebte Ziel , den Personenverkehr 
vom motorisierten Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr zu ver­
lagern, trotz steigenden Mitteleinsatzes nicht erreicht. 

Nach Ansicht des RH waren die Verkehrsverbünde dazu allein auch nicht 
in der Lage. Er empfahl daher verstärkt flankierende Maßnahmen für den 
öffentlichen Verkehr, beispielsweise durch Parkraumbewirtschaftung oder 
Internalisierung der externen Kosten (zB Unfall- und Umweltfolge­
kosten) des Straßenverkehrs. 

5.3 Laut Stellungnahme des BMWV hatte ohne Einführung der Verkehrsverbünde der 
öffentliche Verkehr eine andere Entwicklung genommen. 

6.l Das Ansteigen der Zuschüsse war vor allem auf die Valorisierung der so­
genannten "Alteinnahmen" zurückzuführen. Das sind jene Einnahmen, 
welche die Verkehrsunternehmungen vor Einführung der Verkehrsver­
bünde erzielten und die ihnen ab Einführung der Verkehrsverbünde in 
dieser Höhe einschließlich Valorisierung garantiert wurden. 
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Gegensteuerung 

Unterschiedliche 
Bundeszuschüsse 

Verkehrsverbünde 

Eine vom Bund eingeführte Deckelung konnte die Zunahme der Zu­
schüsse zwar einbremsen, führte aber zu keiner Optimierung der Verbund­
angebote. Auch konnten verkehrs- und sozialpolitische Ziele damit nicht 
realisiert werden. 

6.2 Der RH empfahl, die Zuschüsse so umzustellen, daß damit die verkehrs­
und sozialpolitischen Vorgaben besser erreicht werden können. Das aus­
ständige Nahverkehrsfinanzierungsgesetz sollte daher schrittweise das 
Ökobonus-System durch Leisrungsbestellungen ersetzen. 

6.3 Laut Stellungnahme des BMWV sehe der Entwurf eines "Öffentlicher Personen­
nah- und Regionalverkehr"-Gesetzes eine Umstellung der Subventionierung auf 
eine Forderung der Leistungsbestellung vor. 

7.1 Die Zuschüsse des Bundes zu den Ab- und Durchtarifierungskosten be­
trugen in der Regel ein Drittel. Ausnahmen waren der Verkehrsverbund 
Ost-Region (50 %) und die ihm vorgelagerten Regionalen Verkehrsver­
bünde (40 % bis 45 %). 

Bei EDV-Geräten und Software trug der Bund in der Regel 50 % der 
Anschaffungskosten. Ausnahmen waren der Oberösterreichische Ver­
kehrsverbund, dem der Bund die Zuschüsse mit 70 Mill S deckelte, und 
der Verkehrsverbund Steiermark (75 % der Anschaffungskosten). 

Einige Bundesländer empfanden die unterschiedliche Auf teilung als sach­
lich nicht gerechtfertigt. 

7.2 Der RH empfahl, im angekündigten Nahverkehrsfinanzierungsgesetz 
eine sachgerechte Auf teilung der Zuschüsse des Bundes auf die Verkehrs­
verbünde vorzusehen. Als Parameter mit hoher Gewichtung wären nach 
Ansicht des RH jedenfalls die geleisteten Personenkilometer, die Sied­
lungsdichte und die Qualität des Verkehrs zu berücksichtigen. 

Außerdem sollte im Nahverkehrsfinanzierungsgesetz allgemein eine 
Deckelung für die Zuschüsse vorgesehen werden. Die Zuschüsse sollten 
jährlich sinken und damit Rationalisierungsmaßnahmen anregen. 

7.3 Laut Stellungnahme des BMWV solle eine sachgerechte Aufteilung der Zuschüsse 
des Bundes auf die Verkehrsverbünde im Rahmen einer Verordnung zum geplanten 
"Öffentlicher Personen nah- und Regionalverkehr"-Gesetz festgelegt werden. Im 
Falle der Personenkilometer stelle sich die Frage der Meßbarkeit und des Daten­
schutzes. Eine Vereinheitlichung der Abrechnungssysteme werde erhebliche Kosten 
verursachen. 

7.4 Nach Ansicht des RH sollten diese Schwierigkeiten im Interesse des mit­
tel- bis langfristigen Zieles einer sachgerechten Auf teilung der Zuschüsse 
und einer vereinheitlichten Abrechnung überwunden werden. 
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290 
Konzessionsrecht 

Vergleich mit 
Nachbarländern 

Schluß­
bemerkungen 

IU Nach dem Krafrfahrliniengesetz 19'52 bedarf eine Verkehrsllnternehmung 
für Jede Linie einer behördlichen Genehmigung (LinienkonzessIOn); diese 
bietet einen KonkurrenzschlItz. 

IU Der RH vermerkte, daß wegen dieses Schutzes die Verkehrsverbünde die 
erwünschten laufenden Anpassungen des Verkehrsangebotes sowie die be­
triebsübergreifenden OptimlefllI1gen unterlassen. Der RH empbhl, die 
Konzessionen 1m Wege einer Ausschreibung der Verkehrsleistungen zu 
vergeben. 

H.3 Da.! Bi\! WV l'emies alt/den Entll'/llj eine.! Ilfllen Kra/tJahrfiniengesetzf.!, da.! die 
BeJtdlllil,~ IIIIc!il,der AIf.llcbreiDlfllg flllz,e!lIer KlfrJt oder LUllen l'o/".,iebt. 

9.1 Die Wichtigsten Tarife waren im Vergleich mit der Schweiz und Deutsch­
land sehr niedrlg. Entsprechende ÖßB-Jahreskarten wurden beispiels­
weise 199'5 etwa zum halben Preis der Schweizer Bundesbahnen bzw etwa 
um zwei Drittel des Preises der Deutschen Bahn abgegeben. 

9.2 Dieser LI mstand lieB auf eine international gesehen hohe Tarifstützung in 
Österreich schließen. Da bisher Tlriferhöhungen meist keine nachhaltigen 
Nachfrageverluste auslösten, empfahl der RH, die Preiselastizität der ein­
zelnen Segmente der Verbundleistungen sozial verträglich auszuschöpfen. 

9 .. ) Lalll Stell!tJz/!,lIablllf deI BA! WV Hf zur AIIIJchii/l{mlg der PreiJe!cl.ltizittit die 
Fe.ltleglillg der Vtr!Jllndtclri(e dlfrdJ eine JelbJttilldige Verb/{IlC~~eJeliJ(haJi geplant. 

10 Zusammenfassend empfahl der RH, 

(1) dem raschen Anstieg der Zuschüsse des Bundes entgegenzuwir­
ken und insbesondere die Valorisierung der Alteinnahmen einzu­
dämmen. Dazu sollte der Entwurf eines "Öffentlicher Personennah­
und Regionalverkehr"-Gesetzes dienen; 

(2) die Preiselastizität der Verbundtarife sozial verträglich auszu­
schöpfen; 

(3) flankierende Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr, wie bei­
spielsweise Parkraumbewirtschaftung und Kostenwahrheit durch 
Internalisierung externer Kosten (zB Unfall- und Umweltfolge­
kosten) beim Straßenverkehr, zu unterstützen; 

(4) die Erarbeitung und gesetzliche Rahmenfestlegung für eine all­
gemein anerkannte Methode der Zuschußverteilung; 

(5) die Vergabe von Konzessionen im Wege der Ausschreibung von 
Verkehrsleistungen; 

(6) die Umstellung der Subventionierung des öffentlichen Perso­
nennahverkehrs vom derzeitigen System des Ökobonus zu Lei­
stungsbestellungen, um die verkehrs- und sozialpolitischen Vorga­
ben besser erreichen zu können. 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Änderung der Rah­
menbedingungen 

Österreichisches Forschungszentrum 
Seibersdorf GesmbH 

Die Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH 
wickelte bereits vor 1995 Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
mit EU-Ländern ab. Seit dem Beitritt Österreichs zur EU verstärk­
te sie diese Tätigkeit und bezog Förderungsmittel unmittelbar von 
der EU. Die überprüfte Unternehmung hatte ausreichend organisa­
torische Vorkehrungen geschaffen, um die von der EU geforderten 
umfangreichen Projektdaten zu liefern und die vorgesehenen Kon­
trollen zu bestehen. 

Eigentümer: 50,5 % Republik Österreich (vertreten durch 
das BMWV), 
49,5 % verschiedene österreichische Unter­
nehmungen 

Unternehmungsgegenstand: Durchführung von Forschungs-, Entwick­
lungs- und Lehraufgaben für die österreichi­
sche Wirtschaft und Wissenschaft sowie die 
damit verbundene wissenschaftliche Publika­
tion und Dokumentation. 

Gebarungsentwicklung: 

EU-Förderungen 

Umsatzerlöse 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkei t 

] ahresfehlbetrag 

Gesellschafterleistungen 
(davon 98 % BMWV) 

Mitarbeiter 

1995 

30 

329 

-78 

- 78 

313 

538 

1996 

in Mill 

31 

366 

-114 

-113 

323 

Anzahl 

538 

S 

1997 
(vorläufig) 

39 

314 

-58 

-58 

304 

527 

Der RH überprüfte im August 1997 bei der Österreichisches Forschungs­
zentrum Seibersdorf GesmbH die Aufbau- und Ablauforganisation zur Er­
langung von EU-Mitteln sowie die damit verbundenen Zahlungsströme 
und Kontrollsysteme. Zu den im November 1997 fertiggestellten Prüfungs­
mitteilungen gab die überprüfte Unternehmung keine Stellungnahme ab. 

2 Anstelle der bisherigen zwei Geschäftsführer verfügte die überprüfte Un­
ternehmung ab Herbst 1996 über nur einen Geschäftsführer. Laut Bun­
desgesetz über die Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal 
GesmbH ist die Zusammenführung der Österreichisches Forschungszen­
trum Seibersdorf GesmbH mit der Österreichische Forschungs- und Prüf­
zentrum Arsenal GesmbH bis Ende 1998 vorgesehen. 
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292 
EU-Förderung 

Mittelfluß 

Projekte 

Strategische 
Auswirkung 

Nutzung von 
Forschungsergebnissen 

.'\.1 Die Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH erhielt für 
ihre EU-geförderten Forschungsprojekte überwiegend Mittel unmittel­
bar von der Europäischen Kommission. Nur in Ausnahmefällen flossen 
EU-Gelder über öffentliche Haushalte (Kofinanzierung). 

3.2 Hinsichtlich des Finanzflusses der EU-Mittel stellte der RH keine Verzö­
gerungen fest. 

4 Die Europäische Kommission bewilligte im Jahr 1996 .')0 von 90 Anträ­
gen und im Jahr 1997 20 von 75 Anträgen. Bis Ende 1997 beteiligte 
sich die überprüfte Unternehmung an 92 Projekten einschließlich einiger 
Projekte, die bereits vor dem Beitritt Österreichs zur EU begonnen wor­
den waren. 33 Projekte waren Ende 1997 abgeschlossen. Die Anzahl der 
österreichischen Vertragspartner betrug 55, jene der Vertragspartner aus 
anderen europäischen Staaten 4~0. Die Gesamtprojektkosten erreichten 
Ende 1997 1,4 Mrd S. Der Anteil der Österreichisches Forschungszen­
trum Seibersdorf GesmbH betrug 225 Mill S (16 r;{), wovon die Euro­
päische Kommission 116 Mill S als Forschungsbeitrag übernahm. 

5.1 Ausgelöst durch den Beitritt Österreichs zur EU sowie verstärkt durch 
Veränderungen in der Geschäftsführung und durch die Notwendigkeit, 
die Zusammenarbeit im internationalen Forschungsbereich auszubauen, 
war die Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH ge­
zwungen, ihre Unternehmungsstrategie neu zu ordnen. In diesem Umfeld 
erfolgte auch die Ausweitung von EU-Projekten. Die Unternehmung er­
hielt durchschnittlich mehr als 50 r;;{. ihres Anteiles an den Projekten von 
der EU gefördert; der Restanteil war in der Regel aus eigenen Mitteln ab­
zudecken. 

5.2 Der RH vermerkte, daß die nicht aus den EU-Projektfinanzierungen ge­
deckten Projektkosten die für die Geschäftsfeldentwicklung vorgesehenen 
Mittel schmälerten. 

6.1 Die Europäische Kommission forderte die N lltzung von Forschungsergeb­
nissen (zB durch heimische Unternehmungen) stets als Voraussetzung für 
die Genehmigung einer Förderung. Die Österreichisches Forschungszen­
trum Seibersdorf GesmbH versuchte, ein effizientes Zusammenwirken von 
Forscher und Anwender bei der Projektdefinition sicherzustellen, was die 
Praxisnähe begünstigen sollte. Bei EU-Projekten sollten Innovations(Um­
setzungs-)proJekte, wofür ein eigenes EU-Spezialprogramm existierte, 
anschließen. 

6.2 Nach Ansicht des RH funktionierte die Technologieumsetzung nicht 
optimal. Ungeachtet der Schwierigkeiten hinsichtlich der Umsetzung der 
Projektergebnisse im nationalen Umfeld und des mittel- bis langfristig 
dafür benötigten Zeitraumes begrüßte der RH jedoch die Maßnahmen 
der überprüften Unternehmung, um Schlüsselfragen der Nachnutzung 
und Finanzierung zu lösen. Er empfahl, für die Nutzung von Forschungs­
ergebnissen eine Hilfestellung anzubieten. 
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Organisation 

Projektabwicklung 

Anbahnung 

Konsortien 

Quali tätssicherung 

Kontrolle 

Österreichisches Forschungszentrum 
Seibersdorf GesmbH 

7 Für die sachliche und kalkulatorische Bearbeitung der Projekte waren der 
Koordinator für internationale Beziehungen und der Projektleiter zustän­
dig. Nach einer kaufmännischen Prüfung genehmigte die Geschäfts­
führung das Projekt. Nach der Förderungszusage durch die Europäische 
Kommission war der Projektleiter allein zuständig. Zu seiner Unterstüt­
zung lieferte die Kostenrechnung die benötigten Daten, Abrechnungen 
und Berichte. 

8.1 Die Anbahnungskosten für Projekte konnten in den EU-Projektfinan­
zierungen nicht verrechnet werden; ihre Finanzierung übernahm das 
BMWV. Der jährliche Rahmen dafür betrug 3 Mill S. 

8.2 Der RH bemängelte, daß die Differenz zu den tatsächlichen Anbah­
nungskosten von 8,9 Mill S (1996) von der überprüften Unternehmung 
zu tragen war, was zu einer weiteren Schmälerung der frei verfügbaren 
Mittel beitrug. 

9.1 Die Projektabwicklung erforderte die Bildung internationaler Konsortien. 

9.2 Der RH bemängelte, daß dies zu beträchtlichen Zeitverlusten führte . 

10.1 Mit der Qualitätssicherung bei der Abwicklung von Projekten waren 
mehrere Stellen befaßt. 

10.2 Der RH empfahl, die Abläufe im Bereich des Qualitätsmanagements zu 
vereinfachen. 

11 Die regelmäßig vorgesehenen, vollständigen Überprüfungen auf Projekt­
ebene durch den Projektverantwortlichen waren Bedingung für ent­
sprechende Zahlungsfreigaben. Die erforderlichen Zwischen- und End­
berichte, Belege und Kalkulationsunterlagen legte die Österreichisches 
Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH jeweils zeitgerecht vor. In ähnli­
cher Weise erfolgte eine sehr genaue Berichterstattung, Rechnungslegung 
und Nachprüfung bei Projekten, die mit österreichischen Mitteln kofi­
nanziert wurden. 

12 Überprüfungen durch die Europäische Kommission und durch den Euro­
päischen Rechnungshoffanden bis Mitte 1997 nicht statt . 

Forschungsplanung 13.1 Die Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH zog für 
ihre mittelfristige Planung das Fünfte Rahmenprogramm der EU von 
1999 bis 2002 zur Setzung konkreter Projektschwerpunkte heran. Kon­
krete Forschungsvorgaben durch den Mehrheitseigentümer fehlten . 

13.2 Der RH anerkannte, daß es der überprüften Unternehmung gelang, trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen Projektschwerpunkte zu definieren. 
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294 
Kostenrechnung 

Kofinanzierte 
Projekte 

Schluß­
bemerkungen 

14. I Die Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH beabsich­
tigte, von der kameralistisch orientierten Einnahmen-/ Ausgabenrech­
nung abzugehen und ein berriebswirtschaftliches Kostenrechnungssystem 
aufzubauen. Dies ließ Verschiebungen in den bisher von der Europäischen 
Kommission anerkannten Kostensätzen erwarten. 

14.2 Der RH bcgrüßtc die Verbesserung des Kostenrechnungssystems. Er 
empLd11, die verbesscrte Kostenrechnung für aussagekräftige Kalkula­
tionsgrundlagen zu nutzen und Kontakte mit der Europäischen Kommis­
sion aufzunehmen, um dic neuen Kostensätze durchsetzen zu können. 

15.1 Bei den einzigen zweI (zusammengehörenden) Projekten, die über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Europäischen So­
zialf(mds abgewickelt wurden, kam es wegen erheblicher Koordinations­
schwierigkeiten und unterschiedlicher Verfahren zwischen den befaßten 
Bundesministerien (BMwA und BMAGS) sowie den Bundesländern zu 
erheblichen Zei tverzögerungen. 

15.2 Der RH empfahl, eine Neustfukrurierung der österreichischen Förde­
rungslandschaft zu unterstützen, so daß eine koordinierte Vorgangsweise 
der Förderungsinstitutionen gesichert ist. 

16 Zusammenfassend empfahl der RH der Österreichisches For­
schungszentrum Seibersdorf GesmbH, 

(1) die neue Kostenrechnung zu nutzen, um zu aussagefähigen Kal­
kulationsgrundlagen zu kommen, 

(2) bei der Nutzung der Forschungsergebnisse eine Hilfestellung an­
zubieten und 

(3) eine Neustrukturierung der österreichischen Förderungsland­
schaft zu unterstützen. 
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21 

Internatio al 

Internationaler Teil 

l 'berprüfungen bei internationalen Organisationen 

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, Genf 

Der RH wurde 1986 mit der Prüfung der Rechnungsabschlüsse des All­
gemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) ab dem Finanzjahr 
1986 beauftragt. Die Prüfung des Rechnungsabschlusses 1996 erfolgte 
1997 am Sitz des Sekretariates der Nachfolgeorganisation des GATT, der 
Welthandelsorganisation (WTO), in Genf. Der Bericht, dem ua eine Prü­
fung des Verrechnungsverfahrens sowie stichprobenweise Überprüfungen 
der Rechnungsunterlagen und Belege zugrunde lagen, wurde dem zu­
ständigen Organ der WTO zugeleitet und von diesem zur Kenntnis ge­
nommen. 

Mit der Prüfung des Rechnungsabschlusses 1996 endete der Prüfungsauf­
trag an den RH. 

Europäisches Patentamt, 
München, Den Haag, Berlin und Wien 

Im Jahre 1989 wurde ein Beamter des RH vom Verwaltungsrat der Euro­
päischen Patentorganisation gemäß dem Europäischen Patentüberein­
kommen für fünf Jahre zum Rechnungsprüfer dieser Organisation be­
stellt . Das Ende 1994 ausgelaufene Mandat wurde vom Verwaltungsrat 
einstimmig um drei Jahre verlängert. Er wurde bei seiner Tätigkeit von 
weiteren Mitarbeitern des RH unterstützt. 

Dem aus drei Bediensteten verschiedener nationaler Finanzkontrollbehör­
den zusammengesetzten Kollegium der Rechnungsprüfer obliegt laut der 
Finanzordnung neben der jährlichen Überprüfung der Rechnungsabschlüs­
se des Europäischen Patentamtes (einschließlich des Pensionsreservefonds) 
die laufende Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben der Organisation so­
wie der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung einschließlich der fi­
nanziell wirksamen Maßnahmen. Das Kollegium hat auch einen jährlichen 
Bestätigungsvermerk darüber zu erstellen, ob die vorgelegte Jahresrech­
nung die Finanzlage der Organisation und die Geschäftstätigkeiten im ab­
geschlossenen Haushaltsjahr wahrheitsgetreu und richtig widerspiegelt. 
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2 •• 
Es wurden Überprüfungen an den Standorten der Europäischen Patent­
organisation in München, Den Haag, Berlin und Wien durchgeführt. Dem 
Verwaltungsrat wurde ein umfassender Bericht über die Wirtschaftlichkeit 
und Ordnungsgemäßheit der Tätigkeit des Europäischen Patentamtes 
einschließlich des Pensionsreservefonds vorgelegt. Mit Ablauf des Jahres 
1997 endete das Mandat. 

Internationale Organisation für 
Wanderungswesen, Genf 

Der RH wurde mit der Prüfung der Jahresabschlüsse der Internationalen 
Organisation für Wanderungswesen (International Organization for Migra­
tion, 10M) für die Jahre 1992 bis 1997 betraut. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 1996 erfolgte im Oktober 1996 und 
im Jänner 1997 in den Außenstellen der 10M in Kroatien und in Kenia 
sowie im März 1997 am Sitz der 10M in Genf. Der Bericht wurde vom 
zuständigen Organ der 10M zur Kenntnis genommen. 
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Intern tional 

Bilaterale Beziehungen des RH zu ausländischen 
Obersten Rcchnungskontrollbehürden 

Hinsichtlich der bilateralen Kontakte ist hervorzuheben: 

(1) Der RH hat im Rahmen seiner Bemühungen um eine Stärkung der 
Finanzkontrolle vorwiegend in den Reformstaaten Zentral- und Osteuro­
pas im Jahr 1997 und in den ersten drei Quartalen des Jahres 1998 auf 
Ersuchen der Obersten Rechnungskontrollbehörden von Albanien, Kroa­
tien, Polen, Slowakei und Ungarn bzw auf Einladung der Organisation 
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei der Obersten 
Rechnungskontrollbehörde der Tschechischen Republik Fachvorträge ge­
halten. 

Zentrale Themenschwerpunkte waren die Positionierung der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden im demokratischen Staatsgefüge, wobei am 
Beispiel des österreichischen Rechnungshofes insbesondere die verfas­
sungsrechtlichen Grundlagen der Finanzkontrolle in Österreich, die Kom­
petenzen des RH, seine Organisation (einschließlich Einrichtung und 
Funktionsweise der Informationstechnik), seine Personalbewirtschaftung, 
sein Prüfungsansatz, seine Öffentlichkeitsarbeit und sein Verhältnis zu den 
allgemeinen Vertretungskörpern einschließlich seiner Berichterstattung an 
diese sowie die Vorbereitungen für den EU-Beitritt und seine Auswirkun­
gen auf Oberste Rechnungskontrollbehörden auf besonderes Interesse der 
Obersten Rechnungskontrollbehörden der Reformstaaten stießen. 

Auf größtes Interesse stieß auch die Prüfungstätigkeit des RH im Bereich 
des öffentlichen Haushaltswesens und des Sozialversicherungswesens (Po­
len), betriebs- und volkswirtschaftlicher Fragestellungen (Albanien) so­
wie der Fonds und anderer ausgegliederter Rechtsträger (Ungarn) , der 
Landesverteidigung, des Bankwesens, der Abgaben- und Zollverwaltung, 
der öffentlichen Unternehmungen und gesetzlichen beruflichen Vertre­
tungen, des Eisenbahnwesens, der Umwelt sowie der Land- und Forst­
wirtschaft (Slowakei) . 

(2) Delegationen der Obersten Rechnungskontrollbehörden der Arabi­
schen Republik Ägypten, der Sozialistischen Republik Vietnam, von Ku­
wait und des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland 
haben dem RH Besuche mit dem Ziel abgestattet, einen Gedankenaus­
tausch über die staatliche Finanzkontrolle durchzuführen. 
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298 
Tätigkeit de~ RH als Generalosekretariat der I nter­
nationalen Organisation der Obersten Hechnungs­
kontrollbehörden (I NTOSA l) im Jahre 1997 

Anknüpfend an seine Ausführungen im Vorjahr berichtet der RH über 
seine weitere Tätigkeit als Generalsekretariat der Internationalen Organi­
sation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (International Organiza­
tion of Supreme Audit Institutions, INTOSAI). 

Am 10. und 11. November 1997 fand in Montevideo, Uruguay, die 43. Ta­
gung des Präsidiums der INTOSAI statt. 

Im Mittelpunkt der Tagung standen die Vorbereitungen für den XVI. Kon­
greß der INTOSAI im November 1998, für den als eines der Hauptthe­
men die Rolle der Obersten Rechnungskontrollbehörden bei der Verhin­
derung und Entdeckung von Betrug und Korruption ausgewählt wurde. 
Weitere Berichte betrafen die Zusammenarbeit mit den Vereinten Na­
tionen im Rahmen der Ausbildungsmaßnahmen der INTOSAI, die in­
ternationale Zeitschrift für staatliche Finanzkontrolle, Ergebnisse der Ar­
beit der INTOSAI-Richtlinienkomitees und -Arbeitsgruppen sowie die 
INTOSAI-Entwicklungsinitiative. 

Durch die Aufnahme der Obersten Rechnungskontrollbehörde der Aser­
baidschanischen Republik erhöhte sich der Mitgliederstand der INTOSAI 
auf insgesamt 176. 

Wien, im Dezember 1998 

Der Präsident: 

Dr Franz Fiedler 
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ANHANG 

Entscheidungsträger 

[Aufsichtsratsvorsitzende und 
deren Stellvertreter 
sowie Vorstandsmitglieder) 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

der überprüften Unternehmungen 

Anmerkung: 

im Amt befindliche Entscheidungsträger in Blaudruck 
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Aufsichtsrat 

Vors i tzender 

Stellvertreter des 
Vors i tzenden 

Geschäftsführer 

ANHA G 

Entsche.llun.strä.er 

BundesimmobiliengesmbH 

Dr Perer KAMP 
(seit 1. März 1993) 

SektionsleIter Dipl-Ing Wilhelm KRANZELMAYER 
(seit 1. März 1993) 

Dr Wilhelm BRAUMA N 
(seit 1. Juli 1995) 

Dipl- Ing Gerhard BURESCH 
(seit Gründung) 

Dr Harrwig CHROMY 
(seit Gründung) 

301 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)310 von 317

www.parlament.gv.at



302 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 311 von 317

www.parlament.gv.at



Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführer 

(Jcwista Werbcgc .. mbH 

Dkfm Kurt BIAK 
(bis 26. Februar 1998) 

Mag Franz ZWICKL 
(seit 26. Februar 1998) 

Gerd RAMSAUER 
(bis 31. Dezember 1993) 

Karl JAVUREK 
(bis 15 . Jänner 19%) 

Dr Gerhard FELTL 
(seit 19. Mai 1994) 

Hermann GUGLER 
(seit 30. Jänner 1996) 

ErikHANKE 
(bis 28 . Februar 1998) 

Franz KLACKL 
(bis 28. Februar 1998) 

Kar! JAVUREK 
(seit 1. Jänner 1997) 

ANHANG 

Entscheidungsträger 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Geschäftsführer 

\\fiener Porzellan manufaktur Augarten Gt'smbH 

Dkfm Dr Helmut SCHUSTER 
(bis 16. Juni 1993) 

Dr Kurt HEJC 
(15 . Juli 1993 bis 3. Juni 1994) 

Mag Norben ZIMMERMANN 
(seit 3. Juni 1994) 

Erich PECKA 
(bis 15. Mai 1994) 

Dr Kurt HEJC 
(bis 15.Juli 1993 und 3. Juni 1994 bis 11. Juli 1995) 

Dr Helene FISCHER 
(15 . Juli 1993 bis 15 . Jänner 19%) 

Mag Marrin BREUNER 
(seit 11. Juli 1995) 

Mag Gerald HASLER 
(seit 20. Juni 1997) 

Dkfm Dr Oswald KADLECEK 
(1. September 1987 bis 31. März 1996) 

Dr Wilhelm ROSEN FELD 
(seit 1. April 1995) 

Christian JANISCH 
(seit 1. April 19%) 
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Verwaltungs rat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 
Vorsi tzenden 

Vorstand 

Vorsitzender 

ANHA G 

Entscheidungsträger 

Agrarmarkt Austria 

Mag Hans KLETZLMAYR 
(1. Oktober 1992 bis 29. Dezember 1994) 

Gerhard WLODKOWSKI 
(seit 30. Dezember 1994) 

Mag Heinz ZOUREK 
(1. Oktober 1992 bis 30. Jänner 1994) 

Dr Johann FARNLEITNER 
(1. Oktober 1992 bis 19. Juni 19%) 

Mag Werner MUHM 
(1. Oktober 1992 bis 31. Dezember 19%) 

Mag Johanna ETTL 
(1. Jänner 1997 bis 31. Jänner 1998) 

Mag Georg KOVARIK 
(seit 31. Jänner 1994) 

Dipl-Ing Mafia BURGSTALLER 
(seit 18. Februar 1998) 

Dr Ulrich CHRISTALON 
(seit 18. Februar 1998) 

Dipl-Ing August ASTL 
(1. Februar 1993 bis 31. Juli 1996) 

Dipl-Ing Josef PLA K 
(seit 1. Oktober 1996) 
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306 

Staatsaufsicht 

In Vertretung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 

in rechtlichen 
Angelegenhei ten 

für den Bereich des 
Finanz-, Personal­
und Verwaltungs­
wesens 

in fachlichen 
Angelegenhei ten 

Dr Dieter BECK 
(9 . Oktober 1992 bis 30. April 1994) 

Sektionsleiter Dr Johannes ABENTUNG 
(seit 14. Jänner 1995) 

Dr RudolfDONHAUSER 
(seit 9. Oktober 1992) 

Dipl-Ing Ernest THALER 
(9. Oktober 1992 bis 12. Juni 1996) 

Dipl-Ing Matrhias REEH 
(seit 4. Juni 1997) 
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Aufsichtsrat 

Vorsi tzender 

Geschäftsführer 

ANHANG 

Entscheidungsträger 

ForschungszcntrUJTI Seibersdorf GcsmbH 

Dipl-Ing Albert HOCHLEITNER 
(seit 6. Mai 1994) 

Univ-ProfDr Peter KOSS 
(1. April 1981 bis 31. August 1996) 

Dr Winfried SCHENK 
(1. Jänner 1988 bis 13 . November 1996) 

Univ-ProfDipl-Ing Dr Franz LEBERL 
(1 . September 1996 bis 16. März 1998) 

Dipl-Ing Ernst TUTSCI lEK 
(seit 17. März 1998) 

307 

III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)316 von 317

www.parlament.gv.at



III-157 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 317 von 317

www.parlament.gv.at




